
Seite 1 von 18 

# 21 
11.06.2021 

.04.2020

28.03.2014

G7: Unterstützung für Säule 1 und 2 der OECD beschlossen 

Am letzten Wochenende haben die G7-Staaten über verschiedene Themen, u.a. 

auch über die Besteuerung der digitalen Wirtschaft, beraten. Dabei haben sie das 

folgende Communiqué beschlossen und veröffentlicht: 

„Wir unterstützen nachdrücklich die im Rahmen des G20/OECD Inclusive 

Framework unternommenen Bemühungen, die steuerlichen Herausforderungen, 

die sich aus der Globalisierung und der Digitalisierung der Wirtschaft ergeben, 

anzugehen und eine globale Mindeststeuer einzuführen. Wir verpflichten uns, ei-

ne gerechte Lösung bei der Zuweisung von Besteuerungsrechten zu finden, wo-

bei den Marktländern Besteuerungsrechte auf mindestens 20 % des Gewinns 

zuerkannt werden, die eine Marge von mehr als 10 % für die größten und profita-

belsten multinationalen Unternehmen überschreiten. Wir werden für eine ange-

messene Koordinierung zwischen der Anwendung der neuen internationalen 

Steuervorschriften und der Abschaffung aller Steuern auf digitale Dienstleistun-

gen und anderer relevanter ähnlicher Maßnahmen für alle Unternehmen sorgen. 

Wir verpflichten uns außerdem zu einer weltweiten Mindeststeuer von mindes-

tens 15 % auf Länderbasis. Wir sind uns einig, dass es wichtig ist, bei beiden 

Säulen parallel Fortschritte zu erzielen, und freuen uns darauf, beim Treffen der 

G20-Finanzminister und Zentralbankgouverneure im Juli eine Einigung zu erzie-

len.“ 

Anders als in den Medien berichtet, liegt damit noch kein fertiger Beschluss zur 

Einführung einer Mindeststeuer vor. Vielmehr ist mit diesem Beschluss lediglich 

der erste Schritt für einen Verhandlungsmarathon vollbracht, der sich voraus-

sichtlich bis zum Herbst dieses Jahres fortsetzen wird. Am 9./10.07.2021 werden 

die G20-Staaten tagen und Ende Juni berät das sog. Inclusive Framework der 

OECD mit seinen 139 Staaten über Säule 1 und 2. Erst dann wird in Umrissen 

absehbar sein, auf welche Änderungen sich die Unternehmen einstellen müssen. 

Mit der Umsetzung dieser Maßnahmen ist frühestens 2023 zu rechnen. 

Bundesrat: Zustimmung zum KöMoG noch nicht sicher 

Im Finanzausschuss des Bundesrats wurde diese Woche über das KöMoG bera-

ten. Dabei haben sich die drei Landesfinanzminister der Grünen laut Medienbe-

richten dafür ausgesprochen, dem Gesetz nicht zuzustimmen und stattdessen 

den Vermittlungsausschuss anzurufen. Insbesondere der neue baden-

württembergische Finanzminister Danyal Bayaz hat sich medial gegen eine Zu-

stimmung zu dem Gesetz ausgesprochen. Zum einen eröffne das darin enthalte-

ne Optionsmodell Schlupflöcher für die Unternehmen, ein Vorwurf, der nicht nä-

her substantiiert wird. Zum anderen sei eine Verbesserung der Thesaurierungs-

begünstigung das sinnvollere Instrument für die betroffenen Personengesell-

schaften. Diese Ansicht wird von der Wirtschaft zwar geteilt, aber Unternehmen 

sehen die im KöMoG enthaltenen Maßnahmen als so bedeutend an, dass sie 

nicht wegen des Fehlens der Verbesserung der Thesaurierungsbegünstigung 

verhindert werden sollten. Unklar ist nun, ob die drei Landesfinanzminister ihre 

Parteikollegen in den insgesamt 11 mit Beteiligung der Grünen gebildeten Lan-
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desregierungen zu einer Allianz gegen dieses Gesetz bewegen können. Die 

Möglichkeit dazu hätten sie in der Abstimmung im Plenum des Bundesrats am 

25.06.2021. Wenn eine Landesregierung sich intern nicht auf ein Votum einigen 

kann, muss sie sich im Plenum enthalten. Das wurde vor ein paar Jahren vom 

Bundesverfassungsgericht entschieden. Aus Art. 52 Abs. 3 GG ergibt sich au-

ßerdem, dass der Bundesrat für einen Beschluss die Mehrheit „seiner“ Stimmen 

benötigt. Enthält sich mehr als die Hälfte der im Bundesrat vertretenen Stimmen, 

kann kein Beschluss gefasst werden und das Gesetz fiele der Diskontinuität an-

heim. 

 

Bundestag: Grundsteuerreform-Umsetzungsgesetz mit Änderungen am 

Forschungszulagengesetz beschlossen 

Am 10.06.2021 hat der Bundestag den Regierungsentwurf eines Gesetzes zur 

erleichterten Umsetzung der Reform der Grundsteuer und Änderung weiterer 

steuerrechtlicher Vorschriften (Grundsteuerreform-Umsetzungsgesetz – GrStRe-

fUG) in der Fassung der Beschlussempfehlung seines Finanzausschusses be-

schlossen. Das Gesetz dient dazu, zwischenzeitlich erkannten Handlungsbedarf 

zu regeln. Das Gesetzesvorhaben sieht auch Änderungen am Forschungszula-

gengesetz (FZulG) vor.  

Gegenüber dem Regierungsentwurf (vgl. hierzu TAX WEEKLY # 13/2021) haben 

sich insbesondere folgende Änderungen ergeben: 

 Herausnahme derjenigen grundsteuer- und bewertungsrechtlichen Re-

gelungen, die bereits Eingang in das Fondsstandortgesetz gefunden haben. 

 Klarstellungen zur Grundsteuervergünstigung bei bestimmten geförderten 

Wohnimmobilien (§ 15 Abs. 2 und 3 GrStG), 

 Änderungen zur Anzeigepflicht bei Wegfall der Voraussetzungen für die er-

mäßigte Steuermesszahl (§ 19 Abs. 2 GrStG), 

 Anpassung des Verfahrens zur gesonderten Feststellung der Bemessungs-

grundlage in § 5 Abs. 4 neu FZulG. 

 Sämtliche Änderungen, die am FZulG vorgenommen werden (Art. 5), sollen 

mit Wirkung vom 01.01.2020 in Kraft treten. Die Änderungen seien entweder 

klarstellend, wirkten zugunsten der Steuerpflichtigen oder beträfen lediglich 

verwaltungsinterne Vorgänge. Auf diese Weise werden Abgrenzungsfragen 

vermieden. 

Die Zustimmung des Bundesrats ist für den 25.06.2021 geplant. 

 

Bundestag: Regierungsentwurf eines Gesetzes zur Abwehr von Steuerver-

meidung und unfairem Steuerwettbewerb und zur Änderung weiterer Ge-

setze beschlossen 

Am 10.06.2021 hat der Bundestag den Regierungsentwurf eines Gesetzes zur 

Abwehr von Steuervermeidung und unfairem Steuerwettbewerb und zur Ände-
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rung weiterer Gesetze in der Fassung der Beschlussempfehlung seines Finanz-

ausschusses beschlossen. Kern dieses Gesetzesvorhabens ist die Einführung 

eines Steueroasen-Abwehrgesetzes (StAbwG). 

Ziel dieses Gesetzes ist es, Steuerhoheitsgebiete, die anerkannte Standards in 

den Bereichen Transparenz in Steuersachen, unfairen Steuerwettbewerb und bei 

der Umsetzung der verbindlichen BEPS-Mindeststandards nicht erfüllen, dazu 

anzuhalten, Anpassungen in Richtung einer Umsetzung und Beachtung internati-

onaler Standards im Steuerbereich vorzunehmen. Zu diesem Zweck sollen Per-

sonen und Unternehmen durch gezielte verwaltungsseitige und materiell-

steuerrechtliche Maßnahmen davon abgehalten werden, Geschäftsbeziehungen 

zu natürlichen oder juristischen Personen in diesen Steuerhoheitsgebieten fort-

zusetzen oder aufzunehmen. 

Mit diesem Gesetz sollen Verwaltungs- und Legislativmaßnahmen ermöglicht 

werden, die im Verhältnis zu solchen Steuerhoheitsgebieten Anwendung finden, 

die auf der EU-Liste nicht kooperativer Steuergebiete geführt werden. Das Ge-

setz basiert auf den Schlussfolgerungen des Rates der Europäischen Union zur 

EU-Liste nicht kooperativer Länder und Gebiete für Steuerzwecke (sog. „schwar-

ze Liste“) sowie den seitdem in diesem Zusammenhang durch die Gruppe Ver-

haltenskodex (Unternehmensbesteuerung) verhandelten und vom Rat gebilligten 

Maßnahmen.  

Gegenüber dem Regierungsentwurf (vgl. hierzu TAX WEEKLY # 13/2021) haben 

sich nur wenige Änderungen ergeben. Zu einem großen Teil handelt es sich um 

redaktionelle Folgeanpassungen an das ATADUmsG bei der verschärften Hinzu-

rechnungsbesteuerung. In diesem Zusammenhang wurde aber auch eine wichti-

ge ergänzende Regelung für den Anwendungszeitpunkt bei abweichenden Wirt-

schaftsjahren der Zwischengesellschaft oder der Betriebstätte in § 13 Abs. 3 

StAbwG-E eingeführt: Im Regelfall tritt das Steueroasen-Abwehrgesetz zum 

01.01.2022 in Kraft (§ 13 Abs. 1 StAbwG-E). Hat eine betreffende Betriebstätte 

oder Zwischengesellschaft ein abweichendes Wirtschaftsjahr (Beginn vor dem 

01.01.2022), sieht § 13 Abs. 3 StAbwG-E eine gesonderte Form des § 9 StAbwG 

entsprechend dem bisherigen Gesetzentwurf der Bundesregierung vor, die die 

bisher geltende Fassung der §§ 7 ff. AStG und auch das Konzept der übertra-

genden Zurechnung berücksichtigt. 

Darüber hinaus haben sich insbesondere folgende weitere Änderungen ergeben: 

 Klarstellung, dass die Aufzählung der von der Quellensteuermaßnahme er-

fassten Einkünfte alternativ ist. 

 Klarstellung der Zuständigkeit des Bundeszentralamts für Steuern für die 

Durchführung des Steuerabzugsverfahrens für den Steuerabzug nach § 10 

Steueroasen-Abwehrgesetz. 

 Änderung dahingehend, dass der Hinzurechnungsbesteuerung vor dem Be-

triebsausgabenabzugsverbot ein Vorrang eingeräumt wird. 

 Anpassung der Verpflichtung zur Einholung von Selbstauskünften bei Konto-

eröffnung durch Finanzinstitute. 
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 Klarstellung der Qualifikation von Drittstaaten-Kapitalgesellschaften als Kör-

perschaftsteuersubjekte (§ 8 Abs. 1 Satz 4 KStG-E). Auch Leistungen (z. B. 

Auszahlung eines Geschäftsführergehalts) und Leistungsversprechen (z. B. 

Vereinbarung einer betrieblichen Altersversorgung mit dem Geschäftsführer) 

zwischen Körperschaften im Sinne des § 1 Abs. 1 KStG mit Sitz im Ausland, 

deren Ort der Geschäftsleitung im Inland belegen ist und die nach inländi-

schem Gesellschaftsrecht mangels Rechtsfähigkeit nicht als juristische Per-

son zu behandeln sind, und Personen, die aus diesen Körperschaften Ein-

künfte im Sinne des § 20 Abs. 1 Nr. 1 und 9 EStG erzielen, sind für Zwecke 

der Durchführung der Besteuerung nach dem KStG, EStG und AStG sowie 

sonstigen ertragsteuerlichen Regelungen (einschließlich des Gewerbesteu-

ergesetzes) zu beurteilen. Diese Klarstellung ist vor allem mit Hinblick auf 

das Ausscheiden des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordirland 

(UK) aus der EU für die von nach dem UK-Recht gegründeten „private com-

pany limited by shares“, die ihren Ort der Geschäftsleitung im Inland haben, 

sowie deren zu einem Großteil inländische Anteilseigner von Bedeutung. In-

folge der neuen Regelungen werden die Sonderregelungen des § 12 Abs. 4 

KStG aufgehoben.  

 Einschränkungen der Anwendbarkeit der §§ 5, 6 GrEStG bei bestimmten ge-

sellschaftsrechtlichen Sachverhalten mit Auslandsbezug. 

Die Zustimmung des Bundesrats ist für den 25.06.2021 geplant. 

 

BMF: Änderung des Anwendungsschreibens zu Einzelfragen zur Abgel-

tungsteuer  

Mit Gesetz zur Einführung einer Pflicht zur Mitteilung grenzüberschreitender 

Steuergestaltung vom 21.12.2019 hat der Gesetzgeber in § 20 Abs. 6 Satz 5 und 

6 EStG neue (einschränkende) Regelungen zur Berücksichtigung von Verlusten 

aus Termingeschäften und aus dem Ausfall von Kapitalanlagen im Privatvermö-

gen eingeführt. Die Regelungen gelten für Verluste aus Termingeschäften, die 

nach dem 31.12.2020 entstehen, und für nach dem 31.12.2019 entstandene Ver-

luste aus dem Ausfall übriger Kapitalanlagen i.S.v. § 20 Abs. 6 Satz 6 EStG. 

Anlässlich der neuen gesetzlichen Verlustverrechnungsbeschränkungen hat die 

Finanzverwaltung das Anwendungsschreiben zu Einzelfragen bei der Abgeltung-

steuer mit BMF-Schreiben vom 03.06.2021 in einzelnen Punkten geändert.  

Das finale BMF-Schreiben vom 03.06.2021 enthält im Wesentlichen die bereits 

im vorherigen Entwurf des BMF-Schreibens enthaltenen Änderungen.  

Eingangs wird klargestellt, dass Options- und Festgeschäfte, die zeitlich verzö-

gert zu erfüllen sind, Termingeschäfte darstellen. Verluste aus Termingeschäften 

unterfallen (ab 2021) der Verlustverrechnungsbeschränkung des § 20 Abs. 6 

Satz 5 EStG. Verluste aus Termingeschäften (z.B. Veräußerung einer Kaufopti-

on) sind ausschließlich mit Veräußerungsgewinnen und laufenden Erträgen aus 

Termingeschäften verrechenbar. Die Verlustverrechnung ist – sowohl im laufen-

den Jahr als auch in folgenden Jahren – auf jeweils € 20.000 begrenzt. Insoweit 
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entsteht ein weiterer (neben den Aktienveräußerungsverlusten) eigenständiger 

Verlustverrechnungstopf.  

Optionsscheine und Zertifikate hingegen sind sonstige Kapitalforderungen. Inso-

weit unterfallen Verluste zwar keinem eigenständigen Verlustverrechnungstopf. 

Sie sind aber bei Ausfall gemäß § 20 Abs. 6 Satz 6 EStG (ab 2020) nur begrenzt 

mit anderen (positiven) Einkünften aus Kapitalvermögen im Kalenderjahr verre-

chenbar. Diese Verlustverrechnung kann auch mit Gewinnen aus Termingeschäf-

ten und Aktienveräußerungsgewinnen erfolgen. Die Verrechnung solcher Verlus-

te ist im laufenden Jahr und in Folgejahren auf einen Betrag von jährlich € 20.000 

begrenzt.  

Des Weiteren sind die Vorgänge erwähnt, die nach Ansicht der Finanzverwaltung 

zu Verlusten führen können, für die eine Verlustverrechnung im laufenden Jahr 

und in Folgejahren gemäß § 20 Abs. 6 Satz 6 EStG auf jährlich insgesamt 

€ 20.000 begrenzt ist. Dazu zählen die zahlungslose Beendigung eines Zertifikats 

(z.B. Knock-Out-Zertifikate), die Ausbuchung wertloser Wertpapiere (z.B. Aktien), 

der Ausfall einer sowie der Verzicht auf eine Kapitalforderung. Gleiches gilt für 

den Verlust aus der Veräußerung wertloser Wertpapiere. Davon ist regelmäßig 

auszugehen, wenn der Veräußerungspreis die tatsächlichen Transaktionskosten 

nicht übersteigt. 

Für natürliche Personen, soweit deren Kapitalforderungen im Privatvermögen 

ausfallen, wertlos werden oder sie auf diese verzichten, besteht – nicht zuletzt in-

folge der Corona-Krise – eine hohe Praxisrelevanz. Die Finanzverwaltung setzt 

zwar die BFH-Rechtsprechung um und behandelt den Ausfall einer Kapitalforde-

rung und den Forderungsverzicht wie eine Veräußerung der jeweiligen Kapital-

forderung. Im Ergebnis sind etwaige, nach dem 31.12.2019 entstandene Verluste 

aber nur bis zur Höhe von € 20.000 jährlich mit anderen positiven Einkünften aus 

Kapitalvermögen verrechenbar.  

Das BMF-Schreiben stellt außerdem die Reihenfolge der anzuwendenden Ver-

lustverrechnungsregelungen chronologisch dar. Der Verlustausgleich nach den 

neu eingeführten Regelungen des § 20 Abs. 6 Satz 5 und 6 EStG findet nur im 

Rahmen der Veranlagung statt.  

Im Verfahren des Kapitalertragsteuerabzugs wird nicht beanstandet, wenn die 

Umsetzung von § 20 Abs. 6 Satz 5 und 6 EStG für Verluste aus ausgeknockten 

Zertifikaten, aus verfallenen Optionen und aus einem vom Stillhalter gezahlten 

Barausgleich und aus ausgeknockten / verfallenen Optionsscheinen erst ab dem 

01.01.2022 erfolgt. Für das Kalenderjahr 2021 dürfen solche Verluste dennoch 

nicht mehr in den Verlusttopf für sonstige Verluste eingestellt werden. Für das 

Kalenderjahr 2020 gilt insoweit eine Nichtbeanstandungsregelung.    

In Praxis bedeuten die neuen Verlustausgleichsregelungen erhebliche steuerliche 

Nachteile für den Kapitalanleger. Deren Bedeutung für Kapitalforderungen im Pri-

vatvermögen hat durch die Corona-Krise enorm an Bedeutung gewonnen. Das 

gilt insbesondere für nicht mehr (voll) werthaltige Gesellschafterdarlehen. Es 

bleibt abzuwarten, ob die neuen Regelungen verfassungsrechtlichen Maßstäben 

gerecht werden. 
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EuGH: Immobilie als feste Niederlassung 

Mit Urteil vom 03.06.2021 (C-931/19) hat der EuGH im Zusammenhang mit der 

Vermietung eines Grundstücks zu den Voraussetzungen einer festen Niederlas-

sung (Betriebsstätte) Stellung genommen. 

Die Klägerin des Ausgangsverfahrens war in Jersey ansässig und vermietete ei-

ne ihr gehörende Immobilie in Österreich umsatzsteuerpflichtig an zwei österrei-

chische Unternehmer. Sie bediente sich dabei einer Hausverwaltung, Dienstleis-

tern und Lieferanten, welche die Mieten und Betriebskosten abrechneten, die 

Geschäftsaufzeichnungen führten und die Umsatzsteuer-Meldedaten vorbereite-

ten. Die Entscheidungsgewalt über die Begründung und Auflösung von Mietver-

hältnissen und deren Konditionen, über Investitionen und Reparaturmaßnahmen, 

über die Auswahl von Dritten zur Erbringung anderer Vorleistungen und schließ-

lich die Auswahl, Beauftragung und Überwachung der Hausverwaltung behielt 

sich die Klägerin vor. Die Klägerin ging davon aus, dass sie – mangels einer fes-

ten Niederlassung – nicht als in Österreich ansässig galt und somit für die Steu-

erschulden aus der Vermietungstätigkeit der Übergang der Steuerschuldner-

schaft auf ihre Mieter gelten sollte. Das Finanzamt vertrat die Auffassung, dass 

ein Unternehmer, der in Österreich ein Grundstück besitze und dieses umsatz-

steuerpflichtig vermiete, als inländischer Unternehmer zu behandeln sei. Der 

Übergang der Steuerschuldnerschaft sei demnach ausgeschlossen. 

Das österreichische Bundesfinanzgericht legte dem EuGH die Frage zur Vor-

abentscheidung vor, ob eine feste Niederlassung stets das Vorliegen einer per-

sonellen und technischen Ausstattung erfordere oder ob bei steuerpflichtiger 

Vermietung einer im Inland belegenen Liegenschaft diese auch ohne personelle 

Ausstattung als feste Niederlassung anzusehen sei. 

Der EuGH stellt in seiner Entscheidung auf die grundsätzlichen Erwägungen zum 

Begriff der festen Niederlassung ab: Diese erfordere einen hinreichenden Grad 

an Beständigkeit sowie eine Struktur, welche von der personellen und techni-

schen Ausstattung her eine autonome Erbringung der betreffenden Dienstleis-

tungen ermögliche. Dieses Rechtsverständnis steht auch im Einklang mit Art. 11 

der ab dem 01.07.2011 geltenden MwStDVO (Verordnung 282/2011/EG). 

Im vorliegenden Fall verfügte die Klägerin aber gerade über kein eigenes Perso-

nal in Österreich und ließ die Verwaltungsaufgaben durch Beauftragte ausführen. 

Ferner behielt sie sich alle wichtigen Entscheidungen zur Vermietung der Immo-

bilie vor. Nach Auffassung des EuGH sei es offensichtlich, dass das Fehlen einer 

derartigen personellen Ausstattung gegen das Vorliegen einer festen Niederlas-

sung spricht. Dieses Rechtsverständnis soll sowohl für passive (Bezug von Leis-

tungen) als auch für aktive (Erbringung von Leistungen) Betriebstätten gelten.  

Obwohl es sich um ein Vorlageverfahren aus Österreich handelt, hat das Urteil 

auch Relevanz für die Verwaltungspraxis in Deutschland. In Abschn. 13b.11 

Abs. 2 Satz 2 UStAE bestimmt die Finanzverwaltung, dass Unternehmer, die ein 

im Inland gelegenes Grundstück besitzen und steuerpflichtig vermieten insoweit – 

ohne, dass es auf Personalmittel ankomme – als im Inland ansässig gelten und 

der Übergang der Steuerschuldnerschaft gem. § 13b UStG in diesen Fällen nicht 
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anwendbar sei. In den meisten Fällen dürfte diese Regelung von den betroffenen 

Unternehmern jedoch als vorteilhaft erachtet werden: Sie „dürfen“ diese Umsätze 

im regulären Besteuerungsverfahren erklären und können Vorsteuerbeträge ver-

rechnen bzw. zeitnah erstattet erhalten. Käme es zum Übergang der Steuer-

schuldnerschaft, wären diese Unternehmer insofern auf das Vorsteuervergü-

tungsverfahren angewiesen, welches aufgrund von Beschränkungen bzw. seiner 

zeitlichen Streckung zu einem späteren „Rückerhalt“ der Vorsteuerbeträge führen 

kann. Es gilt somit die Reaktion der Finanzverwaltung diesbezüglich zu beobach-

ten. Jedoch könnten betroffene Steuerpflichtige auch prüfen, inwiefern aufgrund 

der unionsrechtswidrigen Annahme einer Betriebsstätte Umsatzsteuerzahlungen 

ggf. vom Finanzamt zurückgefordert werden könnten. 

Darüber hinaus könnte das Urteil Steuerpflichtigen aber auch als Argument in 

solchen Fällen dienen, in denen die Finanzverwaltung – trotz größtenteils fehlen-

der Personalmittel – dennoch vom Vorliegen einer Betriebsstätte ausgeht, z.B. 

bei Servern oder Windparks. Das Fehlen von Personal scheint für den EuGH 

nämlich gegen die Annahme einer Betriebsstätte zu sprechen.  

 

BFH: Zur sog. doppelten Besteuerung von Renten I – Künftigen Rentnerge-

nerationen droht unzulässige doppelte Besteuerung  

Der BFH hat mit Urteil vom 19.05.2021 (X R 33/19) erstmals genaue Berech-

nungsparameter für die Ermittlung einer doppelten Besteuerung von Renten fest-

gelegt. Zwar hatte die Revision des Klägers – der eine seit dem Jahr 2007 lau-

fende Rente mit entsprechend hohem Rentenfreibetrag bezieht – keinen Erfolg. 

Allerdings ergibt sich auf der Grundlage der Berechnungsvorgaben des BFH, 

dass spätere Rentnerjahrgänge von einer doppelten Besteuerung ihrer Renten 

betroffen sein dürften. Dies folgt daraus, dass der für jeden neuen Rentnerjahr-

gang geltende Rentenfreibetrag mit jedem Jahr kleiner wird. Er dürfte daher künf-

tig rechnerisch in vielen Fällen nicht mehr ausreichen, um die aus versteuertem 

Einkommen geleisteten Teile der Rentenversicherungsbeiträge zu kompensieren. 

Im Streitfall war der Kläger während seiner aktiven Erwerbstätigkeit überwiegend 

selbständig als Steuerberater tätig. Auf seinen Antrag hin war er in der gesetzli-

chen Rentenversicherung versicherungspflichtig. Er zahlte seine Rentenbeiträge 

größtenteils aus eigenem Einkommen. Dabei konnte er diese Aufwendungen nur 

begrenzt als Sonderausgaben abziehen, also nur zum Teil „steuerlich absetzen“. 

Seit 2007 erhält der Kläger eine Altersrente. Im vorliegenden Verfahren wandte 

er sich gegen deren Besteuerung im Jahr 2008. Das Finanzamt hatte – entspre-

chend der gesetzlichen Übergangsregelung – 46 % der ausgezahlten Rente als 

steuerfrei behandelt und die verbleibenden 54 % der Einkommensteuer unterwor-

fen. Der Kläger hat eine eigene Berechnung vorgelegt, nach der er rechnerisch 

deutlich mehr als 46 % seiner Rentenversicherungsbeiträge aus seinem bereits 

versteuerten Einkommen geleistet hat. Nach seiner Auffassung liegt deshalb eine 

verfassungswidrige doppelte Besteuerung von Teilen seiner Rente vor. Das Fi-

nanzgericht sah dies anders und wies die Klage ab. 
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Auch der BFH ist der Auffassung des Klägers nicht gefolgt. Vielmehr hält er an 

seiner bisherigen, vom BVerfG bestätigten Rechtsprechung zur Rentenbesteue-

rung fest, nach der sowohl der mit dem Alterseinkünftegesetz eingeleitete Sys-

temwechsel zur nachgelagerten Besteuerung von Altersbezügen als auch die ge-

setzlichen Übergangsregelungen im Grundsatz verfassungskonform sind. Klar ist 

danach aber auch, dass es im konkreten Einzelfall nicht zu einer doppelten Be-

steuerung von Renten kommen darf. Eine solche doppelte Besteuerung wird 

vermieden, wenn die Summe der voraussichtlich steuerfrei bleibenden Rentenzu-

flüsse (kurz: steuerfreier Rentenbezug) mindestens ebenso hoch ist wie die 

Summe der aus dem bereits versteuerten Einkommen aufgebrachten Rentenver-

sicherungsbeiträge. Der Auffassung der Kläger, nach der die zwischen der frühe-

ren Beitragszahlung und dem heutigen bzw. künftigen Rentenbezug eintretende 

Geldentwertung im Rahmen der Berechnung zu berücksichtigen sei, folgte der 

Senat nicht. Für eine solche Abweichung vom sog. Nominalwertprinzip sah er 

weder im Einkommensteuerrecht noch im Verfassungsrecht eine Grundlage. In-

folgedessen können Wertsteigerungen der Renten – unabhängig davon, ob sie 

inflationsbedingt sind oder eine reale Erhöhung darstellen – besteuert werden. 

Erstmals hat der X. Senat jetzt konkrete Berechnungsparameter für die Ermitt-

lung einer etwaigen doppelten Besteuerung von Renten festgelegt. Dabei hat er 

klargestellt, dass zum steuerfreien Rentenbezug nicht nur die jährlichen Renten-

freibeträge des Rentenbeziehers, sondern auch die eines etwaig länger lebenden 

Ehegatten aus dessen Hinterbliebenenrente zu rechnen sind. 

Alle anderen Beträge, die die Finanzverwaltung ebenfalls als „steuerfreien Ren-

tenbezug“ in die Vergleichsrechnung einbeziehen möchte, bleiben allerdings 

nach Auffassung des BFH unberücksichtigt. Sie dienen anderen – überwiegend 

verfassungsrechtlich gebotenen und daher für den Gesetzgeber nicht dispositi-

ven – Zwecken und können daher nicht nochmals herangezogen werden, um ei-

ne doppelte Besteuerung von Renten rechnerisch zu vermeiden. Damit bleibt 

insbesondere auch der sog. Grundfreibetrag, der das steuerliche Existenzmini-

mum jedes Steuerpflichtigen sichern soll, bei der Berechnung des „steuerfreien 

Rentenbezugs“ unberücksichtigt. Für die Ermittlung des aus versteuertem Ein-

kommen aufgebrachten Teils der Rentenversicherungsbeiträge hat der X. Senat 

ebenfalls konkrete Berechnungsparameter formuliert. 

Bei Anwendung dieser Berechnungsgrundsätze konnte die Revision der Kläger 

keinen Erfolg haben. Angesichts des noch recht hohen Rentenfreibetrags von 

46 % der Rentenbezüge des Klägers ergab sich keine doppelte Besteuerung. 

Diese zeichnet sich allerdings für spätere Rentnerjahrgänge, für die der Renten-

freibetrag nach der gesetzlichen Übergangsregelung immer weiter abgeschmol-

zen wird, ab. Denn auch diese Rentnerjahrgänge haben erhebliche Teile ihrer 

Rentenbeiträge aus versteuertem Einkommen geleistet. 
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BFH: Zur sog. doppelten Besteuerung von Renten II – Bei privaten Renten 

kann es systembedingt nicht zu einer doppelten Besteuerung kommen 

Der BFH hat in einer zweiten Entscheidung vom 19.05.2021 (X R 20/19) zahlrei-

che weitere Streitfragen zum Problem der sog. doppelten Rentenbesteuerung 

geklärt. Er hat nicht nur über die Behandlung von Leistungen aus der freiwilligen 

Höherversicherung zur gesetzlichen Altersrente und Fragen der sog. Öffnungs-

klausel entschieden. Er hat auch klargestellt, dass es bei Renten aus privaten 

Kapitalanlageprodukten außerhalb der Basisversorgung (kurz: privaten Renten), 

die – anders als gesetzliche Altersrenten – lediglich mit dem jeweiligen Ertrags-

anteil besteuert werden, systembedingt keine Doppelbesteuerung geben kann. 

Zudem hat er entschieden, dass zum steuerfreien Rentenbezug nicht nur die 

jährlichen Rentenfreibeträge des Rentenbeziehers gehören, sondern auch die ei-

nes etwaig länger lebenden Ehegatten aus dessen Hinterbliebenenrente. Die Re-

vision der Kläger, die eine doppelte Besteuerung eines Teils der bezogenen Ren-

ten beanstandet hatten, blieb ohne Erfolg. 

Der Kläger war als Zahnarzt Pflichtmitglied eines berufsständischen Versor-

gungswerks, blieb allerdings freiwilliges Mitglied in der gesetzlichen Rentenversi-

cherung. Er erhielt im Streitjahr 2009 von der Deutschen Rentenversicherung 

Bund eine Altersrente und Zusatzleistungen aus der dortigen Höherversicherung. 

Zudem bezog er mehrere „Rürup“-Renten, ebenso zahlreiche Renten aus priva-

ten Kapitalanlageprodukten. Das Finanzamt setzte für die gesetzliche Altersrente 

einschließlich der Leistungen der Höherversicherung den sich nach der gesetzli-

chen Übergangsregelung ergebenden Besteuerungsanteil von 58 % an. 42 % der 

ausgezahlten Rente blieben steuerfrei. Im Hinblick auf die hohen Beitragsleistun-

gen des Klägers in zwei Versorgungssysteme wandte das Finanzamt die sog. 

Öffnungsklausel an. Diese ermöglicht es, in bestimmten Konstellationen die Ren-

te zumindest teilweise mit dem günstigeren Ertragsanteil zu versteuern. Die „Rü-

rup“-Renten des Klägers brachte das Finanzamt mit dem Besteuerungsanteil, die 

sonstigen privaten Leibrenten – wie vom Gesetz vorgesehen – mit dem Ertrags-

anteil in Ansatz. Das Finanzgericht wies die hiergegen gerichtete Klage ab. 

Die Kläger hielten die Entscheidung der Vorinstanz aus mehreren Gründen für 

unzutreffend. Sie meinten die gesetzliche Altersrente, eine der „Rürup“-Renten 

und diverse Renten aus privaten Versicherungen würden unzulässigerweise 

doppelt besteuert, weil nach ihren Berechnungen die aus versteuertem Einkom-

men erbrachten Beiträge höher seien als der steuerfreie Teil der zu erwartenden 

Rentenzahlungen. 

Der BFH sah dies anders. Er entschied, dass die Leistungen aus der freiwilligen 

Höherversicherung zur gesetzlichen Altersrente (§ 269 Abs. 1 SGB VI) als Teil 

der Rente einheitlich mit den regulären Rentenbezügen zu versteuern sind. Dass 

jene Leistungen sozialversicherungsrechtlich zu einer überdurchschnittlichen 

Versorgung aus der gesetzlichen Rentenversicherung führen und ausschließlich 

aus eigenen Beiträgen des Versicherten finanziert wurden, erachtete der BFH als 

unerheblich. 

Dagegen teilte der BFH die Auffassung der Kläger, dass die gesetzliche Öff-

nungsklausel, die bei überobligatorisch hohen Einzahlungen in ein Altersvorsor-
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gesystem der Gefahr einer doppelten Besteuerung von Renten vorbeugen soll, 

nach dem eindeutigen Gesetzeswortlaut nur auf Antrag des Steuerpflichtigen 

anwendbar ist. Sie hätte danach im Streitfall keine Anwendung finden dürfen, weil 

die Kläger keinen entsprechenden Antrag gestellt hatten. Trotzdem blieb ihre Re-

vision auch in diesem Punkt ohne Erfolg, denn die unzutreffende Anwendung der 

Öffnungsklausel verletzte die Kläger nicht in ihren Rechten. Die ihnen durch die 

Anwendung der Öffnungsklausel zu Unrecht gewährte Entlastung fiel nämlich 

höher aus als der Betrag, der ohne Geltung der Öffnungsklausel für das Streitjahr 

als doppelt besteuert anzusehen wäre. Die Frage, ob Steuerpflichtige, die be-

wusst keinen Antrag auf Anwendung der gesetzlichen Öffnungsklausel zur nied-

rigeren Besteuerung ihrer Altersrente stellen, überhaupt eine doppelte Besteue-

rung rügen können, musste daher offen bleiben. 

Regelmäßige Anpassungen einer der Basisversorgung dienenden gesetzlichen 

oder „Rürup“-Rente sind nach Auffassung des BFH auch in der Übergangsphase 

in voller Höhe und nicht – wie von den Klägern begehrt – mit dem geringeren in-

dividuellen Besteuerungsanteil zu berücksichtigen. Der BFH bestätigte insoweit 

seine bisherige Rechtsprechung. 

Hinsichtlich der streitigen Renten des Klägers aus privaten Kapitalanlageproduk-

ten außerhalb der Basisversorgung konnte der BFH keine doppelte Besteuerung 

feststellen. Die für diese Renten geltende Ertragsanteilsbesteuerung kann nach 

Ansicht des X. Senats bereits systematisch keine doppelte Besteuerung hervor-

rufen, weil der durch das Gesetz festgelegte Ertragsanteil in zulässiger Weise die 

Verzinsung der Kapitalrückzahlung für die gesamte Dauer des Rentenbezugs ty-

pisiert. Diese Art der Besteuerung verlangt nicht, dass die Beitragszahlungen in 

der Ansparphase steuerfrei gestellt werden. 

 

BFH: BVerfG-Vorlage zur Verlustverrechnungsbeschränkung für Aktienver-

äußerungsverluste nach § 20 Abs. 6 Satz 5 EStG (jetzt § 20 Abs. 6 Satz 4 

EStG) 

Seit 2009 unterliegen Aktienveräußerungsverluste innerhalb der Schedule "Ein-

künfte aus Kapitalvermögen" einer gesonderten Verlustverrechnungsbeschrän-

kung. Der BFH holt nun mit Vorlagebeschluss vom 17.11.2020 (VIII R 11/18) eine 

Entscheidung des BVerfG darüber ein, ob § 20 Abs. 6 Satz 5 EStG i.d.F. des Un-

tStRefG 2008 vom 14.08.2007 insoweit mit Art. 3 Abs. 1 GG vereinbar ist, als 

Verluste aus der Veräußerung von Aktien nur mit Gewinnen aus der Veräuße-

rung von Aktien verrechnet werden dürfen.  

Der BFH hält die Vorschrift für unvereinbar mit Art. 3 Abs. 1 GG. Die Vorschrift 

behandle Steuerpflichtige bei der Bestimmung ihrer steuerpflichtigen Einkünfte 

unterschiedlich, je nachdem, ob sie Verluste aus der Veräußerung von Aktien 

oder aus der Veräußerung anderer Kapitalanlagen erzielt hätten. Für diese Un-

gleichbehandlung fehle es selbst bei einer Prüfung anhand des Willkürmaßstabs 

an einem hinreichenden rechtfertigenden Grund. Auch eine die Verfassungswid-

rigkeit vermeidende verfassungskonforme Auslegung von § 20 Abs. 6 Satz 5 

EStG sei nicht möglich. 
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Ob und inwieweit § 20 Abs. 6 Satz 5 EStG auch unter dem Gesichtspunkt eines 

Verstoßes gegen Art. 14 GG verfassungswidrig ist, lässt der Senat offen. Die Be-

urteilung etwaiger weiterer Verfassungsverstöße obliege allein dem BVerfG. 

 

BFH: (Kein) Gestaltungsmissbrauch bei Verschmelzung einer „Gewinnge-

sellschaft“ auf eine „Verlustgesellschaft“ 

Der I. Senat des BFH hat mit Urteil vom 17.11.2020 (I R 2/18) darüber entschie-

den, ob im Jahr 2008 die Verschmelzung einer Gewinngesellschaft auf eine Ver-

lustgesellschaft einen Missbrauch von rechtlichen Gestaltungsmöglichkeiten im 

Sinne des § 42 Abs. 2 AO darstellt. 

Im Urteilsfall befand sich die Klägerin, die operativ tätige A-GmbH, Ende des Jah-

res 2008 in wirtschaftlichen Schwierigkeiten mit drohender Insolvenz. Durch nota-

riellen Vertrag vom 23.02.2009 erwarb sie zum Zwecke der Liquiditätssicherung 

von der konzernfremden C-AG sämtliche Anteile an der D-GmbH, deren wirt-

schaftliche Tätigkeit zu diesem Zeitpunkt bereits größtenteils ruhte. Das Vermö-

gen der D-GmbH bestand im Wesentlichen aus liquiden Mitteln und einer die li-

quiden Mittel übersteigenden Steuerrückstellung. Der im Vorjahr 2008 entstande-

ne Gewinn war bereits an die C-AG ausgeschüttet worden, ebenso war der im 

Januar 2009 realisierte Gewinn im Rahmen einer Vorabausschüttung der C-AG 

zugeflossen. Am 24.02.2009 wurde die D-GmbH mit Rückwirkung auf den 

01.07.2008 auf die Klägerin verschmolzen (upstream-merger). Die A-GmbH ver-

rechnete die positiven Einkünfte der D-GmbH im steuerlichen Rückwirkungszeit-

raum mit ihren eigenen operativen Verlusten. Durch die Verschmelzung konnte 

die im übergehenden Vermögen enthaltene Steuerrückstellung aufgelöst werden, 

sodass auch nach Abzug des Kaufpreises ein Zugang liquider Mitteln bei der A-

GmbH erfolgte.  

Das Finanzamt (BP) beanstandete die Zurechnung der positiven Einkünfte der D-

GmbH im Wege der rückwirkenden Verschmelzung bei der A-GmbH und begehr-

te eine Versteuerung bei der D-GmbH. Nach § 42 AO seien die steuerlichen Fol-

gen des Anteilserwerbs mit anschließender Verschmelzung im Rückwirkungszeit-

raum nicht anzuerkennen. 

Die Klage hiergegen hatte bereits in erster Instanz Erfolg: Das FG Hessen kam 

mit Urteil vom 29.11.2017 (4 K 127/15) zu dem Ergebnis, dass § 8c KStG und 

§ 12 Abs. 3 UmwStG als Spezialvorschriften eine Abschirmwirkung gegenüber 

§ 42 AO im Hinblick auf die missbräuchliche Nutzung von Verlusten in Umwand-

lungsfällen entfalten. 

Im Ergebnis schließt sich der BFH der Entscheidung der Vorinstanz an und weist 

die Revision des Finanzamts als unbegründet zurück. Der I. Senat verneint das 

Vorliegen eines Gestaltungsmissbrauchs, allerdings mit vom FG-Urteil abwei-

chender Begründung. Einzelsteuergesetzliche Vorschriften zur Verhinderung von 

Steuerumgehungen, deren Tatbestandsmerkmale nicht erfüllt sind, entfalten kei-

ne Abschirmwirkung gegenüber § 42 AO. Dies gehe eindeutig aus dem Wortlaut 

des § 42 Abs. 1 Satz 2, 3 AO  i. d. F. des JStG 2008 hervor, mit welchem die Auf-

lösung einer Normenkonkurrenz bezweckt wird. Ist eine Norm nicht einschlägig, 
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fehlt es nach der Entscheidung des BFH an einer Normenkollision und der Rück-

griff auf § 42 AO ist gem. § 42 Abs. 1 Satz 3 AO ausdrücklich eröffnet. 

Bei der Beurteilung, ob eine Gestaltung als unangemessen i. S. d. § 42 Abs. 2 

AO einzustufen ist, sind die gesetzgeberischen Wertungen der Umgehungsver-

hinderungsvorschriften zu berücksichtigen. In diesem Kontext stellt der BFH klar, 

dass es sich bei § 12 Abs. 3 Hs. 2 i. V. m. § 4 Abs. 2 Satz 2 UmwStG und § 8c 

KStG im Gegensatz zu § 12 Abs. 3 UmwStG a.F. und § 8 Abs. 4 KStG a.F. ─ an-

ders als noch vom FG entschieden ─ nicht mehr um Vorschriften zur Miss-

brauchsvermeidung handelt. Dennoch ist die sich in diesen Normen widerspie-

gelnde gesetzgeberische Wertung im Rahmen der systematischen und teleologi-

schen Auslegung zu berücksichtigen.  

Gestaltungen, die der Nutzung eines vom Steuerpflichtigen selbst erzielten Ver-

lustes dienen, werden von der Steuerrechtsordnung grundsätzlich gebilligt und 

sind in der höchstrichterlichen Rechtsprechung nicht als missbräuchlich bewertet 

worden. Daher ist die Verschmelzung der Gewinn- auf die Verlustgesellschaft 

nicht als unangemessen i. S. d. § 42 Abs. 2 AO einzustufen. Dies gilt unabhängig 

davon, ob ein weiterer wirtschaftlicher Zweck mit der Gestaltung verfolgt wird, da 

das Herbeiführen eines Verlustausgleichs im Kern mit dem Leistungsfähigkeits-

prinzip übereinstimmt. Der Umstand, dass die positiven Einkünfte in diesem Fall 

von einem Dritten entgeltlich erworben wurden, führt nicht zu einer Qualifizierung 

als Missbrauch von rechtlichen Gestaltungsmöglichkeiten. Dies gilt auch dann, 

wenn die entsprechenden Gewinne bereits an die vormalige Anteilseignerin aus-

geschüttet wurden. 

Der Gesetzgeber hat zwischenzeitlich durch die Einführung von § 2 Abs. 4 Satz 3 

UmwStG entsprechende Gestaltungen durch spezialgesetzliche Regelung unter-

bunden. Für den Rechtsanwender dürfte dennoch folgende Erkenntnis aus der 

Entscheidung interessant sein: Bei der Frage, ob eine Gestaltung zur Nutzbar-

machung von eigenen Verlusten unangemessen ist, stellt der BFH auf die „Quali-

tät der betroffenen Verluste“ ab. Die von der A-GmbH erzielten „echten“ be-

triebswirtschaftlichen Verluste sind dabei von „erworbenen Fremdverlusten“ und 

Verlusten, die auf der Inanspruchnahme von Steuervergünstigungen (z. B. Son-

derabschreibungen) beruhen, zu unterscheiden. Eine solche Nutzung eigener 

„echter“ Verluste entspricht nach der Rechtsprechung dem Leistungsfähigkeits-

prinzip und kann daher wohl nur in Ausnahmefällen nach § 42 AO sanktioniert 

werden. 

 

BFH: Besteuerung des Einbringungsgewinns II 

Der BFH hatte im Urteil vom 18.11.2020 (I R 25/18) zu entscheiden, ob die einem 

qualifizierten Anteilstausch nachfolgende formwechselnde Umwandlung der 

übernehmenden Gesellschaft einen Einbringungsgewinn II auslöst und wie dieser 

bejahendenfalls verfahrensrechtlich zu berücksichtigen ist.  

Im Streitfall war die Klägerin Alleingesellschafterin der C GmbH und D Alleinge-

sellschafter einer spanischen Kapitalgesellschaft (B SLU). Die genannten Perso-

nen beschlossen ihre jeweiligen Beteiligungen in einer gemeinsamen Holdingge-



 

 
Seite 13 von 18 

 

# 21 
11.06.2021 

.04.2020 

 

 
28.03.2014 

sellschaft zusammenzuführen. Zu diesem Zweck brachten sie ihre Geschäftsan-

teile gegen Gewährung von Gesellschaftsrechten im Jahre 2007 in die B GmbH 

ein (qualifizierter Anteilstausch). Steuerlich setzte diese die eingebrachten Ge-

schäftsanteile gemäß § 21 Abs. 1 Satz 2 UmwStG 2006 mit einem Wert an, der 

unterhalb des gemeinen Werts lag. Bereits im Jahre 2008 wurde die B GmbH 

gemäß § 190 UmwG in die B OHG formwechselnd umgewandelt. Steuerlich wur-

de der Formwechsel gemäß § 9 i.V.m. §§ 3 ff. UmwStG 2006 zu Buchwerten 

vollzogen.  

Das Finanzamt sah in dem Formwechsel eine innerhalb der siebenjährigen 

Sperrfrist vollzogene Veräußerung i.S.d. § 22 Abs. 2 Satz 1 UmwStG 2006, än-

derte deshalb den gegenüber der Klägerin für das Jahr 2007 ergangenen Ein-

kommensteuerbescheid gemäß § 175 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 AO und erfasste auf 

diese Weise einen Einbringungsgewinn II. Den Einspruch gegen den Bescheid 

wies das Finanzamt ebenso zurück wie den von der Klägerin gestellten Antrag 

auf abweichende Steuerfestsetzung aus Billigkeitsgründen. Dem folgte auch das 

Finanzgericht.  

Nunmehr hat der BFH das Urteil des Finanzgerichts aufgehoben und die Sache 

zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung an die Vorinstanz zurückge-

wiesen. Das Finanzgericht habe rechtsfehlerhaft angenommen, dass der gegen-

über der Klägerin ergangene bestandskräftige Einkommensteuerbescheid 2007 

vom 16.04.2010 gemäß § 175 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 AO geändert werden durfte, 

um einen Einbringungsgewinn II zu erfassen.  

Der BFH kommt zunächst zum Ergebnis, dass es sich materiell-rechtlich infolge 

des Formwechsels der B GmbH in die B OHG um eine den Einbringungsgewinn 

II auslösende Veräußerung i.S.d. § 22 Abs. 2 Satz 1 UmwStG 2006 des einge-

brachten Anteils an der C GmbH durch die B GmbH handelt. Entgegen der Auf-

fassung der Revision komme im Streitfall auch keine teleologische Reduktion des 

§ 22 Abs. 2 Satz 1 UmwStG 2006 in Betracht. Zwar sei es hinsichtlich der steuer-

lichen Verstrickung der stillen Reserven durch den streitgegenständlichen Form-

wechsel insoweit zu keiner Verbesserung des steuerlichen Status gekommen. Es 

sei jedoch zu berücksichtigen, dass es im Zuge des Formwechsels zu einem 

Transfer stiller Reserven zwischen der Klägerin und dem Mitgesellschafter D ge-

kommen sei. Bemerkenswert ist die in diesem Zusammenhang vom BFH geäu-

ßerte Aussage, dass eine teleologische Reduktion des § 22 Abs. 2 UmwStG 

2006 unter der Prämisse vorstellbar wäre, wenn es zu keinem solchen interper-

sonellen Transfer von stillen Reserven gekommen wäre, was bei Einpersonenge-

sellschaften denkbar wäre.  

Das Finanzgericht sei davon ausgegangen, dass der Formwechsel der B GmbH 

in die B OHG eine den Einbringungsgewinn II auslösende Veräußerung i.S. des 

§ 22 Abs. 2 Satz 1 UmwStG 2006 darstelle und das Finanzamt verfahrensrecht-

lich ermächtigt gewesen sei, den Einkommensteuerbescheid für 2007 vom 

16.04.2010 gemäß § 175 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 AO zu ändern. Dies habe die Vo-

rinstanz damit begründet, dass aufgrund der in § 22 Abs. 2 Satz 2 i.V.m. § 22 

Abs. 1 Satz 2 UmwStG 2006 angeordneten Fiktion unabhängig vom tatsächli-

chen Vorliegen eines rückwirkenden Ereignisses stets eine Änderungsmöglich-
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keit bestehe und zwar ohne Rücksicht darauf, ob das die Besteuerung des Ein-

bringungsgewinns II auslösende Ereignis vor oder nach dem Erlass des erstmali-

gen Steuerbescheids liege. Dieser Rechtsauffassung sei jedoch nicht zu folgen. 

Die Vorschrift des § 175 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 AO setze nach ständiger höchstrich-

terlicher Rechtsprechung voraus, dass das Ereignis, dem steuerliche Rückwir-

kung zukomme, nachträglich eingetreten sei. Konnte wie im zugrundeliegenden 

Streitfall das Ereignis bereits bei Erlass des zu ändernden Bescheids berücksich-

tigt werden, greife die Änderungsnorm nicht ein.  

Bei fehlender Kenntnis des für die Besteuerung des Einbringenden zuständigen 

Finanzamts von einem zur Zeit der Veranlagung bereits erfolgten Veräußerungs-

vorgang komme eine Änderung des Steuerbescheids gemäß § 173 Abs. 1 Nr. 1 

AO grundsätzlich in Betracht. Ob sämtliche Voraussetzungen dieser Änderungs-

norm erfüllt seien und ob, wie von der Klägerin bereits vorgerichtlich geltend ge-

macht wurde, das Finanzamt seine Amtsermittlungspflicht verletzt habe, seien 

Fragen, die wiederum das Finanzgericht im zweiten Rechtsgang in rechtlicher 

wie tatsächlicher Hinsicht zu prüfen habe. 

 

BFH: keine Versicherungsteuerpflicht bei Versicherung von Risiken mit Be-

zug auf in einem Drittstaat registrierte Seeschiffe 

Der BFH hat mit Urteil vom 12.11.2020 (V R 41/18) zur vom BZSt und nachfol-

gend auch vom FG Köln vertretenen Versicherungsteuerpflicht bei Versicherung 

von Risiken mit Bezug auf in einem Drittstaat registrierte Seeschiffe durch deut-

sche Versicherungsnehmer Stellung genommen und diese verworfen. Das Urteil 

erging jedoch zum Rechtsstand vor den Neuerungen durch das Versicherung-

steuermodernisierungsgesetz, die seit dem 11.12.2020 gelten.  

Im Verfahren ging es im Wesentlichen um eine Versicherung für ein Schiff das in 

einem ausländischen Schiffsregister außerhalb der EU/EWR eintragen war. Die 

deutsche Klägerin war verantwortlich für die Einziehung der Versicherungsprä-

mien und auch in den Versicherungsscheinen als eine der für Prämien und Steu-

ern haftenden Personen aufgelistet. Daher wird auch die Klägerin hier als Versi-

cherungsnehmer betrachtet. Zudem war sie bevollmächtigt zur Anmeldung und 

Abführung der Versicherungsteuer. 

Nach (vorsorglicher) Anmeldung der Prämien und Versteuerung durch die Kläge-

rin, erfolglosem Einspruch hiergegen und Klage, bestätigte das Finanzgericht 

(FG) mit Urteil vom 05.10.2017 (2 K 792/16) im Wesentlichen die Rechtsansicht 

des BZSt und wies die Klage ab:  

Gemäß Urteil seien die von der Klägerin vereinnahmten Beträge für die gegen-

ständlichen Versicherungen als ein im Inland steuerbares und steuerpflichtiges 

Versicherungsentgelt anzusehen. Zwar sei ein Sondertatbestand für eine Versi-

cherungsteuerpflicht nach § 1 Abs. 2 Satz 1 des Versicherungsteuergesetzes in 

der im Streitzeitraum geltenden Fassung (VersStG) nicht erfüllt, da die Schiffe 

nicht in einem deutschen Seeschiffsregister, sondern jeweils in einem Schiffsre-

gister der Marshallinseln, einem Drittland, und somit nicht im Geltungsbereich 

des VersStG eingetragen seien. Jedoch sei der Anwendungsbereich des Grund-
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tatbestandes nach § 1 Abs. 2 Satz 2 Nr. 2 VersStG eröffnet und damit bestehe 

eine Steuerbarkeit in Deutschland. Hiernach besteht Steuerpflicht, u.a. wenn der 

Versicherungsnehmer keine natürliche Person ist und sich bei Zahlung des Ver-

sicherungsentgelts der Versicherungsnehmer (hier Kläger) im Geltungsbereich 

des Gesetzes befindet. Wo sich der versicherte Gegenstand örtlich befindet ist 

hier nicht relevant. 

Der Revision gegen dieses Urteil hat der BFH nun stattgegeben. Gemäß der Be-

gründung hat das FG zu Unrecht angenommen, dass die Zahlung der Versiche-

rungsentgelte für die Versicherungen der auf den Marshallinseln registrierten 

Seeschiffe nach § 1 Abs. 2 Satz 2 Nr. 2 VersStG der Versicherungsteuerpflicht 

unterliege. Nach Ansicht des BFH war die Regelung des Sondertatbestands ab-

schließend und es bestand daher kein Raum für eine Anwendung des Grundtat-

bestands. 

Für den Zeitraum vor der Anwendung des Versicherungsteuermodernisierungs-

gesetzes dürfte das Urteil die aktuell vor allem in den Außenprüfungen bestehen-

den Diskussionen zur Steuerpflicht in Deutschland von im Drittland registrierten 

Schiffen bzw. Flugzeugen beseitigen. 

Mit Blick auf die seit 11.12.2020 geltenden, umfassenden gesetzlichen Neurege-

lungen der Belegenheit und Steuerbarkeit, durch die das deutsche Besteuerungs-

recht für Versicherungen mit deutschem Versicherungsnehmer und nicht in 

EU/EWR-Staaten belegene Risiken deutlich erweitert wurde, hat das Urteil u.E. 

keine unmittelbaren zwingenden Konsequenzen. Die dort getroffene Neureglung 

des § 1 Abs. 2 Satz 2 VersStG ist wohl richtlinienkonform, da nur Drittstaaten-

Risiken umfasst sind. 
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Alle am 04.06.2021 und 10.06.2021 veröffentlichten Entscheidungen des BFH (V)  

Aktenzeichen Entschei-

dungsdatum 

Stichwort 

VIII R 46/18 12.04.2021 
Zur Verfahrensaussetzung bei zweifelhafter Annahme einer typisch stillen Ge-
sellschaft 

VIII R 37/19 25.03.2021 
Zahlung aus öffentlichen Mitteln bei Zwischenschaltung eines freien Trägers der 
Jugendhilfe 

III R 36/19 25.02.2021 
Sachliche Unzuständigkeit des sog. regionalen Inkassoservice im Bereich des 
steuerlichen Kindergeldes 

IV R 38/19 10.02.2021 
Kraftfahrzeugsteuervergünstigungen für Schwerbehinderte - Antragsrecht der 
Erben; Feststellungsbescheid über Eigenschaft als Behinderter als Grundlagen-
bescheid für Kraftfahrzeugsteuerbescheid 

II R 17/18 02.12.2020 Vorfälligkeitsentschädigung als Nachlassverbindlichkeit 

V R 41/18 12.11.2020 
Keine Versicherungsteuerpflicht bei Versicherung von Risiken mit Bezug auf in 
einem Drittstaat registrierte Seeschiffe 

VIII R 45/18 25.03.2021 Zum Geltungsbereich der Korrekturvorschrift des § 7g Abs. 3 EStG 

III R 5/19 18.02.2021 Unzulässige Klage bei Verwendung eines Falschnamens 

I R 25/18 18.11.2020 Besteuerung des Einbringungsgewinns II 

I R 2/18 17.11.2020 
Gestaltungsmissbrauch bei Verschmelzung einer "Gewinngesellschaft" auf eine 
"Verlustgesellschaft" 

VIII R 11/18 17.11.2020 
Verfassungsmäßigkeit der Verlustverrechnungsbeschränkung für Aktienveräuße-
rungsverluste nach § 20 Abs. 6 Satz 5 EStG (jetzt § 20 Abs. 6 Satz 4 EStG) 

 

Alle am 04.06.2021 und 10.06.2021 veröffentlichten Entscheidungen des BFH (NV)  

Aktenzeichen Entschei-

dungsdatum 

Stichwort 

III R 14/19 18.02.2021 
Mehraktige Ausbildung im Kindergeldrecht; Öffentlich-rechtlich geordneter Aus-
bildungsgang; Zäsur 

V R 41/19 10.12.2020 Stellplatzvermietung an Wohnungsmieter 

VIII R 28/16 25.03.2021 
Behandlung eines satzungswidrigen, nicht anfechtbaren Gewinnverteilungsbe-
schlusses als Gewinnverteilungsbeschluss i.S. des § 20 Abs. 2a EStG (jetzt § 20 
Abs. 5 EStG) 

https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202110111/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202110112/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202110108/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202110109/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202110107/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202110110/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202110104/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202110102/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202110101/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202110100/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202110103/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202150083/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202150084/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202150080/
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Aktenzeichen Entschei-

dungsdatum 

Stichwort 

III R 12/19 18.02.2021 
Kindergeld für in einem anderen EU-Mitgliedstaat, im Haushalt des anderen El-
ternteils lebende Kinder 

III R 60/19 18.02.2021 
Anspruch auf deutsches Kindergeld in den Wohnsitz-Wohnsitz-Fällen, wenn nur 
in Deutschland ein Kindergeldanspruch besteht 

VI R 17/19 11.02.2021 
Keine Zwangsbetriebsaufgabe durch Veräußerung der Hofstelle eines verpachte-
ten land- und forstwirtschaftlichen Betriebs 

II R 36/18 25.11.2020 Auslegung einer Vermächtnisanordnung 

I R 24/18 18.11.2020 
Im Wesentlichen inhaltsgleich mit BFH-Urteil vom 18.11.2020 I R 25/18 - Be-
steuerung des Einbringungsgewinns II 

 
 

Alle bis zum 11.06.2021 veröffentlichten Erlasse  

Aktenzeichen Entschei-

dungsdatum 

Stichwort  

III C 2 - S 
7110/19/10001 :002 

09.06.2021 

Umsatzsteuerrechtliche Beurteilung von steuerbefreiten Dienstleistungs-

kommissionen im Zusammenhang mit Eintrittskarten zu kulturellen Veran-

staltungen 

III C 3 - S 7117-
b/20/10002 :002 

09.06.2021 

Bestimmung des Ortes der sonstigen Leistung nach § 3a Absatz 3 Nummer 

5 UStG; Änderung des Umsatzsteuer-Anwendungserlasses aufgrund des 

Urteils des Europäischen Gerichtshofs in der Rechtssache C-647/17 (Srf 

konsulterna) 

IV C 1 - S 
2252/19/10003 :002 

03.06.2021 Einzelfragen zur Abgeltungsteuer 

III C 2 - S 
7030/20/10006 :006 

03.06.2021 
Ermäßigter Umsatzsteuersatz für Restaurations- und Verpflegungsdienst-

leistungen 

IV C 6 - S 
2240/19/10006 :006 

02.06.2021 
Gewinnerzielungsabsicht bei kleinen Photovoltaikanlagen und vergleichba-

ren Blockheizkraftwerken 

IV C 1 - S 1980-
1/19/10027 :006 

01.06.2021 
Anwendungsschreiben zum InvStG in der ab 1. Januar 2018 geltenden 

Fassung 

III C 3 - S 
7329/19/10001 :003 

01.06.2021 Übersicht der Umsatzsteuer-Umrechnungskurse 2021 

 

 

 

https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202150082/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202150079/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202150081/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202150078/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202150077/
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/Umsatzsteuer-Anwendungserlass/2021-06-09-umsatzsteuerrechtliche-beurteilung-von-steuerbefreiten-dienstleistungskommissionen.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/Umsatzsteuer-Anwendungserlass/2021-06-09-umsatzsteuerrechtliche-beurteilung-von-steuerbefreiten-dienstleistungskommissionen.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/Umsatzsteuer-Anwendungserlass/2021-06-09-bestimmung-des-ortes-der-sonstigen-leistung-EuGH-in-der-rechtssache-C-647-17.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/Umsatzsteuer-Anwendungserlass/2021-06-09-bestimmung-des-ortes-der-sonstigen-leistung-EuGH-in-der-rechtssache-C-647-17.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Abgeltungsteuer/2021-06-03-einzelfragen-zur-abgeltungsteuer-ergaenzung-des-BMF-Schreibens-vom-18-Januar-2016.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Abgeltungsteuer/2021-06-03-einzelfragen-zur-abgeltungsteuer-ergaenzung-des-BMF-Schreibens-vom-18-Januar-2016.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Abgeltungsteuer/2021-06-03-einzelfragen-zur-abgeltungsteuer-ergaenzung-des-BMF-Schreibens-vom-18-Januar-2016.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/Umsatzsteuer-Anwendungserlass/2021-06-03-verlaengerung-befristete-anwendung-des-ermaessigten-umsatzsteuersatzes-fuer-restaurations-und-verpflegungsdienstleistungen.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/Umsatzsteuer-Anwendungserlass/2021-06-03-verlaengerung-befristete-anwendung-des-ermaessigten-umsatzsteuersatzes-fuer-restaurations-und-verpflegungsdienstleistungen.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/Umsatzsteuer-Anwendungserlass/2021-06-03-verlaengerung-befristete-anwendung-des-ermaessigten-umsatzsteuersatzes-fuer-restaurations-und-verpflegungsdienstleistungen.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/Umsatzsteuer-Anwendungserlass/2021-06-03-verlaengerung-befristete-anwendung-des-ermaessigten-umsatzsteuersatzes-fuer-restaurations-und-verpflegungsdienstleistungen.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Einkommensteuer/2021-06-02-gewinnerzielungsabsicht-bei-kleinen-photovoltaikanlagen-und-vergleichbaren-blockheizkraftwerken.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Einkommensteuer/2021-06-02-gewinnerzielungsabsicht-bei-kleinen-photovoltaikanlagen-und-vergleichbaren-blockheizkraftwerken.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Investmentsteuer/2021-06-01-anwendungsschreiben-zum-InvStG-in-der-ab-1-Januar-2018-geltenden-fassung.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Investmentsteuer/2021-06-01-anwendungsschreiben-zum-InvStG-in-der-ab-1-Januar-2018-geltenden-fassung.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Investmentsteuer/2021-06-01-anwendungsschreiben-zum-InvStG-in-der-ab-1-Januar-2018-geltenden-fassung.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Investmentsteuer/2021-06-01-anwendungsschreiben-zum-InvStG-in-der-ab-1-Januar-2018-geltenden-fassung.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/Umsatzsteuer-Umrechnungskurse/2021-06-01-umsatzsteuer-umrechnungskurse-2021.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/Umsatzsteuer-Umrechnungskurse/2021-06-01-umsatzsteuer-umrechnungskurse-2021.pdf?__blob=publicationFile&v=2
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19. Wahlperiode 09.06.2021


Beschlussempfehlung und Bericht 
des Finanzausschusses (7. Ausschuss)  


zu dem Gesetzentwurf der Bundesregierung 
– Drucksachen 19/28902, 19/29637 – 


Entwurf eines Gesetzes zur erleichterten Umsetzung der Reform der Grundsteuer 
und Änderung weiterer steuerrechtlicher Vorschriften (Grundsteuerreform-Umset-
zungsgesetz – GrStRefUG) 


A. Problem 
Während der Umsetzung der Grundsteuerreform sowie aufgrund in letzter Zeit 
ergangener höchstrichterlicher Rechtsprechung bei der Bewertung für Zwecke der 
Erbschaft- und Schenkungsteuer sowie Grunderwerbsteuer hat sich diverser Ge-
setzgebungsbedarf ergeben. 


Die bei der Bewertung der Wohngrundstücke (Ein- und Zweifamilienhäuser, 
Wohnungseigentum und Mietwohngrundstücke) anzusetzenden Nettokaltmieten 
nach § 254 BewG wurden auf Grundlage der zum Zeitpunkt des Grundsteuer-
Reformgesetzes – GrStRefG) vom 26. November 2019 (BGBl. I S. 1794) vorlie-
genden Daten des Statistischen Bundesamts (Mikrozensus 2014) ermittelt. Mitt-
lerweile liegen aktuellere statistische Daten - insbesondere der Mikrozensus 2018 
- vor. 


Um das Bewertungsziel eines objektiviert-realen Grundsteuerwerts als Bemes-
sungsgrundlage für eine relations- und realitätsgerechte Besteuerung weiterhin 
zutreffend erfassen zu können, soll eine gesetzliche Anpassung der Bewertungs-
parameter der Anlage 39 BewG erfolgen. Die aktualisierten Nettokaltmieten nach 
Anlage 39 zu § 254 BewG machen eine Senkung der Steuermesszahl für Wohn-
grundstücke erforderlich, um weiterhin ein aufkommensneutrales Messbetrags-
volumen auf Bundesebene herbeizuführen. 


Auch bei den Regeln zur Bewertung des Grundbesitzes für Zwecke der Erbschaft- 
und Schenkungsteuer sowie der Grunderwerbsteuer hat sich aufgrund ergangener 
Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs Gesetzgebungsbedarf ergeben, der aufge-
griffen werden soll. 


Darüber hinaus haben die Bundeskanzlerin mit den Regierungschefinnen und Re-
gierungschefs der Länder am 3. März 2021 beschlossen, dass „der Länder- und 
Kommunalanteil an dem im Jahr 2021 einmalig gezahlten Kinderbonus in Höhe 
von 150 Euro für jedes kindergeldberechtigte Kind … den Ländern vom Bund 


V
orabfassung - w


ird durch die lektorierte Fassung ersetzt.
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nachträglich erstattet [wird]“. Dieser Beschluss bedarf der kurzfristigen gesetzli-
chen Umsetzung. 


Im Rahmen der Umsetzung des Forschungszulagengesetzes (FZulG) hat sich ge-
zeigt, dass das FZulG in seiner derzeitigen Fassung in einzelnen Punkten in der 
Interpretation zu unterschiedlichen - auch nicht gewollten - Folgen führen kann. 


So bringt die Anknüpfung in § 3 Absatz 6 FZulG („verbundene Unternehmen“) 
an § 15 des Aktiengesetzes praktische Anwendungsschwierigkeiten mit sich. Hier 
sollte stattdessen an § 290 des Handelsgesetzbuchs angeknüpft werden, um die 
notwendige Sicherheit in der Rechtsanwendung bei Unternehmen und Finanzver-
waltung zu schaffen. Zudem wird zur ordnungsgemäßen Bearbeitung der Anträge 
ein gesondertes Feststellungsverfahren für sinnvoll erachtet und eingeführt. Die 
identifizierten Änderungsbedarfe sollen vor allem zu einer besseren Rechtsklar-
heit und Vereinfachung und damit zur größeren Akzeptanz der Förderung von 
Anfang an beitragen. 


B. Lösung 
Mit dem vorliegenden Änderungsgesetz wird dem oben dargestellten fachlich not-
wendigen Gesetzgebungsbedarf entsprochen. 


Hierzu gehören insbesondere: 


– Aktualisierung der im Ertragswertverfahren erforderlichen Nettokaltmieten 
einschließlich der Einführung einer neuen Mietniveaustufe 7 unter Berück-
sichtigung des Mikrozensus 2018 des Statistischen Bundesamtes und der 
Änderung der Wohngeldverordnung durch Artikel 1 der Zwölften Verord-
nung zur Änderung der Wohngeldverordnung vom 6. Juli 2020 (12. 
WoGVÄndV, BGBl. I S. 1594), 


– Absenkung der Steuermesszahl für Wohngrundstücke, 


– gesetzliche Änderungen zur sach- und praxisgerechten Anwendung der sons-
tigen für die Wertermittlung erforderlichen Daten der Gutachterausschüsse, 


– Definition konkreter Anforderungen an die fachliche Qualifikation des Gut-
achters beim Nachweis des niedrigeren gemeinen Werts nach § 198 BewG 
im Hinblick auf die Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs. 


Die Festlegung des Kinderbonus 2021 war bereits mit dem Dritten Corona-Steu-
erhilfegesetz vom 10. März 2021 (BGBl. I S. 330) erfolgt. Die Erstattung des 
Länder- und Gemeindeanteils an seiner Finanzierung soll über die Änderung der 
Festbeträge der vertikalen Umsatzsteuerverteilung des Jahres 2021 in § 1 Absatz 
2 im Finanzausgleichsgesetz (FAG) zulasten des Bundes im Rahmen dieses Ge-
setzes erfolgen. 


Die Anpassung der Begriffsdefinition „verbundene Unternehmen“ im For-
schungszulagengesetz dient der Rechtsklarheit und es wird ein gesondertes Fest-
stellungsverfahren eingeführt, wenn das für den Antrag auf Forschungszulage zu-
ständige Finanzamt nicht auch für den Betrieb zuständig ist. 


Darüber hinaus empfiehlt der Finanzausschuss insbesondere folgende Änderun-
gen am Gesetzentwurf: 


– Herausnahme derjenigen Regelungen, die bereits Eingang in das Gesetz zur 
Stärkung des Fondsstandorts Deutschland und zur Umsetzung der Richtlinie 
(EU) 2019/1160 zur Änderung der Richtlinien 2009/65/EG und 2011/61/EU 
im Hinblick auf den grenzüberschreitenden Vertrieb von Organismen für ge-
meinsame Anlagen (Fondsstandortgesetz – FoStoG) gefunden haben: 
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– Möglichkeit zur Beibehaltung der auf Grundlage der bisherigen Rege-
lung zum Umfang der wirtschaftlichen Einheit bei Ehegatten und Le-
benspartnern nach § 26 BewG sowie Betrieben der Land- und Forst-
wirtschaft nach § 34 Absatz 4 bis 6 BewG gebildeten wirtschaftlichen 
Einheiten durch Einführung eines neuen § 266 Absatz 5 BewG, 


– verschiedene erforderliche gesetzliche Klarstellungen, zum Beispiel 
zur Berechnung des maßgeblichen Gebäudealters, bei der Ermittlung 
des Grundsteuerwerts, 


– Konkretisierung bei den Anwendungsvorschriften zum Bewertungsgesetz 


– Klarstellungen zur Grundsteuervergünstigung (§ 15 GrStG) 


– Änderungen zur Anzeigepflicht (§ 19 GrStG) 


– Weitere Änderung der vertikalen Umsatzsteuerverteilung in § 1 Absatz 2 
FAG zur vollständigen Übernahme der Mindereinnahmen von Ländern und 
Gemeinden, die aus der Absenkung der Umsatzsteuersätze im 2. Halbjahr 
2020 resultierten 


– Änderung zur Umsatzsteuerverteilung 2021/2022 in § 1 FAG Absatz 6  
– neu – zur Unterstützung der Länder im Rahmen des Aktionsprogramms 
„Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche für die Jahre 2021 und 
2022“ 


– Anpassung des Verfahrens zur gesonderten Feststellung der Bemessungs-
grundlage in § 5 Absatz 4 – neu – FZulG 


– Steuerbefreiung für Zuwendungen im Zusammenhang mit erlittenem Leid in 
§ 13 Absatz 1 Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuergesetz 


– Änderung an der Inkrafttretensregelung 


Annahme des Gesetzentwurfs auf Drucksachen 19/28902, 19/29637 in geän-
derter Fassung mit den Stimmen der Fraktionen CDU/CSU, SPD und 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN gegen die Stimmen der Fraktionen der AfD 
und FDP bei Stimmenthaltung der Fraktion DIE LINKE. 


C. Alternativen 
Keine. 


D. Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand 
Die Erstattung des Länder- und Gemeindeanteils an Finanzierung des Kinderbo-
nus 2021 durch die Änderung von § 1 Absatz 2 FAG führen beim Bund im Jahr 
2021 zu Steuermindereinnahmen in Höhe von 1 231 Mio. Euro sowie zu Steuer-
mehreinnahmen im Jahr 2021 bei den Ländern in Höhe von 910 Mio. Euro und 
bei den Gemeinden in Höhe von 321 Mio. Euro. 


Die noch ausstehende Erstattung von Mindereinnahmen von Ländern und Ge-
meinden aus der Absenkung der Umsatzsteuersätze in 2. Halbjahr 2020 führen 
beim Bund im Jahr 2021 zu Steuermindereinnahmen in Höhe von 3.730 Mio. 
Euro sowie zu Steuermehreinnahmen im Jahr 2021 bei den Ländern in Höhe von 
3.572 Mio. Euro und bei den Gemeinden in Höhe von 158 Mio. Euro. 


Die Unterstützung der Länder beim Aktionsprogramm „Aufholen nach Corona 
für Kinder und Jugendliche für die Jahre 2021 und 2022“ führen beim Bund zu 
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Steuermindereinnahmen im Jahr 2021 in Höhe von 430 Mio. Euro und im Jahr 
2022 in Höhe von 860 Mio. Euro sowie zu Steuermehreinnahmen bei den Ländern 
im Jahr 2021 in Höhe von 430 Mio. Euro und im Jahr 2022 in Höhe von 860 Mio. 
Euro. 


Insgesamt führen die mit dem Gesetzentwurf vorgesehenen Anpassungen der ver-
tikalen Umsatzsteuerverteilung durch die Änderungen von § 1 FAG beim Bund 
im Jahr 2021 zu Steuermindereinnahmen in Höhe von 5.391 Mio. Euro sowie zu 
Steuermehreinnahmen im Jahr 2021 bei den Ländern in Höhe von 4.912 Mio. 
Euro und bei den Gemeinden in Höhe von 479 Mio. Euro. Im Jahr 2022 führen 
diese Änderungen beim Bund zu Steuermindereinnahmen in Höhe von 860 Mio. 
Euro sowie zu Steuermehreinnahmen im Jahr 2022 bei den Ländern in Höhe von 
860 Mio. Euro. 


E. Erfüllungsaufwand 


E.1 Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger 


Es entsteht kein Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger. 


E.2 Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft 


Für die Wirtschaft ergeben sich geringfügige Einsparungen durch die Änderungen 
des Forschungszulagengesetzes aufgrund des Wegfalls der Belegübersendung. 


Durch die Erweiterung der Anzeigeverpflichtung nach § 19 Absatz 2 GrStG auf 
§ 15 Absatz 2, 3 und 5 GrStG entsteht ein geringfügiger, nicht bezifferbarer Er-
füllungsaufwand für die Wirtschaft. 


Davon Bürokratiekosten aus Informationspflichten 


Keine. 


E.3 Erfüllungsaufwand der Verwaltung 


Die Änderungen des Forschungszulagengesetzes führen zu geringfügigem, nicht 
quantifizierbarem Minderaufwand in den Finanzämtern. 


Darüber hinaus entsteht dem Bund, den Ländern und den Kommunen kein Erfül-
lungsaufwand.  


F. Weitere Kosten 
Sonstige Kosten entstehen nicht. Auswirkungen auf die Einzelpreise und das 
Preisniveau, insbesondere das Verbraucherpreisniveau, sind nicht zu erwarten.  
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Beschlussempfehlung 


Der Bundestag wolle beschließen, 


den Gesetzentwurf auf Drucksachen 19/28902, 19/29637 in der aus der nachste-
henden Zusammenstellung ersichtlichen Fassung anzunehmen. 


Berlin, den 9. Juni 2021 


Der Finanzausschuss 


Katja Hessel 
Vorsitzende 


 
 


Fritz Güntzler 
Berichterstatter 


Lothar Binding (Heidelberg) 
Berichterstatter 
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Zusammenstellung 
des Entwurfs eines Gesetzes zur erleichterten Umsetzung der Reform der Grundsteuer und Ände-
rung weiterer steuerrechtlicher Vorschriften (Grundsteuerreform-Umsetzungsgesetz – GrStRefUG) 
– Drucksachen 19/28902, 19/29637 – 
mit den Beschlüssen des Finanzausschusses (7. Ausschuss)  


Entwurf Beschlüsse des 7. Ausschusses 


Entwurf eines Gesetzes zur erleich-
terten Umsetzung der Reform der 


Grundsteuer und Änderung weiterer 
steuerrechtlicher Vorschriften 


Entwurf eines Gesetzes zur erleich-
terten Umsetzung der Reform der 


Grundsteuer und Änderung weiterer 
steuerrechtlicher Vorschriften 


(Grundsteuerreform-Umsetzungsge-
setz – GrStRefUG) 


(Grundsteuerreform-Umsetzungsge-
setz – GrStRefUG) 


Vom ... Vom ... 


Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bun-
desrates das folgende Gesetz beschlossen: 


Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bun-
desrates das folgende Gesetz beschlossen: 


I n h a l t s ü b e r s i c h t  I n h a l t s ü b e r s i c h t  


Artikel 1 Änderung des Bewertungsgesetzes Artikel 1 u n v e r ä n d e r t  


Artikel 2 Weitere Änderung des Bewertungs-
gesetzes 


Artikel 2 u n v e r ä n d e r t  


Artikel 3 Änderung des Grundsteuergesetzes Artikel 3 u n v e r ä n d e r t  


Artikel 4 Änderung des Finanzausgleichsge-
setzes 


Artikel 4 u n v e r ä n d e r t  


Artikel 5 Änderung des Forschungszulagenge-
setzes 


Artikel 5 u n v e r ä n d e r t  


 Artikel 6 Änderung des Erbschaftsteuer- 
und Schenkungsteuergesetzes 


Artikel 6 Inkrafttreten Artikel 7 u n v e r ä n d e r t  


Artikel 1 Artikel 1 


Änderung des Bewertungsgesetzes Änderung des Bewertungsgesetzes 


Das Bewertungsgesetz in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 1. Februar 1991 (BGBl. I 
S. 230), das zuletzt durch Artikel 30 des Gesetzes 
vom 21. Dezember 2020 (BGBl. I S. 3096) geän-
dert worden ist, wird wie folgt geändert: 


Das Bewertungsgesetz in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 1. Februar 1991 (BGBl. I 
S. 230), das zuletzt durch Artikel 30 des Gesetzes 
vom 21. Dezember 2020 (BGBl. I S. 3096) geän-
dert worden ist, wird wie folgt geändert: 


1. § 177 wird wie folgt geändert: 1. u n v e r ä n d e r t  
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Entwurf Beschlüsse des 7. Ausschusses 


a) Der Wortlaut wird Absatz 1.  


b) Folgender Absatz 2 wird angefügt:  


„(2) Die für die Wertermittlung er-
forderlichen Daten des Gutachteraus-
schusses im Sinne des § 193 Absatz 5 
Satz 2 des Baugesetzbuchs sind bei den 
Bewertungen nach den §§ 182 bis 196 
für längstens zwei Jahre ab dem Ende 
des Kalenderjahres maßgeblich, in dem 
der vom Gutachterausschuss zugrunde 
gelegte Auswertungszeitraum endet. So-
weit sich die maßgeblichen Wertverhält-
nisse nicht wesentlich geändert haben, 
können die Daten auch über einen länge-
ren Zeitraum als zwei Jahre hinaus ange-
wendet werden.“ 


 


2. In § 179 Satz 3 werden nach dem Wort „zu-
letzt“ die Wörter „vor dem Bewertungsstich-
tag“ eingefügt. 


2. u n v e r ä n d e r t  


3. Dem § 183 Absatz 2 wird folgender Satz an-
gefügt: 


3. u n v e r ä n d e r t  


„Anzuwenden sind die Vergleichsfaktoren, 
die von den Gutachterausschüssen für den 
letzten Auswertungszeitraum abgeleitet wer-
den, der vor dem Kalenderjahr endet, in dem 
der Bewertungsstichtag liegt.“ 


 


4. § 187 Absatz 2 wird wie folgt geändert: 4. u n v e r ä n d e r t  


a) Nach Satz 1 wird folgender Satz einge-
fügt: 


 


„Anzuwenden sind die Erfahrungssätze, 
die von den Gutachterausschüssen für 
den letzten Auswertungszeitraum abge-
leitet werden, der vor dem Kalenderjahr 
endet, in dem der Bewertungsstichtag 
liegt.“ 


 


b) In dem neuen Satz 3 werden die Wörter 
„im Sinne der §§ 192 ff. des Baugesetz-
buchs“ gestrichen. 


 


5. § 188 Absatz 2 Satz 1 wird wie folgt gefasst: 5. u n v e r ä n d e r t  


„Anzuwenden sind die Liegenschaftszins-
sätze, die von den Gutachterausschüssen für 
den letzten Auswertungszeitraum abgeleitet 
werden, der vor dem Kalenderjahr endet, in 
dem der Bewertungsstichtag liegt.“ 
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Entwurf Beschlüsse des 7. Ausschusses 


6. Dem § 191 Absatz 1 wird folgender Satz an-
gefügt: 


6. u n v e r ä n d e r t  


„Anzuwenden sind die Sachwertfaktoren, die 
von den Gutachterausschüssen für den letzten 
Auswertungszeitraum abgeleitet werden, der 
vor dem Kalenderjahr endet, in dem der Be-
wertungsstichtag liegt.“ 


 


7. In § 193 Absatz 4 Satz 1 werden die Wörter „, 
der von den Gutachterausschüssen im Sinne 
der §§ 192 ff. des Baugesetzbuchs ermittelt 
wurde,“ durch die Wörter „im Sinne des § 188 
Absatz 2 Satz 1“ ersetzt. 


7. u n v e r ä n d e r t  


8. § 198 wird wie folgt geändert: 8. u n v e r ä n d e r t  


a) Der Wortlaut wird Absatz 1.  


b) Die folgenden Absätze 2 und 3 werden 
angefügt: 


 


„(2) Als Nachweis des niedrigeren 
gemeinen Werts kann regelmäßig ein 
Gutachten des zuständigen Gutachter-
ausschusses im Sinne der §§ 192 ff. des 
Baugesetzbuchs oder von Personen, die 
von einer staatlichen, staatlich anerkann-
ten oder nach DIN EN ISO/IEC 17024 
akkreditierten Stelle als Sachverständige 
oder Gutachter für die Wertermittlung 
von Grundstücken bestellt oder zertifi-
ziert worden sind, dienen. 


 


(3) Als Nachweis des niedrigeren 
gemeinen Werts kann ein im gewöhnli-
chen Geschäftsverkehr innerhalb eines 
Jahres vor oder nach dem Bewertungs-
stichtag zustande gekommener Kauf-
preis über das zu bewertende Grundstück 
dienen, wenn die maßgeblichen Verhält-
nisse hierfür gegenüber den Verhältnis-
sen am Bewertungsstichtag unverändert 
sind.“ 


 


9. In § 253 Absatz 2 Satz 3 und 6 und § 259 Ab-
satz 4 Satz 2 und 5 werden jeweils die Wörter 
„am Bewertungsstichtag“ durch die Wörter 
„im Hauptfeststellungszeitpunkt“ ersetzt. 


entfällt 


10. In § 263 Absatz 2 werden nach dem Wort 
„herzuleiten“ die Wörter „und den dafür maß-
geblichen Gebietsstand festzulegen“ einge-
fügt. 


9. u n v e r ä n d e r t  
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Entwurf Beschlüsse des 7. Ausschusses 


 10. Dem § 265 wird folgender Absatz ange-
fügt: 


 „(12) § 177 Absatz 1 und 2, § 179 
Satz 3, § 183 Absatz 2 Satz 3, § 187 Ab-
satz 2 Satz 2 und 3, § 188 Absatz 2 Satz 1, 
§ 191 Absatz 1 Satz 2, § 193 Absatz 4 
Satz 1 und § 198 Absatz 1 bis 3 in der Fas-
sung des Artikels 1 des Gesetzes vom … 
[einsetzen: Ausfertigungsdatum und Fund-
stelle dieses Änderungsgesetzes] sind auf 
Bewertungsstichtage nach dem … [einset-
zen: Tag der Verkündung dieses Änderungs-
gesetzes] anzuwenden.“ 


11. § 266 wird wie folgt geändert: 11. Nach § 266 Absatz 4 Satz 1 wird folgender 
Satz eingefügt: 


 „Gleiches gilt für Einheitswertbescheide, 
Grundsteuermessbescheide und Grund-
steuerbescheide, die vor dem 1. Januar 
2025 erlassen wurden, soweit sie auf den 
§§ 33, 34, 125, 129 des Bewertungsgesetzes 
in der Fassung vom 1. Februar 1991 
(BGBl. I S. 230), das zuletzt durch Arti-
kel 2 des Gesetzes vom 4. November 2016 
(BGBl. I S. 2464) und § 42 des Grundsteu-
ergesetzes vom 7. August 1973 (BGBl. I 
S. 965), das zuletzt durch Artikel 38 des 
Gesetzes vom 19. Dezember 2008 (BGBl. I 
S. 2794) geändert worden ist, beruhen.“ 


a) Dem Absatz 4 wird folgender Satz ange-
fügt: 


entfällt 


„Für die Bewertung des inländischen 
Grundbesitzes (§ 19 Absatz 1 in der Fas-
sung vom 31. Dezember 2024) für Zwe-
cke der Grundsteuer bis einschließlich 
zum Kalenderjahr 2024 ist das Bewer-
tungsgesetz in der Fassung vom 1. Feb-
ruar 1991 (BGBl. I S. 230), das zuletzt 
durch Artikel 2 des Gesetzes vom 4. No-
vember 2016 (BGBl. I S. 2464) geändert 
worden ist, weiter anzuwenden.“ 


 


b) Folgender Absatz 5 wird angefügt: entfällt 
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Entwurf Beschlüsse des 7. Ausschusses 


„(5) Bestehende wirtschaftliche 
Einheiten, die für Zwecke der Einheits-
bewertung unter Anwendung der §§ 26 
oder 34 Absatz 4 bis 6 in der bis zum 31. 
Dezember 2024 gültigen Fassung gebil-
det wurden, können weiterhin für Zwe-
cke der Feststellung von Grundsteuer-
werten nach den Regelungen des Sieben-
ten Abschnitts zugrunde gelegt werden.“


 


12. In der Anlage 31 (zu § 237 Absatz 6 und 7) 
werden unter „Zuschläge für fließende Ge-
wässer“ in den folgenden beiden Zeilen je-
weils die Wörter „Binnenfischerei, Teichwirt-
schaft und Fischzucht für Binnenfischerei und 
Teichwirtschaft“ durch die Wörter „Teich-
wirtschaft und Fischzucht für Binnenfischerei 
und Teichwirtschaft“ ersetzt. 


entfällt 


13. Anlage 39 (zu § 254) wird wie folgt geändert: 12. u n v e r ä n d e r t  


a) In Teil I wird die Tabelle wie folgt ge-
fasst: 


 


Entwurf 


Land Gebäudeart Wohnfläche 
Baujahr des Gebäudes 


bis 1948 1949 bis 
1978 


1979 bis 
1990 


1991 bis 
2000 ab 2001 


Ba
de


n-
 


W
ür


tte
m


be
rg


 


Einfamilienhaus 


unter 60 m² 7,13 6,88 7,01 8,73 9,40 


von 60 m² bis unter 100 m² 6,24 6,41 6,62 7,58 7,51 


100 m² und mehr 5,53 6,10 6,37 6,61 7,78 


Zweifamilienhaus 


unter 60 m² 7,63 8,16 8,15 8,56 8,89 


von 60 m² bis unter 100 m² 5,60 6,06 6,11 6,55 7,60 


100 m² und mehr 5,10 5,38 5,45 6,20 7,31 


Mietwohn- 
grundstück 


unter 60 m² 8,60 9,17 9,11 10,10 12,44 


von 60 m² bis unter 100 m² 6,78 7,09 7,33 7,82 8,97 


100 m² und mehr 6,84 6,42 6,82 7,27 8,97 


Ba
ye


rn
 


Einfamilienhaus 


unter 60 m² 7,86 7,54 7,76 9,28 10,64 


von 60 m² bis unter 100 m² 6,89 7,04 7,34 8,07 8,50 


100 m² und mehr 6,09 6,69 7,06 7,03 8,80 


Zweifamilienhaus 


unter 60 m² 6,91 7,35 7,41 7,48 8,25 


von 60 m² bis unter 100 m² 5,06 5,45 5,57 5,72 7,07 


100 m² und mehr 4,61 4,85 4,96 5,42 6,79 


Mietwohn- 
grundstück 


unter 60 m² 9,82 10,41 10,44 11,12 14,56 


von 60 m² bis unter 100 m² 7,74 8,04 8,40 8,61 10,50 


100 m² und mehr 7,80 7,29 7,81 8,00 10,50 
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Be
rli


n 


Einfamilienhaus 


unter 60 m² 9,04 7,79 7,28 10,70 14,45 


von 60 m² bis unter 100 m² 7,92 7,25 6,89 9,28 11,56 


100 m² und mehr 7,01 6,91 6,63 8,09 11,96 


Zweifamilienhaus 


unter 60 m² 8,95 8,55 7,83 9,70 12,62 


von 60 m² bis unter 100 m² 6,56 6,33 5,87 7,43 10,79 


100 m² und mehr 5,97 5,64 5,23 7,02 10,37 


Mietwohn- 
grundstück 


unter 60 m² 8,47 8,07 7,34 9,60 14,83 


von 60 m² bis unter 100 m² 6,68 6,23 5,91 7,44 10,70 


100 m² und mehr 6,73 5,65 5,50 6,91 10,70 


Br
an


de
nb


ur
g 


Einfamilienhaus 


unter 60 m² 8,34 7,20 7,28 10,66 12,20 


von 60 m² bis unter 100 m² 7,31 6,71 6,88 9,26 9,75 


100 m² und mehr 6,47 6,39 6,62 8,07 10,09 


Zweifamilienhaus 


unter 60 m² 7,50 7,17 7,10 8,79 9,68 


von 60 m² bis unter 100 m² 5,50 5,31 5,32 6,72 8,28 


100 m² und mehr 5,00 4,73 4,75 6,36 7,96 


Mietwohn- 
grundstück 


unter 60 m² 7,45 7,11 7,00 9,13 11,94 


von 60 m² bis unter 100 m² 5,88 5,49 5,63 7,07 8,61 


100 m² und mehr 5,92 4,98 5,24 6,58 8,61 


Br
em


en
 


Einfamilienhaus 


unter 60 m² 7,03 6,49 6,73 7,62 9,00 


von 60 m² bis unter 100 m² 6,16 6,06 6,36 6,62 7,19 


100 m² und mehr 5,45 5,77 6,11 5,77 7,44 


Zweifamilienhaus 


unter 60 m² 7,88 8,09 8,19 7,84 8,91 


von 60 m² bis unter 100 m² 5,78 6,00 6,15 6,00 7,62 


100 m² und mehr 5,26 5,33 5,48 5,67 7,33 


Mietwohn- 
grundstück 


unter 60 m² 8,08 8,26 8,33 8,38 11,33 


von 60 m² bis unter 100 m² 6,38 6,38 6,71 6,49 8,17 


100 m² und mehr 6,42 5,79 6,24 6,04 8,17 


H
am


bu
rg


 


Einfamilienhaus 


unter 60 m² 8,69 7,01 7,52 9,56 10,26 


von 60 m² bis unter 100 m² 7,62 6,53 7,11 8,31 8,20 


100 m² und mehr 6,74 6,22 6,84 7,24 8,49 


Zweifamilienhaus 


unter 60 m² 10,45 9,34 9,82 10,55 10,89 


von 60 m² bis unter 100 m² 7,67 6,92 7,37 8,07 9,31 


100 m² und mehr 6,97 6,16 6,57 7,64 8,96 


Mietwohn- 
grundstück 


unter 60 m² 9,18 8,19 8,57 9,70 11,89 


von 60 m² bis unter 100 m² 7,23 6,32 6,89 7,51 8,58 


100 m² und mehr 7,30 5,73 6,42 6,98 8,58 


H
es


se
n 


Einfamilienhaus 


unter 60 m² 7,96 6,97 6,91 7,83 10,02 


von 60 m² bis unter 100 m² 6,97 6,50 6,54 6,80 8,00 


100 m² und mehr 6,17 6,18 6,29 5,93 8,29 


Zweifamilienhaus 
unter 60 m² 7,45 7,23 7,02 6,72 8,27 


von 60 m² bis unter 100 m² 5,46 5,36 5,26 5,15 7,08 
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100 m² und mehr 4,97 4,77 4,70 4,87 6,81 


Mietwohn- 
grundstück 


unter 60 m² 9,44 9,13 8,81 8,90 13,01 


von 60 m² bis unter 100 m² 7,45 7,05 7,10 6,89 9,39 


100 m² und mehr 7,50 6,39 6,60 6,40 9,39 


M
ec


kl
en


bu
rg


- 
V


or
po


m
m


er
n 


Einfamilienhaus 


unter 60 m² 7,02 5,75 5,50 8,12 8,77 


von 60 m² bis unter 100 m² 6,15 5,37 5,20 7,05 7,01 


100 m² und mehr 5,44 5,11 5,01 6,14 7,26 


Zweifamilienhaus 


unter 60 m² 7,48 6,80 6,35 7,92 8,24 


von 60 m² bis unter 100 m² 5,48 5,05 4,77 6,07 7,05 


100 m² und mehr 4,99 4,49 4,25 5,74 6,78 


Mietwohn- 
grundstück 


unter 60 m² 8,20 7,44 6,92 9,09 11,22 


von 60 m² bis unter 100 m² 6,48 5,74 5,57 7,04 8,10 


100 m² und mehr 6,52 5,21 5,18 6,55 8,10 


N
ie


de
rs


ac
hs


en
 


Einfamilienhaus 


unter 60 m² 6,62 6,36 6,31 7,72 8,40 


von 60 m² bis unter 100 m² 5,80 5,93 5,97 6,70 6,71 


100 m² und mehr 5,13 5,64 5,74 5,84 6,95 


Zweifamilienhaus 


unter 60 m² 6,78 7,21 7,00 7,23 7,58 


von 60 m² bis unter 100 m² 4,98 5,34 5,25 5,53 6,48 


100 m² und mehr 4,52 4,76 4,68 5,24 6,24 


Mietwohn- 
grundstück 


unter 60 m² 8,07 8,57 8,28 9,00 11,22 


von 60 m² bis unter 100 m² 6,36 6,62 6,67 6,98 8,10 


100 m² und mehr 6,42 6,01 6,20 6,48 8,10 


N
or


dr
he


in
- 


W
es


tfa
le


n 


Einfamilienhaus 


unter 60 m² 6,97 6,56 6,82 8,30 8,32 


von 60 m² bis unter 100 m² 6,10 6,11 6,44 7,20 6,65 


100 m² und mehr 5,40 5,82 6,19 6,28 6,88 


Zweifamilienhaus 


unter 60 m² 7,07 7,38 7,50 7,70 7,44 


von 60 m² bis unter 100 m² 5,19 5,47 5,62 5,89 6,37 


100 m² und mehr 4,71 4,87 5,02 5,57 6,12 


Mietwohn- 
grundstück 


unter 60 m² 7,83 8,13 8,23 8,90 10,22 


von 60 m² bis unter 100 m² 6,17 6,29 6,62 6,90 7,38 


100 m² und mehr 6,22 5,69 6,15 6,41 7,38 


Rh
ei


nl
an


d-
Pf


al
z 


Einfamilienhaus 


unter 60 m² 7,12 6,81 6,88 8,13 9,32 


von 60 m² bis unter 100 m² 6,23 6,36 6,50 7,06 7,45 


100 m² und mehr 5,52 6,05 6,25 6,15 7,72 


Zweifamilienhaus 


unter 60 m² 7,30 7,77 7,66 7,64 8,44 


von 60 m² bis unter 100 m² 5,35 5,76 5,75 5,85 7,22 


100 m² und mehr 4,87 5,13 5,13 5,53 6,94 


Mietwohn- 
grundstück 


unter 60 m² 8,33 8,82 8,67 9,11 11,95 


von 60 m² bis unter 100 m² 6,57 6,81 6,98 7,06 8,62 


100 m² und mehr 6,62 6,18 6,49 6,57 8,62 


Sa
ar


la
nd


 


Einfamilienhaus unter 60 m² 6,07 6,18 6,13 8,39 9,03 
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von 60 m² bis unter 100 m² 5,32 5,76 5,79 7,29 7,21 


100 m² und mehr 4,71 5,48 5,57 6,35 7,47 


Zweifamilienhaus 


unter 60 m² 6,33 7,13 6,93 8,00 8,30 


von 60 m² bis unter 100 m² 4,63 5,28 5,19 6,13 7,09 


100 m² und mehr 4,22 4,71 4,63 5,80 6,82 


Mietwohn- 
grundstück 


unter 60 m² 7,74 8,70 8,41 10,24 12,62 


von 60 m² bis unter 100 m² 6,10 6,73 6,77 7,94 9,10 


100 m² und mehr 6,15 6,10 6,30 7,37 9,10 


Sa
ch


se
n 


Einfamilienhaus 


unter 60 m² 6,70 6,21 5,71 8,23 8,97 


von 60 m² bis unter 100 m² 5,87 5,79 5,39 7,15 7,17 


100 m² und mehr 5,19 5,52 5,19 6,23 7,43 


Zweifamilienhaus 


unter 60 m² 5,92 6,09 5,47 6,67 7,00 


von 60 m² bis unter 100 m² 4,34 4,51 4,11 5,11 5,99 


100 m² und mehr 3,94 4,01 3,67 4,83 5,75 


Mietwohn- 
grundstück 


unter 60 m² 7,57 7,77 6,95 8,93 11,12 


von 60 m² bis unter 100 m² 5,98 6,01 5,60 6,92 8,02 


100 m² und mehr 6,02 5,44 5,20 6,42 8,02 


Sa
ch


se
n-


A
nh


al
t 


Einfamilienhaus 


unter 60 m² 6,23 5,78 5,53 7,43 7,79 


von 60 m² bis unter 100 m² 5,45 5,39 5,22 6,45 6,23 


100 m² und mehr 4,83 5,14 5,02 5,62 6,45 


Zweifamilienhaus 


unter 60 m² 6,19 6,37 5,96 6,75 6,83 


von 60 m² bis unter 100 m² 4,54 4,72 4,47 5,17 5,85 


100 m² und mehr 4,13 4,20 3,98 4,89 5,62 


Mietwohn- 
grundstück 


unter 60 m² 7,22 7,41 6,90 8,24 9,90 


von 60 m² bis unter 100 m² 5,69 5,72 5,55 6,38 7,14 


100 m² und mehr 5,74 5,19 5,16 5,93 7,14 


Sc
hl


es
w


ig
- 


H
ol


ste
in


 


Einfamilienhaus 


unter 60 m² 7,16 6,92 6,87 8,47 9,24 


von 60 m² bis unter 100 m² 6,28 6,45 6,49 7,35 7,37 


100 m² und mehr 5,55 6,14 6,24 6,41 7,64 


Zweifamilienhaus 


unter 60 m² 7,55 8,10 7,86 8,18 8,58 


von 60 m² bis unter 100 m² 5,54 6,01 5,90 6,27 7,34 


100 m² und mehr 5,03 5,34 5,26 5,92 7,06 


Mietwohn- 
grundstück 


unter 60 m² 7,85 8,39 8,10 8,89 11,09 


von 60 m² bis unter 100 m² 6,19 6,47 6,52 6,89 7,99 


100 m² und mehr 6,24 5,87 6,06 6,40 7,99 


Th
ür


in
ge


n 


Einfamilienhaus 


unter 60 m² 7,36 6,58 6,41 8,31 9,59 


von 60 m² bis unter 100 m² 6,45 6,13 6,05 7,22 7,66 


100 m² und mehr 5,71 5,83 5,82 6,29 7,94 


Zweifamilienhaus 


unter 60 m² 7,07 7,00 6,67 7,30 8,12 


von 60 m² bis unter 100 m² 5,19 5,19 5,00 5,59 6,95 


100 m² und mehr 4,71 4,62 4,45 5,29 6,68 
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Mietwohn- 
grundstück 


unter 60 m² 7,70 7,61 7,22 8,33 11,00 


von 60 m² bis unter 100 m² 6,08 5,88 5,81 6,45 7,94 


100 m² und mehr 6,12 5,33 5,40 6,00 7,94 


Beschlüsse des 7. Ausschusses 


u n v e r ä n d e r t  


Entwurf Beschlüsse des 7. Ausschusses 


b) Teil II wird wie folgt geändert:  


aa) Die Tabelle wird wie folgt gefasst:  


Entwurf 
Mietniveaustufe 1  - 20,0 % 


Mietniveaustufe 2  - 10,0 % 


Mietniveaustufe 3  +/- 0 % 


Mietniveaustufe 4 + 10,0 % 


Mietniveaustufe 5 + 20,0 % 


Mietniveaustufe 6 + 30,0 % 


Mietniveaustufe 7  + 40,0 % 


Beschlüsse des 7. Ausschusses 


u n v e r ä n d e r t  


Entwurf Beschlüsse des 7. Ausschusses 


bb) In dem Satz nach der Tabelle wer-
den nach dem Wort „Mietniveau-
stufen“ die Wörter „und der dafür 
maßgebliche Gebietsstand“ einge-
fügt. 


 


Artikel 2 Artikel 2 


Weitere Änderung des Bewertungsgesetzes u n v e r ä n d e r t  


§ 266 Absatz 5 des Bewertungsgesetzes in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 1. Februar 
1991 (BGBl. I S. 230), das zuletzt durch Artikel 1 
dieses Gesetzes geändert worden ist, wird aufgeho-
ben. 


 


V
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Entwurf Beschlüsse des 7. Ausschusses 


Artikel 3 Artikel 3 


Änderung des Grundsteuergesetzes Änderung des Grundsteuergesetzes 


 Das Grundsteuergesetz vom 7. August 
1973 (BGBl. I S. 965), das zuletzt durch Arti-
kel 31 des Gesetzes vom 21. Dezember 2020 
(BGBl. I S. 3096) geändert worden ist, wird wie 
folgt geändert: 


 1. § 15 wird wie folgt geändert: 


In § 15 Absatz 1 Nummer 2 Buchstabe a des 
Grundsteuergesetzes vom 7. August 1973 (BGBl. I 
S. 965), das zuletzt durch Artikel 31 des Gesetzes 
vom 21. Dezember 2020 (BGBl. I S. 3096) geän-
dert worden ist, wird die Angabe „0,34“ durch die 
Angabe „0,31“ ersetzt. 


a) In Absatz 1 Nummer 2 Buchstabe a wird 
die Angabe „0,34“ durch die Angabe 
„0,31“ ersetzt. 


 b) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 


 aa) In Nummer 1 werden die Wörter 
„durch schriftlichen Verwal-
tungsakt“ gestrichen. 


 bb) In Nummer 2 werden die Wörter 
„Förderzusage ergebenden Best-
immungen im Sinne des § 13 Ab-
satz 2 des Wohnraumförderungs-
gesetzes für jeden Erhebungszeit-
raum innerhalb des Hauptveran-
lagungszeitraums eingehalten 
werden.“ durch die Wörter „För-
derzusage im Sinne des § 13 Ab-
satz 2 des Wohnraumförderungs-
gesetzes ergebenden Bindungen 
für jeden Erhebungszeitraum in-
nerhalb des Hauptveranlagungs-
zeitraums bestehen.“ ersetzt. 


 cc) Folgender Satz wird angefügt: 


 „Liegen die Voraussetzungen des 
Satzes 1 für einen Teil der Ge-
bäude oder für Teile eines Ge-
bäudes vor, so ist die Ermäßi-
gung der Steuermesszahl ent-
sprechend anteilig zu gewähren.“


 c) Absatz 3 wird wie folgt gefasst: 


V
orabfassung - w
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Entwurf Beschlüsse des 7. Ausschusses 


 „(3) Absatz 2 gilt entsprechend 
für Grundstücke, für die nach dem 
Ersten Wohnungsbaugesetz vom 24. 
April 1950 (BGBl. S. 83) in der bis 
zum 31. Dezember 1987 geltenden 
Fassung, nach dem Zweiten Woh-
nungsbaugesetz vom 27. Juni 1956 
(BGBl. I S. 523) in der bis zum 31. De-
zember 2001 geltenden Fassung oder 
nach den Wohnraumförderungsgeset-
zen der Länder eine Förderzusage er-
teilt wurde.“ 


 2. In § 19 Absatz 2 wird die Angabe „§ 15 Ab-
satz 4“ durch die Wörter „§ 15 Absatz 2 bis 
5“ ersetzt. 


Artikel 4 Artikel 4 


Änderung des Finanzausgleichsgesetzes Änderung des Finanzausgleichsgesetzes 


 § 1 des Finanzausgleichsgesetzes vom 20. 
Dezember 2001 (BGBl. I S. 3955, 3956), das zu-
letzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 3. De-
zember 2020 (BGBl. I S. 2657) geändert worden 
ist, wird wie folgt geändert: 


In § 1 Absatz 2 des Finanzausgleichsgesetzes 
vom 20. Dezember 2001 (BGBl. I S. 3955, 3956), 
das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 3. De-
zember 2020 (BGBl. I S. 2657) geändert worden 
ist, werden die Wörter „minus 12 181 407 683 
Euro“ durch die Wörter „minus 
13 412 407 683 Euro“ und wird die Angabe 
„8 506 407 683 Euro“ durch die Angabe 
„9 416 407 683 Euro“ sowie die Angabe 
„3 675 000 000 Euro“ durch die Angabe 
„3 996 000 000 Euro“ ersetzt. 


1. In Absatz 2 werden die Wörter „minus 
12 181 407 683 Euro“ durch die Wörter „mi-
nus 17 142 407 683 Euro“ und wird die An-
gabe „8 506 407 683 Euro“ durch die Angabe 
„12 988 407 683 Euro“ sowie die Angabe 
„3 675 000 000 Euro“ durch die Angabe 
„4 154 000 000 Euro“ ersetzt. 


 2. Folgender Absatz 6 wird angefügt: 


V
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Entwurf Beschlüsse des 7. Ausschusses 


 „(6) Um den finanziellen Lasten der 
Länder, die ihnen aus der Umsetzung des 
Aktionsprogramms „Aufholen nach 
Corona für Kinder und Jugendliche für die 
Jahre 2021 und 2022“ im eigenen Zustän-
digkeitsbereich entstehen, Rechnung zu 
tragen, verringern sich die in Absatz 2 ge-
nannten Beträge für den Bund im Jahr 
2021 um weitere 430 Millionen Euro und 
im Jahr 2022 um weitere 860 Millionen 
Euro; die in Absatz 2 genannten Beträge 
für die Länder erhöhen sich entsprechend 
im Jahr 2021 um weitere 430 Millionen 
Euro und im Jahr 2022 um weitere 860 
Millionen Euro.“  


Artikel 5 Artikel 5 


Änderung des Forschungszulagengesetzes Änderung des Forschungszulagengesetzes 


Das Forschungszulagengesetz vom 14. De-
zember 2019 (BGBl. I S. 2763), das zuletzt durch 
Artikel 40 des Gesetzes vom 21. Dezember 2020 
(BGBl. I S. 3096) geändert worden ist, wird wie 
folgt geändert: 


Das Forschungszulagengesetz vom 14. De-
zember 2019 (BGBl. I S. 2763), das zuletzt durch 
Artikel 40 des Gesetzes vom 21. Dezember 2020 
(BGBl. I S. 3096) geändert worden ist, wird wie 
folgt geändert: 


1. In § 2 Absatz 5 werden die Wörter „seinen 
Sitz“ durch die Wörter „seine Geschäftslei-
tung“ ersetzt. 


1. u n v e r ä n d e r t  


2. § 3 Absatz 6 wird wie folgt gefasst: 2. u n v e r ä n d e r t  


„(6) Für Anspruchsberechtigte, die am 
Ende des Wirtschaftsjahres, für das die For-
schungszulage beantragt wird, mit anderen 
Unternehmen verbunden sind, gilt die Grenze 
im Sinne des Absatzes 5 für die verbundenen 
Unternehmen insgesamt. In diesem Sinne gel-
ten zwei oder mehr Unternehmen als mitei-
nander verbunden, wenn ein Unternehmen 
auf ein anderes Unternehmen einen beherr-
schenden Einfluss im Sinne des § 290 Ab-
satz 2 bis 4 des Handelsgesetzbuchs ausübt. 
Maßgeblich ist die Bemessungsgrundlage ei-
nes Kalenderjahres. Ein Bescheid über die 
Festsetzung von Forschungszulage für ein 
verbundenes Unternehmen kann auch, nach-
dem er bestandskräftig ist, noch geändert wer-
den, wenn 


 


V
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Entwurf Beschlüsse des 7. Ausschusses 


1. ein Bescheid über die Festsetzung von 
Forschungszulage für dasselbe Kalen-
derjahr eines mit ihm verbundenen Un-
ternehmens aufgehoben, geändert oder 
berichtigt wird und 


 


2. diese Änderung Einfluss auf die Auftei-
lung des Höchstbetrages zwischen den 
verbundenen Unternehmen hat. Das die 
Änderung begehrende Unternehmen 
kann insoweit weitere förderfähige Auf-
wendungen geltend machen, wenn hie-
rauf bisher aufgrund der Begrenzung des 
Höchstbetrages für verbundene Unter-
nehmen verzichtet wurde.“ 


 


3. § 5 wird wie folgt geändert: 3. § 5 wird wie folgt geändert: 


a) Nach Absatz 1 Satz 1 wird folgender 
Satz eingefügt: 


a) u n v e r ä n d e r t  


„Dies gilt auch in Fällen, in denen die 
Einkünfte nach § 180 Absatz 1 Satz 1 
Nummer 2 Buchstabe b der Abgaben-
ordnung gesondert festgestellt werden.“ 


 


b) Dem Absatz 2 wird folgender Satz ange-
fügt: 


b) u n v e r ä n d e r t  


„Die Verteilung der für verbundene Un-
ternehmen maximal förderfähigen Be-
messungsgrundlage nach § 3 Absatz 5 
ist von jedem verbundenen Unterneh-
men im Antrag nach Absatz 1 anzuge-
ben.“ 


 


c) Absatz 3 Satz 1 wird wie folgt gefasst: c) u n v e r ä n d e r t  


„Für den Antrag ist eine Bescheinigung 
nach § 6 für die im Antrag aufgeführten 
Forschungs- und Entwicklungsvorhaben 
erforderlich.“ 


 


d) Folgender Absatz 4 wird angefügt: d) Folgender Absatz 4 wird angefügt: 


„(4) In den Fällen des Absatzes 1 
Satz 2 stellt das für die gesonderte Fest-
stellung der Einkünfte aus dem Betrieb, 
in dem nach § 3 Absatz 1 bis 4 förderfä-
hige Aufwendungen angefallen sind, zu-
ständige Finanzamt auf Ersuchen des 
nach Absatz 1 Satz 1 zuständigen Fi-
nanzamts diese Aufwendungen geson-
dert fest.“ 


„(4) In den Fällen des Absatzes 1 
Satz 2 stellt das für die gesonderte Fest-
stellung der Einkünfte zuständige Fi-
nanzamt die für diesen Betrieb nach § 3 
Absatz 1 bis 4 förderfähigen Aufwen-
dungen gesondert fest.“ 
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Entwurf Beschlüsse des 7. Ausschusses 


 


Artikel 6 


 Änderung des Erbschaftsteuer- und Schen-
kungsteuergesetzes 


 Das Erbschaftsteuer- und Schenkungsteu-
ergesetz in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 27. Februar 1997 (BGBl. I S. 378), das zu-
letzt durch Artikel 34 des Gesetzes vom 21. De-
zember 2020 (BGBl. I S. 3096) geändert worden 
ist, wird wie folgt geändert: 


 1. § 13 Absatz 1 wird wie folgt geändert: 


 a) In Nummer 18 wird der Punkt am 
Ende durch ein Semikolon ersetzt. 


 b) Folgende Nummer 19 wird angefügt: 


 „19. Leistungen von Religionsge-
meinschaften, juristischen Per-
sonen des öffentlichen Rechts, 
Körperschaften, Personenverei-
nigungen oder Vermögensmas-
sen an Personen in Ansehung 
der Beeinträchtigung ihrer kör-
perlichen oder seelischen Unver-
sehrtheit, insbesondere auf-
grund sexuellen Missbrauchs, 
durch Handlungen von Perso-
nen, die für die Religionsge-
meinschaft, juristische Person 
des öffentlichen Rechts, Körper-
schaft, Personenvereinigung o-
der Vermögensmasse oder für 
eine ihr über-, neben- oder nach-
geordnete Einrichtung tätig sind 
oder waren, wenn die Leistun-
gen in einem geordneten Verfah-
ren gewährt werden, das allen 
betroffenen Personen offensteht. 
§ 30 Absatz 1 und 2 sind mit der 
Maßgabe anzuwenden, dass eine 
Anzeigepflicht ausschließlich 
für den Leistenden besteht. Die 
Anzeige ist mit einer Bestäti-
gung des Leistenden über das 
Vorliegen der Voraussetzungen 
nach Satz 1 zu verbinden.“ 


 2. Dem § 37 wird folgender Absatz 19 ange-
fügt: 
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Entwurf Beschlüsse des 7. Ausschusses 


 „(19) § 13 Absatz 1 Nummer 19 in der 
Fassung des Artikels 6 des Gesetzes vom … 
(BGBl. I S. …) [einsetzen: Ausfertigungsda-
tum und Fundstelle des vorliegenden Ände-
rungsgesetzes] ist in allen Fällen anzuwen-
den, soweit die Steuerbescheide noch nicht 
bestandskräftig sind.“ 


Artikel 6 Artikel 7 


Inkrafttreten Inkrafttreten 


(1) Das Gesetz tritt vorbehaltlich des 
Absatzes 2 am Tag nach der Verkündung in Kraft.


(1) Das Gesetz tritt vorbehaltlich der Ab-
sätze 2 und 3 am Tag nach der Verkündung in 
Kraft. 


(2) Artikel 2 tritt am 31. Dezember 2028 in 
Kraft. 


(2) Artikel 2 tritt am 31. Dezember 2028 in 
Kraft. 


 (3) Artikel 5 tritt mit Wirkung vom 1. Ja-
nuar 2020 in Kraft. 
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Bericht der Abgeordneten Fritz Güntzler und Lothar Binding (Heidelberg) 


A. Allgemeiner Teil 


I. Überweisung 


Der Deutsche Bundestag hat den Gesetzentwurf auf Drucksachen 19/28902, 19/29637 in seiner 227. Sitzung am 
6. Mai 2021 dem Finanzausschuss zur federführenden Beratung sowie dem Ausschuss für Recht und Verbrau-
cherschutz, dem Haushaltsausschuss und dem Ausschuss für Bau, Wohnen, Stadtentwicklung und Kommunen 
zur Mitberatung überwiesen. Der Haushaltsausschuss ist außerdem nach § 96 GO-BT beteiligt. 


II. Wesentlicher Inhalt der Vorlage 


Mit dem vorliegenden Gesetz wird dem fachlich notwendigen Gesetzgebungsbedarf entsprochen. 


Hierzu gehören insbesondere: 


– Aktualisierung der bei der Ermittlung des Grundsteuerwerts im Ertragswertverfahren zur Ermittlung des 
Rohertrags erforderlichen maßgeblichen Nettokaltmieten einschließlich der Einführung einer neuen Mietni-
veaustufe 7 unter Berücksichtigung jüngerer Erkenntnisse des Statistischen Bundesamtes und der Änderung 
der Wohngeldverordnung durch Artikel 1 der Zwölften Verordnung zur Änderung der Wohngeldverordnung 
vom 6. Juli 2020 (12. WoGVÄndV, BGBl. I S. 1594), 


– Absenkung der Steuermesszahl für Wohngrundstücke, 


– gesetzliche Änderungen zur sach- und praxisgerechten Anwendung der sonstigen für die Wertermittlung 
erforderlichen Daten der Gutachterausschüsse,  


– Definition konkreter Anforderungen an die fachliche Qualifikation des Gutachters beim Nachweis des nied-
rigeren gemeinen Werts nach § 198 des Bewertungsgesetzes im Hinblick auf die Rechtsprechung des Bun-
desfinanzhofs. 


Durch die Änderung der vertikalen Umsatzsteuerverteilung des Jahres 2021 in § 1 Absatz 2 FAG zugunsten von 
Ländern und Gemeinden und zulasten des Bundes übernimmt der Bund den Länder- und Gemeindeanteil an der 
Finanzierung des im Dritten Corona-Steuerhilfegesetz vom 10. März 2021 (BGBl. I S. 330) festgelegten Kinder-
bonus 2021. 


Die Anpassung der Begriffsdefinition „verbundene Unternehmen“ im Forschungszulagengesetz dient der Rechts-
klarheit und es wird ein gesondertes Feststellungsverfahren eingeführt, wenn das für den Antrag auf Forschungs-
zulage zuständige Finanzamt nicht auch für den Betrieb zuständig ist. 


III. Stellungnahmen der mitberatenden Ausschüsse 


Der Haushaltsausschuss hat den Gesetzentwurf in seiner 100. Sitzung am 9. Juni 2021 beraten und empfiehlt 
mit den Stimmen der Fraktionen CDU/CSU, SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN gegen die Stimmen der 
Fraktionen der AfD und FDP bei Stimmenthaltung der Fraktion DIE LINKE. Annahme. 


Der Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz hat den Gesetzentwurf in seiner 158. Sitzung am 9. Juni 2021 
beraten und empfiehlt mit den Stimmen der Fraktionen CDU/CSU, SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN gegen 
die Stimmen der Fraktionen der AfD und FDP bei Stimmenthaltung der Fraktion DIE LINKE. Annahme. 
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Der Ausschuss für Bau, Wohnen, Stadtentwicklung und Kommunen hat den Gesetzentwurf in seiner 80. Sit-
zung am 9. Juni 2021 beraten und empfiehlt mit den Stimmen der Fraktionen CDU/CSU, SPD und BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN gegen die Stimmen der Fraktionen der AfD und FDP bei Stimmenthaltung der Fraktion 
DIE LINKE. Annahme. 


Der Parlamentarische Beirat für nachhaltige Entwicklung hat sich im Rahmen seines Auftrags zur Überprü-
fung von Gesetzentwürfen und Verordnungen der Bundesregierung auf Vereinbarkeit mit der nationalen Nach-
haltigkeitsstrategie in seiner 79. Sitzung am 5. Mai 2021 mit dem Gesetzentwurf befasst. Eine Nachhaltigkeitsre-
levanz des Gesetzentwurfes sei gegeben. Die Darstellung der Nachhaltigkeitsprüfung sei plausibel. Eine Prüfbitte 
sei daher nicht erforderlich. 


IV. Beratungsverlauf und Beratungsergebnisse im federführenden Ausschuss 


Der Finanzausschuss hat den Gesetzentwurf auf Drucksachen 19/28902, 19/29637 in seiner 139. Sitzung am 
5. Mai 2021 erstmalig beraten und in seiner 143. Sitzung am 19. Mai 2021 sowie in seiner 145. Sitzung am 8. Juni 
fortgeführt und in seiner 146. Sitzung am 9. Juni 2021 abgeschlossen. 


Der Finanzausschuss empfiehlt mit den Stimmen der Fraktionen CDU/CSU, SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN gegen die Stimmen der Fraktionen der AfD und FDP bei Stimmenthaltung der Fraktion DIE LINKE. An-
nahme des Gesetzentwurfs auf Drucksachen 19/28902, 19/29637 in geänderter Fassung. 


Die Koalitionsfraktionen der CDU/CSU und SPD erläuterten, der vorliegende Gesetzentwurf ergänze das 
Grundsteuerreformgesetz, mit dem das bundesgesetzliche Modell einer reformierten Grundsteuer beschlossen 
worden sei. Neun von 16 Bundesländern hätten sich für die Übernahme dieser Option entschieden. Zur tatsächli-
chen Umsetzung seien Anpassungen notwendig geworden. Insbesondere hätten die Werte für die Nettokaltmieten 
aufgrund des Mikrozensus 2018 in Anlage 39 zu § 254 Bewertungsgesetz angepasst werden müssen. Dies habe 
wiederum eine Absenkung der Steuermesszahl für Wohngrundstücke erforderlich gemacht, um die Belastungs-
neutralität der Reform zu gewährleisten. Außerdem sei die neue Mietniveaustufe sieben eingeführt worden. Die 
vorgenommenen Änderungen seien im Konsens der Koalitionsfraktionen zügig beschlossen worden. 


Darüber hinaus nehme der Gesetzentwurf Anpassungen aufgrund der Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs zu 
den Regeln zur Bewertung des Grundbesitzes für Zwecke der Erbschaft- und Schenkungsteuer sowie der Grund-
erwerbsteuer vor. Außerdem erfolge eine Anpassung beim Forschungszulagengesetz (FZulG), um Rechtsunsi-
cherheiten auszuräumen. 


Die Koalitionsfraktionen der CDU/CSU und SPD hätten insgesamt drei Änderungsanträge eingebracht. Mit dem 
ersten Antrag würden hauptsächlich Anpassungen zu Fragen der Grundsteuer vorgenommen. Die beiden weiteren 
Änderungsanträge würden Änderungen im Finanzausgleichgesetz vorsehen. Hier gehe es um den Ausgleich der 
Belastungen der Länder, die durch die temporäre Umsatzsteuersenkung vom Herbst 2020 sowie durch das Akti-
onsprogramm „Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche für die Jahre 2021 und 2022“ entstanden seien. 
Hierbei erfolge eine erhebliche Umschichtung von Bundesmitteln zu den Bundesländern und den Kommunen. 
Die Mindereinnahmen des Bundes beliefen sich aufgrund der Kompensation der temporären Umsatzsteuersen-
kung auf 3 730 Millionen Euro. Das Aufholprogramm würde für die Jahre 2021 und 2022 zusätzlich noch einmal 
knapp 1,3 Milliarden Euro vom Bund auf die Bundesländer übertragen. Diese umfangreiche Lastenübernahme 
durch den Bund sei in Abstimmung mit den Mitgliedern des Haushaltsausschusses beschlossen worden. 


Die Fraktion der AfD bezeichnete den Gesetzentwurf einschließlich der vorgelegten Änderungsanträge als prob-
lematisch. Die Änderungen im Bewertungsgesetz würden erneut verdeutlichen, dass im Rahmen der Grundsteu-
erreform periodisch 35 Millionen Objekte bewertet werden müssten. Diese Regelung sei bürokratisch und kom-
plex. Der damit verbundene Aufwand sei angesichts des Grundsteueraufkommens von jährlich 12 bis 14 Milliar-
den Euro nicht gerechtfertigt. Sie umfasse lediglich zehn Prozent des den Gemeinden zufließenden Steuerauf-
kommens. Das Gesamtvolumen an Steuern in Deutschland betrage im Vergleich dazu ca. 800 Milliarden Euro. 
Diese so genannte Reform der Grundsteuer verstoße gegen jede Form von steuertheoretischer Klarheit und Kon-
zeption und sei rückwärtsgewandt. Die Regierungskoalition habe nichts aus den in der Vergangenheit deutlich 
gewordenen Problemen bei der Grundsteuer gelernt. 
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Die vorgelegten Änderungen zum Finanzausgleichsgesetz würden kaltschnäuzig Bundesmittel zu den Ländern 
verlagern. Es gehe um immense Summen. Es sei unklar, wie diese Übernahme von Belastungen durch den Bund 
finanziert werden solle. Die Regierungskoalition gehe offenbar davon aus, dass der Bund über bisher noch nicht 
bekannte Geldquellen verfüge. So verabschiede sie sich von jeder Art gesamtstaatlichen Denkens – ein unfassba-
rer Vorgang. Daher lehne die Fraktion der AfD das Gesetzespaket insgesamt als irrational ab. 


Die Fraktion der FDP betonte, auch sie lehne den vorliegenden Gesetzentwurf ab, da sie das Bundesmodell der 
reformierten Grundsteuer ablehne. Es sei zu komplex und verursache zu viel Bürokratie. Die nun vorgenommenen 
Änderungen stellten diesbezüglich keine Verbesserungen dar. 


Auch die temporäre Umsatzsteuerreduzierung im Herbst 2020 habe die Fraktion der FDP abgelehnt. Allerdings 
sei der Bund in der Verpflichtung, die dort verursachten finanziellen Lasten zu tragen. Dies sei bitter. Hingegen 
habe man den Kinderbonus stets unterstützt. Auch hier sei die Übernahme der Länder- und Gemeindeanteile durch 
den Bund folgerichtig. 


Die Fraktion DIE LINKE. enthielt sich insgesamt zum Gesetzespaket. Die Regelungen zur Grundsteuerreform 
halte man im Wesentlichen für zustimmungsfähig. Die Fraktion die LINKE. habe sich stets für eine Wertbemes-
sung möglichst nahe am Verkehrswert ausgesprochen. Es sei begrüßenswert, wenn der vorliegende Gesetzentwurf 
die Umsetzung der Grundsteuerreform befördere. Die geplante Anpassung der Werte für die Nettokaltmieten so-
wie die Einführung der Mietniveaustufe sieben seien aus Sicht der Fraktion die LINKE. notwendig. Der Mikro-
zensus sowie die Wohngeld-Mietenstufen würden naheliegende Bezugspunkte darstellen. Die Fraktion DIE 
LINKE. halte es allerdings für grundsätzlich besser, wenn im Rahmen eines wertorientierten Verfahrens eher der 
Verkehrswert und nicht der Mietwert die Bemessungsgrundlage darstellen würde. Eine schwerpunktmäßige Ori-
entierung an Miethöhen könne zu stärkeren Verzerrungen und Steuerungerechtigkeiten führen. Schließlich bleibe 
zu prüfen, inwieweit die geplanten Regelungen zu bestehenden wirtschaftlichen Einheiten sowie die Rolle der 
Sachverständigen für den Nachweis des niedrigeren gemeinen Wertes zu Steuergestaltungen verleiten bzw. das 
Kleinrechnen von Immobilienwerten begünstigen würden. 


Die Fraktion DIE LINKE. habe in der Vergangenheit den Kinderbonus begrüßt und lediglich seine unzureichende 
Dimension bemängelt. Eine Entlastung der Kommunen und Länder sei in diesem Zusammenhang ein richtiger 
Schritt. 


Das Forschungszulagengesetz habe die Fraktion DIE LINKE. bereits bei seiner Einführung abgelehnt, da es aus 
ihrer Sicht hauptsächlich zu einer Begünstigung besonders großer Unternehmen und nicht zu einer guten For-
schungsförderung führe. 


Den beiden Änderungsanträgen zum Finanzausgleichgesetz stimmte die Fraktion DIE LINKE. zu. 


Die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN begrüßte die vorliegenden Regelungen zur Umsetzung der Grund-
steuerreform. Sie seien zur Förderung einer guten Verwaltungspraxis angemessen. Die Anliegen des Bundesrates 
seien aufgegriffen worden. Die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN unterstützte insbesondere die Absenkung 
der Steuermesszahl für den sozialen Wohnungsbau. Auch die im Forschungszulagengesetz vorgenommene Defi-
nition fand die Zustimmung der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. Schließlich begrüße man ebenfalls die 
vorgesehenen Entlastungen für Länder und Kommunen bei der Umsatzsteuer. Dies gelte insbesondere für die 
Kompensation der temporären Umsatzsteuerabsenkung aus dem Herbst 2020. Auch die Entlastung der Länder 
beim Aufholpaket für Kinder und Jugendliche sei folgerichtig. Die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
stimmte dem Gesetzespaket daher insgesamt zu. 


 


Vom Ausschuss angenommene Änderungsanträge 
Die vom Ausschuss angenommenen Änderungen am Gesetzentwurf auf Drucksachen 19/28902, 19/29637 sind 
aus der Zusammenstellung in der Beschlussempfehlung des Finanzausschusses ersichtlich. Die Begründungen 
der Änderungen finden sich in diesem Bericht unter „B. Besonderer Teil“. Die Koalitionsfraktionen der 
CDU/CSU und SPD brachten insgesamt drei Änderungsanträge ein. 


Voten der Fraktionen: 
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Änderungsantrag 1 der Koalitionsfraktionen (Anwendungsvorschriften zum Bewertungsgesetz und weitere Än-
derungen) 


 


Zustimmung: CDU/CSU, SPD, FDP, B90/GR 


Ablehnung: AfD 


Enthaltung: DIE LINKE. 


 


Änderungsantrag 2 der Koalitionsfraktionen (Änderung von § 1 Absatz 2 Finanzausgleichsgesetz) 


 


Zustimmung: CDU/CSU, SPD, FDP, DIE LINKE., B90/GR 


Ablehnung: AfD 


Enthaltung: - 


 


Änderungsantrag 3 der Koalitionsfraktionen (Umsatzsteuerverteilung 2021/2022; § 1 Absatz 6 Finanzausgleichs-
gesetz – neu –) 


 


Zustimmung: CDU/CSU, SPD, FDP, DIE LINKE., B90/GR 


Ablehnung: AfD 


Enthaltung: - 
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B. Besonderer Teil 
Zu Artikel 1 (Änderung des Bewertungsgesetzes) 


Zu Nummern 9 und 12 –alt–  gestrichen - 
§ 253 Absatz 2 Satz 3 und 6, § 259 Absatz 4 Satz 2 und 5 und Anlage 31 (zu § 237 Absatz 6 und 7) 


Die Änderungen haben bereits Eingang im FoStoG gefunden (vgl. Bundestags-Drucksache 19/28868). Sie sind 
daher im Gesetz zur erleichterten Umsetzung der Reform der Grundsteuer und Änderung weiterer steuerrechtli-
cher Vorschriften zu streichen. 


Zu Nummer 10 – neu - 
§ 265 Absatz 12 - neu - 


§ 265 Absatz 12 BewG bestimmt, dass die Änderungen in § 177 Absatz 1 und 2 BewG, § 179 Satz 3 BewG, § 183 
Absatz 2 Satz 3 BewG, § 187 Absatz 2 Satz 2 und 3 BewG, § 188 Absatz 2 Satz 1 BewG, § 191 Absatz 1 Satz 2 
BewG, § 193 Absatz 4 Satz 1 BewG und § 198 Absatz 1 bis 3 BewG auf Bewertungsstichtage ab dem Inkrafttre-
ten der Änderungen anzuwenden sind. 


Mit der Änderung wird eine Empfehlung des Finanzausschusses und des Ausschusses für Städtebau, Wohnungs-
wesen und Raumordnung des Bundesrates umgesetzt (vgl. Bundesrats-Drucksache 273/1/21). 


Zu Nummer 11 
§ 266 Absatz 4 Satz 2 – neu - 


Mit der Ergänzung des § 266 Absatz 4 Satz 2 BewG wird bestimmt, dass auch Einheitswertbescheide, mit denen 
ein Einheitswert auf Grundlage der §§ 33, 34 BewG für land- und forstwirtschaftliches Vermögen festgestellt 
wurde, Grundsteuermessbescheide, in denen der Grundsteuermessbetrag auf Grundlage des Ersatzwirtschafts-
werts (§ 125 BewG) ermittelt wurde, und Grundsteuerbescheide, in denen die Grundsteuer nach der Ersatzbemes-
sungsgrundlage (§ 42 GrStG) bemessen wurde, kraft Gesetzes zum 31. Dezember 2024 mit Wirkung für die Zu-
kunft aufgehoben werden. 


Mit der Änderung wird eine Empfehlung des Finanzausschusses und des Ausschusses für Städtebau, Wohnungs-
wesen und Raumordnung des Bundesrates umgesetzt (vgl. Bundesrats-Drucksache 273/1/21). Die im Gesetzent-
wurf enthaltene Übergangsregelung in § 266 Absatz 4 BewG hat bereits Eingang in das FoStoG gefunden (vgl. 
Bundestags-Drucksache 19/28868, Seite 106) und kann daher entfallen. 


Zu Artikel 3 (Änderung des Grundsteuergesetzes) 


Zu Nummer 1 


Zu Buchstabe a 
§ 15 Absatz 1 Nummer 2 Buchstabe a 


Artikel 3 Nummer 1 Buchstabe a übernimmt unverändert die Änderung nach Artikel 3 in der Fassung des Regie-
rungsentwurfs. 


Zu Buchstabe b 
§ 15 Absatz 2 


Artikel 3 Nummer 1 Buchstabe b, Doppelbuchstabe aa trägt dem Umstand Rechnung, dass die Förderzusage nach 
§ 13 Absatz 3 Satz 1 des Wohnraumförderungsgesetzes nicht durch schriftlichen Verwaltungsakt, sondern auch 
durch öffentlich-rechtlichen Vertrag erteilt werden kann (vgl. auch Nummer 2 Buchstabe a der Stellungnahme 
der Stellungnahme des Bundesrats, Bundesrats – Drucksache 273/21 (Beschluss)).  
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Artikel 3 Nummer 1 Buchstabe b, Doppelbuchstabe bb bestimmt, dass für die Gewährung der Ermäßigung der 
Steuermesszahl die sich aus Förderzusage im Sinne des § 13 Absatz 2 des Wohnraumförderungsgesetzes erge-
benden Bindungen für jeden Erhebungszeitraum innerhalb des Hauptveranlagungszeitraums bestehen müssen. 


Artikel 3 Nummer 1 Buchstabe b, Doppelbuchstabe cc erfasst in Umsetzung der Prüfbitte des Bundesrates (Num-
mer 2 Buchstabe c der Stellungnahme, Bundesrats-Drucksache 273/21 (Beschluss)) Fallkonstellationen, in denen 
die Voraussetzungen nach § 15 Absatz 2 Satz 1 für einen Teil der auf dem Grundstück befindlichen Gebäude oder 
für Teile des auf dem Grundstück befindlichen Gebäudes vorliegen und sieht für diese Fälle eine entsprechend 
anteilige Gewährung der Ermäßigung der Steuermesszahl vor. 


Zu Buchstabe c 
§ 15 Absatz 3 


Artikel 3 Nummer 1 Buchstabe c erklärt in Umsetzung der Prüfbitte des Bundesrates (Nummer 2 Buchstabe a der 
Stellungnahme, Bundesrats-Drucksache 273/21 (Beschluss)) den § 15 Absatz 2 nicht nur bei Förderzusagen nach 
den Wohnraumfördergesetzen der Länder, sondern auch in Fällen für entsprechend anwendbar, in denen eine 
Förderzusage nach den Vorgaben des mittlerweile aufgehobenen Ersten Wohnungsbaugesetzes oder nach den 
Vorgaben des Zweiten Wohnungsbaugesetzes erteilt worden ist. 


Zu Nummer 2 
§ 19 Absatz 2 


Mit der Ergänzung wird strukturell sichergestellt, dass die zuständige Finanzbehörde auch von dem Wegfall der 
Voraussetzungen für die ermäßigte Steuermesszahl (Grundsteuervergünstigung) nach § 15 Absatz 2, 3 und 5 
GrStG Kenntnis erlangt und dies im Wege einer Neuveranlagung berücksichtigen kann. 


Zu Artikel 4 (Änderung des Finanzausgleichsgesetzes) 


Zu Nummer 1 


§ 1 Absatz 2 
Die Änderung von Artikel 4 betrifft die vereinbarte vollständige Übernahme der Mindereinnahmen von Ländern 
und Gemeinden, die aus der Absenkung der Umsatzsteuersätze im 2. Halbjahr 2020 resultierte und die, insbeson-
dere wegen der erst in diesem Jahr kassenwirksam gewordenen Mindereinnahmen, nur teilweise erfolgt war. In 
der Gesetzesbegründung zum Zweiten Corona-Steuerhilfegesetz war den Ländern und Gemeinden die vollstän-
dige Kompensation auf der Grundlage einer neuerlichen Überprüfung von Bund und Ländern unter Einbeziehung 
des Arbeitskreises Steuerschätzungen zugesichert worden (vgl. BT-Drucksache 19/20058, S. 31). Eine Bund-
Länder-Arbeitsgruppe auf Fachebene wurde mit der Festlegung einer Methode zur Berechnung der aus der Um-
satzsteuersatzsenkung im 2. Halbjahr 2020 resultierenden Mindereinnahmen betraut. Auf der Grundlage der nun-
mehr vorliegenden, für die Berechnung notwendigen Steuerdaten belaufen sich die noch zu kompensierenden 
Mindereinnahmen der Länder aus der Absenkung der Umsatzsteuersätze unter Zugrundelegung der vereinbarten 
Methodik auf 3.572 Mio. Euro; dies sind 576 Mio. Euro mehr, als im Zusammenhang mit dem Entwurf zum 
Zweiten Corona-Steuerhilfegesetz im Juni 2020 geschätzt worden war. Die noch zu kompensierenden Minder-
einnahmen der Gemeinden aus der Absenkung der Umsatzsteuersätze werden aktuell auf 158 Mio. Euro ge-
schätzt, 25 Mio. Euro mehr als im Juni 2020 unterstellt worden war.  


Im Gesetzentwurf der Bundesregierung bereits enthalten ist die vollständige Bundesübernahme der aus der Ge-
währung eines Kinderbonus im Jahr 2021 resultierenden Mindereinnahmen der Länder in Höhe von 
910 Mio. Euro und der Gemeinden in Höhe von 321 Mio. Euro durch die Änderung der vertikalen Umsatzsteuer-
verteilung in § 1 Absatz 2 FAG. Die Gewährung des Kinderbonus' selbst war bereits durch das Dritte Corona-
Steuerhilfegesetz vom 10. März 2021 umgesetzt worden. 


Festbeträge nach § 1 Absatz 2 FAG für das Jahr 2021 (in Mio. Euro): 
 Bund Länder Gemeinden 


Festbeträge für 2021 bisher minus 12 181 8 506 3 675 


Kompensation USt-Satz-Absenkung minus 3 730 3.572 158 
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Kompensation Kinderbonus minus 1 231 910 321 


Festbeträge für 2021 neu minus 17 142 12 998 4 154 


 
Finanzielle Auswirkungen 


Gegenüber dem Regierungsentwurf zum Grundsteuerreform-Umsetzungsgesetz führen die weiteren Änderungen 
von § 1 Absatz 2 FAG im Jahr 2021 beim Bund zu weiteren Mindereinnahmen aus der Umsatzsteuer in Höhe von 
rd. 3.730 Mio. Euro sowie zu weiteren Mehreinnahmen aus der Umsatzsteuer bei den Ländern in Höhe von 
3.572 Mio. Euro und bei den Gemeinden in Höhe von 158 Mio. Euro. 


Zu Nummer 2 – neu – 


§ 1 Absatz 6 – neu – 
Mit dem neuen Absatz 6 soll die im Aktionsprogramm „Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche für 
die Jahre 2021 und 2022“ vorgesehene Änderung der Umsatzsteuerverteilung umgesetzt werden. Das Aktions-
programm, das am 5. Mai 2021 vom Bundeskabinett beschlossen worden war, sieht eine Änderung der vertikalen 
Umsatzsteuerverteilung in Höhe von insgesamt 1.290 Millionen Euro mit Wirkung für die Jahre 2021 und 2022 
vor, von denen. 1.000 Millionen Euro für Maßnahmen zum Abbau von Lernrückständen bei Schülerinnen und 
Schüler, 70 Millionen Euro für die Stärkung der Kinder- und Jugendfreizeiten in den Ländern und 220 Millionen 
Euro für die Unterstützung und Förderung von Kindern und Jugendlichen mit Freiwilligendienstleistenden und 
zusätzlicher Sozialarbeit an Schulen vorgesehen sind. Die Aufteilung auf die Jahre 2021 und 2022 erfolgt zeitan-
teilig. Absatz 6 bestimmt jeweils zulasten des Bundes für das Jahr 2021 eine Erhöhung des Länderanteils an der 
Umsatzsteuer um 430 Millionen Euro und für das Jahr 2022 um 860 Millionen Euro. Durch diese Änderung der 
vertikalen Umsatzsteuerverteilung im Finanzausgleichsgesetz soll den zusätzlichen Lasten der Haushalte der Län-
der, die ihnen aus der Umsetzung des Aktionsprogramms in ihrem Zuständigkeitsbereich in den Jahren 2021 und 
2022 entstehen, Rechnung getragen werden.  


Finanzielle Auswirkungen 


Gegenüber dem Regierungsentwurf zum Grundsteuerreform-Umsetzungsgesetz bewirkt die Ergänzung von § 1 
Finanzausgleichsgesetz um den neuen Absatz 6 im Jahr 2021 bei der Umsatzsteuer weitere Mindereinnahmen in 
Höhe von 430 Millionen Euro beim Bund sowie weitere Mehreinnahmen in Höhe von 430 Millionen Euro bei 
den Ländern. Im Jahr 2022 betragen die Mindereinnahmen beim Bund 860 Millionen Euro und die Mehreinnah-
men bei den Ländern 860 Millionen Euro. Der Regierungsentwurf zum Grundsteuerreform-Umsetzungsgesetz 
sieht bisher keine Änderung der vertikalen Umsatzsteuerverteilung für das Jahr 2022 vor. 


Zu Artikel 5 (Änderung des Forschungszulagengesetzes) 


Zu Nummer 3 
Zu Buchstabe d  
§ 5 Absatz 4 – neu – 


Die mit dem neuen Absatz 4 vorgesehene gesonderte Feststellung der nach § 3 Absatz 1 bis 4 FZulG förderfähi-
gen Aufwendungen wird von Amts wegen durchgeführt. Das nach § 5 Absatz 1 FZulG für die Besteuerung des 
Anspruchsberechtigten nach dem Einkommen zuständige Finanzamt leitet den Antrag an das jeweilige für die 
gesonderte Feststellung der Einkünfte nach § 180 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 Buchstabe b AO zuständige Finanz-
amt von Amts wegen weiter, das die Feststellung durchzuführen hat. Die im Regierungsentwurf enthaltene For-
mulierung „auf Ersuchen des nach Absatz 1 Satz 1 zuständigen Finanzamts“ ist daher hinfällig. Die Neuformu-
lierung des Absatzes 4 dient insoweit der Rechtsklarheit über das neue Feststellungsverfahren. 


Zu Artikel 6 – neu – (Änderung des Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuergesetzes) 


Zu Nummer 1  
§ 13 Absatz 1 Nummer 19 – neu – 


Durch die Neuregelung wird eine Änderungsbitte des Bundesrates (Bundesrats-Drucksache 273/21) umgesetzt. 
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Die Neuregelung ist hinsichtlich der leistenden Einrichtungen weit gefasst. Sie soll sämtliche Leistungen erfassen, 
die in Ansehung von erlittenem Unrecht erbracht werden. Als leistende Institutionen kommen juristische Personen 
des öffentlichen Rechts, Religionsgemeinschaften, Körperschaften, Personenvereinigungen (z. B. Vereine) oder 
Vermögensmassen (z. B. Stiftungen) in Betracht. 


Die Leistungen müssen in Ansehung der Beeinträchtigung der körperlichen oder seelischen Unversehrtheit be-
troffener Personen erbracht werden. Nicht erforderlich ist, dass sie auf einem zivilrechtlichen Schadensersatzan-
spruch beruhen oder auf diesen hin geleistet werden. Erfasst werden mithin freiwillige Leistungen ohne Anerken-
nung einer Rechtspflicht. 


Es muss eine personelle Verbindung zwischen dem erlittenen Leid und der leistenden Institution bestehen. Die 
Befreiungsvorschrift erfasst nur Leistungen in Ansehung erlittenen Unrechts durch Handlungen von Personen, 
die in einem Dienst- oder Auftragsverhältnis zu der leistenden Institution oder einer ihr über-, neben- oder nach-
geordneten Einrichtung stehen oder standen. Erfasst werden dabei auch Fälle, die nicht in unmittelbarem Zusam-
menhang mit der beruflichen Tätigkeit, sondern beispielsweise im privaten Umfeld begangen wurden, wenn die 
handelnde Person in einem Dienst- oder Auftragsverhältnis zu der leistenden Institution oder einer ihr über-, ne-
ben- oder nachgeordneten Einrichtung steht oder stand. 


Für die Steuerbefreiung ist ausreichend, dass die Leistung in Ansehung des erlittenen Leids erfolgte. Weder die 
zivil- oder strafrechtliche Verantwortlichkeit der Einrichtung noch die erlittene Beeinträchtigung sind vom Fi-
nanzamt im Einzelfall zu prüfen. 


Die Bewilligung der Leistungen durch die Einrichtung muss auf Grundlage eines geordneten Verfahrens erfolgen. 
Dies erfordert in der Regel eine selbständige, von der Institution aufgestellte Verfahrensordnung oder eines ähn-
lichen Regelwerks, das sämtliche Voraussetzungen für die Bewilligung einheitlich für alle betroffenen Personen 
normiert. In der Verfahrensordnung sollen Voraussetzungen an die persönliche (subjektive) sowie die objektive 
Leistungsberechtigung enthalten sein. Für die objektive Leistungsberechtigung genügt, eine Plausibilitätsprüfung 
hinsichtlich der Angaben des Betroffenen durch den Leistenden vorzusehen. Die Prüfung der Leistungsvoraus-
setzungen kann in der Verfahrensordnung der leistenden Institution selbst, einem von dieser unabhängigen Gre-
mium oder einem innerhalb der Institution bestehenden gesonderten Gremium übertragen werden. Dieses Ver-
fahren muss allen potenziell betroffenen Personen offenstehen. Es dürfen keine sachfremden Differenzierungen 
hinsichtlich der betroffenen Personen erfolgen. 


Betroffen sind alle Personen, die Leistungen in Ansehung einer Beeinträchtigung ihrer körperlichen oder seeli-
schen Unversehrtheit erhalten. Die Beeinträchtigung der körperlichen oder seelischen Unversehrtheit kann sich 
insbesondere aus sexuellem Missbrauch, aber beispielsweise auch aus anderen körperlichen Misshandlungen oder 
einer andauernden Freiheitsentziehung ergeben haben. 


Nach § 30 Absatz 1 und 2 ErbStG gilt normalerweise für sämtliche Zuwendungen eine Anzeigepflicht des Erwer-
bers bzw. des Leistenden an das zuständige Finanzamt. Die Anzeigepflicht hinsichtlich der Leistungen besteht 
gemäß § 13 Absatz 1 Nummer 19 Satz 2 und 3 ErbStG hingegen nur für die leistende Institution. Der Anzeigende 
hat dabei das Vorliegen der tatbestandlichen Voraussetzungen im Einzelfall zu bestätigen. Die Anzeigepflicht des 
Leistungsempfängers nach § 30 Absatz 1 ErbStG wird suspendiert. Damit soll verhindert werden, dass die Be-
troffenen im Zusammenhang mit dem Erhalt der Leistung durch Verwaltungsaufwand und die Darlegung ihres 
Leids gegenüber dem Finanzamt belastet werden. 


Zu Nummer 2 
§ 37 Absatz 19 – neu – 


Soweit die Fälle hinsichtlich der schenkungsteuerrechtlichen Beurteilung noch nicht bestandskräftig sind, ist 
die Steuerbefreiung gemäß § 13 Absatz 1 Nummer 19 ErbStG anzuwenden. 


Zu Artikel 7 (Inkrafttreten) 


Zu Absatz 1 
Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung der Anfügung des neuen Absatzes 3. 
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Zu Absatz 3 – neu – 
Die Änderungen des Forschungszulagengesetzes in Artikel 5 sind entweder klarstellend (Nummer 1 und Num-
mer 3 Buchstabe a des Gesetzentwurfs), wirken zugunsten der Steuerpflichtigen (Nummer 2 in Verbindung mit 
Nummer 3 Buchstabe b und c des Gesetzentwurfs) oder betreffen lediglich verwaltungsinterne Vorgänge (Num-
mer 3 Buchstabe d des Gesetzentwurfs). Daher ist es angebracht, die Änderungen bereits zum Zeitpunkt der erst-
maligen Anwendung des Forschungszulagengesetzes in Kraft treten zu lassen.  


Bei einem Inkrafttreten am Tag nach der Verkündung des Gesetzes würden sich demgegenüber schwierige Ab-
grenzungsfragen ergeben. Zum Beispiel wäre nicht klar, ob eine gesonderte Feststellung nach § 5 Absatz 4 FZulG 
für den Teil der förderfähigen Aufwendungen durchzuführen ist, die bis zum Tag der Verkündung entstanden 
sind. 


 


Berlin, den 9. Juni 2021 


Fritz Güntzler 
Berichterstatter 


Lothar Binding (Heidelberg) 
Berichterstatter 
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Urteil vom 18. November 2020, I R 25/18 
Besteuerung des Einbringungsgewinns II


ECLI:DE:BFH:2020:U.181120.IR25.18.0


BFH I. Senat


UmwStG 2006 § 21 Abs 1 S 2 , UmwStG 2006 § 22 Abs 2 , AO § 175 Abs 1 S 1 Nr 2 , AO § 173 Abs 1 Nr 1 , EStG VZ 2007 , 
UmwG § 190 


vorgehend Hessisches Finanzgericht , 10. Juli 2018, Az: 2 K 406/16


Leitsätze


1. Nach § 22 Abs. 2 Satz 2 i.V.m. § 22 Abs. 1 Satz 2 UmwStG 2006 gilt zwar die Veräußerung der im Rahmen eines 
qualifizierten Anteilstauschs erhaltenen Anteile als rückwirkendes Ereignis i.S. des § 175 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 AO 
(Rückwirkungsfiktion). Die Korrektur eines bereits bestandskräftig gewordenen Steuerbescheids zur Erfassung eines durch 
die Veräußerung ausgelösten Einbringungsgewinns II gemäß § 175 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 AO setzt aber des Weiteren voraus, 
dass der Veräußerungstatbestand nach Erlass des zu ändernden Bescheids verwirklicht worden ist.


2. Wird die übernehmende Kapitalgesellschaft innerhalb der siebenjährigen Sperrfrist formwechselnd in eine 
Personengesellschaft umgewandelt, führt dies zu einer Veräußerung des eingebrachten Anteils i.S. des § 22 Abs. 2 Satz 1 
UmwStG 2006.


Tenor


Auf die Revision der Klägerin wird das Urteil des Hessischen Finanzgerichts vom 10.07.2018 - 2 K 406/16 aufgehoben.


Die Sache wird an das Hessische Finanzgericht zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung zurückverwiesen.


Diesem wird die Entscheidung über die Kosten des Verfahrens übertragen.


Tatbestand


I.


1 Die Beteiligten streiten darüber, ob die einem qualifizierten Anteilstausch nachfolgende formwechselnde 
Umwandlung der übernehmenden Gesellschaft einen Einbringungsgewinn II auslöst.


2 Die Klägerin und Revisionsklägerin (Klägerin) war Alleingesellschafterin der C GmbH, D Alleingesellschafter einer 
spanischen Kapitalgesellschaft (B SLU). Die genannten Personen kamen überein, ihre jeweiligen Beteiligungen in 
einer gemeinsamen Holdinggesellschaft zusammenzuführen. Zu diesem Zweck brachten sie ihre Geschäftsanteile 
gegen Gewährung von Gesellschaftsrechten zum ...09.2007 in die B GmbH ein (qualifizierter Anteilstausch). Steuerlich 
setzte diese die eingebrachten Geschäftsanteile gemäß § 21 Abs. 1 Satz 2 des Umwandlungssteuergesetzes in der im 
Streitjahr (2007) geltenden Fassung (UmwStG 2006) mit einem Wert an, der unterhalb des gemeinen Werts lag.


3
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Zum ...08.2008 wurde die B GmbH gemäß § 190 des Umwandlungsgesetzes in die B OHG formwechselnd 
umgewandelt. Die Eintragung des Formwechsels im Handelsregister erfolgte am ...09.2008. Steuerlich wurde der 
Formwechsel gemäß § 9 i.V.m. §§ 3 ff. UmwStG 2006 zu Buchwerten vollzogen.


4 Der Beklagte und Revisionsbeklagte (das Finanzamt --FA--) erblickte im Formwechsel eine innerhalb der 
siebenjährigen Sperrfrist vollzogene Veräußerung i.S. des § 22 Abs. 2 Satz 1 UmwStG 2006, änderte deshalb den 
gegenüber der Klägerin für das Jahr 2007 ergangenen Einkommensteuerbescheid gemäß § 175 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 der 
Abgabenordnung (AO) und erfasste auf diese Weise einen Einbringungsgewinn II. Den Einspruch gegen den Bescheid 
wies das FA ebenso zurück wie den von der Klägerin gestellten Antrag auf abweichende Steuerfestsetzung aus 
Billigkeitsgründen.


5 Die Klage blieb erfolglos. Das Hessische Finanzgericht (FG) beanstandete weder die geänderte Steuerfestsetzung noch 
die Entscheidung des FA zur beantragten Billigkeitsmaßnahme (Urteil vom 10.07.2018 - 2 K 406/16, Entscheidungen 
der Finanzgerichte 2019, 941).


6 Mit ihrer Revision rügt die Klägerin eine Verletzung sachlichen Rechts.


7 Sie beantragt,
unter Aufhebung des Urteils der Vorinstanz und der Einspruchsentscheidung vom 03.02.2016 den Bescheid für 2007 
über Einkommensteuer vom 18.07.2014 dahingehend zu ändern, dass die Einkommensteuer für 2007 ohne Ansatz 
eines Einbringungsgewinns II festgesetzt wird;


hilfsweise unter Aufhebung des Urteils der Vorinstanz und der Einspruchsentscheidung vom 03.02.2016 das FA zu 
verpflichten, die Einkommensteuer für 2007 aus Billigkeitsgründen ohne Berücksichtigung eines Einbringungsgewinns II 
festzusetzen.


8 Das FA beantragt,
die Revision als unbegründet zurückzuweisen.


Entscheidungsgründe


II.


9 Die Revision ist begründet. Das angegriffene Urteil ist aufzuheben und die Sache zur anderweitigen Verhandlung und 
Entscheidung an das FG zurückzuverweisen (§ 126 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 der Finanzgerichtsordnung --FGO--). Das FG hat 
rechtsfehlerhaft angenommen, dass der gegenüber der Klägerin ergangene bestandskräftige 
Einkommensteuerbescheid 2007 vom 16.04.2010 gemäß § 175 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 AO geändert werden durfte, um 
einen Einbringungsgewinn II zu erfassen. Ob die Änderung dieses Bescheids auf der Grundlage einer anderen 
Korrekturnorm zulässig ist, kann der Senat mangels ausreichender tatsächlicher Feststellungen nicht entscheiden.


10 1. Soweit im Rahmen eines Anteilstauschs i.S. des § 21 Abs. 1 UmwStG 2006 unter dem gemeinen Wert eingebrachte 
Anteile innerhalb eines Zeitraums von sieben Jahren nach dem Einbringungszeitpunkt durch die übernehmende 
Gesellschaft veräußert werden und der Einbringende keine durch § 8b Abs. 2 des Körperschaftsteuergesetzes (KStG) 
begünstigte Person ist, ist der Gewinn aus der Einbringung im Wirtschaftsjahr der Einbringung rückwirkend als 
Gewinn des Einbringenden aus der Veräußerung von Anteilen gemäß § 22 Abs. 2 Satz 1 UmwStG 2006 zu versteuern 
(Einbringungsgewinn II). Aus der in § 22 Abs. 2 Satz 2 UmwStG 2006 angeordneten entsprechenden Anwendung des 
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§ 22 Abs. 1 Satz 2 UmwStG 2006 folgt, dass die Veräußerung der erhaltenen Anteile insoweit als rückwirkendes 
Ereignis i.S. von § 175 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 AO gilt.


11 2. Das FG ist davon ausgegangen, dass der Formwechsel der B GmbH in die B OHG eine den Einbringungsgewinn II 
auslösende Veräußerung i.S. des § 22 Abs. 2 Satz 1 UmwStG 2006 darstelle und das FA verfahrensrechtlich 
ermächtigt gewesen sei, den Einkommensteuerbescheid für 2007 vom 16.04.2010 gemäß § 175 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 
AO zu ändern. Dies hat die Vorinstanz damit begründet, dass aufgrund der in § 22 Abs. 2 Satz 2 i.V.m. § 22 Abs. 1 
Satz 2 UmwStG 2006 angeordneten Fiktion unabhängig vom tatsächlichen Vorliegen eines rückwirkenden 
Ereignisses stets eine Änderungsmöglichkeit bestehe und zwar ohne Rücksicht darauf, ob das die Besteuerung des 
Einbringungsgewinns II auslösende Ereignis vor oder nach dem Erlass des erstmaligen Steuerbescheids liege.


12 Dem ist nicht zu folgen. Die umwandlungssteuerrechtlichen Regelungen fingieren lediglich, dass die Veräußerung 
der erhaltenen Anteile ein rückwirkendes Ereignis i.S. des § 175 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 AO darstellt. Sie entbinden nicht 
von der Prüfung der weiteren Voraussetzungen dieser Korrekturnorm.


13 a) § 175 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 AO setzt nach ständiger höchstrichterlicher Rechtsprechung voraus, dass das Ereignis, 
dem steuerliche Rückwirkung zukommt, nachträglich eingetreten ist. Konnte das Ereignis bereits bei Erlass des zu 
ändernden Bescheids berücksichtigt werden, greift die Änderungsnorm nicht ein (vgl. Senatsurteil vom 10.07.2002 - 
I R 69/00, BFH/NV 2002, 1545; Urteile des Bundesfinanzhofs --BFH-- vom 22.07.2008 - IX R 79/06, BFHE 222, 464, 
BStBl II 2009, 227; vom 25.02.2009 - IX R 95/07, BFH/NV 2009, 1393, und BFH-Beschluss vom 13.05.2005 - 
VIII B 205/03, BFH/NV 2005, 1741). War das fragliche Ereignis den Finanzbehörden bei Erlass des Bescheids nicht 
bekannt, kommt eine Korrektur gemäß § 173 Abs. 1 Nr. 1 AO in Betracht. Danach schließen sich die 
Anwendungsbereiche der genannten Änderungstatbestände wechselseitig grundsätzlich aus (BFH-Urteil vom 
19.04.2005 - VIII R 68/04, BFHE 209, 476, BStBl II 2005, 762).


14 Im Streitfall ist der vom FG als Anteilsveräußerung qualifizierte Formwechsel im September 2008 im Handelsregister 
eingetragen worden und hätte somit bei Erlass des Einkommensteuerbescheids vom 16.04.2010 berücksichtigt 
werden können. § 175 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 AO ist danach im Streitfall nicht einschlägig.


15 Hätte das FA bei Erlass dieses Bescheids allerdings keine Kenntnis vom Formwechsel gehabt, dann wäre 
grundsätzlich der Anwendungsbereich des § 173 Abs. 1 Nr. 1 AO eröffnet.


16 b) Die umwandlungssteuerrechtlichen Normen führen zu keinem anderen Ergebnis. Nach ihrem Wortlaut ordnen sie 
allein an, dass eine Veräußerung als rückwirkendes Ereignis gilt. Durch diese Fiktion ist der Rechtsanwender von der 
im Einzelfall schwierigen Prüfung entbunden, ob einem Ereignis steuerliche Rückwirkung zukommt, da bei Fehlen 
einer ausdrücklichen gesetzlichen Anordnung die etwaige steuerliche Rückwirkung aus dem Sinn der jeweiligen 
materiellen Einzelsteuernorm abgeleitet werden muss (ständige Rechtsprechung, vgl. z.B. Senatsbeschluss vom 
28.03.2018 - I R 90/15, BFH/NV 2018, 1094, m.w.N.). Eine darüber hinausgehende Wirkung vermag der Senat der 
gesetzlichen Fiktion in § 22 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 2 Satz 2 UmwStG 2006 nicht zu entnehmen. Die vom FG zitierten 
Literaturstimmen stützen dessen Rechtsauffassung nicht. Auch sonst sprechen keine Sachgründe für das 
Regelungsverständnis des FG. So kommt es insbesondere zu keiner Lücke im gesetzlichen Korrektursystem, die eine 
extensive Interpretation des § 22 Abs. 1 Satz 2 UmwStG 2006 rechtfertigen könnte. Denn bei fehlender Kenntnis des 
für die Besteuerung des Einbringenden zuständigen Finanzamts von einem zur Zeit der Veranlagung bereits 
erfolgten Veräußerungsvorgang ist eine Änderung des Steuerbescheids gemäß § 173 Abs. 1 Nr. 1 AO grundsätzlich 
zulässig. Soweit das FA ausführt, dass es sich bei der Bezugnahme auf § 175 AO um einen bloßen 
Rechtsfolgenverweis handele, vermag der Senat dem nicht zu folgen. Denn das von der ständigen BFH-
Rechtsprechung geforderte Merkmal der Nachträglichkeit des Eintritts des rückwirkenden Ereignisses dient der 
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systematischen Abgrenzung der Änderungsnormen --§ 173 AO einerseits, § 175 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 AO andererseits-- 
und bezieht hieraus seine sachliche Rechtfertigung.


17 3. Die Sache ist nicht spruchreif. Der Formwechsel ist entgegen der Auffassung der Klägerin als Veräußerung i.S. des 
§ 22 Abs. 2 Satz 1 UmwStG 2006 zu qualifizieren, so dass eine Klagestattgabe ausscheidet (nachfolgend unter a). Der 
Senat kann aber auch nicht durch Klageabweisung selbst in der Sache entscheiden. Denn dies würde das Eingreifen 
einer Korrekturnorm voraussetzen, was der Senat mangels ausreichender tatsächlicher Feststellungen nicht prüfen 
kann (nachfolgend unter b).


18 a) Der Formwechsel stellt eine Veräußerung des eingebrachten Anteils an der C GmbH durch die B GmbH dar.


19 aa) Unter einer Veräußerung i.S. des § 22 Abs. 2 UmwStG 2006 ist --jedenfalls soweit unmittelbare Veräußerungen 
betroffen sind-- grundsätzlich die Übertragung von Gesellschaftsanteilen auf einen anderen Rechtsträger zu 
verstehen. Zudem folgt aus dem Umstand, dass durch die --wenn auch negative-- Bezugnahme auf § 8b Abs. 2 KStG 
dessen Definition des Veräußerungsgewinns --und damit auch der Begriff des Veräußerungspreises-- für die 
Anwendung des § 22 Abs. 2 UmwStG 2006 vorausgesetzt wird und zugleich in § 22 Abs. 1 Satz 6 Nr. 1 i.V.m. § 22 
Abs. 2 Satz 6 UmwStG 2006 die entsprechende Anwendung des § 22 Abs. 2 Sätze 1 bis 5 UmwStG 2006 für die 
unentgeltliche Übertragung durch die übernehmende Gesellschaft angeordnet wird, dass die Veräußerung 
entgeltlich --d.h. gegen eine Gegenleistung-- erfolgen muss. Tauschähnliche Vorgänge sind einer Veräußerung des 
von § 22 Abs. 2 Satz 1 UmwStG 2006 angesprochenen eingebrachten Anteils gleichzustellen (vgl. Senatsurteil vom 
24.01.2018 - I R 48/15, BFHE 261, 8, BStBl II 2019, 45, m.w.N.).


20 Aus diesem Grund hat der Senat die Aufwärtsverschmelzung einer Tochter- auf die Muttergesellschaft aus Sicht der 
Muttergesellschaft als Veräußerung qualifiziert, obgleich diese im Gegenzug für das erhaltene Vermögen (der 
Tochtergesellschaft) keine unmittelbare Gegenleistung an die "untergehende" Tochtergesellschaft gewährt, aber in 
einer dem Tausch ähnlichen Weise mit dem Untergang ihrer bisherigen Beteiligung an der Tochtergesellschaft einen 
"Preis" gezahlt hat (Senatsurteil in BFHE 261, 8, BStBl II 2019, 45). Die Qualifikation einer Sacheinbringung gegen 
Gewährung von Rechten an der aufnehmenden Kapitalgesellschaft als tauschähnlicher Vorgang beruht auf ähnlichen 
Wertungen. Auch hier tritt an die Stelle einer im Gegenzug für das erhaltene Vermögen "vollwertigen" Gegenleistung 
durch die Kapitalgesellschaft die "bloße" Einräumung einer gesellschaftsrechtlichen Beteiligung an der 
Kapitalgesellschaft, deren Vermögen durch den Wert der eingebrachten Gegenstände erhöht wurde (BFH-Urteil vom 
23.01.1986 - IV R 335/84, BFHE 146, 236, BStBl II 1986, 623; Senatsurteil vom 16.02.1996 - I R 183/94, BFHE 180, 
97, BStBl II 1996, 342). Vielfach hat der BFH auch sonstige Umwandlungen, insbesondere den Formwechsel, als 
tauschähnlich und damit als Veräußerungsvorgänge qualifiziert (BFH-Urteil vom 23.01.2002 - XI R 48/99, BFHE 198, 
124, BStBl II 2002, 875; Senatsurteile vom 19.10.2005 - I R 38/04, BFHE 211, 472, BStBl II 2006, 568; vom 
25.11.2014 - I R 78/12, BFH/NV 2015, 523, jeweils zum Formwechsel).


21 bb) Nach diesen Maßgaben ist auch der streitgegenständliche Formwechsel als tauschähnlicher Vorgang hinsichtlich 
des eingebrachten Anteils an der C GmbH zu werten. Denn dieser Anteil geht aus steuerrechtlicher Sicht zusammen 
mit dem sonstigen Vermögen der B GmbH auf die B OHG, mittelbar auf deren Gesellschafter, und damit auf andere 
Rechtsträger über. Als "Gegenleistung" verlieren dessen Gesellschafter zugleich ihre bisherige Beteiligung an der 
B GmbH (gleicher Auffassung z.B. Schreiben des Bundesministeriums der Finanzen vom 11.11.2011, BStBl I 2011, 
1314, Rz 22.07 i.V.m. Rz 00.02; Pung, GmbH-Rundschau 2012, 158; vgl. auch BTDrucks 16/2710, S. 47; a.A. z.B. 
Hageböke, Der Konzern 2020, 6; Stangl in Rödder/Herlinghaus/van Lishaut, UmwStG, 3. Aufl., § 22 Rz 140; 
Blümich/Nitzschke, § 22 UmwStG 2006 Rz 38c; Schmitt in Schmitt/Hörtnagl, Umwandlungsgesetz, 
Umwandlungssteuergesetz, 9. Aufl., § 22 UmwStG Rz 41). Die geforderte, aber auch ausreichende "Ähnlichkeit" mit 
einem Tausch bedingt, dass die Transaktion nicht sämtliche Merkmale eines "vollwertigen" Austauschs von Leistung 
und Gegenleistung bei beiden Transaktionsbeteiligten aufweisen muss. Ansonsten würde es sich ohnehin um einen 
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Tausch --und nicht um einen tauschähnlichen Vorgang-- handeln. Deshalb ist es im Streitfall für die Annahme eines 
tauschähnlichen Geschäfts nicht schädlich, dass der Formwechsel aus Sicht der B GmbH "lediglich" zu einer 
Übertragung von Vermögen (auf die B OHG und mittelbar deren Gesellschafter) und aus Sicht des Empfängers dieses 
Vermögens zu einem Vermögenserwerb und zugleich zu einer "Gegenleistung" in Gestalt des Verlusts der bisherigen 
Kapitalgesellschaftsbeteiligung kommt.


22 cc) Entgegen der Auffassung der Revision kommt im Streitfall eine teleologische Reduktion des § 22 Abs. 2 Satz 1 
UmwStG 2006 nicht in Betracht.


23 aaa) Mit § 22 Abs. 2 UmwStG 2006 will der Gesetzgeber sicherstellen, dass die im Zeitpunkt des Anteilstauschs in 
den eingebrachten Kapitalgesellschaftsanteilen ruhenden stillen Reserven, die in der Hand des Einbringenden nach 
Maßgabe des § 3 Nr. 40 des Einkommensteuergesetzes in der im Streitjahr geltenden Fassung (EStG) steuerverstrickt 
waren, bei einer binnen sieben Jahren erfolgten Veräußerung durch die übernehmende Gesellschaft der Besteuerung 
unterliegen (vgl. Senatsurteil vom 11.07.2019 - I R 13/18, BFHE 266, 272). Zu einer solchen Besteuerung der 
nämlichen stillen Reserven könnte es ohne die Regelung des § 22 Abs. 2 UmwStG 2006 nicht kommen. Denn bei der 
aufnehmenden Kapitalgesellschaft hätte der Gewinn aus der Veräußerung der eingebrachten Anteile gemäß § 8b 
Abs. 2 KStG grundsätzlich außer Ansatz zu bleiben. Der Revision ist zwar zuzugeben, dass es hinsichtlich der 
steuerlichen Verstrickung der stillen Reserven durch den streitgegenständlichen Formwechsel zu keiner 
Verbesserung des steuerlichen Status gekommen ist (zum Verständnis der Statusverbesserung vgl. z.B. Stangl in 
Rödder/Herlinghaus/van Lishaut, a.a.O., § 22 Rz 169). Denn die stillen Reserven im Anteil an der C GmbH unterlagen 
vor dem Anteilstausch dem Besteuerungsregime des Teileinkünfteverfahrens gemäß § 3 Nr. 40 EStG. Durch den 
Anteilstausch kam es zur sperrfristbegründenden Statusverbesserung im Hinblick auf die in die B GmbH 
eingebrachten Anteile, die jetzt im Anwendungsbereich des § 8b Abs. 2 KStG lagen. Nach dem zu Buchwerten 
vollzogenen Formwechsel befand sich in der Hand der Klägerin aber wieder ein Anteil, der dem 
Teileinkünfteverfahren unterworfen ist. Die eingebrachten Anteile sind daher, um mit den Worten der Revision zu 
sprechen, "schlicht in den steuerlichen Status vor der sperrfristauslösenden Einbringung zurück" gefallen.


24 bbb) Im Streitfall kommt es aber im Zuge des Formwechsels zu einem Transfer stiller Reserven zwischen der 
Klägerin und dem Mitgesellschafter D. Denn zunächst standen die stillen Reserven in den Anteilen an der B SLU und 
der C GmbH den jeweiligen Anteilsinhabern jeweils "exklusiv" zu. Es handelte sich also um bestimmte stille 
Reserven, die von einem Steuersubjekt leistungsfähigkeitserhöhend erwirtschaftet worden und diesem steuerlich 
persönlich zuzurechnen waren (zu dieser Subjektbindung der stillen Reserven vgl. Senatsurteil vom 30.05.2018 - 
I R 31/16, BFHE 262, 45, BStBl II 2019, 136). Diese nämlichen stillen Reserven eines bestimmten 
Steuerrechtssubjekts hat der Gesetzgeber im Blick, wenn er nach Maßgabe des § 22 Abs. 2 UmwStG 2006 deren 
rückwirkende Besteuerung zum Einbringungszeitpunkt anordnet. Nach dem Anteilstausch waren die Klägerin und der 
Mitgesellschafter D an der B GmbH beteiligt und damit wechselseitig auch an den stillen Reserven der nunmehr zum 
Betriebsvermögen dieser GmbH gehörenden Anteile an der B SLU und der C GmbH. Nach Vollzug des Formwechsels 
blieb diese wechselseitige "Beteiligung" an den stillen Reserven des jeweils anderen Gesellschafters erhalten. Der 
Senat könnte einer teleologischen Reduktion des § 22 Abs. 2 UmwStG 2006 jedoch nur unter der Prämisse 
nähertreten, dass es zu keinem solchen interpersonellen Transfer von stillen Reserven kommt. Das ist bei 
Einpersonengesellschaften denkbar, in der Konstellation des Streitfalls aber nicht.


25 dd) § 22 Abs. 2 Satz 5 Halbsatz 1 UmwStG 2006, wonach die Regelungen über die rückwirkende Besteuerung des 
Einbringungsgewinns II nicht anzuwenden sind, wenn der Einbringende die erhaltenen Anteile veräußert hat, ist im 
Streitfall nicht anzuwenden. Der Senat folgt insoweit der Auffassung des FG im angegriffenen Urteil. Danach geht 
aus dem Gesetzeswortlaut "veräußert hat" klar hervor, dass § 22 Abs. 2 Satz 5 Halbsatz 1 UmwStG 2006 nur eingreift, 
wenn der Einbringende (hier: die Klägerin) den erhaltenen Anteil (hier: an der B GmbH) zeitlich vor der 
sperrfristverletzenden Veräußerung des eingebrachten Anteils (hier: an der C GmbH) durch die übernehmende 
Kapitalgesellschaft (hier: die B GmbH) veräußert hat (Stangl in Rödder/Herlinghaus/van Lishaut, a.a.O., § 22 Rz 482). 
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Auch wenn der Formwechsel, wofür einiges spricht, aus Sicht der Klägerin als Veräußerung des erhaltenen Anteils an 
der B GmbH zu qualifizieren wäre, ist im Streitfall zu konstatieren, dass diese Veräußerung zeitlich nicht vor der 
durch den Formwechsel bewirkten Veräußerung der eingebrachten Anteile durch die B GmbH erfolgt ist. Auch im 
Übrigen hat die Klägerin nicht über den erhaltenen Anteil an der B GmbH verfügt.


26 b) Obgleich hiernach der Formwechsel als Veräußerung i.S. des § 22 Abs. 2 Satz 1 UmwStG 2006 zu qualifizieren ist, 
kann der Senat nicht durcherkennen und die Klage abweisen.


27 Zwar ist materiell-rechtlich vom Vorliegen eines Einbringungsgewinns II auszugehen. Dieser Gewinn könnte jedoch 
nur dann im Einkommensteuerbescheid 2007 erfasst werden, wenn die Voraussetzungen einer Korrekturnorm erfüllt 
wären. Wie oben ausgeführt, scheidet § 175 Abs. 1 AO als Rechtsgrundlage aus. Es kommt aber im Streitfall die 
Anwendung des § 173 Abs. 1 Nr. 1 AO in Betracht. Ob sämtliche Voraussetzungen dieser Regelung erfüllt sind und 
ob, wie von der Klägerin bereits vorgerichtlich geltend gemacht, das FA seine Amtsermittlungspflicht verletzt hat, 
sind Fragen, die wiederum zuvörderst vom FG im zweiten Rechtsgang in rechtlicher wie tatsächlicher Hinsicht zu 
prüfen sein werden.


28 4. Auch hinsichtlich des Billigkeitsantrages besteht keine Spruchreife. Die Klägerin hat diesbezüglich lediglich 
hilfsweise einen Revisionsantrag gestellt. Da die Revision aber bereits im Hauptantrag Erfolg hat, dies zur Aufhebung 
des Urteils und zur Zurückverweisung der Sache führt und der Haupt- und der Hilfsantrag auf einem einheitlichen 
Sachverhalt beruhen, musste der Senat über den Hilfsantrag nicht entscheiden (vgl. Senatsurteil vom 26.02.2014 - 
I R 12/14, BFH/NV 2014, 1544; BFH-Urteil vom 24.08.1972 - VIII R 21/69, BFHE 107, 202, BStBl II 1973, 55).


29 5. Die Übertragung der Kostenentscheidung beruht auf § 143 Abs. 2 FGO.
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Urteil vom 12. November 2020, V R 41/18 
Keine Versicherungsteuerpflicht bei Versicherung von Risiken mit Bezug auf in einem Drittstaat registrierte Seeschiffe


ECLI:DE:BFH:2020:U.121120.VR41.18.0


BFH V. Senat


VersStG § 1 Abs 2 S 1 Nr 1 , VersStG § 1 Abs 2 S 1 Nr 2 , VersStG § 1 Abs 2 S 1 Nr 3 , VersStG § 1 Abs 2 S 2 , EGRL 138/2009 
Art 13 Nr 13 , EGRL 138/2009 Art 157 Abs 1 UAbs 1 


vorgehend FG Köln, 05. Oktober 2017, Az: 2 K 792/16


Leitsätze


Wenn lediglich der Inlandsbezug eines der Tatbestände in § 1 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 bis 3 VersStG fehlt, die weiteren 
Tatbestandsvoraussetzungen aber erfüllt sind, kann eine Versicherungsteuerpflicht nicht mit § 1 Abs. 2 Satz 2 VersStG 
("andere als die in Satz 1 genannten Risiken oder Gegenstände") begründet werden.


Tenor


Auf die Revision der Klägerin wird das Urteil des Finanzgerichts Köln vom 05.10.2017 - 2 K 792/16 aufgehoben.


Die Versicherungsteueranmeldung für den Monat Februar 2014 vom 13.03.2014 in Gestalt der Einspruchsentscheidung 
vom 19.02.2016 und die zu Protokoll des Finanzgerichts erklärte Änderung vom 05.10.2017 werden dahingehend 
geändert, dass die Versicherungsteuer um ... € niedriger festgesetzt wird.


Die Kosten des gesamten Verfahrens hat der Beklagte zu tragen.


Tatbestand


I.


1 Streitig ist, ob von der Klägerin und Revisionsklägerin (Klägerin) vermittelte Protection & Indemnity-Versicherungen 
(P&I-Versicherungen) für auf den Marshallinseln registrierte Seeschiffe der Versicherungsteuer unterliegen.


2 Die Klägerin, eine GmbH, ist als Versicherungsmaklerin tätig. Sie vermittelt und betreut u.a. für Seeschiffe bestehende 
P&I-Versicherungen. Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um Haftpflichtversicherungen für den Betrieb von 
Seeschiffen.


3 Die Klägerin betreut insbesondere ... in einem Drittland ansässige Schiffseigentumsgesellschaften, die jeweils für ihr 
Schiff eine P&I-Versicherung bei dem in Y ansässigen Versicherer R (nachfolgend: R) abgeschlossen haben, deren 
Versicherungsprämien die Klägerin für R einzieht. Die Schiffe werden durch die W-GmbH als Vertragsreeder betreut 
und sind in keinem deutschen Schiffsregister, sondern ausschließlich im Schiffsregister der Marshallinseln 
eingetragen. Von den Schiffsgesellschaften wurde die Klägerin zur Anmeldung und Abführung der Versicherungsteuer 
bevollmächtigt. In den Versicherungsscheinen ist unter der Bezeichnung "Member" neben der jeweiligen 
Schiffsgesellschaft ("Registered Owner") auch die inländische W-GmbH ("Manager") benannt. Nach den 
Versicherungsbedingungen des Versicherers R haften alle in den Versicherungsscheinen aufgelisteten Personen 
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gemeinsam und getrennt hinsichtlich sämtlicher Prämien, Zahlungsaufforderungen und anderer an den Schiffsverband 
hinsichtlich des beigetretenen Schiffes fälligen Beträge.


4 Für den Anmeldungszeitraum Februar 2014 (Streitzeitraum) gab die Klägerin am 13.03.2014 eine nach § 168 Satz 1 
der Abgabenordnung einer Steuerfestsetzung unter dem Vorbehalt der Nachprüfung gleichstehende 
Versicherungsteueranmeldung über einen Versicherungsteuerbetrag ab, der u.a. die P&I-Versicherungen der 
genannten Schiffe berücksichtigte.


5 Die nach erfolglosem Einspruch hiergegen gerichtete Klage wies das Finanzgericht (FG) --nach teilweiser Abhilfe 
durch Erklärung zu Protokoll in der mündlichen Verhandlung vom 05.10.2017-- mit seinem in Deutsches Steuerrecht 
(DStR) 2018, 1293 veröffentlichten Urteil vom 05.10.2017 - 2 K 792/16 ab.


6 Die von der Klägerin im Februar 2014 vereinnahmten Beträge für die bei dem Versicherer R abgeschlossenen 
P&I-Versicherungen seien als ein im Inland steuerbares und steuerpflichtiges Versicherungsentgelt anzusehen. Zwar 
sei ein Sondertatbestand für eine Versicherungsteuerpflicht nach § 1 Abs. 2 Satz 1 des Versicherungsteuergesetzes in 
der im Streitzeitraum geltenden Fassung (VersStG) nicht erfüllt, da die Schiffe nicht in einem deutschen 
Seeschiffsregister, sondern jeweils in einem Schiffsregister der Marshallinseln, einem Drittland, und somit nicht im 
Geltungsbereich des VersStG, eingetragen seien. Jedoch sei der Anwendungsbereich des Grundtatbestandes nach § 1 
Abs. 2 Satz 2 Nr. 2 VersStG eröffnet. Eine Haftpflichtversicherung für den Betrieb eines Seeschiffes sei nicht bereits 
abschließend in § 1 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 VersStG geregelt. Dieser erfasse zwar auch Risiken mit Bezug auf Seeschiffe, sei 
jedoch mangels Registereintragung der Schiffe in der Bundesrepublik Deutschland (Deutschland) nicht einschlägig. 
Vielmehr handele es sich bei den P&I-Versicherungen für die Schiffe um Versicherungsverhältnisse, die sich auf ein 
"anderes Risiko" bzw. einen "anderen Gegenstand" beziehen als in § 1 Abs. 2 Satz 1 VersStG "genannt" sei. Auch die 
weiteren Voraussetzungen des § 1 Abs. 2 Satz 2 VersStG seien gegeben; insbesondere genüge es, dass mit der 
W-GmbH einer der Versicherungsnehmer im Inland ansässig sei.


7 Hiergegen wendet sich die Klägerin mit ihrer Revision, mit der sie die Verletzung materiellen Rechts rügt.


8 Die Klägerin macht geltend, das FG habe seiner Entscheidung ein unzutreffendes Verständnis von § 1 Abs. 2 Satz 1 
Nr. 2 VersStG zugrunde gelegt und insbesondere die Reichweite seiner Sperrwirkung gegenüber der Vorschrift des § 1 
Abs. 2 Satz 2 VersStG verkannt. Die gegenständlichen Versicherungen seien sachlich von § 1 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 
VersStG erfasst, weil die betroffenen Seeschiffe abstrakt der Pflicht zur Registrierung im Flaggenregister unterlägen. 
Es fehle jedoch am örtlichen Bezug, weil die Schiffe nicht konkret die deutsche Flagge führten, weshalb § 1 Abs. 2 
Satz 1 Nr. 2 VersStG das Risiko nicht als in Deutschland, sondern als in dem Flaggenstaat und damit als auf den 
Marshallinseln belegen ansehe. Entgegen der Auffassung des FG führe bereits die sachliche Anwendbarkeit von § 1 
Abs. 2 Satz 1 VersStG dazu, dass die Anwendung von § 1 Abs. 2 Satz 2 VersStG aufgrund der Abgrenzung anhand der 
"in Satz 1 genannten Risiken oder Gegenstände" ausgeschlossen sei. Nur diese Auslegung sei mit den 
unionsrechtlichen Vorgaben vereinbar. Die abweichende Auffassung des FG widerspreche der Vorgabe einer 
generellen und abschließenden Zuweisung des Besteuerungsrechts für fahrzeugbezogene Risiken nach Art. 13 Nr. 13 
Buchst. b i.V.m. Art. 157 Abs. 1 der Richtlinie 2009/138/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
25.11.2009 betreffend die Aufnahme und Ausübung der Versicherungs- und der Rückversicherungstätigkeit 
--Solvabilität II-- (Amtsblatt der Europäischen Union --ABlEU-- vom 17.12.2009 Nr. L 335/1) --im Folgenden: Richtlinie 
2009/138/EG--. Da § 1 Abs. 2 Satz 2 VersStG hinsichtlich des Staates der Registereintragung nicht zwischen Staaten 
der Europäischen Union (EU)/des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) und Drittstaaten unterscheide, habe der 
deutsche Gesetzgeber das ihm nach den Vorgaben der Richtlinie eröffnete Besteuerungsrecht für in Drittstaaten 
registrierte Fahrzeuge nicht wahrgenommen.
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9 Die Klägerin beantragt,
unter Aufhebung des angefochtenen Urteils die Versicherungsteuer unter Abänderung des Bescheids für Februar 2014 
vom 13.03.2014 in Gestalt der Einspruchsentscheidung vom 19.02.2016 (in der Fassung des Protokolls der mündlichen 
Verhandlung) um ... € herabzusetzen.


10 Der Beklagte und Revisionsbeklagte (das Bundeszentralamt für Steuern) beantragt,
die Revision zurückzuweisen.


11 Das FG habe die Klage zu Recht abgewiesen. Der Richtliniengeber habe das Besteuerungsrecht anhand der 
Belegenheit des Risikos dem Zulassungsmitgliedstaat zugewiesen. Hieran orientiere sich § 1 Abs. 2 VersStG für die 
Abgrenzung des deutschen Besteuerungsrechts im Verhältnis zu dem Recht anderer EU-/EWR-Mitgliedstaaten. Die 
Vorgaben des Richtlinienrechts seien jedoch nicht erschöpfend; so gebe es für Fahrzeuge, die außerhalb der 
EU-/EWR-Mitgliedstaaten zugelassen bzw. registriert seien, keinen Zulassungsmitgliedstaat. Insoweit verwehre das 
Richtlinienrecht keinem Mitgliedstaat die Besteuerung von Versicherungsentgelten; diese erfolge aus autonomen 
Rechten des besteuernden Mitgliedstaats. Dementsprechend greife § 1 Abs. 2 Satz 2 VersStG bereits ein, wenn im 
konkreten Fall die Sondertatbestände nach § 1 Abs. 2 Satz 1 VersStG zu verneinen seien. Letztere erfassten in Nr. 2 
zwar grundsätzlich Risiken mit Bezug auf den Betrieb von Seeschiffen, jedoch fehle es im konkreten Fall an der 
erforderlichen Eintragung der Seeschiffe in einem inländischen Register. Nur bei Zulassung in einem anderen 
Mitgliedstaat sei § 1 Abs. 2 Satz 2 VersStG zur Vermeidung einer Doppelbesteuerung richtlinienkonform auszulegen.


Entscheidungsgründe


II.


12 Die Revision ist begründet und führt zur Aufhebung der Vorentscheidung sowie zur Stattgabe der Klage (§ 126 Abs. 3 
Satz 1 Nr. 1 der Finanzgerichtsordnung --FGO--). Das FG hat zu Unrecht angenommen, die Zahlung der 
Versicherungsentgelte für die P&I-Versicherungen der auf den Marshallinseln registrierten Seeschiffe unterliege 
nach § 1 Abs. 2 Satz 2 Nr. 2 VersStG der Versicherungsteuerpflicht.


13 1. Nach § 1 Abs. 1 VersStG unterliegt der Versicherungsteuer die Zahlung des Versicherungsentgelts aufgrund eines 
durch Vertrag oder auf sonstige Weise entstandenen Versicherungsverhältnisses. Besteht das Versicherungsverhältnis 
mit einem Versicherer, der im Gebiet der Mitgliedstaaten der EU oder anderer Vertragsstaaten des Abkommens über 
den EWR niedergelassen ist, so ist die Steuerpflicht nach § 1 Abs. 2 Satz 1 VersStG u.a. bei der Versicherung von 
Risiken mit Bezug auf im Geltungsbereich des VersStG in ein amtliches oder amtlich anerkanntes Register 
einzutragende oder eingetragene und mit einem Unterscheidungskennzeichen versehene Fahrzeuge aller Art 
gegeben (Nr. 2). Sind durch die Versicherung andere als die in Satz 1 genannten Risiken oder Gegenstände 
abgesichert, besteht die Steuerpflicht nach § 1 Abs. 2 Satz 2 VersStG u.a., wenn der Versicherungsnehmer keine 
natürliche Person ist und sich bei Zahlung des Versicherungsentgelts der Sitz des Unternehmens, die Betriebsstätte 
oder die entsprechende Einrichtung, auf die sich das Versicherungsverhältnis bezieht, im Geltungsbereich dieses 
Gesetzes befindet (Nr. 2).


14 2. Nach diesen Maßstäben ist das FG zwar zu Recht davon ausgegangen, dass eine Steuerpflicht der Zahlung der 
Entgelte für die P&I-Versicherungen nach § 1 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 VersStG nicht besteht. Denn die Schiffe, auf die sich 
die von den P&I-Versicherungen erfassten Risiken beziehen, sind nach den für den Senat gemäß § 118 Abs. 2 FGO 
bindenden Feststellungen des FG nicht in ein inländisches Register einzutragen oder eingetragen ("in keinem 
deutschen Schiffsregister"), sondern ausschließlich im Schiffsregister der Marshallinseln.
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15 3. Zu Unrecht hat das FG jedoch angenommen, dass die Zahlungen der Entgelte für die P&I-Versicherungen an den 
in Y und damit im Gebiet eines EWR-Vertragsstaats ansässigen Versicherer gleichwohl nach § 1 Abs. 2 Satz 2 Nr. 2 
VersStG versicherungsteuerpflichtig sind. Denn durch die P&I-Versicherungen ist --unabhängig von der 
ausschließlichen Registrierung der Schiffe auf den Marshallinseln-- ein in § 1 Abs. 2 Satz 1 VersStG genanntes Risiko 
abgesichert, sodass ein Rückgriff auf die Steuerpflicht nach § 1 Abs. 2 Satz 2 VersStG gemäß dessen Einleitungssatz 
ausgeschlossen ist. Dieser setzt u.a. voraus, dass durch die Versicherung "andere als die in Satz 1 genannten Risiken 
oder Gegenstände" abgesichert sind. Dies ist nicht der Fall, wenn es --wie hier-- lediglich am Inlandsbezug eines der 
Tatbestände in § 1 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 bis 3 VersStG fehlt, die weiteren Tatbestandsvoraussetzungen aber im Übrigen 
erfüllt sind.


16 a) Die Auslegung von § 1 Abs. 2 Satz 2 VersStG ist umstritten. Die Finanzverwaltung und einzelne Stimmen in der 
Literatur bevorzugen zum Tatbestandsmerkmal "andere als die in Satz 1 genannten Risiken oder Gegenstände" 
--ebenso wie das FG-- eine inlandsbezogene Auslegung (Schreiben des Bundesministeriums der Finanzen vom 
15.05.2014, BStBl I 2014, 871; Schmidt, eKomm ab 01.01.2015, § 1 VersStG Rz 63 (Aktualisierung vom 23.05.2017)). 
Andere als in Satz 1 genannte Risiken oder Gegenstände seien bereits anzunehmen, wenn die Tatbestände des § 1 
Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 bis 3 VersStG nicht im Inland verwirklicht seien. Aufgrund richtlinienkonformer Auslegung gelte 
dies nicht, soweit die Tatbestände des § 1 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 bis 3 VersStG in einem EU-Mitgliedstaat oder in einem 
EWR-Vertragsstaat verwirklicht sind (vgl. Schmidt, a.a.O., § 1 VersStG Rz 63). Andere Autoren hingegen legen das 
Tatbestandsmerkmal "risikobezogen" aus (Grünwald/Dallmayr, VersStG, FeuerschStG, § 1 VersStG Rz 260 ff.; 
Medert/Axer/Voß, Versicherungsteuergesetz, 2. Aufl., § 1 Rz 348 ff.). Erfasst seien nur Risiken und Gegenstände, die 
ihrer Art nach --also unabhängig von ihrer Belegenheit-- nicht in § 1 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 bis 3 VersStG genannt sind. 
Im Umkehrschluss handele es sich bei Fällen, in denen es lediglich an dem in § 1 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 bis 3 VersStG 
vorausgesetzten Inlandsbezug fehlt, nicht um "andere als die in Satz 1 genannten Risiken oder Gegenstände" im 
Sinne der Vorschrift. Daher seien --anders als nach der inlandsbezogenen Auslegung-- auch die Fälle 
auszuklammern, in denen die Tatbestände des § 1 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 bis 3 VersStG in einem Drittstaat verwirklicht 
sind.


17 b) Der Senat schließt sich der "risikobezogenen Auslegung" an.


18 aa) Der Wortlaut des § 1 Abs. 2 Satz 2 VersStG streitet entgegen der Auffassung des FG nicht nur für die 
inlandsbezogene Auslegung, sondern ermöglicht auch die "risikobezogene Auslegung" (vgl. Medert/Axer/Voß, a.a.O., 
§ 1 Rz 354 f.).


19 (1) Zwar spricht für das Wortlautverständnis des FG, dass die Aufzählung in § 1 Abs. 2 Satz 1 VersStG mit der 
Wendung "folgender Risiken" eingeleitet wird. Dies könnte dafür sprechen, die Tatbestände der folgenden Nr. 1 bis 3 
insgesamt, also einschließlich des dortigen Inlandsbezugs, als Definition der erfassten Risiken zu verstehen. 
Allerdings stellt § 1 Abs. 2 Satz 2 VersStG nicht nur auf die "in Satz 1 genannten Risiken", sondern auch auf die dort 
genannten "Gegenstände" ab und nimmt damit zugleich die in Satz 1 Nr. 1 unabhängig von ihrem Inlandsbezug 
bestimmten Gegenstände in Bezug.


20 (2) Zudem ist nicht zu verkennen, dass § 1 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1, 3 VersStG die Risiken und Gegenstände, auf die sich 
§ 1 Abs. 2 Satz 2 VersStG bezieht, ohne Inlandsbezug definiert. Denn der Inlandsbezug wird in diesen beiden Fällen 
erst durch den der Risikodefinition jeweils angefügten Konditionalsatz hergestellt. Die davon abweichende Fassung 
des § 1 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 VersStG beruht ersichtlich auf einer sprachlichen Verkürzung, die lediglich der Vermeidung 
von Wiederholungen dient. Im Übrigen verweist § 1 Abs. 2 Satz 2 VersStG zur Abgrenzung nur auf "die in Satz 1 
genannten Risiken oder Gegenstände" und verlangt damit gerade nicht die --nur bei entsprechendem Inlandsbezug 
bestehende-- Steuerpflicht der Versicherung dieser Risiken nach § 1 Abs. 2 Satz 1 VersStG (Grünwald/Dallmayr, 
a.a.O., § 1 VersStG Rz 260).
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21 bb) Dabei spricht der unionsrechtliche Kontext dafür, die Inbezugnahme der Risiken und Gegenstände der 
Sondertatbestände des § 1 Abs. 2 Satz 1 VersStG durch dessen Satz 2 nicht zugleich auf den in den 
Sondertatbeständen jeweils enthaltenen Inlandsbezug zu erstrecken.


22 (1) Nach Art. 157 Abs. 1 Unterabs. 1 Alternative 1 Richtlinie 2009/138/EG unterliegen Versicherungsverträge 
ausschließlich den indirekten Steuern und steuerähnlichen Abgaben, die in dem Mitgliedstaat des Risikos auf 
Versicherungsprämien erhoben werden. Das Besteuerungsrecht des Mitgliedstaats der Verpflichtung nach Art. 157 
Abs. 1 Unterabs. 1 Alternative 2 Richtlinie 2009/138/EG erfasst den --hier nicht vorliegenden-- Fall einer 
Lebensversicherung (Schmidt, a.a.O., § 1 VersStG Rz 63; Medert/Voß, DStR 2018, 1273, 1276; Franz, DStR 2019, 
2006, 2007).


23 Mitgliedstaat des Risikos ist gemäß Art. 13 Nr. 13 Buchst. b Richtlinie 2009/138/EG bei der Versicherung von 
zugelassenen Fahrzeugen aller Art der Zulassungsmitgliedstaat (s.a. Dobratz in Schaumburg/Englisch, Europäisches 
Steuerrecht, 2. Aufl., Rz 21.23). In allen nicht ausdrücklich in Art. 13 Nr. 13 Buchst. a bis c Richtlinie 2009/138/EG 
genannten Fällen ist Mitgliedstaat des Risikos der Mitgliedstaat, in dem der gewöhnliche Aufenthaltsort des 
Versicherungsnehmers oder --wenn der Versicherungsnehmer eine juristische Person ist-- die Niederlassung des 
Versicherungsnehmers, auf die sich der Vertrag bezieht, belegen ist (Art. 13 Nr. 13 Buchst. d Richtlinie 2009/138/EG).


24 (2) Das ausschließliche Besteuerungsrecht ist demnach bei einer Versicherung von Risiken in Bezug auf Fahrzeuge, 
die --anders als im Streitfall-- in einem anderen Mitgliedstaat zugelassen sind, dem anderen Mitgliedstaat 
zugewiesen (Art. 157 Abs. 1 Unterabs. 1 i.V.m. Art. 13 Nr. 13 Buchst. b Richtlinie 2009/138/EG; vgl. zur 
Ausschließlichkeit des Besteuerungsrechts Urteile des Gerichtshofs der Europäischen Union --EuGH-- Kvaerner vom 
14.06.2001 - C-191/99, EU:C:2001:332, Höchstrichterliche Finanzrechtsprechung --HFR-- 2001, 919, Rz 44 zu Art. 2 
Buchst. d, 25 Abs. 1 der Zweiten Richtlinie 88/357/EWG des Rates vom 22.06.1988, ABlEU vom 04.07.1988 Nr. L 172, 
S. 1 --Richtlinie 88/357/EWG--, und "A" vom 17.01.2019 - C-74/18, EU:C:2019:33, DStR 2019, 218, Rz 29; Urteil des 
Bundesfinanzhofs --BFH-- vom 11.12.2013 - II R 53/11, BFHE 244, 56, BStBl II 2014, 352, Rz 24 ff. zu Art. 25 
Richtlinie 88/357/EWG). Ein Besteuerungsrecht Deutschlands kommt --neben den Fällen der Zulassung im Inland-- 
allenfalls bei der Zulassung in einem Drittstaat in Betracht (für ein Besteuerungsrecht in diesen Fällen 
BRDrucks 262/20, S. 21; Schmidt, a.a.O., § 1 VersStG Rz 63; Medert/Voß, DStR 2018, 1273, 1275; vgl. aber auch 
EuGH-Urteile Kvaerner, EU:C:2001:332, HFR 2001, 919, Rz 45 f. zur Vorgängervorschrift in Art. 2 Buchst. d, 25 Abs. 1 
Richtlinie 88/357/EWG, und "A", EU:C:2019:33, DStR 2019, 218, Rz 30; offengelassen durch Grünwald/Dallmayr, 
a.a.O., § 1 VersStG Rz 265).


25 (3) Vor diesem Hintergrund würde eine "gespaltene Auslegung" des § 1 Abs. 2 Satz 2 VersStG erforderlich, wenn die 
dortige Inbezugnahme der Risiken und Gegenstände des § 1 Abs. 2 Satz 1 VersStG --entsprechend der 
inlandsbezogenen Auslegung-- auch den jeweiligen Inlandsbezug in Satz 1 Nr. 1 bis 3 umfasste (vgl. 
Medert/Axer/Voß, a.a.O., § 1 Rz 367 f.). Denn sowohl in einem anderen Mitgliedstaat als auch in einem Drittstaat 
zugelassene Fahrzeuge erfüllen den Inlandsbezug des § 1 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 VersStG nicht, sodass 
Versicherungsentgelte --folgte man der inlandsbezogenen Auslegung-- in beiden Fällen unter den weiteren 
Voraussetzungen des § 1 Abs. 2 Satz 2 VersStG der Versicherungsteuer unterlägen. Wegen des fehlenden 
Besteuerungsrechts Deutschlands in den Fällen der Versicherung von Risiken mit Bezug zu Fahrzeugen, die in einem 
anderen Mitgliedstaat zugelassen sind, wären diese jedoch in einem weiteren Schritt auszunehmen. Die daraus 
resultierende Differenzierung zwischen Versicherungen von Fahrzeugen, die in einem anderen Mitgliedstaat 
zugelassen sind, und Versicherungen von in einem Drittstaat zugelassenen Fahrzeugen ist jedoch --anders als die 
Unterscheidung zwischen Risiko und Risikobelegenheit-- in § 1 Abs. 2 VersStG nicht angelegt.


26 (4) Zudem widerspricht die nach der inlandsbezogenen Auslegung erforderliche richtlinienkonforme Auslegung, mit 
der im Fall der Zulassung des Fahrzeugs in einem anderen Mitgliedstaat das ausschließliche Besteuerungsrecht 
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dieses anderen Mitgliedstaats gewahrt werden soll (vgl. Schmidt, a.a.O., § 1 VersStG Rz 63), dem Willen des 
Gesetzgebers. Denn mit der strukturellen Änderung des § 1 Abs. 2 VersStG durch das Verkehrsteueränderungsgesetz 
vom 05.12.2012 (BGBl I 2012, 2431) --VerkehrStÄndG-- sollte eine Regelung geschaffen werden, die insgesamt den 
Vorgaben der Solvabilität II-Richtlinie (Richtlinie 2009/138/EG) entspricht (BTDrucks 17/10039, S. 17).


27 cc) Im Übrigen hätte die inlandsbezogene Auslegung zur Folge, dass die sachliche Reichweite von § 1 Abs. 2 VersStG 
--jenseits der Differenzierung nach dem Staat, in dem der Versicherer niedergelassen ist-- derjenigen des Abs. 3 
angenähert würde. Dabei ist der für die Begrenzung der autonomen Steuerhoheit der Mitgliedstaaten bedeutsame 
Territorialitätsbezug (sog. genuine link; vgl. insoweit Schlussanträge der Generalanwältin Kokott vom 12.09.2019 in 
der Rechtssache Google Ireland - C-482/18, EU:C:2019:728, Rz 42 ff.) aufgrund der Ansässigkeit des Versicherers in 
den Fällen des § 1 Abs. 2 VersStG in der Regel enger als bei § 1 Abs. 3 VersStG (s.a. Englisch in Tipke/Lang, 
Steuerrecht, 24. Aufl., § 18 Rz 70).


28 dd) Die "risikobezogene Auslegung" des Tatbestandsmerkmals "andere als die in Satz 1 genannten Risiken oder 
Gegenstände" wird schließlich durch die Genese der Vorschrift bestätigt.


29 Bei Versicherungsverhältnissen eines im Inland ansässigen Versicherungsnehmers mit einem Versicherer, der in 
einem EU-Mitgliedstaat oder in einem anderen EWR-Vertragsstaat niedergelassen ist, war bis zur Änderung des § 1 
VersStG durch das VerkehrStÄndG in BGBl I 2012, 2431 "Voraussetzung der Steuerpflicht (...) bei der Versicherung von 
(...) 2. Risiken mit Bezug auf Fahrzeuge aller Art, daß das Fahrzeug im Geltungsbereich dieses Gesetzes in ein 
amtliches oder amtlich anerkanntes Register einzutragen ist und ein Unterscheidungskennzeichen erhält" (§ 1 Abs. 2 
Satz 2 Nr. 2 VersStG a.F.).


30 Die frühere Rechtslage differenzierte danach eindeutig zwischen dem versicherten Risiko und der Belegenheit dieses 
Risikos (vgl. BFH-Urteil in BFHE 244, 56, BStBl II 2014, 352, Rz 20 zu § 1 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 VersStG a.F.), weshalb die 
Versicherung von Risiken mit Bezug auf Fahrzeuge nur im Fall der Registrierungspflicht im Inland steuerpflichtig 
war. Dies sollte mit den strukturellen Änderungen des § 1 Abs. 2 VersStG durch das VerkehrStÄndG nicht geändert 
werden. Diese Änderungen dienten vielmehr lediglich der Klarstellung im Hinblick auf die Einbeziehung des früheren 
Abs. 3 (BTDrucks 17/10039, S. 17; vgl. auch Medert/Voß, DStR 2018, 1273, 1274).


31 4. Die Sache ist spruchreif. Sind die in § 1 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 bis 3 VersStG genannten Risiken und Gegenstände nach 
dem Vorstehenden unabhängig von deren Inlandsbezug definiert, ist durch die P&I-Versicherungen, um die es hier 
geht, jeweils ein solches Risiko abgesichert. Denn die betroffenen Schiffe sind als im internationalen Verkehr 
betriebene Seeschiffe --bei unterstelltem Inlandsbezug-- in das Schiffsregister (§ 3 Abs. 1 Schiffsregisterordnung), in 
das Flaggenregister (§ 21 Abs. 1 der Flaggenrechtsverordnung --FlRV-- i.V.m. § 3 des Flaggenrechtsgesetzes 
--FlaggRG--) und in das Internationale Seeschifffahrtsregister (§ 23 FlRV i.V.m. § 12 FlaggRG) einzutragen und stellen 
damit --abstrakt-- Fahrzeuge i.S. des § 1 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 VersStG dar (s. zur Frage des maßgeblichen Registers 
Schmidt, a.a.O., § 1 VersStG Rz 56, sowie Medert/Axer/Voß, a.a.O., § 1 Rz 318 ff.; vgl. auch FG Köln, Vorlagebeschluss 
vom 22.02.2019 - 2 K 434/16, DStR 2020, 446). Demnach ist eine Versicherungsteuerpflicht der Entgelte für die 
P&I-Versicherungen (auch) nach § 1 Abs. 2 Satz 2 VersStG gemäß dessen Einleitungssatz ausgeschlossen. Die 
Vorentscheidung, die von anderen Rechtsgrundsätzen ausgegangen ist, war daher aufzuheben und der Klage 
stattzugeben.


32 5. Die Entscheidung ergeht im schriftlichen Verfahren (§ 121 Satz 1 i.V.m. § 90 Abs. 2 FGO).


33 6. Die Kostenentscheidung beruht auf §§ 135 Abs. 1, 138 Abs. 2 Satz 1 FGO.
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Beschlussempfehlung und Bericht 
des Finanzausschusses (7. Ausschuss) 


a) zu dem Gesetzentwurf der Bundesregierung 
– Drucksachen 19/28901, 19/29643 – 


Entwurf eines Gesetzes zur Abwehr von Steuervermeidung und unfairem 
Steuerwettbewerb und zur Änderung weiterer Gesetze 


b) zu dem Antrag der Abgeordneten Markus Herbrand, Christian Dürr, 
Dr. Florian Toncar, weiterer Abgeordneter und der Fraktion der FDP 
– Drucksache 19/29264 – 


Datenschutz und Menschenrechte im Kampf gegen Steueroasen stärken 


A. Problem 
Zu Buchstabe a 


Staaten und Gebiete (Steuerhoheitsgebiete), die international anerkannte Stan-
dards im Steuerbereich nicht einhalten, befördern Steuerhinterziehung, Steuerver-
meidung und unfairen Steuerwettbewerb. Auf diese Weise werden das Steuerauf-
kommen und die Steuergerechtigkeit gefährdet. Die wachsende Mobilität von 
Personen und Kapital begünstigen diese Entwicklungen, von denen die Mitglied-
staaten der Europäischen Union allesamt betroffen sind. 


Ziel des Gesetzentwurfs ist es, Steuerhoheitsgebiete, die anerkannte Standards in 
den Bereichen Transparenz in Steuersachen, unfairen Steuerwettbewerb und bei 
der Umsetzung der verbindlichen BEPS-Mindeststandards nicht erfüllen, dazu 
anzuhalten, Anpassungen in Richtung einer Umsetzung und Beachtung internati-
onaler Standards im Steuerbereich vorzunehmen. Zu diesem Zweck sollen Perso-
nen und Unternehmen durch gezielte verwaltungsseitige und materiell-steuer-
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rechtliche Maßnahmen davon abgehalten werden, Geschäftsbeziehungen zu na-
türlichen oder juristischen Personen in diesen Steuerhoheitsgebieten fortzusetzen 
oder aufzunehmen. 


Zu Buchstabe b 


Die Antragsteller hegen Zweifel daran, ob sich die am Automatischen Informati-
onsaustausch in Steuersachen (AIA) teilnehmenden Länder, zu denen u. a. Staaten 
wie etwa Aserbaidschan, China, Kolumbien, Pakistan, Russland oder Saudi-Ara-
bien zählen, lückenlos an die Vorgaben zur Wahrung der Datensicherheit, des 
Datenschutzes und der Menschenrechte halten. Kontrollen, mit denen sicherge-
stellt werden soll, dass die vertraglich vereinbarten Vorgaben tatsächlich einge-
halten werden, finden erst nach einer langen Ankündigungsphase statt. Oft wur-
den die Länder über mehrere Jahre hinweg nicht geprüft. 


B. Lösung 
Zu Buchstabe a 


Mit diesem Gesetzentwurf werden Verwaltungs- und Legislativmaßnahmen er-
möglicht, die im Verhältnis zu solchen Steuerhoheitsgebieten Anwendung finden, 
die auf der EU-Liste nicht kooperativer Steuergebiete geführt werden. Der Ge-
setzentwurf basiert auf den Schlussfolgerungen des Rates der Europäischen Union 
zur EU-Liste nicht kooperativer Länder und Gebiete für Steuerzwecke (sog. 
„schwarze Liste“) sowie den seitdem in diesem Zusammenhang durch die Gruppe 
Verhaltenskodex (Unternehmensbesteuerung) verhandelten und vom Rat gebil-
ligten Maßnahmen. Die Umsetzung der Abwehrmaßnahmen dient einem koordi-
nierten Vorgehen der Mitgliedstaaten und verspricht auf diese Weise eine größt-
mögliche Effektivität. 


Mit dem Gesetz zur Bekämpfung der Steuerhinterziehung (Steuerhinterziehungs-
bekämpfungsgesetz) vom 29. Juli 2009 wurden Konsequenzen verwaltungsseiti-
ger und materiell-steuerrechtlicher Art an solche Geschäftsbeziehungen geknüpft, 
die zu natürlichen oder juristischen Personen in Steuerhoheitsgebieten bestehen, 
welche als intransparent gelten. Zum einen entsprechen die dort beschriebenen 
Anforderungen an die steuerliche Transparenz nicht länger den internationalen 
Standards. Zum anderen erfasst das Steuerhinterziehungsbekämpfungsgesetz 
nicht alle Kriterien, die der Beurteilung eines Steuerhoheitsgebietes als nicht ko-
operativ im Sinne der „schwarzen Liste“ zugrunde liegen. Das Steuerhinterzie-
hungsbekämpfungsgesetz wird in seinem Regelungsgehalt beibehalten, soweit 
dieser mit den Vorgaben des Rates noch kompatibel ist. 


Darüber hinaus empfiehlt der Finanzausschuss insbesondere folgende Änderun-
gen am Gesetzentwurf: 


- Klarstellung, dass die Aufzählung der von der Quellensteuermaßnahme erfass-
ten Einkünfte alternativ ist. 


- Anpassung der Maßstäbe der Zerlegung der Feuerschutzsteuer an aktuelle Ver-
hältnisse. 


- Klarstellung der Zuständigkeit des Bundeszentralamts für Steuern für die Durch-
führung des Steuerabzugsverfahrens für den Steuerabzug nach § 10 Steueroasen-
Abwehrgesetz. 


- Änderung dahingehend, dass der Hinzurechnungsbesteuerung vor dem Betriebs-
ausgabenabzugsverbot ein Vorrang eingeräumt wird. 
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- redaktionelle Folgeanpassungen an das ATADUmsG bei der verschärften Hin-
zurechnungsbesteuerung. 


- Anpassung der Verpflichtung zur Einholung von Selbstauskünften bei Kontoer-
öffnung durch Finanzinstitute. 


- Klarstellung der Qualifikation von Drittstaaten-Kapitalgesellschaften als Kör-
perschaftsteuersubjekte. 


- Änderung zum Inkrafttreten. 


Annahme des Gesetzentwurfs auf Drucksachen 19/28901, 19/29643 in geän-
derter Fassung mit den Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU und SPD ge-
gen die Stimmen der Fraktion der AfD bei Stimmenthaltung der Fraktionen 
FDP, DIE LINKE. und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. 
Zu Buchstabe b 


Der Antrag der Fraktion der FDP sieht vor, dass der Deutsche Bundestag die Bun-
desregierung auffordern soll,  


1. den automatische Austausch von Informationen über Finanzkonten in Steu-
ersachen nach dem Finanzkonten-Informationsaustauschgesetz von 
Deutschland nur dann auf neue Staaten auszuweiten, wenn der Deutsche 
Bundestag dieser Ausweitung zuvor zustimmt; diese Regelung ersetzt das 
bisherige Vorgehen, wonach das Bundesministerium der Finanzen ohne Be-
teiligung des Parlaments das Abkommen auf neue Staaten ausweiten kann, 


2. den automatischen Austausch von Informationen über Finanzkonten in Steu-
ersachen nach dem Finanzkonten-Informationsaustauschgesetz nur dann auf 
weitere Länder auszuweiten, wenn der Deutsche Bundestag es als gewähr-
leistet erachtet, dass Datensicherheit, Datenschutz und Menschenrechte bei 
der Übermittlung und Verarbeitung der auszutauschenden Finanzinformati-
onen eingehalten werden, 


3. die Einhaltung der Datensicherheit, des Datenschutzes und der Menschen-
rechte für alle Länder mit denen AIA-Daten von Deutschland geteilt werden, 
alle 5 Jahre zu prüfen und das Prüfergebnis vom Deutschen Bundestag bera-
ten zu lassen, 


4. sich für stärkere Kontrollmechanismen zur Einhaltung der OECD-Sorgfalts-
pflichten einzusetzen, damit sensible Steuer- und Finanzdaten insbesondere 
in autokratisch geführten Ländern nicht missbraucht und gegen Dissidenten, 
Regimekritiker und Menschenrechtsverteidiger eingesetzt werden können, 


5. sich dafür einzusetzen, dass die Prüfteams, die die Einhaltung der OECD-
Sorgfaltspflichten kontrollieren, gestärkt werden; Diese sollen personell 
deutlich aufgestockt werden, unangekündigte Prüfungen vornehmen und 
ihre Prüfungen in den Ländern, die sie prüfen, vornehmen, 


6. sich dafür einzusetzen, dass an der Übermittlung, Verwaltung und Wartung 
sowie den Verschlüsselungsmodalitäten der IT-Infrastruktur, die dem auto-
matischen Austausch von Informationen über Finanzkonten in Steuersachen 
nach dem Finanzkonten-Informationsaustauschgesetz zu Grunde liegen, aus-
schließlich Firmen eingesetzt werden, die nicht durch gesetzliche Regelun-
gen, die sie oder ihren Mutterkonzern betreffen, ihre Informationen gegen-
über einem Staat offenlegen müssen, 
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7. dafür Sorge zu tragen, in Deutschland ansässige Privatpersonen und Unter-


nehmen, deren AIA-Daten, im In- oder Ausland Opfer oder mutmaßlich Op-
fer von Datendiebstahl geworden sind, unmittelbar hierüber in Kenntnis zu 
setzen. 


Ablehnung des Antrags auf Drucksache 19/29264 mit den Stimmen der Frak-
tionen der CDU/CSU und SPD gegen die Stimmen der Fraktionen der AfD 
und FDP bei Stimmenthaltung der Fraktionen DIE LINKE. und BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN. 


C. Alternativen 
Zu Buchstabe a 


Der Gesetzentwurf setzt die Schlussfolgerungen des Rates der Europäischen 
Union zur EU-Liste nicht kooperativer Länder und Gebiete für Steuerzwecke 
(sog. „schwarze Liste“) sowie den seitdem in diesem Zusammenhang durch die 
Gruppe Verhaltenskodex (Unternehmensbesteuerung) verhandelten und vom Rat 
gebilligten Maßnahmen um. 


Zu Buchstabe b 


Der Antrag diskutiert keine Alternativen. 


D. Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand 
Zu Buchstabe a 


Die vorgesehenen Maßnahmen sind geeignet, Steuermindereinnahmen, die durch 
die Nutzung von nicht kooperativen Steuerhoheitsgebieten entstehen, zu vermei-
den und die nicht kooperativen Steuerhoheitsgebiete zur Umsetzung international 
anerkannter Standards im Steuerbereich anzuhalten. Das Gesetz dient der Siche-
rung des Steueraufkommens und darüber hinaus der Durchsetzung internationaler 
Standards im Steuerbereich. 


Zu Buchstabe b 


Der Antrag diskutiert keine Haushaltsausgaben. 


E. Erfüllungsaufwand 
Zu Buchstabe a 


E.1 Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger 


Durch die gesteigerten Mitwirkungspflichten des § 12 des Gesetzes zur Abwehr 
von Steuervermeidung und unfairem Steuerwettbewerb entsteht ein laufender ge-
ringer nicht quantifizierbarer Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger. 


E.2 Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft 


Durch die gesteigerten Mitwirkungspflichten des § 12 des Gesetzes zur Abwehr 
von Steuervermeidung und unfairem Steuerwettbewerb entsteht ein laufender Er-
füllungsaufwand für die Wirtschaft. Mit den Steuerhoheitsgebieten, die mit Blick 
auf die „schwarze Liste“ von dem Gesetz zur Abwehr von Steuervermeidung und 
unfairem Steuerwettbewerb voraussichtlich betroffen wären, findet regelmäßig 
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nur ein geringfügiger wirtschaftlicher Austausch statt. Zwar lässt sich die Zahl der 
betroffenen Geschäftsvorgänge nicht valide schätzen. Zu einer der Mitwirkungs-
pflicht in § 12 des Gesetzes sehr ähnlichen Vorgabe (§ 4 in Verbindung mit § 1 
Absatz 2 und 5 Steuerhinterziehungsbekämpfungsverordnung) wurde aber pro 
Fall ein Zeitaufwand von 220 Minuten gemessen. Bei einem dort angenommenen 
durchschnittlichen Lohnsatz von 31,74 Euro pro Stunde entstehen rund 116 Euro 
an Personalaufwand pro Geschäftsvorgang. Im Ergebnis ist von einem geringen 
laufenden Erfüllungsaufwand auszugehen. 


Davon Bürokratiekosten aus Informationspflichten 


Keine. 


E.3 Erfüllungsaufwand der Verwaltung 


Bundesfinanzbehörden  


Für die Bundesfinanzbehörden ergibt sich kein Erfüllungsaufwand. 


Landesfinanzbehörden 


Durch die Regelungen in den §§ 8 bis 11 des Gesetzes zur Abwehr von Steuer-
vermeidung und unfairem Steuerwettbewerb (Verbot des Betriebsausgaben- und 
Werbungskostenabzugs, verschärfte Hinzurechnungsbesteuerung, Quellensteuer-
maßnahmen, Gewinnausschüttungsmaßnahmen) ist in den Finanzämtern mit ei-
nem erhöhten Aufwand durch die Anforderung und Prüfung der Aufzeichnungen 
nach § 12 desselben Gesetzes sowie der Prüfung und ggf. Korrektur der Gewinn- 
und Überschusseinkünfte zu rechnen. Dieser Aufwand kann im konkreten Einzel-
fall erheblich sein. Die Auswirkungen auf den Erfüllungsaufwand lassen sich je-
doch auf Grund fehlender statistischer Daten nicht belastbar quantifizieren. Bei 
fortschreitender Erfüllung der Ziele dieses Gesetzes wird dieser Aufwand per-
spektivisch in erheblichem Umfang wieder geringer werden. 


Darüber hinaus ist davon auszugehen, dass die Regelungen maßgeblich von den 
Prüfungsdiensten durch entsprechende Schwerpunktsetzung überprüft werden. 
Eine direkte Auswirkung auf den Erfüllungsaufwand der Finanzämter ist damit 
nicht verbunden. 


Zu Buchstabe b 


Der Antrag diskutiert keinen Erfüllungsaufwand. 


F. Weitere Kosten 
Zu Buchstabe a 


Der Gesetzentwurf führt insgesamt darüber hinaus nicht zu zusätzlichen Kosten 
für die Wirtschaft, einschließlich der mittelständischen Unternehmen, sofern den 
gegebenenfalls erforderlichen Mitwirkungs- und Nachweispflichten nachgekom-
men wird. 


Be- und Entlastungen für einzelne Sektoren der Volkswirtschaft durch die vorge-
sehenen Maßnahmen sind nicht bekannt. Es wird davon ausgegangen, dass weder 
in Einzelfällen noch allgemein volkswirtschaftliche Effekte ausgelöst werden, die 
sich in Einzelpreisen, dem allgemeinen Preisniveau oder dem Verbraucherpreis-
niveau niederschlagen können. Belastungen für mittelständische Unternehmen 
werden ebenfalls nicht erwartet. 
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Zu Buchstabe b 


Der Antrag diskutiert keine weiteren Kosten. 
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Beschlussempfehlung 


Der Bundestag wolle beschließen, 


a) den Gesetzentwurf auf Drucksachen 19/28901, 19/29643 in der aus der nach-
stehenden Zusammenstellung ersichtlichen Fassung anzunehmen. 


b) den Antrag auf Drucksache 19/29264 abzulehnen. 


Berlin, den 9. Juni 2021 


Der Finanzausschuss 


Katja Hessel 
Vorsitzende 


Markus Herbrand 
Berichterstatter 
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Zusammenstellung 
des Entwurfs eines Gesetzes zur Abwehr von Steuervermeidung und unfairem Steuerwettbewerb und 
zur Änderung weiterer Gesetze 
– Drucksachen 19/28901, 19/29643 – 
mit den Beschlüssen des Finanzausschusses (7. Ausschuss)  


Entwurf Beschlüsse des 7. Ausschusses 


Entwurf eines Gesetzes zur Abwehr 
von Steuervermeidung und  


unfairem Steuerwettbewerb und zur 
Änderung weiterer Gesetze 


Entwurf eines Gesetzes zur Abwehr 
von Steuervermeidung und  


unfairem Steuerwettbewerb und zur 
Änderung weiterer Gesetze 


Vom ... Vom ... 


Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bun-
desrates das folgende Gesetz beschlossen: 


Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bun-
desrates das folgende Gesetz beschlossen: 


I n h a l t s ü b e r s i c h t  I n h a l t s ü b e r s i c h t  


Artikel 1 Gesetz zur Abwehr von Steuerver-
meidung und unfairem Steuerwettbe-
werb (Steueroasen-Abwehrgesetz – 
StAbwG) 


Artikel 1 u n v e r ä n d e r t  


Artikel 2 Änderung des Einkommensteuerge-
setzes 


Artikel 2 u n v e r ä n d e r t  


Artikel 3 Änderung des Körperschaftsteuerge-
setzes 


Artikel 3 u n v e r ä n d e r t  


Artikel 4 Änderung der Abgabenordnung Artikel 4 u n v e r ä n d e r t  


Artikel 5 Änderung des Einführungsgesetzes 
zur Abgabenordnung 


Artikel 5 u n v e r ä n d e r t  


Artikel 6 Aufhebung der Steuerhinterzie-
hungsbekämpfungsverordnung 


Artikel 6 u n v e r ä n d e r t  


Artikel 7 Änderung des Gesetzes zum automa-
tischen Austausch von Informationen 
über Finanzkonten in Steuersachen 
(Finanzkonten-Informationsaus-
tauschgesetz - FKAustG) 


Artikel 7 u n v e r ä n d e r t  


 Artikel 8 Änderung des Finanzverwaltungs-
gesetzes 


 Artikel 9 Änderung des Bewertungsgesetzes 


 Artikel 10 Änderung des Erbschaftsteuer- 
und Schenkungsteuergesetzes 


 Artikel 11 Änderung des Grunderwerbsteu-
ergesetzes 
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 Artikel 12 Änderung des Feuerschutzsteuer-
gesetzes 


Artikel 8 Inkrafttreten Artikel 13 u n v e r ä n d e r t  


Artikel 1 Artikel 1 


Gesetz zur Abwehr von Steuerver-
meidung und unfairem Steuerwettbe-


werb 


Gesetz zur Abwehr von Steuerver-
meidung und unfairem Steuerwettbe-


werb 


(Steueroasen-Abwehrgesetz – 
StAbwG) 


(Steueroasen-Abwehrgesetz – 
StAbwG) 


I n h a l t s ü b e r s i c h t  u n v e r ä n d e r t  


A b s c h n i t t  1  


A l l g e m e i n e  V o r s c h r i f t e n  


 


§ 1 Anwendungsbereich  


§ 2 Begriffsbestimmungen  


§ 3 Verordnungsermächtigung  


A b s c h n i t t  2  


Q u a l i f i k a t i o n  e i n e s  S t a a t e s  


o d e r  G e b i e t s  


 


§ 4 Intransparenz in Steuersachen  


§ 5 Unfairer Steuerwettbewerb  


§ 6 Nichterfüllung der BEPS-Mindeststan-
dards 


 


A b s c h n i t t  3  


A b w e h r m a ß n a h m e n  


 


§ 7 Betroffene Geschäftsvorgänge  


§ 8 Verbot des Betriebsausgaben- und Wer-
bungskostenabzugs 


 


§ 9 Verschärfte Hinzurechnungsbesteuerung  


§ 10 Quellensteuermaßnahmen  


§ 11 Maßnahmen bei Gewinnausschüttungen 
und Anteilsveräußerungen 
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A b s c h n i t t  4  


B e s o n d e r e  A n f o r d e r u n g e n  a n  


d a s  S t e u e r v e r w a l t u n g s v e r f a h -


r e n  


 


§ 12 Gesteigerte Mitwirkungspflichten  


A b s c h n i t t  5  


S c h l u s s v o r s c h r i f t e n  


 


§ 13 Anwendungsvorschriften  


A b s c h n i t t  1  A b s c h n i t t  1  


A l l g e m e i n e  V o r s c h r i f t e n  u n v e r ä n d e r t  


§ 1 


 


Anwendungsbereich  


(1) Die Vorschriften dieses Gesetzes sind 
auf natürliche Personen, Körperschaften, Perso-
nenvereinigungen und Vermögensmassen anzu-
wenden.  


 


(2) Dieses Gesetz ist auf Steuern einschließ-
lich der Steuervergütungen anzuwenden, die durch 
Bundesrecht oder Recht der Europäischen Union 
geregelt sind und durch Bundesfinanzbehörden, 
Landesfinanzbehörden oder Gemeinden verwaltet 
werden, ausgenommen die Umsatzsteuer, ein-
schließlich der Einfuhrumsatzsteuer, Einfuhr- und 
Ausfuhrabgaben und Verbrauchsteuern. 


 


(3) Die Vorschriften dieses Gesetzes werden 
durch Abkommen zur Vermeidung der Doppelbe-
steuerung nicht eingeschränkt oder ausgeschlos-
sen. Darüber hinaus werden deutsche Besteue-
rungsrechte durch Abkommen zur Vermeidung der 
Doppelbesteuerung mit nicht kooperativen Steuer-
hoheitsgebieten für den Zeitraum, in denen die Ab-
schnitte 3 und 4 bezogen auf dieses Steuerhoheits-
gebiet Anwendung finden, nicht berührt.  
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§ 2 


 


Begriffsbestimmungen  


(1) Ein Staat oder ein Gebiet (Steuerhoheits-
gebiet) ist im Sinne dieses Gesetzes nicht koopera-
tiv, wenn das Steuerhoheitsgebiet eine der Voraus-
setzungen des § 4 Absatz 1, des § 5 Absatz 1 oder 
des § 6 erfüllt.  


 


(2) Ansässig in einem nicht kooperativen 
Steuerhoheitsgebiet im Sinne dieses Gesetzes sind


 


1. natürliche Personen, wenn sie einen Wohnsitz 
(§ 8 der Abgabenordnung) oder ihren ge-
wöhnlichen Aufenthalt (§ 9 der Abgabenord-
nung); 


 


2. Körperschaften, Personenvereinigungen und 
Vermögensmassen, wenn sie einen Sitz (§ 11 
der Abgabenordnung) oder ihren Ort der Ge-
schäftsleitung (§ 10 der Abgabenordnung)  


 


in einem nicht kooperativen Steuerhoheitsgebiet 
haben. 


 


§ 3 


 


Verordnungsermächtigung  


(1) Zur Sicherstellung einer einheitlichen 
Rechtsanwendung erlassen das Bundesministe-
rium der Finanzen und das Bundesministerium für 
Wirtschaft und Energie mit Zustimmung des Bun-
desrates eine Rechtsverordnung, in der genannt 
sind 


 


1. die Steuerhoheitsgebiete, die nach Maßgabe 
des § 2 Absatz 1 nicht kooperative Steuerho-
heitsgebiete sind, wenn sie in der im Amts-
blatt der Europäischen Union veröffentlichten 
EU-Liste nicht kooperativer Länder und Ge-
biete für Steuerzwecke in der jeweils aktuel-
len Fassung genannt sind; und  


 


2. der Zeitpunkt, ab dem ein bisher als nicht ko-
operativ genanntes Steuerhoheitsgebiet die 
Voraussetzungen des § 2 Absatz 1 nicht län-
ger erfüllt.  


 


Die Rechtsverordnung ist für die Anwendung der 
Abschnitte 3 und 4 maßgeblich. 
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(2) Wird in der Rechtsverordnung nach 
Absatz 1 ein Steuerhoheitsgebiet als nicht koope-
ratives Steuerhoheitsgebiet genannt, finden die 
Abschnitte 3 und 4 in Bezug auf dieses Steuerho-
heitsgebiet ab dem Beginn des Folgejahres des In-
krafttretens der Rechtsverordnung Anwendung. 
Eine Ausnahme soll gelten für § 8, der ab dem Be-
ginn des vierten Jahres nach Inkrafttreten, sowie 
für § 11, der ab Beginn des dritten Jahres nach In-
krafttreten der Rechtsverordnung, Anwendung fin-
det. Weicht das Wirtschaftsjahr der Person, die Ad-
ressat der Maßnahmen der Abschnitte 3 und 4 ist, 
vom Kalenderjahr ab, gelten die Sätze 1 und 2 mit 
der Maßgabe, dass auf den Beginn des folgenden 
Wirtschaftsjahres abzustellen ist. 


 


(3) Wird in der Rechtsverordnung nach 
Absatz 1 ein Steuerhoheitsgebiet nicht länger als 
nicht kooperatives Steuerhoheitsgebiet genannt, 
finden die Abschnitte 3 und 4 in Bezug auf dieses 
Steuerhoheitsgebiet bereits ab dem 1. Januar des 
Kalenderjahres, in dessen Verlauf der in der 
Rechtsverordnung genannte Zeitpunkt des Weg-
falls der Voraussetzungen fällt, keine Anwendung 
mehr. Weicht das Wirtschaftsjahr der Person, die 
Adressat der Maßnahmen der Abschnitte 3 und 4 
ist, vom Kalenderjahr ab, gilt Satz 1 mit der Maß-
gabe, dass auf den Beginn des Wirtschaftsjahres 
abzustellen ist. 


 


A b s c h n i t t  2  A b s c h n i t t  2  


Q u a l i f i k a t i o n  e i n e s  S t a a t e s  
o d e r  G e b i e t s  


u n v e r ä n d e r t  


§ 4 


 


Intransparenz in Steuersachen  


(1) Ein Steuerhoheitsgebiet ist nicht koope-
rativ, wenn dieses Steuerhoheitsgebiet keine hin-
reichende Transparenz in Steuersachen gewähr-
leistet. 


 


(2) Ein Steuerhoheitsgebiet gewährleistet 
keine hinreichende Transparenz in Steuersachen, 
wenn dieses Steuerhoheitsgebiet 
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1. den automatischen Austausch von Informati-
onen über Finanzkonten in Steuersachen mit 
der Bundesrepublik Deutschland sowie allen 
anderen Mitgliedstaaten der Europäischen 
Union nach dem gemeinsamen Meldestan-
dard nicht durchführt; 


 


2. nicht weitgehend den OECD Standard für 
Transparenz und effektiven Informationsaus-
tausch auf Ersuchen umgesetzt hat; oder 


 


3. das Übereinkommen vom 25. Januar 1988 
über die gegenseitige Amtshilfe in Steuersa-
chen in der Fassung des Änderungsprotokolls 
vom 27. Mai 2010 nicht ratifiziert hat oder, 
sofern das Steuerhoheitsgebiet nicht über die 
volle staatliche Souveränität verfügt, es dem 
Übereinkommen vom 25. Januar 1988 über 
die gegenseitige Amtshilfe in Steuersachen in 
der Fassung des Änderungsprotokolls vom 
27. Mai 2010 nicht beigetreten ist; die Trans-
parenz ist allerdings hinreichend gewährleis-
tet, wenn das Steuerhoheitsgebiet den wirksa-
men Austausch von Informationen auf Ersu-
chen sowie den automatischen Austausch von 
Informationen mit der Bundesrepublik 
Deutschland und allen anderen Mitgliedstaa-
ten der Europäischen Union aufgrund gelten-
der Abkommen sicherstellt. 


 


(3) Gemeinsamer Meldestandard nach 
Absatz 2 Nummer 1 ist der durch die Organisation 
für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwick-
lung (OECD) zusammen mit den G20-Staaten ent-
wickelte Standard für den automatischen Aus-
tausch von Informationen über Finanzkonten in 
Steuersachen in dem Stand der Veröffentlichung 
durch die OECD vom 15. Juli 2014. 


 


(4) Der OECD Standard nach 
Absatz 2 Nummer 2 bestimmt sich anhand der 
„2016 Terms of Reference“ im „Informationsaus-
tausch auf Ersuchen, Handbuch für die gegensei-
tige Überprüfung 2016-2020“, Global Forum on 
Transparency and Exchange of Information for 
Tax Purposes (2016).* Der Standard ist in einem 
Steuerhoheitsgebiet weitgehend nicht umgesetzt, 
wenn von ihm wesentlich abgewichen wird und 
diese Abweichung signifikante Auswirkungen auf 
die praktische Durchführung des Informationsaus-
tausches auf Ersuchen hatte oder voraussichtlich 
haben wird. 


 


                                                        
* Amtlicher Hinweis: Dieses Dokument ist im Internet abrufbar unter https://www.bzst.de/. 
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§ 5 


 


Unfairer Steuerwettbewerb  


(1) Ein Steuerhoheitsgebiet ist nicht koope-
rativ, wenn es unfairen Steuerwettbewerb betreibt.


 


(2) Ein Steuerhoheitsgebiet betreibt unfai-
ren Steuerwettbewerb, wenn es Regelungen, ein-
schließlich Rechts-, Verwaltungsvorschriften und 
Verwaltungspraktiken auf dem Gebiet des Steuer-
rechts, anwendet, die gemessen an den üblicher-
weise in dem betreffenden Steuerhoheitsgebiet gel-
tenden Besteuerungsniveaus eine deutlich niedri-
gere Effektivbesteuerung, einschließlich einer 
Nullbesteuerung, bewirken. Diese Regelungen 
sind insbesondere dann als unfairer Steuerwettbe-
werb anzusehen, wenn sie 


 


1. Vorteile ausschließlich Gebietsfremden oder 
für Transaktionen mit Gebietsfremden ge-
währen; 


 


2. Vorteile gewähren, die von der inländischen 
Wirtschaft des nicht kooperativen Steuerho-
heitsgebietes nicht in Anspruch genommen 
werden können, so dass sie keine Auswirkun-
gen auf dessen Steuergrundlage haben; 


 


3. Vorteile von einer tatsächlichen wirtschaftli-
chen Tätigkeit oder Präsenz in dem diese Vor-
teile gewährenden Steuerhoheitsgebiet ent-
koppeln und die steuerlichen Vorteile auch 
ohne eine derartige Tätigkeit oder Präsenz ge-
währt werden; 


 


4. bei der Gewinnermittlung bei Aktivitäten in-
nerhalb einer multinationalen Unternehmens-
gruppe von international allgemein anerkann-
ten Grundsätzen, insbesondere denen der 
OECD, abweichen; oder 


 


5. intransparent, insbesondere nicht allgemein 
vorhersehbar oder hinreichend dokumentiert 
sind, einschließlich der Fälle, in denen von 
den Regelungen in der Handhabung durch die 
Verwaltungsbehörden bewusst abgewichen 
wird, um gesetzlich nicht vorgesehene Vor-
teile zu gewähren.  
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(3) Für ein Steuerhoheitsgebiet, das über 
kein Körperschaftsteuersystem oder über ein Kör-
perschaftsteuersystem verfügt, dessen Anwendung 
zu einem effektiven Körperschaftsteuersatz von 
null oder nahe null führt (Nullsatzjurisdiktion), 
sind Regelungen sowie Strukturen als unfairer 
Steuerwettbewerb anzusehen, wenn sie zum Ziel 
haben, Gewinne anzuziehen, die keine reale Wirt-
schaftstätigkeit in dem Steuerhoheitsgebiet abbil-
den. Regelungen und Strukturen sind insbesondere 
dann als unfairer Steuerwettbewerb anzusehen, 
wenn hierdurch eine den Regelungen unter 
Absatz 2 Satz 2 Nummer 1 bis 5 entsprechende 
Wirkung entsteht. Für die Beurteilung der Wirkung 
ist unerheblich, ob es sich um steuerliche oder 
nichtsteuerliche Regelungen und Strukturen in 
dem betreffenden Steuerhoheitsgebiet handelt. Al-
lein der Umstand, dass ein Steuerhoheitsgebiet 
eine Nullsatzjurisdiktion ist, führt nicht dazu, dass 
die betreffenden Regelungen oder Strukturen die-
ses Steuerhoheitsgebietes als unfairer Steuerwett-
bewerb anzusehen sind. 


 


§ 6 


 


Nichterfüllung der BEPS-Mindeststandards  


(1) Ein Steuerhoheitsgebiet ist nicht koope-
rativ, wenn es sich nicht zur Umsetzung der Min-
deststandards des OECD/G20 BEPS-Projekts 
(Base Erosion and Profit Shifting, vgl. BEPS-Pro-
jekt Erläuterungen, Abschlussbericht 2015) gegen 
Gewinnverkürzung und Gewinnverschiebung ver-
pflichtet hat. Die Mindeststandards umfassen Akti-
onspunkt 5 „Wirksame Bekämpfung schädlicher 
Steuerpraktiken unter Berücksichtigung von 
Transparenz und Substanz“, Aktionspunkt 6 „Ver-
hinderung von Abkommensmissbrauch“, Aktions-
punkt 13 „Verrechnungspreisdokumentation und 
länderbezogene Berichterstattung“ und Aktions-
punkt 14 „Verbesserung der Wirksamkeit von 
Streitbeilegungsmechanismen“. 


 


(2) Ein Steuerhoheitsgebiet ist auch dann 
nicht kooperativ, wenn es 


 


1. nicht mit der Bundesrepublik Deutschland so-
wie allen anderen Mitgliedstaaten der Europä-
ischen Union über einen Mechanismus zum 
Austausch länderbezogener Berichte verfügt; 
oder 
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2. hinsichtlich der Vertraulichkeit, der Daten-
schutzvorkehrungen, der sachgemäßen Ver-
wendung oder dem rechtzeitigen und ausrei-
chenden Austausch von Informationen zu län-
derbezogenen Berichten von dem Mindest-
standard des OECD/G20 BEPS-Projekts, Ak-
tionspunkt 13 „Verrechnungspreisdokumen-
tation und länderbezogene Berichterstattung“ 
wesentlich abweicht.  


 


A b s c h n i t t  3  A b s c h n i t t  3  


A b w e h r m a ß n a h m e n  A b w e h r m a ß n a h m e n  


§ 7 § 7 


Betroffene Geschäftsvorgänge u n v e r ä n d e r t  


Unterhält ein Steuerpflichtiger Geschäftsbe-
ziehungen oder Beteiligungsverhältnisse in oder 
mit Bezug zu einem nicht kooperativen Steuerho-
heitsgebiet (Geschäftsvorgänge), gelten die 
§§ 8 bis 11. Satz 1 ist auch auf anzunehmende 
schuldrechtliche Beziehungen im Sinne des § 1 
Absatz 4 Satz 1 Nummer 2 des Außensteuergeset-
zes sowie auf Vorgänge, die auf einer gesell-
schaftsrechtlichen Vereinbarung beruhen, anzu-
wenden. 


 


§ 8 § 8 


Verbot des Betriebsausgaben- und Werbungs-
kostenabzugs 


Verbot des Betriebsausgaben- und Werbungs-
kostenabzugs 


Aufwendungen aus Geschäftsvorgängen im 
Sinne des § 7 dürfen den Gewinn oder den Über-
schuss der Einnahmen über die Werbungskosten 
nicht mindern. Dies gilt nicht, soweit die den Auf-
wendungen entsprechenden Erträge der unbe-
schränkten oder beschränkten Steuerpflicht nach 
den Vorschriften des Einkommensteuergesetzes, 
Körperschaftsteuergesetzes oder dieses Gesetzes 
unterliegen. 


Aufwendungen aus Geschäftsvorgängen im 
Sinne des § 7 dürfen den Gewinn oder den Über-
schuss der Einnahmen über die Werbungskosten 
nicht mindern. Dies gilt nicht, soweit  


 1. die den Aufwendungen entsprechenden 
Erträge der unbeschränkten oder be-
schränkten Steuerpflicht nach den Vor-
schriften des Einkommensteuergesetzes, 
Körperschaftsteuergesetzes oder dieses 
Gesetzes unterliegen; oder 
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 2. auf Grund der aus den Aufwendungen re-
sultierenden Einnahmen ein Hinzurech-
nungsbetrag im Sinne des § 10 Absatz 1 
Satz 1 des Außensteuergesetzes anzusetzen 
ist. 


§ 9 § 9 


Verschärfte Hinzurechnungsbesteuerung Verschärfte Hinzurechnungsbesteuerung 


Sind unbeschränkt steuerpflichtige Personen 
an einer ausländischen Gesellschaft im Sinne des 
§ 7 Absatz 1 des Außensteuergesetzes gemäß § 7 
des Außensteuergesetzes beteiligt, die in einem 
nicht kooperativen Steuerhoheitsgebiet ansässig 
ist, ist die ausländische Gesellschaft über § 8 Ab-
satz 1 des Außensteuergesetzes hinaus und unge-
achtet von § 8 Absatz 2 und § 9 des Außensteuer-
gesetzes Zwischengesellschaft für ihre gesamten 
Einkünfte, die insgesamt einer niedrigen Besteue-
rung im Sinne des § 8 Absatz 3 des Außensteuer-
gesetzes unterliegen. Untergesellschaften im Sinne 
des § 14 Absatz 1 des Außensteuergesetzes und 
ihnen nachgeschaltete ausländische Gesellschaf-
ten im Sinne des § 14 Absatz 3 des Außensteuerge-
setzes, die in nicht kooperativen Steuerhoheitsge-
bieten ansässig sind, sind über § 14 Absatz 1 und 
§ 8 Absatz 1 des Außensteuergesetzes hinaus und 
ungeachtet von § 8 Absatz 2 und § 9 des Außen-
steuergesetzes nachgeschaltete Zwischengesell-
schaften für ihre gesamten Einkünfte, soweit diese 
einer niedrigen Besteuerung unterlegen haben; ne-
gative Einkünfte solcher Gesellschaften sind ab-
weichend von § 14 Absatz 1 Satz 1 des Außensteu-
ergesetzes nicht zuzurechnen. Die Sätze 1 und 2 
gelten nicht für Einkünfte oder Teile von Einkünf-
ten einer ausländischen Gesellschaft, soweit 


Sind unbeschränkt steuerpflichtige Personen 
an einer ausländischen Gesellschaft im Sinne des 
§ 7 Absatz 1 des Außensteuergesetzes gemäß § 7 
des Außensteuergesetzes beteiligt, die in einem 
nicht kooperativen Steuerhoheitsgebiet ansässig 
ist, ist die ausländische Gesellschaft über § 8 Ab-
satz 1 des Außensteuergesetzes hinaus und unge-
achtet von § 8 Absatz 2 bis 4 und § 9 des Außen-
steuergesetzes Zwischengesellschaft für ihre ge-
samten Einkünfte, die insgesamt einer niedrigen 
Besteuerung im Sinne des § 8 Absatz 5 des Außen-
steuergesetzes unterliegen. Satz 1 gilt nicht, so-
weit dessen Anwendung zu niedrigeren steuer-
pflichtigen Einkünften führt als ohne dessen 
Geltung. Für in einem nicht kooperativen Steuer-
hoheitsgebiet gelegene Betriebsstätten eines un-
beschränkt Steuerpflichtigen gilt § 20 Absatz 2 
Satz 1 des Außensteuergesetzes mit der Maß-
gabe, dass dieser auf sämtliche Einkünfte der Be-
triebstätte anzuwenden ist; § 20 Absatz 2 Satz 2 
des Außensteuergesetzes ist nicht anzuwenden 
und Satz 2 gilt entsprechend. 


1. die den diesen zugrundeliegenden Erträgen 
entsprechenden Aufwendungen dem Abzugs-
verbot nach § 8 unterlegen haben und 


entfällt 


2. sie aus aktiven Tätigkeiten im Sinne des § 8 
Absatz 1 Nummer 1 bis 10 des Außensteuer-
gesetzes stammen. 


entfällt 
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Die Sätze 1 bis 3 gelten nicht, soweit deren Anwen-
dung zu niedrigeren steuerpflichtigen Einkünften 
oder zuzurechnenden Einkünften führen würden 
als ohne deren Geltung. Für in einem nicht koope-
rativen Steuerhoheitsgebiet gelegene Betriebsstät-
ten eines unbeschränkt Steuerpflichtigen gilt § 20 
Absatz 2 Satz 1 des Außensteuergesetzes mit der 
Maßgabe, dass dieser auf sämtliche Einkünfte der 
Betriebstätte anzuwenden ist; § 20 Absatz 2 Satz 2 
des Außensteuergesetzes ist nicht anzuwenden und 
Satz 4 gilt entsprechend. 


 


§ 10 § 10 


Quellensteuermaßnahmen Quellensteuermaßnahmen 


Über § 49 des Einkommensteuergesetzes hin-
aus liegen steuerpflichtige Einkünfte natürlicher 
Personen, Körperschaften, Personenvereinigungen 
oder Vermögensmassen, die in einem nicht koope-
rativen Steuerhoheitsgebiet ansässig sind, auch 
vor, soweit sie Einkünfte erzielen aus 


Über § 49 des Einkommensteuergesetzes hin-
aus liegen steuerpflichtige Einkünfte natürlicher 
Personen, Körperschaften, Personenvereinigungen 
oder Vermögensmassen, die in einem nicht koope-
rativen Steuerhoheitsgebiet ansässig sind, auch 
vor, soweit sie Einkünfte erzielen aus 


1. Finanzierungsbeziehungen, 1. u n v e r ä n d e r t  


2. Versicherungs- oder Rückversicherungsleis-
tungen, 


2. u n v e r ä n d e r t  


3. der Erbringung von Dienstleistungen, soweit 
nicht bereits Nummern 1 und 2, und 


3. der Erbringung von Dienstleistungen, soweit 
nicht bereits Nummern 1 und 2, oder 


4. dem Handel mit Waren oder Dienstleistun-
gen,  


4. u n v e r ä n d e r t  


die nach § 2 Absatz 1 Satz 1 erster Halbsatz des 
Einkommensteuergesetzes bei unbeschränkt Steu-
erpflichtigen der Besteuerung unterlägen, und die 
ihnen hierbei gewährten Vergütungen als Betriebs-
ausgaben oder Werbungskosten eines anderen 
Steuerpflichtigen ungeachtet des § 8 Satz 1 bei 
dessen Veranlagung zur unbeschränkten Einkom-
mensteuer oder Körperschaftsteuerpflicht berück-
sichtigt werden können. § 50a des Einkommen-
steuergesetzes, mit Ausnahme von dessen Absät-
zen 6 und 7, und §§ 73c bis 73g der Einkommens-
teuer-Durchführungsverordnung sowie die weite-
ren gesetzlichen Vorschriften, die an den Steuerab-
zug auf Grund des § 50a des Einkommensteuerge-
setzes anknüpfen, gelten für die Vergütungen des 
Satzes 1 entsprechend. Dabei ist § 50a Absatz 2 
Satz 1 des Einkommensteuergesetzes mit der Maß-
gabe anzuwenden, dass der Steuerabzug 15 Prozent 
der gesamten Einnahmen beträgt. 


die nach § 2 Absatz 1 Satz 1 erster Halbsatz des 
Einkommensteuergesetzes bei unbeschränkt Steu-
erpflichtigen der Besteuerung unterlägen, und die 
ihnen hierbei gewährten Vergütungen als Betriebs-
ausgaben oder Werbungskosten eines anderen 
Steuerpflichtigen ungeachtet des § 8 Satz 1 bei 
dessen Veranlagung zur unbeschränkten Einkom-
mensteuer oder Körperschaftsteuerpflicht berück-
sichtigt werden können. § 50a des Einkommen-
steuergesetzes, mit Ausnahme von dessen Absät-
zen 6 und 7, und §§ 73c bis 73g der Einkommens-
teuer-Durchführungsverordnung sowie die weite-
ren gesetzlichen Vorschriften, die an den Steuerab-
zug auf Grund des § 50a des Einkommensteuerge-
setzes anknüpfen, gelten für die Vergütungen des 
Satzes 1 entsprechend. Dabei ist § 50a Absatz 2 
Satz 1 des Einkommensteuergesetzes mit der Maß-
gabe anzuwenden, dass der Steuerabzug 15 Prozent 
der gesamten Einnahmen beträgt. 
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§ 11 § 11 


Maßnahmen bei Gewinnausschüttungen und 
Anteilsveräußerungen 


u n v e r ä n d e r t  


(1) Auf Bezüge im Sinne des § 20 Absatz 1 
Nummer 1, 2, 9 und 10 Buchstabe a des Einkom-
mensteuergesetzes, die von einer in einem nicht 
kooperativen Steuerhoheitsgebiet ansässigen Kör-
perschaft geleistet werden, finden keine Anwen-
dung 


 


1. die Vorschriften über die Steuerbefreiung 
nach § 8b Absatz 1 Satz 1 des Körperschaft-
steuergesetzes und 


 


2. den in Nummer 1 genannten Vorschriften 
vergleichbare Vorschriften in Abkommen zur 
Vermeidung der Doppelbesteuerung.  


 


Auf Gewinne aus der Veräußerung eines Anteils an 
einer Körperschaft oder Personenvereinigung, de-
ren Leistungen beim Empfänger zu Bezügen im 
Sinne des Satzes 1 gehören, finden die Vorschrif-
ten über die Steuerbefreiung nach § 8b Absatz 2 
Satz 1 des Körperschaftsteuergesetzes und ver-
gleichbare Vorschriften in Abkommen zur Ver-
meidung der Doppelbesteuerung keine Anwen-
dung. Die Sätze 1 und 2 gelten auch, wenn der 
Steuerpflichtige Bezüge von einer nahestehenden 
Person im Sinne des § 1 Absatz 2 des Außensteu-
ergesetzes erhält und diese Bezüge aus Ausschüt-
tungen oder Veräußerungsgewinnen resultieren, 
die die nahestehende Person unmittelbar oder mit-
telbar von einer Körperschaft im Sinne des Satzes 
1 erhalten hat; dies gilt nicht, wenn bereits auf 
Ebene der nahestehenden Person die Sätze 1 und 2 
oder vergleichbare Vorschriften angewendet wor-
den sind. 


 


(2) Für Einkünfte im Sinne des Absatzes 1 
sind § 2 Absatz 5b Satz 1, § 32d Absatz 1 und § 43 
Absatz 5 des Einkommensteuergesetzes in Bezug 
auf Einkünfte, die das Kreditinstitut für Rechnung 
des Schuldners an den Steuerpflichtigen zahlt, und 
§ 3 Nummer 40 Satz 1 und 2 des Einkommensteu-
ergesetzes nicht anzuwenden. 
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(3) Die Absätze 1 und 2 gelten nicht, soweit 
der Steuerpflichtige nachweist, dass die Ausschüt-
tungen aus Beträgen resultieren, die beim Leisten-
den bereits der Besteuerung nach § 10 unterlegen 
haben oder für die bereits das Abzugsverbot nach 
§ 8 angewendet worden ist. 


 


A b s c h n i t t  4  A b s c h n i t t  4  


B e s o n d e r e  A n f o r d e r u n g e n  a n  
d a s  S t e u e r v e r w a l t u n g s v e r f a h -


r e n  


u n v e r ä n d e r t  


§ 12 


 


Gesteigerte Mitwirkungspflichten  


(1) Der Steuerpflichtige hat über die nach 
§ 90 der Abgabenordnung bestehenden Mitwir-
kungspflichten hinaus eine gesteigerte Mitwir-
kungspflicht. Die gesteigerte Mitwirkungspflicht 
umfasst die in den folgenden Absätzen geregelten 
Verpflichtungen.  


 


(2) Der Steuerpflichtige hat für Geschäfts-
vorgänge im Sinne des § 7 folgende Aufzeichnun-
gen zu erstellen: 


 


1. Darstellung der Geschäftsbeziehungen, Über-
sicht über Art und Umfang dieser Geschäfts-
beziehungen, insbesondere Wareneinkauf, 
Dienstleistungen, Darlehensverhältnisse, 
Versicherungsverhältnisse, Nutzungsüberlas-
sungen sowie Kostenumlagen;  


 


2. Verträge und vereinbarte Vertragsbedingun-
gen, die den Geschäftsbeziehungen zugrunde 
liegen, und ihre Veränderung innerhalb des 
Wirtschaftsjahres; 


 


3. Auflistung von Vereinbarungen mit Bezug zu 
immateriellen Werten, einschließlich Kosten-
umlagevereinbarungen sowie Forschungs-
dienstleistungsvereinbarungen und Lizenz-
vereinbarungen, sowie Auflistung der imma-
teriellen Werte, die der Steuerpflichtige im 
Rahmen der betreffenden Geschäftsbeziehun-
gen nutzt oder zur Nutzung überlässt; 
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4. die von den Beteiligten im Rahmen der Ge-
schäftsbeziehungen ausgeübten Funktionen 
und übernommenen Risiken sowie deren Ver-
änderungen innerhalb des Wirtschaftsjahres; 


 


5. die eingesetzten wesentlichen Vermögens-
werte; 


 


6. die gewählten Geschäftsstrategien;  


7. die Markt- und Wettbewerbsverhältnisse, die 
für die Besteuerung von Bedeutung sind;  


 


8. die natürlichen Personen, die unmittelbar oder 
mittelbar Gesellschafter oder Anteilseigner 
einer Gesellschaft in dem nicht kooperativen 
Steuerhoheitsgebiet sind, zu dem der Steuer-
pflichtige in Geschäftsbeziehung steht; das 
gilt nicht, soweit mit der Hauptgattung der 
Aktien der ausländischen Gesellschaft ein we-
sentlicher und regelmäßiger Handel an einer 
Börse in einem Mitgliedstaat der Europäi-
schen Union oder in einem Vertragsstaat des 
EWR-Abkommens stattfindet oder an einer 
Börse, die in einem anderen Staat nach § 193 
Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 und 4 des Kapital-
anlagegesetzbuchs von der Bundesanstalt für 
Finanzdienstleistungsaufsicht zugelassen ist. 


 


Die Aufzeichnungen nach Satz 1 sind spätestens 
ein Jahr nach Ablauf des betreffenden Kalender-
jahres oder Wirtschaftsjahres zu erstellen und an 
die örtlich zuständige Finanzbehörde sowie in den 
Fällen, in denen die Voraussetzungen des § 138a 
der Abgabenordnung erfüllt sind, dem Bundeszent-
ralamt für Steuern, zu übermitteln. Daneben sind 
die Aufzeichnungen auf Anforderung entspre-
chend § 90 Absatz 3 Satz 6 und 7 der Abgabenord-
nung vorzulegen. 


 


(3) Nach Aufforderung der zuständigen Fi-
nanzbehörde hat der Steuerpflichtige die Richtig-
keit und Vollständigkeit der Angaben gemäß 
Absatz 2 an Eides statt zu versichern und die Fi-
nanzbehörde zu bevollmächtigen, in seinem Na-
men mögliche Auskunftsansprüche gegenüber den 
von der Finanzbehörde benannten Personen, zu de-
nen Geschäftsvorgänge im Sinne des § 7 bestehen, 
außergerichtlich und gerichtlich geltend zu ma-
chen. § 95 der Abgabenordnung bleibt unberührt.  
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A b s c h n i t t  5  A b s c h n i t t  5  


S c h l u s s v o r s c h r i f t e n  S c h l u s s v o r s c h r i f t e n  


§ 13 § 13 


Anwendungsvorschriften Anwendungsvorschriften 


(1) Die Abschnitte 3 und 4 dieses Gesetzes 
sind ab dem 1. Januar 2022 anzuwenden. 


(1) u n v e r ä n d e r t  


(2) Abweichend von Absatz 1 sind die 
Abschnitte 3 und 4 dieses Gesetzes in Bezug auf 
Steuerhoheitsgebiete, die am 1. Januar 2021 nicht 
auf der im Amtsblatt der Europäischen Union ver-
öffentlichten EU-Liste nicht kooperativer Länder 
und Gebiete für Steuerzwecke genannt waren, ab 
dem 1. Januar 2023 anzuwenden. 


(2) u n v e r ä n d e r t  


 (3) Vorbehaltlich der Absätze 1 und 2 ist 
§ 9 in der am Tag nach Verkündung geltenden 
Fassung erstmals anzuwenden 


 1. für die Einkommen- und Körperschafts-
teuer für den Veranlagungszeitraum, 


 2. für die Gewerbesteuer für den Erhebungs-
zeitraum, 


 für den Zwischeneinkünfte hinzuzurechnen 
sind, die in einem Wirtschaftsjahr der Zwi-
schengesellschaft oder der Betriebsstätte ent-
standen sind, das nach dem 31. Dezember 2021 
beginnt. Für Zwischeneinkünfte einer Zwi-
schengesellschaft oder einer Untergesellschaft 
im Sinne des § 14 Absatz 1 des Außensteuerge-
setzes in der am … [einsetzen: Tag der Verkün-
dung des ATADUmsG] geltenden Fassung oder 
einer ihr nachgeschalteten ausländischen Ge-
sellschaft im Sinne des § 14 Absatz 3 des Außen-
steuergesetzes in der am … [einsetzen: Tag der 
Verkündung des ATADUmsG] geltenden Fas-
sung oder einer Betriebsstätte, die in einem 
Wirtschaftsjahr entstanden sind, das vor dem 
1. Januar 2022 beginnt, ist § 9 vorbehaltlich der 
Absätze 1 und 2  in der folgenden Fassung an-
zuwenden: 


 
„§ 9 
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Verschärfte Hinzurechnungsbesteuerung 
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nen an einer ausländischen Gesellschaft im 
Sinne des § 7 Absatz 1 des Außensteuergesetzes 
in der am … [einsetzen: Tag der Verkündung des 
ATADUmsG] geltenden Fassung gemäß § 7 des 
Außensteuergesetzes in der am … [einsetzen: 
Tag der Verkündung des ATADUmsG] geltenden 
Fassung beteiligt, die in einem nicht kooperati-
ven Steuerhoheitsgebiet ansässig ist, ist die aus-
ländische Gesellschaft über § 8 Absatz 1 des Au-
ßensteuergesetzes in der am … [einsetzen: Tag 
der Verkündung des ATADUmsG] geltenden 
Fassung hinaus und ungeachtet von § 8 Ab-
satz 2 und § 9 des Außensteuergesetzes in der 
am … [einsetzen: Tag der Verkündung des 
ATADUmsG] geltenden Fassung Zwischenge-
sellschaft für ihre gesamten Einkünfte, die ins-
gesamt einer niedrigen Besteuerung im Sinne 
des § 8 Absatz 3 des Außensteuergesetzes in der 
am … [einsetzen: Tag der Verkündung des 
ATADUmsG] geltenden Fassung unterliegen. 
Untergesellschaften im Sinne des § 14 Absatz 1 
des Außensteuergesetzes in der am … [einset-
zen: Tag der Verkündung des ATADUmsG] gel-
tenden Fassung und ihnen nachgeschaltete aus-
ländische Gesellschaften im Sinne des § 14 Ab-
satz 3 des Außensteuergesetzes in der am … 
[einsetzen: Tag der Verkündung des 
ATADUmsG] geltenden Fassung, die in nicht 
kooperativen Steuerhoheitsgebieten ansässig 
sind, sind über § 14 Absatz 1 und § 8 Absatz 1 
des Außensteuergesetzes in der am … [einset-
zen: Tag der Verkündung des ATADUmsG] gel-
tenden Fassung hinaus und ungeachtet von § 8 
Absatz 2 und § 9 des Außensteuergesetzes in der 
am … [einsetzen: Tag der Verkündung des 
ATADUmsG] geltenden Fassung nachgeschal-
tete Zwischengesellschaften für ihre gesamten 
Einkünfte, soweit diese einer niedrigen Besteue-
rung unterlegen haben; negative Einkünfte sol-
cher Gesellschaften sind abweichend von § 14 
Absatz 1 Satz 1 des Außensteuergesetzes in der 
am … [einsetzen: Tag der Verkündung des 
ATADUmsG] geltenden Fassung nicht zuzu-
rechnen. Die Sätze 1 und 2 gelten nicht, soweit 
deren Anwendung zu niedrigeren steuerpflich-
tigen Einkünften oder zuzurechnenden Ein-
künften führen würden als ohne deren Geltung. 
Für in einem nicht kooperativen Steuerhoheits-
gebiet gelegene Betriebsstätten eines unbe-
schränkt Steuerpflichtigen gilt § 20 Absatz 2 
Satz 1 des Außensteuergesetzes in der am … 
[einsetzen: Tag der Verkündung des 
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ATADUmsG] geltenden Fassung mit der Maß-
gabe, dass dieser auf sämtliche Einkünfte der 
Betriebstätte anzuwenden ist; § 20 Absatz 2 
Satz 2 des Außensteuergesetzes in der am … 
[einsetzen: Tag der Verkündung des 
ATADUmsG] geltenden Fassung ist nicht anzu-
wenden und Satz 3 gilt entsprechend.“ 


Artikel 2 Artikel 2 


Änderung des Einkommensteuergesetzes u n v e r ä n d e r t  


§ 51 Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe f des 
Einkommensteuergesetzes in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 8. Oktober 2009 (BGBl. I 
S. 3366, 3862), das zuletzt durch Artikel 5 des Ge-
setzes vom 21. Dezember 2020 (BGBl. I S. 3096) 
geändert worden ist, wird aufgehoben. 


 


Artikel 3 Artikel 3 


Änderung des Körperschaftsteuergesetzes Änderung des Körperschaftsteuergesetzes 


§ 33 Absatz 1 Nummer 2 des Körperschaft-
steuergesetzes in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 15. Oktober 2002 (BGBl. I S. 4144), 
das zuletzt durch Artikel 8 des Gesetzes vom 21. 
Dezember 2020 (BGBl. I S. 3096) geändert wor-
den ist, wird wie folgt geändert: 


Das Körperschaftsteuergesetz in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 15. Oktober 2002 
(BGBl. I S. 4144), das zuletzt durch Artikel 8 des 
Gesetzes vom 21. Dezember 2020 (BGBl. I 
S. 3096) geändert worden ist, wird wie folgt geän-
dert: 


 1. Dem § 8 Absatz 1 wird folgender Satz an-
gefügt: 


 „Bei Körperschaften im Sinne des § 1 Ab-
satz 1 mit Sitz im Ausland, deren Ort der 
Geschäftsleitung im Inland belegen ist und 
die nach inländischem Gesellschaftsrecht 
mangels Rechtsfähigkeit nicht als juristi-
sche Person zu behandeln sind, sind Leis-
tungen und Leistungsversprechen zwi-
schen der Körperschaft und Personen, die 
aus dieser Körperschaft Einkünfte im 
Sinne des § 20 Absatz 1 Nummer 1 und 9 
des Einkommensteuergesetzes erzielen, für 
Zwecke der Durchführung der Besteue-
rung mit Ertragsteuern wie Leistungen 
und Leistungsversprechen zwischen einer 
rechtsfähigen Körperschaft und deren An-
teilseignern zu behandeln.“ 
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 2. § 12 Absatz 4 wird aufgehoben. 


 3. § 33 Absatz 1 Nummer 2 wird wie folgt ge-
ändert: 


1. In Buchstabe d wird das Semikolon am Ende 
durch einen Punkt ersetzt. 


a) u n v e r ä n d e r t  


2. Buchstabe e wird aufgehoben. b) u n v e r ä n d e r t  


 4. § 34 wird wie folgt geändert: 


 a) Nach Absatz 3b wird folgender Ab-
satz 3c eingefügt: 


 „(3c) § 8 Absatz 1 in der Fassung 
des Artikels 3 des Gesetzes vom … 
(BGBl. I S. …) [einsetzen: Ausferti-
gungsdatum und Fundstelle des vorlie-
genden Änderungsgesetzes] ist auch 
für Veranlagungszeiträume vor 2021 
anzuwenden.“ 


 b) Der bisherige Absatz 3c wird Ab-
satz 3d. 


 c) Dem Absatz 6d wird folgender Satz 
angefügt: 


 „§ 12 Absatz 4 in der am … [einsetzen: 
Datum des Tages der Verkündung des 
vorliegenden Änderungsgesetzes] gel-
tenden Fassung ist letztmals für den 
Veranlagungszeitraum 2020 anzu-
wenden.“ 


Artikel 4 Artikel 4 


Änderung der Abgabenordnung u n v e r ä n d e r t  


Die Abgabenordnung in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 1. Oktober 2002 (BGBl. I 
S. 3866; 2003 I S. 61), die zuletzt durch Artikel 28 
des Gesetzes vom 21. Dezember 2020 (BGBl. I 
S. 3096) geändert worden ist, wird wie folgt geän-
dert: 


 


1. In § 3 Absatz 4 Nummer 3 wird nach der An-
gabe „§ 162 Absatz 4“ die Angabe „und 4a“ 
eingefügt. 


 


2. § 90 Absatz 2 Satz 3 wird aufgehoben.  


V
orabfassung - w


ird durch die lektorierte Fassung ersetzt.







Deutscher Bundestag – 19. Wahlperiode – 27 – Drucksache 19/30470
 
 


Entwurf Beschlüsse des 7. Ausschusses 


3. In § 147a Absatz 1 Satz 6 werden die Wörter 
„§ 90 Absatz 2 Satz 3“ durch die Wörter 
„§ 12 Absatz 3 des Gesetzes zur Abwehr von 
Steuervermeidung und unfairem Steuerwett-
bewerb“ ersetzt. 


 


4. § 162 wird wie folgt geändert:  


a) Absatz 2 Satz 3 wird wie folgt gefasst:  


„Hat der Steuerpflichtige seine Mitwir-
kungspflichten nach § 12 des Gesetzes 
zur Abwehr von Steuervermeidung und 
unfairem Steuerwettbewerb verletzt, so 
wird widerlegbar vermutet, dass in 
Deutschland steuerpflichtige Einkünfte 
in Bezug zu Staaten oder Gebieten im 
Sinne des § 3 Absatz 1 des Gesetzes zur 
Abwehr von Steuervermeidung und un-
fairem Steuerwettbewerb  


 


1. bisher nicht erklärt wurden, tatsäch-
lich aber vorhanden sind, oder  


 


2. bisher zwar erklärt wurden, tatsäch-
lich aber höher sind als erklärt.“ 


 


b) Nach Absatz 4 wird folgender Absatz 4a 
eingefügt: 


 


„(4a) Verletzt der Steuerpflichtige 
seine Mitwirkungspflichten nach § 12 
des Gesetzes zur Umsetzung steuerlicher 
Abwehrmaßnahmen gegen Steuerver-
meidung und unfairen Steuerwettbe-
werb, ist Absatz 4 entsprechend anzu-
wenden. Von der Festsetzung eines Zu-
schlags ist abzusehen, wenn die Nichter-
füllung der Mitwirkungspflichten ent-
schuldbar erscheint oder das Verschul-
den nur geringfügig ist. Das Verschulden 
eines gesetzlichen Vertreters oder eines 
Erfüllungsgehilfen ist dem Steuerpflich-
tigen zuzurechnen.“ 


 


5. § 193 Absatz 2 Nummer 3 wird wie folgt ge-
fasst: 


 


„3. wenn ein Steuerpflichtiger seinen Mit-
wirkungspflichten nach § 12 des Geset-
zes zur Abwehr von Steuervermeidung 
und unfairem Steuerwettbewerb nicht 
nachkommt.“ 
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Artikel 5 Artikel 5 


Änderung des Einführungsgesetzes zur Ab-
gabenordnung 


u n v e r ä n d e r t  


Dem Artikel 97 § 22 des Einführungsgesetzes 
zur Abgabenordnung vom 14. Dezember 1976 
(BGBl. I S. 3341; 1977 I S. 667), das zuletzt durch 
Artikel 2 des Gesetzes vom 15. Februar 2021 
(BGBl. I S. 237) geändert worden ist, wird folgen-
der Absatz 4 angefügt: 


 


„(4) § 3 Absatz 4 Nummer 3, § 90 Absatz 2, 
§ 147a Absatz 1 Satz 6, § 162 Absatz 2 Satz 3 und 
Absatz 4a sowie § 193 Absatz 2 Nummer 3 der 
Abgabenordnung in der ab … [einsetzen: Tag nach 
der Verkündung dieses Gesetzes] geltenden Fas-
sung sind erstmals auf Besteuerungszeiträume an-
zuwenden, die nach dem 31. Dezember 2021 be-
ginnen.“ 


 


Artikel 6 Artikel 6 


Aufhebung der Steuerhinterziehungsbe-
kämpfungsverordnung 


u n v e r ä n d e r t  


Die Steuerhinterziehungsbekämpfungsver-
ordnung vom 18. September 2009 (BGBl. I 
S. 3046) wird aufgehoben. 


 


Artikel 7 Artikel 7 


Änderung des Gesetzes zum automatischen 
Austausch von Informationen über Finanz-


konten in Steuersachen (Finanzkonten-Infor-
mationsaustauschgesetz - FKAustG) 


Änderung des Gesetzes zum automatischen 
Austausch von Informationen über Finanz-


konten in Steuersachen (Finanzkonten-Infor-
mationsaustauschgesetz - FKAustG) 


Das Finanzkonten-Informationsaustauschge-
setz vom 21. Dezember 2015 (BGBl. I S. 2531), 
das zuletzt durch Artikel 16 des Gesetzes vom 12. 
Dezember 2019 (BGBl. I S. 2451) geändert wor-
den ist, wird wie folgt geändert: 


Das Finanzkonten-Informationsaustauschge-
setz vom 21. Dezember 2015 (BGBl. I S. 2531), 
das zuletzt durch Artikel 16 des Gesetzes vom 12. 
Dezember 2019 (BGBl. I S. 2451) geändert wor-
den ist, wird wie folgt geändert: 


1. In der Inhaltsübersicht wird nach der Angabe 
zu § 3 folgende Angabe eingefügt: 


1. u n v e r ä n d e r t  
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Entwurf Beschlüsse des 7. Ausschusses 


„§ 3a Pflichten der Kontoinhaber und An-
tragsteller“. 


 


2. Nach § 3 wird folgender § 3a eingefügt: 2. u n v e r ä n d e r t  


„§ 3a 


 


Pflichten der Kontoinhaber und der Antrag-
steller 


 


(1) Natürliche Personen und Rechtsträ-
ger, die bei einem meldenden Finanzinstitut 
entweder für sich selbst oder zugunsten oder 
für Rechnung einer anderen Person die Eröff-
nung eines Finanzkontos beantragen, sowie 
Kontoinhaber haben die nachfolgenden 
Pflichten zu beachten. 


 


(2) Hat nach diesem Gesetz ein mel-
dendes Finanzinstitut Selbstauskünfte oder 
Belege einzuholen, so sind diese Informatio-
nen oder Unterlagen vollständig und richtig 
zu erteilen oder herauszugeben.  


 


(3) Wer einem meldenden Finanzinsti-
tut eine Selbstauskunft erteilt hat, muss dem 
Finanzinstitut bei einer Änderung der Gege-
benheiten die neu zutreffenden Angaben bis 
zum letzten Tag des maßgeblichen Kalender-
jahres oder eines anderen geeigneten Melde-
zeitraums oder 90 Kalendertage nach dem 
Eintritt der Änderung der Gegebenheiten, je 
nachdem, welches Datum später ist, mit einer 
Selbstauskunft richtig und vollständig mittei-
len.“ 


 


3. Dem § 13 wird folgender Absatz 5 angefügt: 3. Nach § 13 Absatz 2 wird folgender Ab-
satz 2a eingefügt: 


„(5) Eine Kontoeröffnung darf nur bei 
Vorliegen einer Selbstauskunft erfolgen.“ 


„(2a) Abweichend von Absatz 2 kann 
die Beschaffung der Selbstauskunft oder 
die Bestätigung ihrer Plausibilität auch un-
verzüglich nach der Kontoeröffnung erfol-
gen, wenn das meldende Finanzinstitut 
nachweisen kann, dass 


 1. die Beschaffung der Selbstauskunft 
bei Kontoeröffnung aus rechtlichen o-
der tatsächlichen Gründen unmöglich 
ist; oder 


 2. die Bestätigung der Plausibilität bei 
Kontoeröffnung in begründeten Aus-
nahmefällen unzumutbar ist. 
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 Im Fall des Satzes 1 muss sichergestellt 
sein, dass vor der Beschaffung der Selbst-
auskunft oder der Bestätigung ihrer Plau-
sibilität keine Gelder von dem Konto ab-
verfügt werden können. Für den Fall einer 
Rückzahlung eingegangener Gelder dürfen 
diese nur an den Einzahler ausgezahlt wer-
den. Kann die Selbstauskunft innerhalb 
von 90 Kalendertagen seit der Kontoeröff-
nung nicht beschafft oder ihre Plausibilität 
nicht bestätigt werden, muss das meldende 
Finanzinstitut dies dem Bundeszentralamt 
für Steuern unverzüglich unter Angabe al-
ler zur Identifizierung des Kontoinhabers 
zur Verfügung stehenden Angaben mittei-
len.“ 


4. Dem § 16 wird folgender Absatz 5 angefügt: 4. Nach § 16 Absatz 2 wird folgender Ab-
satz 2a eingefügt: 


„(5) Eine Kontoeröffnung darf nur bei 
Vorliegen einer Selbstauskunft erfolgen.“ 


„(2a) Abweichend von Absatz 2 Num-
mer 1 Buchstabe a kann die Beschaffung 
der Selbstauskunft oder die Bestätigung ih-
rer Plausibilität auch unverzüglich nach 
der Kontoeröffnung erfolgen, wenn das mel-
dende Finanzinstitut nachweisen kann, 
dass 


 1. die Beschaffung der Selbstauskunft 
bei Kontoeröffnung aus rechtlichen o-
der tatsächlichen Gründen unmöglich 
ist; oder 


 2. die Bestätigung der Plausibilität bei 
Kontoeröffnung in begründeten Aus-
nahmefällen unzumutbar ist. 


 Im Fall des Satzes 1 muss sichergestellt 
sein, dass vor der Beschaffung der Selbst-
auskunft oder der Bestätigung ihrer Plau-
sibilität keine Gelder von dem Konto ab-
verfügt werden können. Für den Fall einer 
Rückzahlung eingegangener Gelder dürfen 
diese nur an den Einzahler ausgezahlt wer-
den. Kann die Selbstauskunft innerhalb 
von 90 Kalendertagen seit der Kontoeröff-
nung nicht beschafft oder ihre Plausibilität 
nicht bestätigt werden, muss das meldende 
Finanzinstitut dies dem Bundeszentralamt 
für Steuern unverzüglich unter Angabe al-
ler zur Identifizierung des Kontoinhabers 
zur Verfügung stehenden Angaben mittei-
len.“ 
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Entwurf Beschlüsse des 7. Ausschusses 


5. § 28 wird wie folgt geändert: 5. u n v e r ä n d e r t  


a) Absatz 1 wird wie folgt gefasst:  


„(1) Ordnungswidrig handelt, wer 
vorsätzlich oder leichtfertig  


 


1. entgegen § 3a Absatz 2 eine Selbst-
auskunft oder einen Beleg nicht 
richtig oder nicht vollständig er-
teilt; 


 


2. entgegen § 3a Absatz 3 eine Mittei-
lung nicht, nicht richtig, nicht voll-
ständig oder nicht rechtzeitig 
macht; oder 


 


3. entgegen § 8 Absatz 1 Satz 1 eine 
Meldung nicht, nicht richtig, nicht 
vollständig oder nicht rechtzeitig 
macht.“ 


 


b) Nach Absatz 1 wird folgender Absatz 1a 
eingefügt: 


 


„(1a) Die Ordnungswidrigkeit kann 
in den Fällen des Absatzes 1 Nummer 3 
mit einer Geldbuße bis zu fünfzigtau-
send Euro, in den übrigen Fällen mit ei-
ner Geldbuße bis zu zehntausend Euro 
geahndet werden.“ 


 


 


Artikel 8 


 Änderung des Finanzverwaltungsgesetzes 


 § 5 Absatz 1 Satz 1 Nummer 12 des Finanz-
verwaltungsgesetzes in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 4. April 2006 (BGBl. I 
S. 846, 1202), das zuletzt durch Artikel 8 des 
Gesetzes vom 30. März 2021 (BGBl. I S. 607) ge-
ändert worden ist, wird wie folgt gefasst: 
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 „12. die Durchführung der Veranlagung nach 
§ 50 Absatz 2 Satz 2 Nummer 5 des Ein-
kommensteuergesetzes und § 32 Absatz 2 
Nummer 2 des Körperschaftsteuergeset-
zes sowie die Durchführung des Steuerab-
zugsverfahrens nach § 50a Absatz 1 des 
Einkommensteuergesetzes und nach § 10 
des Steueroasen-Abwehrgesetzes; ein-
schließlich des Erlasses von Haftungs- 
und Nachforderungsbescheiden und de-
ren Vollstreckung;“. 


 


Artikel 9 


 Änderung des Bewertungsgesetzes 


 Das Bewertungsgesetz in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 1. Februar 1991 (BGBl. I 
S. 230), das zuletzt durch Artikel 30 des Geset-
zes vom 21. Dezember 2020 (BGBl. I S. 3096) 
geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 


 1. § 95 Absatz 1 wird wie folgt geändert: 


 a) Die Angabe „§ 15 Abs. 1 und 2“ wird 
durch die Wörter „§ 15 Absatz 1 und 
2“ ersetzt. 


 b) Folgender Satz wird angefügt: 


 „Als Gewerbebetrieb im Sinne des 
Satzes 1 gilt auch der Betrieb von Ge-
sellschaften im Sinne des § 1 Absatz 1 
des Körperschaftsteuergesetzes mit 
Sitz im Ausland, deren Ort der Ge-
schäftsleitung im Inland belegen ist, 
und die nach inländischem Gesell-
schaftsrecht nicht als juristische Per-
son zu behandeln sind, wenn dem 
Grunde nach eine Tätigkeit im Sinne 
des § 15 Absatz 1 und Absatz 2 des 
Einkommensteuergesetzes vorliegt.“ 
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 2. In § 97 Absatz 1 Satz 1 Nummer 5 Satz 1 
werden die Wörter „wenn sie ihrer Tätig-
keit nach einer Gesellschaft im Sinne des 
§ 15 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 oder des 
§ 18 Absatz 4 Satz 2 des Einkommensteu-
ergesetzes entsprechen, Gesellschaften im 
Sinne des § 1a Absatz 1 des Körperschaft-
steuergesetzes“ durch die Wörter „wenn 
sie ihrer Tätigkeit nach einer Gesellschaft 
im Sinne des § 15 Absatz 1 Satz 1 Num-
mer 2, des § 15 Absatz 3 oder des § 18 Ab-
satz 4 Satz 2 des Einkommensteuergesetzes 
entsprechen, Gesellschaften im Sinne des 
§ 1a Absatz 1 des Körperschaftsteuergeset-
zes und Gesellschaften im Sinne des § 1 Ab-
satz 1 des Körperschaftsteuergesetzes mit 
Sitz im Ausland, deren Ort der Geschäfts-
leitung im Inland belegen ist, und die nach 
inländischem Gesellschaftsrecht als Perso-
nengesellschaft zu behandeln sind“ ersetzt.


 


Artikel 10 


 Änderung des Erbschaftsteuer- und Schen-
kungsteuergesetzes 


 In § 13b Absatz 4 Nummer 5 Satz 5 des 
Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuergesetzes 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 
27. Februar 1997 (BGBl. I S. 378), das zuletzt 
durch Artikel 34 des Gesetzes vom 21. Dezem-
ber 2020 (BGBl. I S. 3096) geändert worden ist, 
wird der Punkt am Ende durch die Wörter 
„und für Gesellschaften im Sinne des § 1 Ab-
satz 1 des Körperschaftsteuergesetzes mit Sitz 
im Ausland, deren Ort der Geschäftsleitung im 
Inland belegen ist, und die nach inländischem 
Gesellschaftsrecht als Personengesellschaft zu 
behandeln sind.“ ersetzt. 


 


Artikel 11 


 Änderung des Grunderwerbsteuergesetzes 
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 Das Grunderwerbsteuergesetz in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 26. Februar 
1997 (BGBl. I S. 418, 1804), das zuletzt durch 
Artikel 33 des Gesetzes vom 21. Dezember 2020 
(BGBl. I S. 3096) geändert worden ist, wird wie 
folgt geändert: 


 1. § 5 wird wie folgt geändert: 


 a) Dem Absatz 1 wird folgender Satz an-
gefügt: 


 „Satz 1 gilt nicht für eine Gesellschaft 
im Sinne des § 1 Absatz 1 des Körper-
schaftsteuergesetzes mit Sitz im Aus-
land, deren Ort der Geschäftsleitung 
im Inland belegen ist, und die nach in-
ländischem Gesellschaftsrecht als Per-
sonengesellschaft behandelt wird.“ 


 b) Dem Absatz 2 wird folgender Satz an-
gefügt: 


 „Absatz 1 Satz 3 gilt entsprechend.“ 


 2. Dem § 6 Absatz 3 wird folgender Satz an-
gefügt: 


 „Absatz 1 ist nicht entsprechend anzuwen-
den, wenn die erwerbende Gesamthand 
eine Gesellschaft im Sinne des § 1 Absatz 1 
des Körperschaftsteuergesetzes mit Sitz im 
Ausland ist, deren Ort der Geschäftslei-
tung im Inland belegen ist, und die nach in-
ländischem Gesellschaftsrecht als Perso-
nengesellschaft behandelt wird.“ 


 


Artikel 12 


 Änderung des Feuerschutzsteuergesetzes 


 § 11 Absatz 2 Satz 1 des Feuerschutzsteu-
ergesetzes in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 10. Januar 1996 (BGBl. I S. 18), das zuletzt 
durch Artikel 15 des Gesetzes vom 2. November 
2015 (BGBl. I S. 1834) geändert worden ist, 
wird wie folgt geändert: 


 1. In Nummer 1 werden die Wörter „35 vom 
Hundert“ durch die Wörter „30 vom Hun-
dert“ ersetzt. 


 2. Nummer 3 wird wie folgt gefasst: 
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 „3. zu 45 vom Hundert entsprechend den 
Anteilen an der Wohnbevölkerung 
zu 40 vom Hundert und den Anteilen 
am Bestand an Wohngebäuden zu 
60 vom Hundert;“. 


Artikel 8 Artikel 13 


Inkrafttreten Inkrafttreten 


Dieses Gesetz tritt am 1. Juli 2021 in Kraft. Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkün-
dung in Kraft. 
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Bericht des Abgeordneten Markus Herbrand 


A. Allgemeiner Teil 


I. Überweisung 


Zu Buchstabe a 


Der Deutsche Bundestag hat den Gesetzentwurf auf Drucksachen 19/28901, 19/29643 in seiner 227. Sitzung am 
6. Mai 2021 dem Finanzausschuss zur federführenden Beratung sowie dem Ausschuss für Recht und Verbrau-
cherschutz zur Mitberatung überwiesen. 


Zu Buchstabe b 


Der Deutsche Bundestag hat den Antrag auf Drucksache 19/29264 in seiner 227. Sitzung am 6. Mai 2021 dem 
Finanzausschuss zur federführenden Beratung sowie dem Ausschuss für Menschenrechte und humanitäre Hilfe 
zur Mitberatung überwiesen. 


II. Wesentlicher Inhalt der Vorlagen 


Zu Buchstabe a 


Auf tatbestandlicher Ebene setzt dieser Gesetzentwurf die in der Gruppe Verhaltenskodex (Unternehmensbesteu-
erung) verhandelten und vom Rat beschlossenen Listenkriterien für nicht kooperative Steuerhoheitsgebiete in 
deutsches Recht um. Das Gesetz soll für alle Steuerpflichtigen gelten und alle Steuern einschließlich der Steuer-
vergütungen erfassen, die durch Bundesrecht oder Recht der Europäischen Union geregelt sind und durch Bun-
desfinanzbehörden, oder Landesfinanzbehörden oder Gemeinden verwaltet werden, ausgenommen die Umsatz-
steuer (einschließlich der Einfuhrumsatzsteuer), Einfuhr- und Ausfuhrabgaben und Verbrauchsteuern. 


Auf Rechtsfolgenseite sieht dieser Gesetzentwurf verwaltungsseitige Maßnahmen als auch legislative Abwehr-
maßnahmen vor. Konkret greift eine verschärfte Hinzurechnungsbesteuerung, wenn in einer Steueroase eine sog. 
Zwischengesellschaft ansässig ist. Zudem kommen verschärfte Quellensteuermaßnahmen zur Anwendung, wenn 
bspw. Zinsaufwendungen an in Steueroasen ansässige Personen geleistet werden. Darüber hinaus finden auf Basis 
eines zeitlichen Stufenmodells gewisse Steuerbefreiungen auf Gewinnausschüttungen und Anteilsveräußerungen 
keine Anwendung und Betriebsausgaben sowie Werbungskosten, die in Zusammenhang mit Steueroasen stehen, 
können steuerlich nicht mehr geltend gemacht werden. Daneben kommen gesteigerte Mitwirkungspflichten zur 
Anwendung. 


Zu Buchstabe b 


Der Antrag der Fraktion der FDP sieht vor, dass der Deutsche Bundestag 


I. die Problematik von Datenschutz und Datenmissbrauch im Rahmen des AIA wie im Antrag dargelegt feststellt 
und 


II. die Bundesregierung auffordert, 


1. den automatische Austausch von Informationen über Finanzkonten in Steuersachen nach dem Finanzkonten-
Informationsaustauschgesetz von Deutschland nur dann auf neue Staaten auszuweiten, wenn der Deutsche 
Bundestag dieser Ausweitung zuvor zustimmt; diese Regelung ersetzt das bisherige Vorgehen, wonach das 
Bundesministerium der Finanzen ohne Beteiligung des Parlaments das Abkommen auf neue Staaten auswei-
ten kann, 


2. den automatischen Austausch von Informationen über Finanzkonten in Steuersachen nach dem Finanzkon-
ten-Informationsaustauschgesetz nur dann auf weitere Länder auszuweiten, wenn der Deutsche Bundestag 
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es als gewährleistet erachtet, dass Datensicherheit, Datenschutz und Menschenrechte bei der Übermittlung 
und Verarbeitung der auszutauschenden Finanzinformationen eingehalten werden, 


3. die Einhaltung der Datensicherheit, des Datenschutzes und der Menschenrechte für alle Länder mit denen 
AIA-Daten von Deutschland geteilt werden, alle 5 Jahre zu prüfen und das Prüfergebnis vom Deutschen 
Bundestag beraten zu lassen, 


4. sich für stärkere Kontrollmechanismen zur Einhaltung der OECD-Sorgfaltspflichten einzusetzen, damit sen-
sible Steuer- und Finanzdaten insbesondere in autokratisch geführten Ländern nicht missbraucht und gegen 
Dissidenten, Regimekritiker und Menschenrechtsverteidiger eingesetzt werden können, 


5. sich dafür einzusetzen, dass die Prüfteams, die die Einhaltung der OECD-Sorgfaltspflichten kontrollieren, 
gestärkt werden; Diese sollen personell deutlich aufgestockt werden, unangekündigte Prüfungen vornehmen 
und ihre Prüfungen in den Ländern, die sie prüfen, vornehmen, 


6. sich dafür einzusetzen, dass an der Übermittlung, Verwaltung und Wartung sowie den Verschlüsselungsmo-
dalitäten der IT-Infrastruktur, die dem automatischen Austausch von Informationen über Finanzkonten in 
Steuersachen nach dem Finanzkonten-Informationsaustauschgesetz zu Grunde liegen, ausschließlich Firmen 
eingesetzt werden, die nicht durch gesetzliche Regelungen, die sie oder ihren Mutterkonzern betreffen, ihre 
Informationen gegenüber einem Staat offenlegen müssen, 


7. dafür Sorge zu tragen, in Deutschland ansässige Privatpersonen und Unternehmen, deren AIA-Daten, im In- 
oder Ausland Opfer oder mutmaßlich Opfer von Datendiebstahl geworden sind, unmittelbar hierüber in 
Kenntnis zu setzen. 


III. Öffentliche Anhörung 


Der Finanzausschuss hat in seiner 141. Sitzung am 17. Mai 2021 eine öffentliche Anhörung zu den Vorlagen 
durchgeführt. Folgende Einzelsachverständige, Verbände und Institutionen hatten Gelegenheit zur Stellung-
nahme: 


1. Bundesverband der Deutschen Industrie e. V. 


2. Deutsche Steuer-Gewerkschaft 


3. Jarass, Prof. Dr. Lorenz J., M.S. (Stanford Univ.), Hochschule RheinMain Wiesbaden 


4. Musil, Prof. Dr. Andreas, Universität Potsdam 


5. Netzwerk Steuergerechtigkeit Deutschland e.V. 


6. Schanz, Prof. Dr. Deborah, Ludwig-Maximilians-Universität München 


7. Schnitger, Dr. Arne, PricewaterhouseCoopers GmbH 


Das Ergebnis der öffentlichen Anhörung ist in die Ausschussberatungen eingegangen. Das Protokoll einschließ-
lich der eingereichten schriftlichen Stellungnahmen ist der Öffentlichkeit zugänglich. 


IV. Stellungnahmen der mitberatenden Ausschüsse 


Zu Buchstabe a 


Der Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz hat den Gesetzentwurf in seiner 158. Sitzung am 9. Juni 2021 
beraten und empfiehlt mit den Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU und SPD gegen die Stimmen der Fraktion 
der AfD bei Stimmenthaltung der Fraktionen FDP, DIE LINKE. und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Annahme. 


Der Parlamentarische Beirat für nachhaltige Entwicklung hat sich im Rahmen seines Auftrags zur Überprü-
fung von Gesetzentwürfen und Verordnungen der Bundesregierung auf Vereinbarkeit mit der nationalen Nach-


V
orabfassung - w


ird durch die lektorierte Fassung ersetzt.







Deutscher Bundestag – 19. Wahlperiode – 39 – Drucksache 19/30470
 
 
haltigkeitsstrategie in seiner 79. Sitzung am 5. Mai 2021 mit dem Gesetzentwurf befasst. Eine Nachhaltigkeitsre-
levanz des Gesetzentwurfes sei gegeben. Die Darstellung der Nachhaltigkeitsprüfung sei plausibel. Eine Prüfbitte 
sei daher nicht erforderlich. 


Zu Buchstabe b 


Der Ausschuss für Menschenrechte und humanitäre Hilfe hat den Gesetzentwurf in seiner 85. Sitzung am 
9. Juni 2021 beraten und empfiehlt mit den Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU und SPD gegen die Stimmen 
der Fraktionen der AfD und FDP bei Stimmenthaltung der Fraktionen DIE LINKE. und BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN Ablehnung. 


V. Beratungsverlauf und Beratungsergebnisse im federführenden Ausschuss 


Zu Buchstabe a 


Der Finanzausschuss hat den Gesetzentwurf auf Drucksachen 19/28901, 19/29643 in seiner 139. Sitzung am 
5. Mai 2021 erstmalig beraten und die Durchführung einer öffentlichen Anhörung beschlossen. Nach Durchfüh-
rung der Anhörung am 17. Mai 2021 hat der Finanzausschuss die Beratung des Gesetzentwurfs in seiner 143. 
Sitzung am 19. Mai 2021 und in seiner 145. Sitzung am 8. Juni 2021 fortgeführt und in seiner 146. Sitzung am 
9. Juni 2021 abgeschlossen. 


Der Finanzausschuss empfiehlt mit den Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU und SPD gegen die Stimmen der 
Fraktion der AfD bei Stimmenthaltung der Fraktionen FDP, DIE LINKE. und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN An-
nahme des Gesetzentwurfs auf Drucksachen 19/28901, 19/29643 in geänderter Fassung. 


Zu Buchstabe b 


Der Finanzausschuss hat zum Antrag auf Drucksache 19/28901 am 17. Mai 2021 eine Anhörung durchgeführt 
und die Beratung des Antrags in seiner 143. Sitzung am 19. Mai 2021 und in seiner 145. Sitzung am 8. Juni 2021 
fortgeführt und in seiner 146. Sitzung am 9. Juni 2021 abgeschlossen. 


Der Finanzausschuss empfiehlt mit den Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU und SPD gegen die Stimmen der 
Fraktionen der AfD und FDP bei Stimmenthaltung der Fraktionen DIE LINKE. und BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN Ablehnung des Antrags auf Drucksache 19/29264. 


Die Koalitionsfraktionen der CDU/CSU und SPD erläuterten, mit dem vorliegenden Gesetzentwurf würden 
Beschlüsse des Rates der Europäischen Union umgesetzt. Im Rat habe man sich verständigt, bis zum 1. Januar 
2021 vier Abwehrmaßnahmen gegen Steueroasen im nationalen Recht jedes Mitgliedstaates umzusetzen. 
Deutschland werde alle vier Abwehrmaßnahmen in Kraft setzen und dabei ein kaskadierendes, aufeinander auf-
bauendes System verwenden. Es handle sich um die Instrumente des Betriebsausgabenabzugsverbotes, der ver-
schärften Hinzurechnungsbesteuerung, der verschärften Quellenbesteuerung sowie von besonderen Regelungen 
zu Dividendenausschüttungen. Man habe sich im Gesetzgebungsverfahren ausgiebig mit den Instrumenten und 
ihrer Wirkungsweise beschäftigt, so dass man zum Schluss gekommen sei, dass es in einem Punkt des Gesetzent-
wurfs zu einer Doppelsanktionierung gekommen wäre. Daher habe man mit Änderungsantrag 4 ausgeschlossen, 
dass die Abwehrmaßnahme des Betriebsausgabenabzugsverbots zur Anwendung komme, soweit auf Grund der 
aus den Aufwendungen resultierenden Einnahmen ein Hinzurechnungsbetrag im Sinne des § 10 Absatz 1 Satz 1 
des Außensteuergesetzes anzusetzen sei. 


Die Koalitionsfraktionen der CDU/CSU und SPD wollten mit dem vorliegenden Gesetzentwurf erreichen, dass 
die Geschäftsbeziehungen zu den definierten „Steueroasen“ nicht stattfinden könnten, den Staaten damit gescha-
det werde und diese damit gezwungen würden, sich kooperativer zu verhalten und ihr Verhalten zu ändern. Es sei 
tragisch, dass es immer noch Staaten gebe, die versuchen würden, zu Lasten anderer Länder mit Hilfe des Steu-
errechts Vorteile zu erzielen, indem Unternehmen durch Steuervorteile motiviert würden, in diesen Staaten Ge-
schäfte zu machen. Daher knüpfe der Gesetzentwurf an den Entscheidungen der Unternehmen an, sich in Steuer-
oasen zu engagieren. Man ermögliche diesen Jurisdiktionen gleichzeitig, entsprechende Veränderungen vorzu-
nehmen. Im Gesetzgebungsverfahren sei in diesem Zusammenhang der Umfang der Schwarzen Liste der EU 
diskutiert worden. Es seien darauf noch nicht alle bekannten Steueroasen erfasst. 
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Änderungsantrag 2 der Koalitionsfraktionen greife ein Petitum des Bundesrates zur Anpassung der Maßstäbe der 
Zerlegung der Feuerschutzsteuer auf. Änderungsantrag 6 der Koalitionsfraktionen nehme eine Klarstellung zu 
den Drittstaaten-Kapitalgesellschaften vor und passe damit die Rechtslage an die Rechtsprechung des BFH an. In 
diesem Zusammenhang komme es zu einem Auseinanderfallen von zivilrechtlicher und körperschaftsteuerlicher 
Sichtweise. 


Die Fraktion der AfD bezeichnete die Ausgestaltung des Gesetzentwurfs mit Hilfe der vier Abwehrmaßnahmen 
als richtig und sinnvoll. Es sei allerdings eine spannende Frage, wie man mit diesem Instrumentarium beispiels-
weise einen Fall wie Irland lösen wolle. Denn hier handle es sich wie im Fall von Luxemburg um ein EU-internes 
Problem, bei dem das Instrumentarium wirkungslos bleibe. Dies sei dennoch kein Argument, nicht mit den vier 
Abwehrmaßnahmen gegen außereuropäische Steueroasen vorzugehen. Die Maßnahmen seien definiert und hand-
habbar. Der Gesetzentwurf stelle einen großen Schritt in die richtige Richtung dar. 


Die Fraktion der FDP bezeichnete die Bekämpfung von Steuerhinterziehung, das Austrocknen von Steueroasen 
sowie die Stärkung des Prinzips einer gleichmäßigen Besteuerung als zentrale politische Anliegen. Allerdings 
treffe der vorliegende Gesetzentwurf zu sehr die Falschen. Er wolle das Verhalten der Staaten bekämpfen, treffe 
aber die Unternehmen. 


Das Ziel der Bekämpfung von Steueroasen müsse effizient verfolgt werden. Die Anhörung habe gezeigt, dass der 
vorliegende Gesetzentwurf erhebliche Kritik erfahre. Auch die Fraktion der FDP sehe es sehr kritisch, dass legi-
time Geschäfte mit sogenannten Steueroasen grundsätzlich unter Generalverdacht gestellt würden. Es wäre aus 
Sicht der Fraktion der FDP zielführender, wenn die Bundesregierung diplomatischen Druck auf die Regierungen 
in den Steueroasen ausüben würde, anstatt zu versuchen über die Unternehmen Veränderungen in Staaten herbei-
zuführen. Es seien fast alle Sachverständigen einig gewesen, dass das Anliegen des Gesetzentwurfs grundsätzlich 
gut und richtig sei. Allerdings stimmten auch fast alle darin überein, dass die Regelungen viel zu komplex und 
aufwändig seien.  


Die Fraktion der FDP knüpfte auch an die deutliche Kritik an der Schwarzen Liste der EU der Steueroasen an. 
Eine Beschäftigung des Finanzausschusses mit dieser Frage sei längst überfällig und sollte in der kommenden 
Legislaturperiode erfolgen. In der Tat bleibe die Liste hinter ihren Möglichkeiten zurück. Die Länder, die auf der 
Liste geführt würden, seien nicht die größten Steueroasen, sondern nur diejenigen, auf die sich die EU geeinigt 
habe. Deswegen müsse jetzt ein Umdenken stattfinden und die EU-Liste an die Lebenswirklichkeit angepasst 
werden. 


Zum vorliegenden Antrag der Fraktion der FDP: Der automatische Informationsaustausch über Finanzkonten sei 
unzureichend ausgestaltet. Dass Länder wie Saudi-Arabien, Russland und China sich ohne wirksamen Kontrollen 
an Datenschutz und Menschenrechte halten würden, sei wenig glaubwürdig. Es müssten endlich wirksame Kon-
trollen eingeführt werden. Die Fraktion der FDP empfehle, auch diese Thematik in Zukunft auf die Tagesordnung 
des Finanzausschusses zu setzen. 


Die Fraktion DIE LINKE. bezeichnete die vorgesehenen vier Maßnahmen zur Abwehr von Steueroasen als 
isoliert betrachtet sinnvoll. Sie begrüße diese durchaus wirksamen Maßnahmen. Das Grundproblem sei allerdings, 
dass die Schwarze Liste der EU unwirksam sei. Auch das Europäische Parlament (EP) halte in seiner Entschlie-
ßung vom 21. Januar 2021 die EU-Liste für „kaum wirksam“, da Gebiete, die in der Liste genannt seien, für 
weniger als zwei Prozent der weltweiten Einbußen an Steuereinnahmen verantwortlich seien. Gleichzeitig bestehe 
die Problematik, dass eine EU-Liste keine EU-Mitgliedstaaten enthalten werde. Man erkenne an der Einigung auf 
einen Mindeststeuersatz von 15 Prozent bei den G7, dass die Niedrigsteuerländer in der EU wie Irland eine wei-
tergehende Lösung erschweren würden. Die USA hätten ursprünglich einen höheren Mindeststeuersatz vorge-
schlagen. 


Die Fraktion DIE LINKE. hätte begrüßt, wenn die gegenüber den Steueroasen auf der Schwarzen Liste angekün-
digten Maßnahmen auch gegenüber den europäischen Steueroasen angedroht worden wären. Dies hätte zu mehr 
Kooperation in der EU und zu einem höheren Mindeststeuersatz auf OECD-Ebene führen können. In der vorlie-
genden Form seien die Abwehrmaßnahmen zwar sinnvoll, bezögen sich aber nur auf sehr wenige Jurisdiktionen. 
Daher enthielt sich die Fraktion DIE LINKE. zum vorliegenden Gesetzentwurf insgesamt. 


Zum vorliegenden Antrag der Fraktion der FDP: Menschenrechte und Datenschutz müssten beim Automatischen 
Informationsaustausch (AIA) gewahrt werden. Allerdings seien einige Argumente des Antrags – wie etwa die 
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Gefahr der Wirtschaftsspionage –überschießend und aus der Argumentation der Fraktion der FDP gegen ein 
Country-by-Country-Reporting bekannt. Es sei sinnvoll, dass die Rolle des Deutschen Bundestags beim AIA ge-
stärkt werden solle. Allerdings bleibe unklar, wie die Fraktion der FDP verhindern wolle, dass die betroffenen 
Länder, bei denen Datenschutzmängel herrschten, weiter verpflichtet werden könnten, ihrerseits Daten im Rah-
men des AIA zu liefern. Schlechter Datenschutz dürfe kein Weg sein, um sich der Teilnahme am AIA grundsätz-
lich zu entziehen. Daher enthielt sich die Fraktion DIE LINKE. zum vorliegenden Antrag der Fraktion der FDP. 


Die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN bezeichnete es als erfreulich, dass die Bundesregierung nun im Ver-
gleich zum ATAD-Umsetzungsgesetz schärfere Maßnahmen im Kampf gegen Steuervermeidung ergreife. Der 
Gesetzentwurf sei ambitioniert, werde aber nur wenige seiner Ziele erreichen. Die EU-Liste der nicht-kooperati-
ven Staaten sei lückenhaft. Die Cayman-Islands seien für 16,5 Prozent der weltweiten Steuereinbußen verant-
wortlich. Sie seien kurzzeitig auf der Liste verzeichnet gewesen und wieder herunter genommen worden. Die auf 
der Schwarzen Liste der EU aufgeführten Länder seien für weniger als zwei Prozent der weltweiten Steuerver-
meidung verantwortlich. Die schlimmsten Steuersümpfe der Welt blieben also unberührt – auch diejenigen inner-
halb Europas. Da die geplanten vier Abwehrmaßnahmen von der Schwarzen Liste der EU abhängig seien, bleibe 
der Gesetzentwurf ein zahnloser Tiger. 


Darüber sehe es der Gesetzentwurf nicht als unfairen Steuerwettbewerb an, wenn ein Steuerhoheitsgebiet ganz 
allgemein durch Festsetzung eines Steuersatzes von 0 Prozent auf eine Besteuerung von Unternehmensgewinnen 
verzichte. Dieser Fehler müsse korrigiert werden, so wie es der vorliegende Änderungsantrag der Fraktion BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN vorsehe. 


Außerdem bestehe noch erheblicher Regelungsbedarf im Bereich des Steuervollzugs. Der vorliegende Entschlie-
ßungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN adressiere die vom Gesetzentwurf gelassenen Lücken. 
Eine konsequente Schwarze Liste sei notwendig. Im Zweifelsfall sollte Deutschland eine eigene Liste einführen. 
Außerdem sollte die Vollzugszuständigkeit der Steuerverwaltung für große Unternehmen und Einkommensmilli-
onäre auf die Bundesebene gehoben werden, um die Defizite in diesem Bereich zu beheben. Darüber hinaus müsse 
die Datenlage verbessert werden, indem Dunkelfeldstudien und Steuerlückenschätzungen durchgeführt würden. 


Insgesamt sei der vorliegende Gesetzentwurf der Bundesregierung viel zu schwach, um ernsthaft gegen Steuer-
vermeidung und Steuerhinterziehung vorgehen zu können. Daher enthielt sich die Fraktion BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN insgesamt. 


 


Vom Ausschuss angenommene Änderungsanträge 
Die vom Ausschuss angenommenen Änderungen am Gesetzentwurf auf Drucksachen 19/28901, 19/29643 sind 
aus der Zusammenstellung in der Beschlussempfehlung des Finanzausschusses ersichtlich. Die Begründungen 
der Änderungen finden sich in diesem Bericht unter „B. Besonderer Teil“. Die Koalitionsfraktionen der 
CDU/CSU und SPD brachten insgesamt sieben Änderungsanträge ein. 


Voten der Fraktionen: 


 


Änderungsantrag 1 der Koalitionsfraktionen (Quellensteuermaßnahmen) 


 


Zustimmung: CDU/CSU, SPD, FDP, DIE LINKE., B90/GR 


Ablehnung: - 


Enthaltung: AfD 


 


Änderungsantrag 2 der Koalitionsfraktionen (Anpassung der Maßstäbe der Zerlegung der Feuerschutzsteuer) 


 


Zustimmung: CDU/CSU, SPD, AfD, FDP 
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Ablehnung: - 


Enthaltung: DIE LINKE., B90/GR 


 


Änderungsantrag 3 der Koalitionsfraktionen (Zuständigkeit des BZSt) 


 


Zustimmung: CDU/CSU, SPD, AfD, FDP, DIE LINKE., B90/GR 


Ablehnung: - 


Enthaltung: - 


 


Änderungsantrag 4 der Koalitionsfraktionen (Verschärfte Hinzurechnungsbesteuerung) 


 


Zustimmung: CDU/CSU, SPD, AfD, FDP, B90/GR 


Ablehnung: - 


Enthaltung: DIE LINKE. 


 


Änderungsantrag 5 der Koalitionsfraktionen (Einholung von Selbstauskünften) 


 


Zustimmung: CDU/CSU, SPD, AfD, FDP 


Ablehnung: - 


Enthaltung: DIE LINKE., B90/GR 


 


Änderungsantrag 6 der Koalitionsfraktionen (Drittstaaten-Kapitalgesellschaft) 


 


Zustimmung: CDU/CSU, SPD, AfD, FDP 


Ablehnung: - 


Enthaltung: DIE LINKE., B90/GR 


 


Änderungsantrag 7 der Koalitionsfraktionen (Inkrafttreten) 


 


Zustimmung: CDU/CSU, SPD, AfD, FDP, B90/GR 


Ablehnung: - 


Enthaltung: DIE LINKE. 


 


Vom Ausschuss abgelehnter Änderungsantrag 
 


Änderungsantrag der Fraktion der BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (Steuervermeidung durch eine umfassende 
Liste der Steueroasen wirksam eindämmen) 
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Änderung: 


„Artikel 1 wird wie folgt geändert: 


 


1. In § 3 Absatz 1 Nummer 1 werden die Wörter „wenn sie in der im Amtsblatt der Europäischen Union veröf-
fentlichten EU-Liste nicht kooperativer Länder und Gebiete für Steuerzwecke in der jeweils aktuellen Fas-
sung genannt sind“ durch die Wörter „dabei sind mindestens die in der im Amtsblatt der Europäischen 
Union  veröffentlichten EU-Liste nicht kooperativer Länder und Gebiete für Steuerzwecke in der jeweils 
aktuellen Fassung bezeichneten Steuerhoheitsgebiete zu nennen“ ersetzt. 


2. In § 5 Absatz 2 werden nach den Wörtern „anwendet, die“ die Wörter „eine Nullbesteuerung bewirken 
oder“ eingefügt.“ 


Begründung: 


„Zu Nummer 1 


Durch die Änderung wird bestimmt, dass die Nennung von Steuerhoheitsgebieten in der im Amtsblatt der Euro-
päischen Union veröffentlichten EU-Liste nicht kooperativer Länder und Gebiete für Steuerzwecke in der jeweils 
aktuellen Fassung nicht zwingende Voraussetzung, wohl aber den Mindestumfang für eine nationale Bestimmung 
unkooperativer Steuerhoheitsgebiete im Sinne des § 2 Absatz 1 dieses Gesetzes ist und somit der Festlegung in 
der zu erlassenden Rechtsverordnung nach § 3 Absatz 1 ist. Damit wird klargestellt, dass eine von der EU-Liste 
abweichende nationale Liste der Steueroasen geschaffen werden kann, wie es auch bspw. in den Niederlanden 
der Fall ist. Bei einer Begrenzung der Staaten auf die in der EU-Liste aufgeführten Steuerhoheitsgebiete wären 
nach Schätzung des Tax Justice Networks gerade einmal Staaten enthalten, die für weniger als zwei Prozent der 
globalen Steuerverluste durch Steuervermeidung verantwortlich sind. Von den zehn wichtigsten Steuerhoheitsge-
bieten über die Steuervermeidungsgestaltungen ausgeführt werden, findet sich kein einziges auf der Liste. Dieser 
zu geringe Umfang kann somit national erweitert werden. 


Die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichte EU-Liste nicht kooperativer Länder und Gebiete für 
Steuerzwecke in der jeweils aktuellen Fassung bleibt jedoch weiterhin als eine wichtige Grundlage zur Bestim-
mung der Gebiete in der Rechtsverordnung erhalten. Damit wird sichergestellt, dass Änderungen bei den Anfor-
derungen auf Ebene der EU bereits vor einer nationalen Umsetzung ausreichend berücksichtigt werden können. 
Dies erscheint gerade im Hinblick auf die derzeit auf Ebene der OECD geführten Gespräche zur Reform der 
globalen Unternehmensbesteuerung sinnvoll. Denn hierzu hat die Europäische Kommission bereits ausgeführt, 
dass ein möglicher globaler Standard in die EU-Maßnahmen für einen fairen Steuerwettbewerb in den reformier-
ten Verhaltenskodex integriert werden muss und falls es keinen Konsens über eine Mindestbesteuerung auf glo-
baler Ebene geben wird, dieses Konzept in den Kodex als EU-Standard eingeführt werden müsse (COM(2020) 
313 final vom 15.07.2020). 


Zu Nummer 2 


Bisher sieht der Gesetzentwurf es in § 5 nicht als unfairen Steuerwettbewerb an, wenn ein Steuerhoheitsgebiet 
ganz allgemein durch Festsetzung eines Steuersatzes von 0 % auf eine Besteuerung von Unternehmensgewinne 
verzichtet. Um diese Lücke zu schließen und somit einen Teil der wichtigsten weltweiten Steueroasen in den An-
wendungsbereich dieses Gesetzes einzubeziehen, werden die Vorgaben für die Bestimmung eines unfairen Steu-
erwettbewerbs ausgeweitet.“ 


 


Voten der Fraktionen: 


Zustimmung: B90/GR 


Ablehnung: CDU/CSU, SPD, AfD 


Enthaltung: FDP, DIE LINKE. 


 


Vom Ausschuss abgelehnte Entschließungsanträge 
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Die Fraktion der FDP brachte einen Entschließungsantrag zum Gesetzentwurf ein. 


 


Entschließungsantrag der Fraktion der FDP (Feuerschutzsteuer) 
„In die Beschlussempfehlung des Finanzausschusses zum Gesetzentwurf der Bundesregierung auf Drucksache 
19/28901 ist folgende Ausschlussentschließung aufzunehmen: 


Der Bundestag wolle beschließen: 


Der Bundestag fordert die Bundesregierung auf,  


gemeinsam mit den Ländern den vorliegenden Gesetzentwurf zur Abwehr von Steuervermeidung und unfairem 
Steuerwettbewerb und zur Änderung weiterer Gesetze zum Abbau von bürokratischen Belastungen zu nutzen. 
Hierzu gilt es,  


– die Feuerschutzsteuer als eigene Steuer abzulösen und in die Versicherungsteuer zu integrieren,  


– den Anteil des Versicherungsentgelts, der bislang der Feuerschutzsteuer unterliegt, gänzlich in die Bemes-
sungsgrundlage der Versicherungsteuer aufzunehmen, 


– Kompensationszahlungen des Bundes an die Länder einzuführen, damit der Wegfall aufkommensneutral um-
gesetzt wird und somit negative Auswirkungen auf den Brand- und Katastrophenschutz vermieden werden, 


– die aus der Integration der Feuerschutzsteuer in die Versicherungsteuer entstehenden Mehreinnahmen der 
Versicherungsteuer für die Kompensationszahlungen des Bundes an die Länder zu nutzen.“ 


Begründung: 


„Seit der zweiten Föderalismuskommission im Jahr 2010 verwaltet der Bund die Feuerschutzsteuer, wenngleich 
den Ländern das daraus resultierende Steueraufkommen zusteht. Im Gegensatz hierzu fällt die Versicherung-
steuer dem Bund zu. Die Länder finanzieren aus dem Aufkommen der Feuerschutzsteuer insbesondere den Brand- 
und Katastrophenschutz. Aus diesem Grund ist es aus Sicht der Antragsteller entscheidend, dass sich Bund und 
Länder auf einen angebrachten finanziellen Ausgleich verständigen. Im Kassenjahr 2018 lag das gesamte Auf-
kommen aller Bundesländer aus der Feuerschutzsteuer bei rund 467 Millionen Euro (vgl. Kassenmäßige Steuer-
einnahmen nach Steuerarten und Gebietskörperschaften für das Kalenderjahr 2018, abrufbar auf der Internet-
seite des BMF). Aus Sicht der Antragsteller rechtfertigt das vergleichsweise geringe Steueraufkommen nicht den 
bürokratischen Aufwand, der mit der Feuerschutzsteuer verbunden ist. 


Bei der steuerlichen Administration der Versicherungen kommt es laut Bundesrechnungshof zu gravierenden 
Doppelstrukturen (vgl. Bericht des Bundesrechnungshofes nach § 88 Absatz 2 BHO – Integration der Feuer-
schutzsteuer in die Versicherungsteuer, Gz.: VIII 2-2017-0909). Obwohl für die Feuerschutzsteuer und die Ver-
sicherungsteuer einheitliche Steuersätze gelten und beide Steuerarten somit eng miteinander verbunden sind, 
werden die Besteuerungsverfahren separat durchgeführt. Jede einzelne Police einer Feuer-, Wohngebäude- und 
Hausratsversicherung unterliegt teilweise der Feuerschutzsteuer und teilweise der Versicherungsteuer. Dies führt 
dazu, dass oftmals für ein und dieselbe Versicherungsleistung doppelte bürokratische Belastungen anfallen. 


Die Antragsteller schließen sich daher dem Vorschlag des Bundesrechnungshofs an, der empfiehlt, die Feuer-
schutzsteuer als eigene Steuer abzulösen und in die Versicherungsteuer zu integrieren. Hiervon würde nach An-
sicht der Antragsteller sowohl die Finanzverwaltung als auch die Versicherungswirtschaft profitieren, da ein 
Steuergesetz weniger zu beachten und umzusetzen wäre. Dem stünden zudem auch keine (gesamtstaatlichen) 
Steuerausfälle gegenüber. Denn der Entgeltanteil, der bislang der Feuerschutzsteuer unterliegt, wird problemlos 
in die Bemessungsgrundlage der Versicherungsteuer übertragen. Damit müssen keine gesonderten IT-Verfahren 
mehr bereitgehalten und Besteuerungsverfahren nicht mehr doppelt durchlaufen werden. Das Bundesministerium 
der Finanzen teilt die Einschätzung des Bundesrechnungshofes, das laut eigener Aussage bestätigt, dass "über-
zeugende Gründe für eine Integration der Feuerschutzsteuer in die Versicherungsteuer vorliegen und unterstützt 
dessen Empfehlung" (vgl. ebd., S. 9). Trotz dieser zustimmenden Grundhaltung ist die Bundesregierung bis ein-
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schließlich November 2019 nicht an die Bundesländer herangetreten, um den Ansatz einer Integration der Feu-
erschutzsteuer in die Versicherungsteuer zu thematisieren (vgl. Kleine Anfrage der FDP auf BT-Drucksache 
19/14903).“ 


 


Voten der Fraktionen: 


Zustimmung: AfD, FDP 


Ablehnung: CDU/CSU, SPD 


Enthaltung: DIE LINKE., B90/GR 


 


Die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN brachte einen Entschließungsantrag zum Gesetzentwurf ein. 


 


Entschließungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (Steuervermeidung eindämmen und Fi-
nanzverwaltung stärken) 
„In die Beschlussempfehlung des Finanzausschusses zum Gesetzentwurf der Bundesregierung auf Drucksache 
19/28901 ist folgende Ausschussentschließung aufzunehmen: 


Der Bundestag wolle beschließen: 


I. Der Deutsche Bundestag stellt fest: 


Durch schädliche Steuervermeidungspraktiken entstehen in Europa und Deutschland erhebliche Steuerschäden. 
Die genaue Abschätzung des Schadens ist schwierig. Für Deutschland wurde eine solche Schätzung zuletzt durch 
das ifo-Institut vorgenommen. Hierbei wurde festgestellt, dass der Steuerschaden für Deutschland aufgrund von 
Gewinnverlagerungen zum Zwecke der Steuervermeidung jährlich mit gut 5,7 Mrd. Euro zu beziffern ist. Andere 
Studien, unter anderem von der EU-Kommission in Auftrag gegebene, sehen hier deutlich höhere Beträge. Dies 
zeigt die Dimension der weltweiten Steuervermeidung und macht klar, dass hier deutlich mehr zu tun ist. Eine 
international und europäisch abgestimmte Vorgehensweise ist von besonderer Bedeutung. Jedoch muss dies von 
klaren nationalen Vorgaben unterstützt werden. Insbesondere wenn es auf internationaler oder europäischer 
Ebene aufgrund von Abstimmungsdifferenzen nur zu unzureichenden Vorgaben kommt. 


Die Notwendigkeit, dass Deutschland als gutes Beispiel voran gehen muss, zeigt sich auch bei diesem Gesetz. 
Durch die Bezugnahme auf die schwarze Liste der EU für nicht kooperative Steuergebiete in Steuersachen wird 
der vorliegende Gesetzesentwurf entscheidend ausgebremst, da man sich auf Ebene der EU bisher nicht auf eine 
umfassende Liste verständigen konnte. Die derzeit in der Liste aufgeführten Staaten umfassen nicht einmal zwei 
Prozent der globalen Steuervermeidung über Steueroasen und lässt die zehn bedeutendsten völlig unbeachtet. 
Damit ist klar, dass diese Liste derzeit nicht ausreichend ist. Hier ist es erforderlich, dass sich die Bundesregie-
rung auf Ebene der EU für eine deutlich umfassendere Liste einsetzt. 


Darüber hinaus gehört zu einer effektiven Strategie zur Verhinderung der Steuervermeidung und Schaffung von 
mehr Steuergerechtigkeit auch die Stärkung der Finanzverwaltung. Die Steuervermeidung großer Konzerne und 
reicher Privatleute hat ein hohes Ausmaß angenommen. Die Leidtragenden sind die deutschen Steuerzahler*in-
nen, aber auch die kleineren und lokalen Unternehmen. Die Finanzämter der Länder sind den großen Steuer-
kanzleien oft hoffnungslos unterlegen. Deshalb braucht es eine neu zu schaffende Spezialeinheit für besonders 
wichtige Steuerfälle, die personell und technisch auf Augenhöhe mit anderen Akteuren agieren können muss. 
Zudem muss Steuerhinterziehung und Steuervermeidung auch wissenschaftlich analysiert werden, um Ab-
wehrstrategien und Empfehlungen für den Gesetzgeber entwickeln zu können. 


II.  Der Deutsche Bundestag fordert die Bundesregierung auf,  


sich im Rahmen des Europäischen Rates dafür einzusetzen, dass alle Steuerhoheitsgebiete unabhängig davon, ob 
es sich dabei um Drittstaaten oder Mitgliedstaaten der Europäischen Union handelt, die sich an einem unfairen 
Steuerwettbewerb beteiligen auf die sog. schwarze Liste aufgenommen werden und notfalls eine eigene nationale 
Liste der Gebiete anzufertigen, die unfairen Steuerwettbewerb betreiben; 
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die Steuerzuständigkeit für große Konzerne und reiche Bürger*innen von den Ländern auf den Bund zu übertra-
gen sowie eine bessere Vernetzung zwischen den und innerhalb der zuständigen Behörden zu schaffen und eine 
schlagkräftige Einsatzgruppe beim Bundeszentralamt für Steuern, in der Steuer- und Finanzmarktexpertise ge-
bündelt und Steuerfahndungsbefugnisse ausgeweitet werden, zu schaffen, 


regelmäßig eine Steuerlückenschätzung sowie Dunkelfeldstudien zu erstellen und Statistiken über die Umsetzung 
bereits beschlossener Maßnahmen zur Bekämpfung von Steuerbetrug und Steuervermeidung anzufertigen 


zusätzlich zur bestehenden Steuerpflicht nach dem Wohnsitz eine Steuerpflicht auch nach der Nationalität für 
Menschen mit hohem Einkommen, ähnlich wie in den USA einzuführen, um rein steuerlich motivierte Wohnsitz-
wechsel zu verhindern.“ 


 


Voten der Fraktionen: 


Zustimmung: DIE LINKE., B90/GR 


Ablehnung: CDU/CSU, SPD, AfD, FDP 


Enthaltung: - 
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B. Besonderer Teil 


Zu Artikel 1 (Steueroasen-Abwehrgesetz) 
§ 8 Satz 2 


Die im Gesetzentwurf enthaltene Fassung des Satzes 2 findet sich nunmehr in dem neuen § 8 Satz 2 Nummer 
1 wieder. 


Mit der neuen Nummer 2 wird ausgeschlossen, dass die Abwehrmaßnahme des § 8 dieses Gesetzes zur An-
wendung kommt, soweit auf Grund der aus den Aufwendungen resultierenden Einnahmen ein Hinzurechnungs-
betrag im Sinne des § 10 Absatz 1 Satz 1 des Außensteuergesetzes anzusetzen ist. 
§ 9 


Aufgrund der Neufassung der §§ 7 ff. AStG durch das ATADUmsG sind die Verweise anzupassen.  


Darüber hinaus sehen die §§ 7 ff. AStG i.d.F. des ATADUmsG nicht mehr das Konzept der sog. übertragen-
den Zurechnung vor, so dass die Verweise und Regelungen zu Untergesellschaften und ihnen nachgeschal-
tete ausländische Gesellschaften überholt sind. Die Neufassung des § 9 trägt diesem Umstand Rechnung, 
ohne die gesetzgeberische Grundkonzeption zu verändern. Der bisherige § 9 Satz 2 wird gestrichen. 


Als Folge der Änderung in § 8 Satz 2 dieses Gesetzes ist die verschärfte Hinzurechnungsbesteuerung nach 
§ 9 vorrangig anzuwenden. Der bisherige § 9 Satz 3 wird gestrichen. 
§ 10 Satz 1 Nummer 3 


§ 10 StAbwG bezweckt, jede der genannten Einkunftsarten für sich genommen einer beschränkten Steuerpflicht 
zu unterwerfen. Folglich ist die Aufzählung der erfassten Einkünfte in den Nummern 1 bis 4 alternativ („oder“) 
auszugestalten. 


§ 13 Absatz 3 - neu - 


Im Zeitpunkt der erstmaligen Anwendung der Abschnitte 3 und 4 dieses Gesetzes am 1. Januar 2022 können 
– je nach dem Beginn des Wirtschaftsjahrs der Zwischengesellschaft oder der Betriebstätte – die §§ 7 ff. 
AStG i.d.F. des ATADUmsG oder aber der Vorgängerfassung zur Anwendung kommen. Für diese Altfälle 
(d.h. Beginn des Wirtschaftsjahrs der Zwischengesellschaft etc. vor dem 1. Januar 2022) sieht der neue Ab-
satz 3 eine gesonderte Fassung des § 9 entsprechend dem bisherigen Gesetzentwurf der Bundesregierung 
vor, die die bisher geltende Fassung der §§ 7 ff. AStG und auch das Konzept der übertragenden Zurechnung 
berücksichtigt. Die Bedeutung dieser Anwendungsbestimmung ist durch den weiteren Zeitablauf begrenzt. 


Zu Artikel 3 (Änderung des Körperschaftsteuergesetzes) 


Zu Nummer 1 – neu - 
§ 8 Absatz 1 Satz 4 - neu - 


Allgemein 


Nach § 1 Absatz 1 KStG sind Körperschaften, Personenvereinigungen und Vermögensmassen, die ihre Geschäfts-
leitung oder ihren Sitz im Inland haben, unbeschränkt körperschaftsteuerpflichtig. In Auslegung des § 1 Absatz 1 
KStG hat der BFH entschieden, dass auch ausländische Kapitalgesellschaften mit Geschäftsleitung im Inland 
unbeschränkt körperschaftsteuerpflichtig sein können (BFH-Urteil vom 8. September 2010, I R 6/09, BStBl II 
2013 S. 186). 


Dies gilt auch dann, wenn die ausländische Kapitalgesellschaft nach den allgemeinen Regeln des deutschen Pri-
vatrechts nicht zivilrechtsfähig ist. Vorbehaltlich völkerrechtlicher Verträge ist eine in einem Drittstaat gegrün-
dete Kapitalgesellschaft nur dann als solche in Deutschland zivilrechtsfähig, wenn sie im Inland nicht ihren Ver-


V
orabfassung - w


ird durch die lektorierte Fassung ersetzt.







Drucksache 19/30470 – 48 – Deutscher Bundestag – 19. Wahlperiode
 
 
waltungssitz hat. Anderenfalls würde eine Zivilrechtsfähigkeit eine Eintragung im deutschen Handelsregister er-
fordern, was jedoch eine Neugründung voraussetzt. Infolgedessen ist eine Drittstaats-Kapitalgesellschaft mit Ver-
waltungssitz im Inland nicht als Kapitalgesellschaft zivilrechtsfähig. Sie ist aber nach der Rechtsprechung des 
Bundesgerichtshofs als rechtsfähige Personengesellschaft deutschen Rechts zu behandeln, nämlich als offene 
Handelsgesellschaft oder Gesellschaft bürgerlichen Rechts, die keiner Eintragung in ein deutsches Register be-
dürfen (BGH vom 27. Oktober 2008, II ZR 158/06, a. a. O.). Ist nur eine Person an der Drittstaats-Kapitalgesell-
schaft beteiligt, tritt zivilrechtlich der bisherige Alleingesellschafter als natürliche oder juristische Person an deren 
Stelle. Betreibt die Drittstaats-Kapitalgesellschaft ein Handelsgewerbe im Sinne von § 1 Absatz 2 HGB, ist diese 
Person Kaufmann im Sinne des Handelsgesetzbuchs. 


Insoweit kommt es zu einem Auseinanderfallen von zivilrechtlicher und körperschaftsteuerlicher Sichtweise. 


Satz 4 – neu – 


Durch die Ergänzung des § 8 Absatz 1 KStG wird klargestellt, dass auch Leistungen (z. B. Auszahlung eines 
Geschäftsführergehalts) und Leistungsversprechen (z. B. Vereinbarung einer betrieblichen Altersversorgung mit 
dem Geschäftsführer) zwischen Körperschaften im Sinne des § 1 Absatz 1 KStG mit Sitz im Ausland, deren Ort 
der Geschäftsleitung im Inland belegen ist und die nach inländischem Gesellschaftsrecht mangels Rechtsfähigkeit 
nicht als juristische Person zu behandeln sind, und Personen, die aus diesen Körperschaften Einkünfte im Sinne 
des § 20 Absatz 1 Nummer 1 und 9 EStG erzielen, für Zwecke der Durchführung der Besteuerung nach dem 
Körperschaftsteuer-, dem Einkommensteuer-, dem Außensteuergesetz sowie sonstigen ertragsteuerlichen Rege-
lungen (einschließlich des Gewerbesteuergesetzes) zu beurteilen sind. Für deren steuerliche Beurteilung gelten 
die allgemeinen Grundsätze einschließlich der Vorschriften über verdeckte Gewinnausschüttungen und verdeckte 
Einlagen nach § 8 Absatz 3 KStG.  


Insbesondere aufgrund des Ausscheidens des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordirland aus der EU 
ist die Klarstellung geboten. Denn nach Ablauf der zwischen der EU und dem Vereinigten Königreich vereinbar-
ten Übergangsfrist zum 31. Dezember 2020 ist für eine große Anzahl von nach dem Recht des Vereinigten Kö-
nigreichs gegründeten „private company limited by shares“, die ihren Ort der Geschäftsleitung im Inland haben, 
sowie deren zu einem Großteil inländische Anteilseigner die Frage relevant, wie die Beziehungen zwischen den 
Gesellschaften und ihren Gesellschaftern zu würdigen sind.  


Daraus folgt für die ertragsteuerliche Behandlung dieser Gesellschaften sowie deren Gesellschaftern: 


Einnahmen und andere Vorteile für Kapitalgewährungen, für Tätigkeiten eines Gesellschafters im Dienst seiner 
Gesellschaft oder für die Überlassung von Wirtschaftsgütern können nach allgemeinen Grundsätzen zu Aufwen-
dungen der Kapitalgesellschaft und zu Einkünften des Gesellschafters führen. Sind die Vergütungen der Gesell-
schaft an ihren Gesellschafter oder an diesem nahestehende Personen durch das Gesellschaftsverhältnis veranlasst 
und daher als verdeckte Gewinnausschüttung im Sinne des § 8 Absatz 3 Satz 2 KStG zu qualifizieren, führen sie 
bei den Gesellschaftern zu (ggf. nach § 3 Nummer 40 EStG bzw. § 8b KStG begünstigten) Einkünften nach § 20 
Absatz 1 Nummer 1 EStG und unterliegen grundsätzlich dem Kapitalertragsteuerabzug nach § 43 ff. EStG. Im 
Gegenzug unterliegen bilanzierungsfähige Vorteilszuwendungen eines Gesellschafters an seine Gesellschaft den 
Grundsätzen der verdeckten Einlage nach § 8 Absatz 3 Satz 3 ff. KStG. Gewinne aus der Veräußerung von An-
teilen an der Gesellschaft können zu Einkünften nach § 17 EStG führen. 


Die Einkünfte, die ein Gesellschafter aus Geschäftsbeziehungen zur Gesellschaft bezieht, werden unter den glei-
chen Voraussetzungen wie bei einem Gesellschafter einer unbeschränkt steuerpflichtigen Kapitalgesellschaft mit 
Sitz im Inland zu gewerblichen Einkünften i. S. d. § 15 EStG, insbesondere im Fall einer Betriebsaufspaltung.  


Die Gesellschaft kann zudem lohnsteuerlicher Arbeitgeber sein, wenn nach dem Gesamtbild der Verhältnisse ein 
Dienstverhältnis vorliegt. In diesem Fall sind sämtliche Regelungen zur Erhebung der Lohnsteuer in den §§ 38 ff. 
EStG anzuwenden. Die Gesellschaft hat insbesondere für den Gesellschafter ein Lohnkonto zu führen und hierzu 
vertragliche Absprachen oder sonstige Abreden zur Höhe der Vergütung vorzuhalten, den Lohnsteuerabzug auf 
die Vergütungen vorzunehmen und die elektronische Lohnsteuerbescheinigung an die Finanzverwaltung zu über-
mitteln. Auch der Arbeitnehmer-Pauschbetrag und die sonstigen, nur für Arbeitnehmer geltenden (Sonder-)Rege-
lungen des Einkommensteuerrechts sind zu berücksichtigen.  


In Folge der ertragsteuerlichen Anerkennung der Gesellschaft ist diese auch Entrichtungsschuldnerin von Steuer-
abzugsbeträgen gemäß § 38 Absatz 1 i. V. m. § 41a Absatz 1, § 44 Absatz 1, § 48 und § 50a Absatz 5 EStG.  
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Zu Nummer 2 
§ 12 Absatz 4 – aufgehoben – 


Die bisherige Sonderregelung zur Zurechnung von Wirtschaftsgütern auf eine Limited kann wegen der Ergänzung 
des § 8 Absatz 1 Satz 4 KStG entfallen.  


Im Rahmen des Gesetzgebungsverfahrens zum Brexit-Steuerbegleitgesetz wurde die Frage aufgeworfen, ob eine 
Limited nach dem Brexit weiterhin als Kapitalgesellschaft im Sinne des § 1 Absatz 1 Nummer 1 KStG anzusehen 
sei, der die Wirtschaftsgüter ohne Aufdeckung stiller Reserven auch über den Brexit hinaus zuzurechnen seien 
(siehe BT-Drs. 19/7959). 


Die Regelung wurde vorsorglich eingefügt, um die steuerliche Neutralität der Umwandlung einer Limited in eine 
Personengesellschaft in Folge des Austritts des Vereinigten Königreichs aus der EU klarzustellen.  


Nach dem für ertragsteuerliche Zwecke anzustellenden Rechtstypenvergleich (vgl. BMF vom 24. Dezember 
1999, BStBl I 1999 S. 1076, Tabelle 1) ist eine Limited nach britischem Recht als Kapitalgesellschaft einzustufen. 
Durch die Ergänzung des § 8 Absatz 1 KStG wird klargestellt, dass dies auch für Zeiträume nach dem Ausschei-
den des Vereinigten Königreichs aus der Europäischen Union gilt. 


Konsequenz dieser ertragsteuerlich abgestimmten Behandlung der Gesellschaft und ihrer Gesellschafter ist, dass 
für steuerliche Zwecke der Limited Wirtschaftsgüter, die dieser vor dem 1. Januar 2021 zuzurechnen waren, auch 
danach zuzurechnen sind. Entsprechendes gilt für Wirtschaftsgüter, die nach dem 31. Dezember 2020 zivilrecht-
lich von dem Gesellschafter oder den Gesellschaftern erworben werden, die aber dem Betrieb der Limited dienen 
und nicht Gegenstand einer Betriebsaufspaltung sind. 


Zu Nummer 4 – neu – 


Zu Buchstabe a 
§ 34 Absatz 3c – neu – 


§ 8 Absatz 1 Satz 4 KStG ist klarstellender Natur (vgl. BFH-Urteil vom 8. September 2010, I R 6/09, BStBl II 
2013 S. 186) und auf alle offenen Fälle anzuwenden. 


Zu Buchstabe b 
§ 34 Absatz 3d 


Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung aus der Einfügung des neuen Absatzes 3c; der bisherige 
Absatz 3c wird Absatz 3d. 


Zu Buchstabe c 
§ 34 Absatz 6d Satz 2 – neu - 


§ 12 Absatz 4 KStG hat keinen über § 8 Absatz 1 Satz 4 KStG hinausgehenden Regelungsgehalt und kann vor 
diesem Hintergrund aufgehoben werden. § 12 Absatz 4 KStG ist letztmals für Veranlagungszeiträume vor 2021 
anzuwenden. 


Zu Artikel 7 (Änderung des Finanzkonten-Informationsaustauschgesetzes) 


Zu Nummer 3 
§ 13 Absatz 2a - neu - 


Nach dem Regierungsentwurf darf ein meldendes Finanzinstitut Konten natürlicher Personen generell nicht 
eröffnen, solange eine Selbstauskunft nicht vorgelegt wurde.  


Gemäß § 13 Absatz 2 FKAustG muss ein meldendes Finanzinstitut bei Kontoeröffnung eine Selbstauskunft 
beschaffen sowie die Plausibilität dieser Selbstauskunft anhand der vom meldenden Finanzinstitut bei Kon-
toeröffnung beschafften Informationen, einschließlich der aufgrund von Verfahren zur Bekämpfung der 
Geldwäsche und Kundensorgfaltspflichten (AML/KYC – Anti-Money Laundering/Know-your-Customer) 
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erfassten Unterlagen, bestätigen. Grundsätzlich können die Beschaffung der Selbstauskunft und die Bestäti-
gung ihrer Plausibilität am Tag der Kontoeröffnung erfolgen. In Einzelfällen kann es einem meldenden Fi-
nanzinstitut unmöglich sein, die Selbstauskunft unmittelbar bei Kontoeröffnung zu erlangen, wenn aus recht-
lichen oder tatsächlichen Gründen zu diesem Zeitpunkt nicht alle für eine gültige Selbstauskunft benötigten 
Angaben vorhanden sind oder vorgelegt werden können. Die Regelung in Absatz 2a Satz 1 Nummer 1 er-
laubt in diesen Fällen eine spätere Beschaffung der Selbstauskunft. Absatz 2a Satz 1 Nummer 2 trägt dem 
Umstand Rechnung, dass eine sofortige Bestätigung der Plausibilität einer Selbstauskunft nicht in jedem 
Einzelfall innerhalb der für den Geschäftsbetrieb zweckmäßig eingerichteten Aufbau- und Ablauforganisa-
tion eines Finanzinstituts sichergestellt werden kann. Das Finanzinstitut muss die Gründe für die ausnahms-
weise spätere Beschaffung der Selbstauskunft oder Bestätigung ihrer Plausibilität nachweisen können. In 
diesen Fällen muss das Finanzinstitut nach Satz 2 außerdem sicherstellen, dass das Konto für Abgänge, nicht 
aber für Eingänge, gesperrt bleibt, bis die Selbstauskunft beschafft und ihre Plausibilität bestätigt worden ist. 
Abverfügungen stellen beispielsweise Barabhebungen, Überweisungen an Dritte sowie an eigene Konten bei 
anderen Finanzinstituten dar. Rückzahlung eingegangener Gelder dürfen nach Satz 3 nur an den Einzahler 
ausgezahlt werden. Satz 4 stellt ergänzend sicher, dass keine Konten dauerhaft undokumentiert bleiben und 
infolgedessen ein Austausch von Informationen an den steuerlichen Ansässigkeitsstaat des Kontoinhabers 
unterbleibt. Auf eine Mitteilung des meldenden Finanzinstitutes hin wird das Bundeszentralamt für Steuern 
in die Lage versetzt, die in § 3a FKAustG normierten Pflichten für Kontoinhaber durchzusetzen und zu die-
sem Zweck ggf. ein Ordnungswidrigkeitenverfahren auf Grundlage des § 28 FKAustG einzuleiten. 


Zu Nummer 4 
§ 16 Absatz 2a - neu - 


Die Einfügung des Absatzes 2a in § 16 FKAustG entspricht der Neuregelung in § 13 Absatz 2a 
– neu - FKAustG mit dem Unterschied, dass in § 16 FKAustG die Sorgfaltspflichten im Zusammenhang mit 
Neukonten von Rechtsträgern geregelt werden. 


Zu Artikel 8 – neu – (Änderung des Finanzverwaltungsgesetzes) 


§ 5 Absatz 1 Satz 1 Nummer 12 
Mit der Änderung wird ein Vorschlag des Bundesrates aufgegriffen. Für den Steuerabzug nach § 10 Steueroasen-
Abwehrgesetz sollen die Regelungen zum Steuerabzug nach § 50a Absatz 1 EStG entsprechend gelten, ein-
schließlich der Zuständigkeit des Bundeszentralamts für Steuern für die Durchführung des Steuerabzugsverfah-
rens. Mit der Neufassung von § 5 Absatz 1 Satz 1 Nummer 12 FVG wird dies im Interesse der Rechtsklarheit 
auch ausdrücklich festgeschrieben. 


Zu Artikel 9 und 10 – neu – (Änderung des Bewertungsgesetzes und des Erbschaftsteuer- und Schenkung-
steuergesetzes) 
Allgemeines 


Das Erbschaft- und Schenkungsteuerrecht besteuert insbesondere den Erwerb von Todes wegen sowie Schenkun-
gen unter Lebenden und knüpft damit an zivilrechtliche Vorgänge an. Der Erbschaft- und Schenkungsteuer wird 
dasjenige unterworfen, was der Erwerber zivilrechtlich zugewendet bekommen hat. Bei Erwerben mit Auslands-
berührung hängt die dem Erbschaft- und Schenkungsteuerrecht vorgeschaltete Frage nach dem Erwerbsgegen-
stand von dem nach den nationalen Kollisionsregeln des internationalen Privatrechts maßgeblichen anzuwenden-
den Recht ab. 


Werden ausländische Gesellschaften erworben, richtet sich das anzuwendende Recht neben dem Erbstatut nach 
dem Gesellschaftsstatut. Findet nach den nationalen Kollisionsregeln des internationalen Privatrechts danach die 
Sitztheorie Anwendung, wird bei einer ausländischen Kapitalgesellschaft mit einer Geschäftsleitung im Inland 
nach deutschem Recht eine Personengesellschaft erworben (vgl. BGH, Urt. v. 27. Oktober 2008, II ZR 158/06, 
NJW 2009, 289). 


Das Erbschaft- und Schenkungsteuer- sowie Bewertungsrecht knüpfen an diesen Erwerbsgegenstand an und kön-
nen diesen nicht verändern. Nach dem Erbschaft- und Schenkungsteuerrecht wird die zivilrechtliche Einordnung 
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des Erwerbsgegenstandes nicht bspw. mittels eines Typenvergleichs (siehe dazu aber unten) wieder rückgängig 
gemacht. Die erbschaft- und schenkungsteuer- sowie bewertungsrechtlichen Folgen richten sich in diesem Fall 
nach den Regelungen für Personengesellschaften. 


Findet hingegen aufgrund von völkerrechtlichen Vereinbarungen die Gründungstheorie Anwendung, wird zivil-
rechtlich und damit auch erbschaft- und schenkungsteuerrechtlich ein Anteil an einer Kapitalgesellschaft erwor-
ben, wenn es sich nach einem Typenvergleich aus deutscher Sicht um eine Kapitalgesellschaft handelt. In diesem 
Fall finden aus erbschaft- und schenkungsteuer- sowie bewertungsrechtlicher Sicht die Regelungen zum Erwerb 
einer Kapitalgesellschaft Anwendung. 


Wird nach diesen Regeln eine Personengesellschaft erworben, knüpfen verschiedene Regelungen im Bewertungs- 
sowie Erbschaft- und Schenkungsteuerrecht an die ertragsteuerliche Einordnung der Einkünfte nach dem Ein-
kommensteuergesetz an. Bei den Kapitalgesellschaften erfolgt diese Bezugnahme zu der ertragsteuerrechtlichen 
Einordnung der Einkünfte nach dem Körperschaftsteuergesetz nicht. Werden folglich Einkünfte von Personenge-
sellschaften aus dem Anwendungsbereich des Einkommensteuergesetzes herausgenommen und in Einkünfte nach 
dem Körperschaftsteuergesetz umqualifiziert, können Regelungslücken im Erbschaft- und Schenkungsteuer- so-
wie Bewertungsrecht entstehen. Dies gilt für Drittstaatskapitalgesellschaften mit Sitz im Ausland und Geschäfts-
leitung im Inland, bei denen die Sitztheorie anzuwenden ist. Mit den Änderungen durch Artikel 7a und 7b sollen 
diese möglichen Regelungslücken geschlossen werden. 


Zu Artikel 9 – neu – (Änderung des Bewertungsgesetzes) 


Zu Nummer 1 
§ 95 Absatz 1 Satz 1 und Satz 2 – neu – 


§ 95 Absatz 1 BewG bestimmt, dass das Betriebsvermögen alle Teile eines Gewerbebetriebs im Sinne des § 15 
Absatz 1 und 2 EStG umfasst, die bei der steuerlichen Gewinnermittlung zum Betriebsvermögen gehören. Neben 
einer rechtsförmlichen Anpassung wird dem § 95 Absatz 1 BewG ein Satz angefügt, nach dem als Gewerbebetrieb 
im Sinne des § 95 Absatz 1 Satzes 1 BewG der Betrieb von Gesellschaften im Sinne des § 1 Absatz 1 KStG mit 
Sitz im Ausland gilt, deren Ort der Geschäftsleitung im Inland belegen ist und die nach inländischem Gesell-
schaftsrecht nicht als juristische Person zu behandeln sind, wenn dem Grunde nach eine Tätigkeit im Sinne des 
§ 15 Absatz 1 und Absatz 2 EStG vorliegt. Damit werden insbesondere Ein-Personen-Gesellschaften mit Sitz im 
Ausland und Geschäftsleitung im Inland erfasst, die nach deutschem Gesellschaftsrecht wie Einzelunternehmer 
behandelt werden. 


Zu Nummer 2 
§ 97 Absatz 1 Satz 1 Nummer 5 Satz 1 


§ 97 Absatz 1 Satz 1 Nummer 5 Satz 1 BewG knüpft für die Einordnung von Betriebsvermögen als Gewerbebe-
trieb an Gesellschaften im Sinne des § 15 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2, des § 15 Absatz 3, des § 18 Absatz 4 Satz 2 
EStG an. Die bisherige Aufzählung wird um Gesellschaften im Sinne des § 1 Absatz 1 KStG mit Sitz im Ausland, 
deren Ort der Geschäftsleitung im Inland belegen ist, und die nach inländischem Gesellschaftsrecht als Perso-
nengesellschaft zu behandeln sind, erweitert. Zugleich werden Gesellschaften im Sinne des § 15 Absatz 3 
EStG, die nach § 1a Absatz 1 KStG optieren, in den Anwendungsbereich des § 97 BewG einbezogen. Die 
Option zur Körperschaftsteuer soll bei Gesellschaften nach § 15 Absatz 3 EStG nicht dazu führen, dass diese 
Gesellschaften nicht zum Betriebsvermögen im Sinne des § 97 BewG gehören. Damit soll der status quo 
aufrechterhalten werden. 


Zu Artikel 10 – neu – (Änderung des Erbschaft- und Schenkungsteuerrechts) 
§ 13b Absatz 4 Nummer 5 Satz 5 


§ 13b Absatz 4 Nummer 5 Satz 5 ErbStG bestimmt, dass eine Tätigkeit im Sinne des § 13 Absatz 1, des § 15 
Absatz 1 Satz 1 Nummer 1, des § 18 Absatz 1 Nummer 1 und 2 EStG auch durch Gesellschaften im Sinne des 
§ 13 Absatz 7, des § 15 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 oder des § 18 Absatz 4 Satz 2 EStG (Mitunternehmerschaften) 
erfüllt werden. Die Verweiskette wird auf Gesellschaften im Sinne des § 1 Absatz 1 KStG mit Sitz im Ausland, 
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deren Ort der Geschäftsleitung im Inland belegen ist, und die nach inländischem Gesellschaftsrecht als Personen-
gesellschaft zu behandeln sind, wenn sie ihrer Tätigkeit nach einer Gesellschaft im Sinne des § 15 Absatz 1 Satz 1 
Nummer 2 EStG oder des § 18 Absatz 4 Satz 2 EStG entsprechen, erweitert.  


Zu Artikel 11 – neu – (Änderung des Grunderwerbsteuergesetzes) 


Zu Nummer 1 
§ 5 Absatz 1 Satz 3 – neu – und Absatz 2 Satz 3 – neu – 


Mit den Regelungen wird eine Gestaltungsmöglichkeit ausgeschlossen, nach der über eine Drittstaatsgesellschaft 
mit Ort der Geschäftsleitung im Inland die Steuervergünstigung des § 5 Absatz 1 oder 2 GrEStG gewährt wird 
und zeitgleich ohne Einhaltung der Frist nach § 5 Absatz 3 GrEStG eine Besteuerung nach dem Körperschaft-
steuergesetz erreicht werden kann.  


Zu Nummer 2 
§ 6 Absatz 3 Satz 4 – neu – 


In Anlehnung an § 5 Absatz 1 Satz 3 – neu - und Absatz 2 Satz 3 - neu - GrEStG wird die Gestaltungsmöglichkeit 
im Fall einer Übertragung von einer Gesamthand auf eine Drittstaatsgesellschaft mit Ort der Geschäftsleitung im 
Inland durch § 6 Absatz 3 Satz 4 – neu – GrEStG ausgeschlossen. 


Zu Artikel 12 – neu – (Änderung des Feuerschutzsteuergesetzes) 


Zu Nummer 1 und 2 
§ 11 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 und 3 


§ 11 Absatz 2 Satz 1 FeuerschStG definiert die Maßstäbe der Zerlegung des Aufkommens der Feuerschutzsteuer. 
Die Festlegung von Maßstäben ist notwendig, um Verzerrungen zu korrigieren, die dadurch entstehen können, 
dass die regionale Zuordnung des Aufkommens nicht die regionale Verteilung der Steuersubjekte beziehungs-
weise -objekte widerspiegelt. Der bisher geltende Zerlegungsschlüssel ist am 1. Januar 2016 in Kraft getreten. 
Die Elemente des Schlüssels sind statistische Daten, die zur Abbildung der durch den Gesamtverband der Deut-
schen Versicherungswirtschaft e. V. ermittelten Bruttobeiträge der einzelnen Versicherungszweige der Feuerver-
sicherungen zum Zwecke der Regionalisierung herangezogen werden. Der Zerlegungsschlüssel wird den aktuel-
len Verhältnissen angepasst. Der neue Zerlegungsschlüssel kommt erstmals in der endgültigen Verteilungsab-
rechnung nach § 11 Absatz 3 Satz 4 FeuerschStG zu der im Jahr 2021 aufgekommenen Feuerschutzsteuer zur 
Anwendung. 


Zu Artikel 13 (Inkrafttreten) 
Die Änderung des Artikels 13 vermeidet ungewünschte Rückwirkungen durch eine eventuell erst nach dem 
1. Juli 2021 erfolgenden Verkündung, in dem für das gesamte vorliegende Änderungsgesetz das Inkrafttreten 
auf den Tag nach der Verkündung festgelegt wird. 


Berlin, den 9. Juni 2021 


Markus Herbrand 
Berichterstatter 
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POSTANSCHRIFT Bundesministerium der Finanzen, 11016 Berlin 


Nur per E-Mail HAUSANSCHRIFT Wilhelmstraße 97 
10117 Berlin 


TEL +49 (0) 30 18 682-0 
Oberste Finanzbehörden 
der Länder E-MAIL poststelle@bmf.bund.de 


DATUM 3. Juni 2021 
nachrichtlich: 


Bundeszentralamt für Steuern 


BETREFF   Einzelfragen zur Abgeltungsteuer;  
  Ergänzung des BMF-Schreibens vom 18. Januar 2016 (BStBl I S. 85)  


GZ IV C 1 - S 2252/19/10003 :002 
DOK 2021/0005928 


(bei Antwort bitte GZ und DOK angeben) 


Unter Bezugnahme auf das Ergebnis der Erörterungen mit den obersten Finanzbehörden der 
Länder wird das BMF-Schreiben vom 18. Januar 2016 (BStBl I S. 85) wie folgt geändert: 


Das Inhaltsverzeichnis wird wie folgt gefasst: 


„III. Gesonderter Steuertarif für Einkünfte aus Kapitalvermögen 
(§ 32d EStG) 132 - 151 


1. Tarif (§ 32d Absatz 1 EStG) 132 - 133 


2. Ausnahmen vom Abgeltungsteuersatz § 32d Absatz 2 EStG 134 - 143 
a) Zwingende Ausnahme bei Kapitalüberlassung an nahestehende 


Personen oder von Anteilseignern (§ 32d Absatz 2 Nummer 1 EStG) 134 - 137 
b) Ausnahme auf Antrag bei bestimmter Beteiligungshöhe 


(§ 32d Absatz 2 Nummer 3 EStG) 138 - 143 
3. Erträge, die nicht dem Kapitalertragsteuerabzug bei einem 


inländischen Kreditinstitut unterlegen haben (§ 32d Absatz 3 EStG) 144 
4. Veranlagungs-Wahlrecht (§ 32d Absatz 4 EStG) 145 - 147 
5. Anrechnung ausländischer Steuern (§ 32d Absatz 5 EStG) 148 – 148a 


www.bundesfinanzministerium.de 
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Randnummer 7 wird wie folgt gefasst: 
 
„Dabei stellen Anleihe und Optionsschein jeweils selbständige Wirtschaftsgüter dar. Erträge 
aus der Anleihe sind nach § 20 Absatz 1 Nummer 7 und § 20 Absatz 2 Satz 1 Nummer 7 
EStG als Einkünfte aus Kapitalvermögen zu behandeln. Unabhängig davon, ob der Options-
schein noch mit der Anleihe verbunden ist oder bereits von ihr getrennt wurde, gilt für seine 
einkommensteuerrechtliche Behandlung Rn. 8, zu den Anschaffungskosten des Basiswerts im 
Falle der Ausübung der Option, vgl. Rn. 86.“ 
 
Randnummer 8 und 8a werden wie folgt gefasst: 
 
„In Optionsscheinen verbriefte Kapitalforderungen 
 


8 Optionsscheine sind Kapitalforderungen im Sinne des § 20 Absatz 1 Nummer 7 EStG. Bei 
Optionsscheinen ist das Optionsrecht in einem Wertpapier verbrieft. Der Erwerber des 
Optionsscheins nimmt stets die Position des Berechtigten ein. Er erwirbt entweder eine 
Kaufoption oder eine Verkaufsoption, während der Emittent die Stillhalter-Position 
einnimmt. Optionsscheine sehen überwiegend einen Barausgleich vor. Das Optionsrecht 
kann nicht durch ein glattstellendes Gegengeschäft zum Erlöschen gebracht werden.  


 
Optionsscheine können mit Zusatzvereinbarungen ausgestattet sein, die neben dem 
Optionsrecht z. B. 


• eine Zusatzprämie beim Eintritt bestimmter Bedingungen gewähren, 


• hinsichtlich des Barausgleichs mit einer Obergrenze („cap“) ausgestattet sind, 
• besondere Berechnungsmodalitäten für den Barausgleich vorsehen oder 
• Zusatzvereinbarungen über Ausübung oder Verfall des Optionsrechts beinhalten. 


Optionsscheine können mit einer Schuldverschreibung (Anleihe) verbunden sein 
(Optionsanleihe), vgl. Rn. 6 letzter Satz. 


Die Emissionsbedingungen eines als Optionsschein bezeichneten Wertpapiers können 
Regelungen enthalten, die dem Inhaber des Optionsscheins eine Rückzahlung des einge-
setzten Kapitals oder ein Entgelt für die Kapitalüberlassung zusagen oder gewähren (z. B. 
sog. airbag-warrants). Auch durch eine Kombination von Optionsscheinen kann sich der 
Käufer eine Kapitalrückzahlung oder ein Entgelt für die Kapitalüberlassung sichern (z. B. 
sog. capped warrants). 
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8a Laufende Erträge aus einem Zertifikat gehören zu den Kapitaleinkünften gemäß § 20 


Absatz 1 Nummer 7 EStG. 
Liegen bei einem Vollrisikozertifikat mehrere Zahlungszeitpunkte bis zur Endfälligkeit vor, 
sind die Erträge zu diesen Zeitpunkten Einkünfte im Sinne des § 20 Absatz 1 Nummer 7 EStG 
(BFH-Urteil vom 29. Oktober 2019, VIII R 16/16, BStBl 2020 II S. 254); dies gilt nicht, 
wenn die Emissionsbedingungen von vornherein eindeutige Angaben zur Tilgung oder zur 
Teiltilgung während der Laufzeit vorsehen und die Vertragspartner entsprechend verfahren. 
Erfolgt bei diesen Zertifikaten zum Zeitpunkt der Endfälligkeit keine Zahlung mehr, liegt zum 
Zeitpunkt der Endfälligkeit eine Rückzahlung zu Null und damit ein veräußerungsgleicher 
Vorgang im Sinne des § 20 Absatz 2 EStG vor. 
Sind bei einem Zertifikat im Zeitpunkt der Endfälligkeit keine Zahlungen vorgesehen, weil 
der Basiswert eine nach den Emissionsbedingungen vorgesehene Bandbreite verlassen hat, 
oder kommt es durch das Verlassen der Bandbreite zu einer (vorzeitigen) Beendigung des 
Zertifikats (sog. Knock-Out-Zertifikat) ohne weitere Kapitalrückzahlungen, liegt eine 
Einlösung zu Null und damit ebenfalls ein veräußerungsgleicher Tatbestand im Sinne des 
§ 20 Absatz 2 EStG vor (BFH-Urteil vom 20. November 2018, VIII R 37/15, BStBl 2019 II 
S. 507). Die Anschaffungskosten des Zertifikates sind als Verlust zu berücksichtigen. Für die 
Verluste ist die Verlustverrechnungsbeschränkung gemäß § 20 Absatz 6 Satz 6 EStG zu 
berücksichtigen (siehe auch Rn. 118). Entsprechendes gilt für das Erreichen der Knock-
out-Schwelle.“ 
 
Randnummer 9 wird wie folgt gefasst:  
 
„Begriff des Termingeschäfts 
 


9 Der Begriff des Termingeschäfts umfasst sämtliche als Options- oder Festgeschäft ausgestal-
tete Finanzinstrumente sowie Kombinationen zwischen Options- und Festgeschäften, die 
zeitlich verzögert zu erfüllen sind und deren Preis unmittelbar oder mittelbar abhängt von 
 
• dem Börsen- oder Marktpreis von Wertpapieren, 
• dem Börsen- oder Marktpreis von Geldmarktinstrumenten, 
• dem Kurs von Devisen oder Rechnungseinheiten, 
• Zinssätzen oder anderen Erträgen oder 
• dem Börsen- oder Marktpreis von Waren oder Edelmetallen. 
 
Zu den Termingeschäften gehören insbesondere Optionsgeschäfte, Swaps, Devisentermin-
geschäfte und Forwards oder Futures (vgl. Rn. 36 und 37) sowie Contracts for Difference 
(CFDs). CFDs sind Verträge zwischen zwei Parteien, die auf die Kursentwicklung eines 
bestimmten Basiswerts spekulieren. Basiswerte können beispielsweise Aktien, Indizes, 







 
Seite 4  Währungspaare oder Zinssätze sein. Zertifikate und Optionsscheine gehören nicht zu den 


Termingeschäften (vgl. Rn. 8 f.). 
 
Randnummern 17 bis 20 werden wie folgt gefasst: 
 
„Die Randnummern 17 bis 20 werden aufgehoben.“ 
 
Randnummern 24, 26, 27, 31 und 32 werden wie folgt gefasst:  
 
„Veräußerung und Glattstellung einer Kaufoption 
 


24 Veräußert der Inhaber die Kaufoption, erzielt er Kapitaleinkünfte im Sinne des § 20 Absatz 2 
Satz 1 Nummer 3 Buchstabe b EStG; Entsprechendes gilt bei einer Veräußerung mit closing-
Vermerk (vgl. Rn. 13). Gewinn oder Verlust gemäß § 20 Absatz 4 Satz 1 EStG ist in diesem 
Fall der Unterschiedsbetrag zwischen den Anschaffungskosten der Kaufoption und der aus 
dem glattstellenden Abschluss des Stillhaltergeschäfts erzielten Optionsprämie. Für einen 
Verlust aus der Veräußerung einer Kaufoption ist die Verlustverrechnungsbeschränkung 
gemäß § 20 Absatz 6 Satz 5 EStG zu berücksichtigen (siehe auch Rn. 118). 
 
Beispiel: 
 
Privatkunde K erwirbt am 1. März über seine Bank an der EUREX zehn Kaufoptionen über je 
100 Aktien der S-AG zum Basispreis von 320 €, weil er für die nächsten Monate mit einem 
Kursanstieg der Aktie rechnet (Kurs der S-Aktie am 1. März 309,60 €). Verfallmonat der 
Kaufoption ist Juli. K entrichtet eine Optionsprämie von 1.000 x 20,40 € = 20.400 € zuzüglich 
250 € Spesen. Am 1. April ist der Kurs der S-Aktie auf 350 € gestiegen. Das Recht, die Aktien 
zu einem Basispreis von 320 € zu kaufen, ist jetzt 50 € wert (innerer Wert 30 €, angenom-
mener Zeitwert 20 €). 
 
K beschließt daher, seine Position durch ein Gegengeschäft glattzustellen, d. h. er verkauft 
über seine Bank zehn EUREX-Kaufoptionen über je 100 Aktien der S-AG zum Basispreis von 
320 €, Verfallmonat Juli, mit closing-Vermerk. K erhält dafür am 2. April eine Optionsprämie 
von 1.000 x 50 € = 50.000 € abzüglich 500 € Spesen. 
 
Lösung: 
 
K hat einen steuerpflichtigen Veräußerungsgewinn in Höhe von (50.000 – 500 – 20.400 – 
250 =) 28.850 € erzielt.“ 
 
 







 
Seite 5   
„26 Übt der Inhaber die Kaufoption aus und liefert der Stillhalter den Basiswert, liegt beim Still-


halter ein Veräußerungsgeschäft nach § 20 Absatz 2 EStG hinsichtlich des Basiswerts vor, 
wenn der Basiswert ein Wirtschaftsgut im Sinne des § 20 Absatz 2 EStG (z. B. Aktie) ist. Die 
vereinnahmte Optionsprämie, die nach § 20 Absatz 1 Nummer 11 EStG zu versteuern ist, 
wird bei der Ermittlung des Veräußerungsgewinns nicht berücksichtigt. Hat der Stillhalter 
einen Barausgleich zu leisten, ist dieser als Verlust aus einem Termingeschäft nach § 20 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 3 Buchstabe a EStG zu berücksichtigen (BFH-Urteil vom 
20. Oktober 2016, VIII R 55/13, BStBl 2017 II S. 264). Für einen Verlust aus einem 
geleisteten Barausgleich ist die Verlustverrechnungsbeschränkung gemäß § 20 Absatz 6 
Satz 5 EStG zu berücksichtigen (siehe auch Rn. 118).“ 
 


 „Verfall einer Kaufoption 
 
27 Lässt der Inhaber der Kaufoption diese am Ende der Laufzeit verfallen, sind die für den 


Erwerb der Kaufoption entstandenen Aufwendungen bei der Ermittlung des Gewinns (oder 
Verlusts) im Sinne des § 20 Absatz 4 Satz 5 EStG zu berücksichtigen (BFH-Urteile vom 
12. Januar 2016, IX R 48/14, IX R 49/14, IX R 50/14, BStBl II S. 456, 459 und 462). Dies gilt 
auch, wenn die Kaufoption vorzeitig durch Erreichen eines Schwellenwertes verfällt (Kauf-
option mit Knock-out-Charakter). Für einen Verlust aus dem wertlosen Verfall einer Kauf-
option ist die Verlustverrechnungsbeschränkung gemäß § 20 Absatz 6 Satz 5 EStG zu 
berücksichtigen (siehe auch Rn. 118).“ 


 
„Veräußerung und Glattstellung einer Verkaufsoption 


 
31 Veräußert der Inhaber die Verkaufsoption, liegt ein Veräußerungsgeschäft im Sinne des § 20 


Absatz 2 Satz 1 Nummer 3 Buchstabe b EStG vor. Verkauft der Inhaber einer Verkaufsoption 
eine Verkaufsoption derselben Serie mit closing-Vermerk, gilt Entsprechendes. Gewinn oder 
Verlust ist in diesem Fall der Unterschiedsbetrag zwischen den Anschaffungskosten der 
Verkaufsoption und der aus dem glattstellenden Abschluss des Stillhaltergeschäfts erzielten 
Optionsprämie. Für einen Verlust aus der Veräußerung oder Glattstellung einer Verkaufs-
option ist die Verlustverrechnungsbeschränkung gemäß § 20 Absatz 6 Satz 5 EStG zu 
berücksichtigen (siehe auch Rn. 118).“ 
 
„Verfall einer Verkaufsoption 
 


32 Lässt der Inhaber der Verkaufsoption diese am Ende der Laufzeit verfallen, sind die für den 
Erwerb der Verkaufsoption entstandenen Aufwendungen bei der Ermittlung des Gewinns 
(oder Verlusts) im Sinne des § 20 Absatz 4 Satz 5 EStG zu berücksichtigen (BFH-Urteile 
vom 12. Januar 2016, IX R 48/14, IX R 49/14, IX R 50/14, BStBl II S. 456, 459 und 462). 
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verfällt (Verkaufsoption mit Knock-out-Charakter). Für einen Verlust aus dem wertlosen 
Verfall einer Verkaufsoption ist die Verlustverrechnungsbeschränkung gemäß § 20 
Absatz 6 Satz 5 EStG zu berücksichtigen (siehe auch Rn. 118).“ 
 
Randnummer 34 wird wie folgt gefasst: 
 


„34 Hat der Stillhalter auf Grund des Optionsgeschäfts einen Barausgleich zu leisten, ist dieser als 
Verlust aus einem Termingeschäft nach § 20 Absatz 2 Satz 1 Nummer 3 Buchstabe a EStG zu 
berücksichtigen (BFH-Urteil vom 20. Oktober 2016, VIII R 55/13, BStBl 2017 II S. 264). 
Für Verluste aus Termingeschäften ist die Verlustverrechnungsbeschränkung gemäß § 20 
Absatz 6 Satz 5 EStG zu berücksichtigen (siehe auch Rn. 118).“ 
 
Randnummern 59 bis 63 werden wie folgt gefasst: 
 
„c Veräußerungsbegriff (§ 20 Absatz 2 Satz 2 EStG) 
 
Allgemeines 
 


59 § 20 Absatz 2 Satz 2 EStG stellt klar, dass als Veräußerung neben der entgeltlichen Übertra-
gung des - zumindest wirtschaftlichen - Eigentums auch die Abtretung einer Forderung, die 
vorzeitige oder vertragsmäßige Rückzahlung einer Kapitalforderung oder die Endeinlösung 
einer Forderung oder eines Wertpapiers anzusehen ist. Entsprechendes gilt für die verdeckte 
Einlage von Wirtschaftsgütern im Sinne des § 20 Absatz 2 EStG in eine Kapitalgesellschaft. 
Die Sicherungsabtretung ist keine Veräußerung im Sinne dieser Vorschrift. Eine Veräußerung 
im Sinne des § 20 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 EStG ist weder von der Höhe der Gegenleistung 
noch von der Höhe der anfallenden Veräußerungskosten abhängig (BFH-Urteil vom 12. Juni 
2018, VIII R 32/16, BStBl 2019 II S. 221). Bei der Veräußerung von wertlosen Wirtschafts-
gütern im Sinne des § 20 Absatz 1 EStG ist die Verlustverrechnungsbeschränkung nach 
§ 20 Absatz 6 Satz 6 EStG zu berücksichtigen. Von einer Veräußerung eines wertlosen 
Wirtschaftsgutes ist regelmäßig auszugehen, wenn der Veräußerungspreis die tatsächlichen 
Transaktionskosten nicht übersteigt. Wird die Höhe der in Rechnung gestellten Transak-
tionskosten nach Vereinbarung mit dem depotführenden Institut dergestalt begrenzt, dass 
sich die Transaktionskosten aus dem Veräußerungserlös unter Berücksichtigung eines 
Abzugsbetrages errechnen, ist gleichfalls regelmäßig von der Veräußerung eines wertlosen 
Wirtschaftsgutes auszugehen. 
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60 Die ganze oder teilweise Uneinbringlichkeit einer Kapitalforderung im Sinne des § 20 


Absatz 1 Nummer 7 EStG führt zu einem steuerlich anzuerkennenden Veräußerungsverlust 
gemäß § 20 Absatz 2 Satz 1 Nummer 7, Satz 2 und Absatz 4 EStG (BFH-Urteil vom 
24. Oktober 2017, VIII R 13/15, BStBl 2020 II S. 831). Dies gilt grundsätzlich nur, wenn 
die Kapitalforderung nach dem 31. Dezember 2008 begründet worden ist und die Kapi-
talerträge nach dem 31. Dezember 2008 zugeflossen sind (vgl. § 52 Absatz 28 Satz 15 bis 
17 EStG).  
Die Uneinbringlichkeit einer Kapitalforderung liegt vor, wenn dem Gläubiger keine gesetz-
lich gebilligte Möglichkeit zur Durchsetzung des Anspruchs offensteht. Davon ist insbeson-
dere dann auszugehen, wenn das Insolvenzverfahren mangels Masse abgelehnt wurde. 
Nicht ausreichend ist die bloße Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen des 
Schuldners. Der Veräußerungsverlust errechnet sich aus dem Unterschied zwischen den 
Einnahmen aus der Rückzahlung nach Abzug der Aufwendungen, die im unmittelbaren 
sachlichen Zusammenhang mit dem Ausfall der Kapitalforderung stehen und den Anschaf-
fungskosten der Kapitalforderung. Für die Verlustverrechnung gilt § 20 Absatz 6 Satz 6 
EStG. Auf Rn. 118 wird verwiesen. 
 
Beispiel: 
 
K schloss mit der B im Jahr 01 einen Vertrag ab, auf Grund dessen K 20.000 € an B ge-
zahlt hat. Die B täuschte K die Anlage dessen Kapitals in Anleihen vor. K sollte hierfür eine 
jährlich nachschüssig zu zahlende Rendite zwischen 7 % bis 9 % des Anlagebetrages erhal-
ten. Im Jahr 02 wurde K für das Jahr 01 eine fällige und zur Auszahlung bereitstehende 
Scheinrendite in Höhe von 800 € in den Büchern der B gutgeschrieben. Zu diesem Zeit-
punkt war die B noch leistungsfähig und leistungsbereit. Im Jahr 03 kam es zum Zusam-
menbruch des Schneeballsystems und es stand fest, dass mit einer Kapitalrückzahlung 
nicht zu rechnen ist, die Eröffnung des Insolvenzverfahrens war mangels Masse abgelehnt 
worden. 
 
Lösung: 
 
Im Jahr 02 erzielt K Kapitaleinkünfte in Höhe von 800 € (§ 20 Absatz 1 Nummer 7 EStG), 
die zu besteuern sind. Die Wiederanlage der Scheinrendite führt zu Anschaffungskosten 
einer Kapitalforderung. Im Jahr 03 kann ein Veräußerungsverlust in Höhe von 20.800 € 
steuerlich berücksichtigt werden (Kapitalauszahlung 0 € abzüglich Anschaffungskosten 
20.800 €). Davon sind in 03 20.000 € zu berücksichtigen und 800 € nach § 20 Absatz 6 
Satz 6 EStG gesondert festzustellen. 
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Forderungsverzicht 
 


61 Der Verzicht auf eine nicht werthaltige Forderung steht einem Forderungsausfall gleich 
und führt nach § 20 Absatz 2 Satz 1 Nummer 7 und Satz 2 sowie Absatz 4 EStG zu einem 
steuerlich anzuerkennenden Veräußerungsverlust (BFH-Urteil vom 6. August 2019, VIII R 
18/16, BStBl 2020 II S. 833). Der Anerkennung des Verlusts steht die Freiwilligkeit des 
Verzichts nicht entgegen. Bezogen auf den nicht werthaltigen Teil der Forderung ist die 
Verlustverrechnungsbeschränkung gemäß § 20 Absatz 6 Satz 6 EStG zu berücksichtigen 
(siehe auch Rn. 118). 
 
Restrukturierung von Anleihen bei Kombination von Teilverzicht, Nennwertreduktion und 
Teilrückzahlung 
 


61a Vereinbaren der Anleiheschuldner und die Gläubiger im Rahmen einer Restrukturierung eine 
Kombination von Einzelmaßnahmen dergestalt, dass auf einen Teilbetrag der Nominalforde-
rung eine Rückzahlung zu erfolgen hat, auf einen Teilbetrag der Forderung verzichtet und für 
den Restbetrag eine Reduzierung des Nennwertes der Forderung vorgenommen wird, liegt in 
Höhe des Teilverzichts ein steuerlich anzuerkennender Veräußerungsverlust gemäß § 20 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 7 und Satz 2 sowie Absatz 4 EStG vor. Für die Verlustverrech-
nung gilt § 20 Absatz 6 Satz 6 EStG. Auf Rn. 118 wird verwiesen. 
 
Die teilweise Rückzahlung der Kapitalforderung führt zu Einkünften im Sinne des § 20 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 7 und Satz 2 EStG. Steuerpflichtiger Gewinn/Verlust nach § 20 
Absatz 4 EStG ist der Unterschiedsbetrag zwischen dem Rückzahlungsbetrag und den 
anteiligen Anschaffungskosten. 
 
Die Nennwertreduktion führt nicht zu einer Veräußerung der Anleihe. Das Anschaffungs-
datum und die anteiligen Anschaffungskosten der reduzierten Nominalforderung sind zu 
berücksichtigen.  
 
Beispiel: 
 
A erwirbt am 15. Januar für 100 € eine Forderung mit einem Nominalwert in Höhe von 100 €. 
Gemäß einer Restrukturierungsvereinbarung wird am 15. Februar der Nominalwert der Forde-
rung auf 30 € reduziert, auf den ursprünglichen Nominalwert von 100 € werden 20 € zurück-
gezahlt und in Höhe von 50 € Nominalwert wird ein Forderungsverzicht vereinbart. 
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Aufgrund Teilrückzahlung in Höhe von 20 % des Nominalwertes erzielt A einen Veräuße-
rungsgewinn nach § 20 Absatz 2 Satz 1 Nummer 7 und Satz 2 EStG in Höhe von 0 € (Rück-
zahlungsbetrag von 20 € abzüglich anteiliger Anschaffungskosten von 20 €). In Höhe des 
Teilverzichts von 50 € erzielt A einen Veräußerungsverlust. Für die Verlustverrechnung gilt 
§ 20 Absatz 6 Satz 6 EStG. Auf Rn. 118 wird verwiesen. Die anteiligen, auf den reduzierten 
Nominalwert von 30 € entfallenden Anschaffungskosten betragen 30 €.  
Das Anschaffungsdatum ändert sich infolge der Nominalwertreduzierung nicht, die Anschaf-
fungskosten der Anleihe (100 € abzüglich 20 €, abzüglich 50 €) werden mit 30 € fortgeführt. 
 
Abwandlung: 
 
A erwirbt die gleiche Forderung am 15. Januar für 10 € mit einem Nominalwert in Höhe von 
100 €. 
 
Lösung: 
 
Aufgrund der Teilrückzahlung in Höhe von 20 % des Nominalwertes erzielt A einen Veräuße-
rungsgewinn nach § 20 Absatz 2 Satz 1 Nummer 7 Satz 2 EStG in Höhe von 18 € (Rückzah-
lungsbetrag von 20 € abzüglich anteiliger Anschaffungskosten von 2 €). Die anteiligen, auf 
den Teilverzicht entfallenden Anschaffungskosten von 5 € sind als Veräußerungsverlust zu 
berücksichtigen. Für die Verlustverrechnung gilt § 20 Absatz 6 Satz 6 EStG. Auf Rn. 118 
wird verwiesen. Die anteiligen, auf den reduzierten Nominalwert von 30 € entfallenden 
Anschaffungskosten betragen 3 €. Das Anschaffungsdatum ändert sich infolge der Nominal-
wertreduzierung nicht, die Anschaffungskosten der Anleihe (10 € abzüglich 2 €, abzüglich 
5 €) werden mit 3 € fortgeführt. 
 
Ausbuchung wertloser Wertpapiere (Verfall) 
 


63 Die Einziehung wertloser Wertpapiere führt gemäß § 20 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 und 7, 
Satz 2 und Absatz 4 EStG zu einem steuerlich anzuerkennenden Veräußerungsverlust. Ein 
Wertpapier ist wertlos, wenn es 


• aufgrund der Insolvenz des Emittenten eingezogen, 
•  infolge der Herabsetzung des Kapitals ausgebucht (BFH-Urteil 


vom 3. Dezember 2019, VIII R 34/16, BStBl 2020 II S. 836) oder 
• infolge des Erreichens der Knock-out-Schwelle ausgebucht 


wurde. 
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wurden, vgl. § 52 Absatz 28 Satz 11, 16 und 17 EStG. Die Verlustverrechnungsbeschrän-
kung gemäß § 20 Absatz 6 Satz 6 EStG ist zu berücksichtigen (s. auch Rn. 118).“ 
 
Randnummer 118 wird wie folgt gefasst 
 
„6. Verluste (§ 20 Absatz 6 EStG)  
 
Verlustverrechnung 
 


118 Der Verlustausgleich nach § 20 Absatz 6 Satz 5 und 6 EStG findet nur im Rahmen der 
Veranlagung statt.  
 
Verluste aus Termingeschäften, insbesondere aus dem Verfall von Optionen und Glattstel-
lungsgeschäften, können nur mit Gewinnen aus Termingeschäften und mit Einkünften aus 
Stillhalterprämien ausgeglichen werden, soweit die Verluste nach dem 31. Dezember 2020 
entstanden sind. Die Verlustverrechnung ist beschränkt auf 20.000 €. Nicht verrechnete 
Verluste können auf Folgejahre vorgetragen werden und jeweils in Höhe von 20.000 € mit 
Gewinnen aus Termingeschäften oder mit Einkünften aus Stillhalterprämien verrechnet 
werden, wenn nach der unterjährigen Verlustverrechnung ein verrechenbarer Gewinn 
verbleibt.  
 
Verluste aus der ganzen oder teilweisen Uneinbringlichkeit einer Kapitalforderung, aus der 
Ausbuchung wertloser Wirtschaftsgüter im Sinne des § 20 Absatz 1 EStG, aus der Übertra-
gung wertloser Wirtschaftsgüter im Sinne des § 20 Absatz 1 EStG auf einen Dritten oder 
aus einem sonstigen Ausfall von Wirtschaftsgütern im Sinne des § 20 Absatz 1 EStG (im 
Folgenden: Verluste im Sinne des § 20 Absatz 6 Satz 6 EStG) können nur mit Einkünften 
aus Kapitalvermögen bis zur Höhe von 20.000 € ausgeglichen werden. Dies gilt auch für 
die Ausbuchung wertloser Aktien. § 20 Absatz 6 Satz 4 EStG findet insoweit keine Anwen-
dung. 
Nicht verrechnete Verluste können auf Folgejahre vorgetragen und jeweils in Höhe von 
20.000 € mit Einkünften aus Kapitalvermögen verrechnet werden.  


 
Für die Verlustverrechnung in den Verlustverrechnungskreisen ist in der Veranlagung nach-
folgende Reihenfolge zu berücksichtigen: 
1. Aktienveräußerungsgewinne/-verluste im Sinne des § 20 Absatz 6 Satz 4 EStG aus dem 


aktuellen Jahr; 
 Aktienveräußerungsverluste im Sinne des § 20 Absatz 6 Satz 4 EStG aus dem 


aktuellen Jahr dürfen nur mit Aktienveräußerungsgewinnen verrechnet werden. 
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31. Dezember 2020 entstanden sind); 
 Verluste aus Termingeschäften im Sinne des § 20 Absatz 6 Satz 5 EStG aus dem 


aktuellen Jahr (die nach dem 31. Dezember 2020 entstanden sind) dürfen bis zur 
Höhe von 20.000 € und nur mit Gewinnen aus Termingeschäften und Einkünften 
aus Stillhalterprämien verrechnet werden.  


3. Verluste im Sinne des § 20 Absatz 6 Satz 6 EStG aus dem aktuellen Jahr (die nach 
dem 31. Dezember 2019 entstanden sind) dürfen bis zur Höhe von 20.000 € mit 
Einkünften aus Kapitalvermögen verrechnet werden. 


4. sonstige Kapitalerträge/Verluste aus dem aktuellen Jahr; 
sonstige negative Einkünfte aus dem aktuellen Jahr im Sinne des § 20 EStG dürfen 
mit positiven Einkünften im Sinne des § 20 EStG verrechnet werden. 


5. Verlustvorträge im Sinne des § 20 Absatz 6 Satz 3 EStG aus Aktienveräußerungen im 
Sinne des § 20 Absatz 6 Satz 4 EStG dürfen nur mit nach Verrechnung gemäß Ziffer 1, 
3 und 4 verbleibenden Aktienveräußerungsgewinnen verrechnet werden. 


6. Verlustvorträge im Sinne des § 20 Absatz 6 Satz 3 EStG aus Termingeschäften im 
Sinne des § 20 Absatz 6 Satz 5 EStG (die nach dem 31. Dezember 2020 entstanden 
sind) dürfen nur mit nach Verrechnung gemäß Ziffer 2 bis 4 verbleibenden 
Gewinnen aus Termingeschäften und mit Einkünften aus Stillhalterprämien nur bis 
zur Höhe von 20.000 € verrechnet werden. 


7. Verlustvorträge im Sinne des § 20 Absatz 6 Satz 3 EStG aus Verlusten im Sinne des 
§ 20 Absatz 6 Satz 6 EStG (die nach dem 31. Dezember 2019 entstanden sind) dürfen 
nur mit nach Verrechnung gemäß Ziffer 1 bis 6 verbleibenden Einkünften aus 
Kapitalvermögen und nur bis zur Höhe von 20.000 € verrechnet werden. 


8. sonstige Verlustvorträge im Sinne des § 20 Absatz 6 Satz 3 EStG dürfen mit positiven 
Einkünften nach Verrechnung gemäß Ziffer 1 bis 7 im Sinne des § 20 EStG verrechnet 
werden. 


 
Die Verlustverrechnung kann nicht auf Teilbeträge beschränkt werden. 
 
Nach § 43a Absatz 3 Satz 2 EStG hat die auszahlende Stelle unter Berücksichtigung des § 20 
Absatz 6 Satz 4 EStG im Kalenderjahr negative Kapitalerträge einschließlich gezahlter Stück-
zinsen bis zur Höhe der positiven Kapitalerträge auszugleichen. Diese institutsbezogene 
unterjährige Verlustverrechnung (vgl. auch Rn. 212) ist nur zeitlich vorrangig. Auf Antrag 
des Steuerpflichtigen ist im Rahmen der Veranlagung gemäß § 32d Absatz 4 EStG eine 
institutsübergreifende Verlustverrechnung (zwischen mehreren Depots bei unterschiedlichen 
auszahlenden Stellen) durchzuführen (BFH-Urteil vom 29. August 2017, VIII R 23/15, BStBl 
2019 II S. 54). 
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Folgende Einkünfte des nicht verheirateten A liegen im Jahr 2021 vor: 
 
Bank A 
Verluste § 20 Absatz 6 Satz 6 EStG      ./. 12.000 € 
 
Bank B 
Gewinne Termingeschäfte/Einkünfte Stillhalterprämien      30.000 € 
Sonstiger Verlust                 ./.    5.000 € 
Es wurde kein Freistellungsauftrag erteilt. 
 
Verlustvortrag zum 31. Dezember 2020: 
§ 20 Absatz 6 Satz 3 und 6 EStG in Verbindung mit 
§ 10d Absatz 4 EStG          45.000 € 
 
Ausweis Steuerbescheinigung (Bank A) 
Höhe der Kapitalerträge Zeile 7 Anlage KAP              0 € 
Höhe des Verlustes im Sinne des § 20 Abs. 6 Satz 6 EStG          ./.  12.000 € 
Zeile 15 Anlage KAP 
 
Ausweis Steuerbescheinigung (Bank B) 
Höhe der Kapitalerträge Zeile 7 Anlage KAP    25.000 € 


davon: Einkünfte aus Stillhalterprämien im Sinne 
des § 20 Absatz 1 Nr. 11 EStG und Gewinne aus 
Termingeschäften im Sinne des 
§ 20 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 EStG     25.000 € 
Zeile 9 Anlage KAP 
 


nur nachrichtlich: 
Einkünfte aus Stillhalterprämien im Sinne des § 20 Abs. 1 
Nr. 11 EStG und Gewinne aus Termingeschäften 
im Sinne des § 20 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 EStG  
vor Verrechnung mit sonstigen Verlusten    30.000 € 
 
Verlustverrechnung im Veranlagungsverfahren gemäß § 32d Absatz 4 EStG 
Einkünfte § 20 EStG: 
Kapitalerträge lt. Steuerbescheinigung Bank B      25.000 € 
./. Verluste § 20 Absatz 6 Satz 6 EStG lt. Steuerbescheinigung Bank A          ./.12.000 € 
./. Verlustvortrag § 20 Absatz 6 Satz 3 und 6 EStG            ./.  13.000 € 
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= Einkünfte (§ 20 EStG)                  0 € 
 
Verlustvortrag § 20 Absatz 6 Satz 3 und 6 EStG zum 31. Dezember 2020  45.000 € 
./. Verrechnung in 2021               ./.  13.000 € 
+  Verlustüberhang Bank A aus 2021                0 € 
Verlustvortrag § 20 Absatz 6 Satz 3 und 6 EStG zum 31. Dezember 2021  32.000 €“ 
 
Nach Randnummer 148 wird eine neue Randnummer 148a eingefügt: 
 
„Anrechnung ausländischer Steuern bei ausländischen Investmenterträgen 
 


148a Nach § 32d Absatz 5 Satz 1 EStG sind höchstens 25 % ausländische Steuer auf den einzel-
nen Kapitalertrag anzurechnen. Bei ausländischen Investmenterträgen ist für die Berech-
nung des anrechenbaren Höchstbetrages der nach Berücksichtigung der Teilfreistellung 
nach § 20 InvStG verbleibende steuerpflichtige Investmentertrag maßgebend.  
 
Beispiel (ausländischer Auslands-Immobilienfonds): 
 
Ein inländischer Privatanleger bezieht eine Ausschüttung eines ausländischen Auslands-
Immobilienfonds im Sinne des § 2 Absatz 9 Satz 2 InvStG in Höhe von 10.000 €. Nach 
Anwendung der Auslands-Immobilienteilfreistellung nach § 20 Absatz 3 Satz 2 InvStG in 
Höhe von 80 % sind nur 2.000 € der Investmenterträge steuerpflichtig. Die Ausschüttung 
unterliegt im Sitzstaat des Investmentfonds einer Quellensteuer in Höhe von 30 %, also 
3.000 €. Das entsprechende DBA sieht einen Ermäßigungsanspruch auf 15 % (hier 
1.500 €) vor. 
 
Lösung: 
 
Höchstbetrag in Höhe von 500 € (2.000 € x 25 %); 
Anrechnung in Höhe von 500 €. 
 
Beispiel (ausländischer Aktienfonds): 
 
Ein inländischer Privatanleger bezieht eine Ausschüttung eines ausländischen Aktienfonds 
im Sinne des § 2 Absatz 6 Satz 1 InvStG in Höhe von 10.000 €. Nach Anwendung der 
Aktienteilfreistellung nach § 20 Absatz 1 Satz 1 InvStG in Höhe von 30 % sind nur 7.000 € 
der Investmenterträge steuerpflichtig. Die Ausschüttung unterliegt im Sitzstaat des Invest-
mentfonds einer Quellensteuer in Höhe von 30 %, also 3.000 €. Das entsprechende DBA 
sieht einen Ermäßigungsanspruch auf 15 % (hier 1.500 €) vor. 







 
Seite 14   


Lösung: 
 
Höchstbetrag in Höhe von 1.750 € (7.000 € x 25 %); 
Anrechnung in Höhe von 1.500 € (aufgrund der Begrenzung auf die nach dem DBA-
Ermäßigungsanspruch verbleibende ausländische Steuer) 
 
Wenn die auszahlende Stelle bei vor dem 1. Januar 2020 zugeflossenen Kapitalerträgen 
eine niedrigere ausländische Steuer angerechnet hat, als sich nach dieser Randziffer 
ergibt, ist es nicht zu beanstanden, wenn die auszahlende Stelle keine Korrektur vornimmt. 
Der Steuerpflichtige kann in diesen Fällen eine Korrektur nach § 32d Absatz 4 EStG im 
Veranlagungsverfahren beantragen. Für diesen Zweck hat die auszahlende Stelle zu 
bestätigen, dass sie keine Korrektur vorgenommen hat und vornehmen wird.“ 
 
Randnummer 256 wird wie folgt gefasst: 
 


„256  Es bestehen keine Bedenken, neben dem Original der NV-Bescheinigung auch eine amtlich 
beglaubigte Kopie für steuerliche Zwecke anzuerkennen. Gleiches gilt, wenn durch einen 
Mitarbeiter des zum Steuerabzug Verpflichteten oder eines anderen Kreditinstituts auf einer 
Kopie vermerkt wird, dass das Original der NV-Bescheinigung vorgelegen hat. Wird die NV-
Bescheinigung vom Finanzamt zurückgefordert und hatte der zum Steuerabzug Verpflich-
tete das Original der NV-Bescheinigung zuvor eingescannt und anschließend vernichtet, ist 
es ausreichend, wenn die Löschung der Abstandnahme vom zum Steuerabzug Verpflich-
teten bestätigt wird.“ 
 
Randnummer 295a wird neu eingefügt: 
 


„295a Gläubiger im Sinne des § 44a Absatz 7 Satz 1 EStG oder Gläubiger im Sinne des § 44a 
Absatz 8 Satz 1 EStG erfüllen stets auch die Voraussetzungen eines Gläubigers im Sinne 
des § 44a Absatz 4 Satz 1 EStG. Bei Vorlage einer NV-Bescheinigung nach § 44a Absatz 7 
Satz 2 EStG (NV-Art 35-37) oder nach § 44a Absatz 8 Satz 2 EStG (NV-Art 04) ist daher 
auch nach § 44a Absatz 4 EStG vom Kapitalertragsteuerabzug Abstand zu nehmen.“ 
 


 Randnummer 297 wird wie folgt gefasst: 
 
„297 Die Rn. 295 und 296 gelten entsprechend, wenn eine amtlich beglaubigte Kopie des Fest-


stellungsbescheides nach § 60a AO der Finanzbehörde überlassen wird und mit der Maßgabe, 
dass die Abstandnahme vom Steuerabzug auf Kapitalerträge im Sinne des § 43 Absatz 1 
Satz 1 Nummer 1a EStG in Höhe von maximal 20.000 € jährlich begrenzt wird. Nach § 44a 
Absatz 2 Satz 3 in Verbindung mit § 44a Absatz 4 und 7 EStG gilt die Erlaubnis zur 
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des Kalenderjahres. Nach § 44a Absatz 4 und 7 ist für die Abstandnahme vom Steuerabzug 
Voraussetzung, dass eine steuerbefreite Körperschaft, Personenvereinigung oder Vermögens-
masse gegeben ist. Bei nach § 5 Absatz 1 Nummer 9 KStG befreiten Körperschaften, Per-
sonenvereinigungen oder Vermögensmassen liegen diese Voraussetzungen dann vor, wenn 
die Befreiung von der Körperschaftsteuer für den gesamten Veranlagungszeitraum gewährt 
werden kann (§ 60 Absatz 2 AO).“ 


 
Randnummer 314 wird wie folgt gefasst: 
 


„314 Die Ausländereigenschaft eines Kunden kann anhand der Merkmale festgestellt werden, die 
vom Kreditinstitut im Zusammenhang mit der Legitimationsprüfung nach § 154 AO oder der 
Identifizierung nach §§ 3, 4 des Geldwäschegesetzes (GwG) bei der Begründung der Ge-
schäftsbeziehung oder der Kontoeröffnung erhoben werden. Ist im Einzelfall unklar, ob der 
Kunde Steuerausländer ist, kann das Institut auf die von einer ausländischen Finanzbehörde 
ausgestellte Wohnsitzbescheinigung vertrauen und für den Steuerabzug davon ausgehen, dass 
im Inland nur eine beschränkte Steuerpflicht besteht. 
 
Teilt ein Kunde seinem Kreditinstitut den Umzug vom Inland in das Ausland mit, kann das 
Kreditinstitut nur dann nicht mehr von einer unbeschränkten Steuerpflicht ausgehen, wenn 
dem Kreditinstitut der Statuswechsel durch schriftliche, beweiskräftige Unterlagen nachge-
wiesen wurde. Schriftliche beweiskräftige Unterlagen sind insbesondere die melderechtlichen 
Nachweise (Schreiben an Meldebehörde) des Wohnsitzwechsels oder die von einer auslän-
dischen Finanzbehörde ausgestellte Wohnsitzbescheinigung. Kann der Statuswechsel nicht 
zweifelsfrei nachgewiesen werden, ist weiterhin davon auszugehen, dass im Inland eine unbe-
schränkte Steuerpflicht besteht. Die Voraussetzungen, dass keine unbeschränkte Steuerpflicht 
vorliegt, sind in einem zeitlich angemessenen Abstand vom Kreditinstitut entsprechend den 
Grundsätzen zu § 10 Absatz 3 Nummer 4, § 11 Absatz 3 GwG zu überprüfen.“ 
 
Randnummer 324 wird wie folgt gefasst: 
 


„324 Für die Abgeltungsteuer auf Kapitalerträge und Veräußerungsgewinne sind die Grundsätze 
dieses Schreibens auf alle offenen Fälle anzuwenden. Im Übrigen ist dieses Schreiben auf 
Kapitalerträge, die nach dem 31. Dezember 2008 zufließen, sowie erstmals für den Veran-
lagungszeitraum 2009 anzuwenden. 
 
Die Änderungen der Rn. 174, 251a bis 251c und 308a in der Fassung des BMF-Schreibens 
vom 3. Mai 2017 sind erstmals ab dem 1. Januar 2018 anzuwenden. 
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Kapitalertragsteuererhebung erstmals ab dem 1. Januar 2018 anzuwenden.  
Die Änderung der Rn. 256a in der Fassung des BMF-Schreibens vom 17. Januar 2019 ist 
erstmals für Kapitalerträge anzuwenden, die nach dem 31. Dezember 2019 zufließen. 
 
Es wird nicht beanstandet, wenn die Änderung der Rn. 59 in der Fassung des BMF-
Schreibens vom 10. Mai 2019 für die Kapitalertragsteuererhebung erstmals auf Kapital-
erträge, die ab dem 1. Januar 2020 zufließen, angewendet wird. 
 
Die Änderung der Rn. 8a in der Fassung des BMF-Schreibens vom 16. September 2019 ist für 
die Kapitalertragsteuererhebung erstmals auf Kapitalerträge anzuwenden, die ab dem 
1. Januar 2020 zufließen.  
 
Es wird nicht beanstandet, wenn die Änderung der Rn. 57 in der Fassung des BMF-
Schreibens vom 19. Februar 2021 für die Kapitalertragsteuererhebung bereits auf Kapital-
erträge, die ab dem 1. Januar 2021 zufließen, angewendet wird.1“ 
1„Sofern die Rn. 324 in der Fassung dieses Schreibens sich von vorhergehenden Fassungen dadurch unterscheidet, dass 
Nichtbeanstandungsregelungen zur Kapitalertragsteuererhebung nicht mehr enthalten sind, hat dies ausschließlich redaktionelle Gründe.“ 


 
Die Randnummer 118 in der Fassung des BMF-Schreibens vom 3. Juni 2021 ist mit Aus-
nahme von Verlusten aus Kapitalvermögen gemäß § 20 Absatz 2 Satz 1 Nummer 3 EStG 
erstmals für Verluste anzuwenden, die nach dem 31. Dezember 2019 entstehen. Für Ver-
luste aus Kapitalvermögen gemäß § 20 Absatz 2 Satz 1 Nummer 3 EStG ist Randnummer 
118 erstmals ab dem 1. Januar 2021 anzuwenden. 
 
Für den Kapitalertragsteuerabzug und die Ausstellung von Steuerbescheinigungen wird es 
nicht beanstandet, wenn die Vorgaben zur Umsetzung des § 20 Absatz 6 Satz 5 und Satz 6 
EStG unter folgender Maßgabe erst zum 1. Januar 2022 angewendet werden: 
 
1. Für das Kalenderjahr 2021 dürfen Verluste aus ausgeknockten Zertifikaten, Verluste 


aus verfallenen Optionen und der Verlust aus einem vom Stillhalter gezahlten Baraus-
gleich und Verluste aus ausgeknockten / verfallenen Optionsscheinen nicht mehr in 
den Verlusttopf für sonstige Verluste eingestellt werden. Die Rn. 8a, 26, 27, 32 und 34 
des BMF-Schreibens „Einzelfragen zur Abgeltungsteuer“ in der am 16. September 
2019 geltenden Fassung (BStBl I S. 889) sind ab 1. Januar 2021 nicht mehr anzu-
wenden. Verluste aus dem wertlosen Verfall von anderen Wirtschaftsgütern im Sinne 
des § 20 Absatz 1 EStG sind ebenfalls entsprechend der bisherigen Verfahrensweise 
beim Kapitalertragsteuerabzug nicht im Verlusttopf für sonstige Verluste zu berück-
sichtigen. 


2. Das BMF-Schreiben „Einzelfragen zur Abgeltungsteuer“ in der am 16. September 
2019 geltenden Fassung (BStBl I S. 889) und das BMF-Schreiben „Kapitalertrag-
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der am 27. Juni 2018 geltenden Fassung (BStBl I S 805) werden weiterhin angewendet. 
Für das Kalenderjahr 2020 konnten Verluste aus ausgeknockten Zertifikaten, Verluste 
aus verfallenen Optionen, der Verlust aus einem vom Stillhalter gezahlten Baraus-
gleich und Verluste aus ausgeknockten / verfallenen Optionsscheinen in den Verlust-
topf für sonstige Verluste eingestellt werden. Verluste aus dem wertlosen Verfall von 
anderen Wirtschaftsgütern im Sinne des § 20 Absatz 1 EStG waren entsprechend der 
bisherigen Verfahrensweise beim Kapitalertragsteuerabzug nicht im Verlusttopf für 
sonstige Verluste zu berücksichtigen. 


 
Im Übrigen sind die Verluste im Rahmen der Veranlagung durch Vorlage von Abrech-
nungen der Depotbank nachzuweisen.“ 
 
Randnummer 325 wird wie folgt gefasst: 
 


„325 Bei Sachverhalten, die unter die Regelung dieses Schreibens fallen, sind folgende BMF-
Schreiben nicht mehr anzuwenden: das BMF-Schreiben vom 30. April 1993 (BStBl I S. 343), 
6. Juni 1995 - IV B 4-S 2252-186/95, 9. Oktober 2012 (BStBl I S. 953), 5. Juli 2013 (BStBl I 
S. 881), 31. Juli 2013 (BStBl I S. 940), 12. September 2013 (BStBl I S. 1167), 3. Januar 2014 
(BStBl I S. 58), 9. Dezember 2014 (BStBl I S. 1608), 18. März 2015 (BStBl I S. 253), 
27. Mai 2015 (BStBl I S. 473), 31. August 2015 (BStBl I S. 662) und vom 10. Mai 2017 
(BStBl I S. 774).“ 
 
Dieses Schreiben wird im Bundessteuerblatt Teil I veröffentlicht 
 
Im Auftrag 
 
 
Dieses Dokument wurde elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift gültig. 












URTEIL DES GERICHTSHOFS (Zehnte Kammer)


3. Juni 2021(*)


„Vorlage zur Vorabentscheidung – Steuerwesen – Mehrwertsteuer – Richtlinie 2006/112/EG – Art. 43 
und 45 – Richtlinie 2006/112/EG in der durch die Richtlinie 2008/8/EG geänderten Fassung – Art. 44, 
45 und 47 – Dienstleistungen – Steuerlicher Anknüpfungspunkt – Begriff der festen Niederlassung – 


Vermietung einer Immobilie in einem Mitgliedstaat – Immobilieneigentümerin mit Gesellschaftssitz auf 
der Insel Jersey“


In der Rechtssache C-931/19


betreffend ein Vorabentscheidungsersuchen nach Art. 267 AEUV, eingereicht vom 
Bundesfinanzgericht (Österreich) mit Entscheidung vom 20. Dezember 2019, beim Gerichtshof 
eingegangen am 20. Dezember 2019, in dem Verfahren


Titanium Ltd


gegen


Finanzamt Österreich, zuvor Finanzamt Wien,


erlässt


DER GERICHTSHOF (Zehnte Kammer)


unter Mitwirkung des Kammerpräsidenten M. Ilešič sowie der Richter E. Juhász (Berichterstatter) und 
C. Lycourgos,


Generalanwalt: G. Hogan,


Kanzler: A. Calot Escobar,


aufgrund des schriftlichen Verfahrens,


unter Berücksichtigung der Erklärungen


–        der österreichischen Regierung, vertreten durch A. Posch, F. Koppensteiner und J. Schmoll als 
Bevollmächtigte,


–        der Europäischen Kommission, vertreten durch L. Mantl und R. Lyal als Bevollmächtigte,


aufgrund des nach Anhörung des Generalanwalts ergangenen Beschlusses, ohne Schlussanträge über 
die Rechtssache zu entscheiden,


folgendes


Urteil


1        Das Vorabentscheidungsersuchen betrifft die Auslegung der Richtlinie 2006/112/EG des Rates vom 
28. November 2006 über das gemeinsame Mehrwertsteuersystem (ABl. 2006, L 347, S. 1) und der 
Richtlinie 2006/112 in der durch die Richtlinie 2008/8/EG des Rates vom 12. Februar 2008 (ABl. 2008, 
L 44, S. 11) geänderten Fassung (im Folgenden: Richtlinie 2006/112 in ihrer geänderten Fassung).
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2        Es ergeht im Rahmen eines Rechtsstreits zwischen der Titanium Ltd mit Sitz auf Jersey und dem 
Finanzamt Österreich, zuvor Finanzamt Wien (Österreich) (im Folgenden: Finanzamt), wegen der 
Erhebung von Umsatzsteuer auf Einkünfte aus der Vermietung einer in Österreich belegenen Immobilie 
für die Steuerjahre 2009 und 2010.


Rechtlicher Rahmen


Unionsrecht


Richtlinie 2006/112


3        Titel V („Ort des steuerbaren Umsatzes“) der Richtlinie 2006/112 enthielt u. a. ein Kapitel 3 („Ort der 
Dienstleistung“), das die Art. 43 bis 59 dieser Richtlinie umfasste.


4        Art. 43 der Richtlinie lautete:


„Als Ort einer Dienstleistung gilt der Ort, an dem der Dienstleistungserbringer den Sitz seiner 
wirtschaftlichen Tätigkeit oder eine feste Niederlassung hat, von wo aus die Dienstleistung erbracht 
wird, oder in Ermangelung eines solchen Sitzes oder einer solchen festen Niederlassung sein Wohnsitz 
oder sein gewöhnlicher Aufenthaltsort.“


5        Art. 45 der Richtlinie 2006/112 bestimmte:


„Als Ort einer Dienstleistung im Zusammenhang mit einem Grundstück, einschließlich der 
Dienstleistungen von Grundstücksmaklern und -sachverständigen, sowie einer Dienstleistung zur 
Vorbereitung oder Koordinierung von Bauleistungen, wie z. B. Dienstleistungen von Architekten und 
Bauaufsichtsbüros, gilt der Ort, an dem das Grundstück gelegen ist.“


6        Art. 193 dieser Richtlinie sah vor:


„Die Mehrwertsteuer schuldet der Steuerpflichtige, der Gegenstände steuerpflichtig liefert oder eine 
Dienstleistung steuerpflichtig erbringt, außer in den Fällen, in denen die Steuer gemäß den Artikeln 194 
bis 199 sowie 202 von einer anderen Person geschuldet wird.“


7        Art. 194 der Richtlinie lautete:


„(1)      Wird die steuerpflichtige Lieferung von Gegenständen bzw. die steuerpflichtige Dienstleistung 
von einem Steuerpflichtigen bewirkt, der nicht in dem Mitgliedstaat ansässig ist, in dem die 
Mehrwertsteuer geschuldet wird, können die Mitgliedstaaten vorsehen, dass die Person, für die die 
Lieferung bzw. Dienstleistung bestimmt ist, die Steuer schuldet.


(2)      Die Mitgliedstaaten legen die Bedingungen für die Anwendung des Absatzes 1 fest.“


8        Art. 196 der Richtlinie 2006/112 bestimmte:


„Die Mehrwertsteuer schuldet der steuerpflichtige Dienstleistungsempfänger im Sinne des Artikels 56 
oder der in dem Mitgliedstaat, in dem die Steuer geschuldet wird, für Mehrwertsteuerzwecke erfasste 
Dienstleistungsempfänger im Sinne der Artikel 44, 47, 50, 53, 54 und 55, wenn die Dienstleistung von 
einem nicht in diesem Mitgliedstaat ansässigen Steuerpflichtigen erbracht wird.“


Richtlinie 2006/112 in ihrer geänderten Fassung


9        Die Richtlinie 2008/8 änderte die Richtlinie 2006/112, insbesondere ihre Bestimmungen in Titel V 
Kapitel 3 sowie ihren Art. 196, mit Wirkung vom 1. Januar 2010.


10      Art. 44 der Richtlinie 2006/112 in ihrer geänderten Fassung lautet:


„Als Ort einer Dienstleistung an einen Steuerpflichtigen, der als solcher handelt, gilt der Ort, an dem 
dieser Steuerpflichtige den Sitz seiner wirtschaftlichen Tätigkeit hat. Werden diese Dienstleistungen 
jedoch an eine feste Niederlassung des Steuerpflichtigen, die an einem anderen Ort als dem des Sitzes 
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seiner wirtschaftlichen Tätigkeit gelegen ist, erbracht, so gilt als Ort dieser Dienstleistungen der Sitz der 
festen Niederlassung. In Ermangelung eines solchen Sitzes oder einer solchen festen Niederlassung gilt 
als Ort der Dienstleistung der Wohnsitz oder der gewöhnliche Aufenthaltsort des steuerpflichtigen 
Dienstleistungsempfängers.“


11      Art. 45 dieser geänderten Richtlinie sieht vor:


„Als Ort einer Dienstleistung an einen Nichtsteuerpflichtigen gilt der Ort, an dem der 
Dienstleistungserbringer den Sitz seiner wirtschaftlichen Tätigkeit hat. Werden diese Dienstleistungen 
jedoch von der festen Niederlassung des Dienstleistungserbringers, die an einem anderen Ort als dem 
des Sitzes seiner wirtschaftlichen Tätigkeit gelegen ist, aus erbracht, so gilt als Ort dieser 
Dienstleistungen der Sitz der festen Niederlassung. In Ermangelung eines solchen Sitzes oder einer 
solchen festen Niederlassung gilt als Ort der Dienstleistung der Wohnsitz oder der gewöhnliche 
Aufenthaltsort des Dienstleistungserbringers.“


12      Art. 47 der Richtlinie in der geänderten Fassung bestimmt:


„Als Ort einer Dienstleistung im Zusammenhang mit einem Grundstück, einschließlich der 
Dienstleistungen von Sachverständigen und Grundstücksmaklern, der Beherbergung in der 
Hotelbranche oder in Branchen mit ähnlicher Funktion, wie zum Beispiel in Ferienlagern oder auf 
einem als Campingplatz hergerichteten Gelände, der Einräumung von Rechten zur Nutzung von 
Grundstücken sowie von Dienstleistungen zur Vorbereitung und Koordinierung von Bauleistungen, wie 
z. B. die Leistungen von Architekten und Bauaufsichtsunternehmen, gilt der Ort, an dem das 
Grundstück gelegen ist.“


13      Die Art. 193 und 194 der Richtlinie 2006/112 in ihrer geänderten Fassung stimmen mit den Art. 193 
und 194 der Richtlinie 2006/112 überein.


14      Art. 196 der Richtlinie 2006/112 in ihrer geänderten Fassung lautet:


„Die Mehrwertsteuer schuldet der Steuerpflichtige oder die nicht steuerpflichtige juristische Person mit 
einer Mehrwertsteuer-Identifikationsnummer, für den/die eine Dienstleistung nach Artikel 44 erbracht 
wird, wenn die Dienstleistung von einem nicht in diesem Mitgliedstaat ansässigen Steuerpflichtigen 
erbracht wird.“


Durchführungsverordnung (EU) Nr. 282/2011


15      Im 14. Erwägungsgrund der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 282/2011 des Rates vom 15. März 
2011 zur Festlegung von Durchführungsvorschriften zur Richtlinie 2006/112 (ABl. 2011, L 77, S. 1) 
wird ausgeführt:


„Um die einheitliche Anwendung der Regeln für die Bestimmung des Ortes der steuerbaren Umsätze 
sicherzustellen, sollten der Begriff des Ortes, an dem ein Steuerpflichtiger den Sitz seiner 
wirtschaftlichen Tätigkeit hat, und der Begriff der festen Niederlassung, des Wohnsitzes und des 
gewöhnlichen Aufenthaltsortes klargestellt werden. Die Zugrundelegung möglichst klarer und 
objektiver Kriterien sollte die praktische Anwendung dieser Begriffe erleichtern, wobei der 
Rechtsprechung des Gerichtshofs [der Europäischen Union] Rechnung getragen werden sollte.“


16      Art. 11 der Durchführungsverordnung bestimmt:


„(1)      Für die Anwendung des Artikels 44 der Richtlinie 2006/112/EG gilt als ‚feste Niederlassung‘ 
jede Niederlassung mit Ausnahme des Sitzes der wirtschaftlichen Tätigkeit nach Artikel 10 dieser 
Verordnung, die einen hinreichenden Grad an Beständigkeit sowie eine Struktur aufweist, die es ihr von 
der personellen und technischen Ausstattung her erlaubt, Dienstleistungen, die für den eigenen Bedarf 
dieser Niederlassung erbracht werden, zu empfangen und dort zu verwenden.


(2)      Für die Anwendung der folgenden Artikel gilt als ‚feste Niederlassung‘ jede Niederlassung mit 
Ausnahme des Sitzes der wirtschaftlichen Tätigkeit nach Artikel 10 dieser Verordnung, die einen 
hinreichenden Grad an Beständigkeit sowie eine Struktur aufweist, die es von der personellen und 
technischen Ausstattung her erlaubt, Dienstleistungen zu erbringen:
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a)      Artikel 45 der Richtlinie 2006/112/EG;


b)      ab 1. Januar 2013 Artikel 56 Absatz 2 Unterabsatz 2 der Richtlinie 2006/112/EG;


c)      bis 31. Dezember 2014 Artikel 58 der Richtlinie 2006/112/EG;


d)      Artikel 192a der Richtlinie 2006/112/EG.


(3)      Allein aus der Tatsache, dass eine Mehrwertsteuer-Identifikationsnummer zugeteilt wurde, kann 
nicht darauf geschlossen werden, dass ein Steuerpflichtiger eine ‚feste Niederlassung‘ hat.“


17      Gemäß ihrem Art. 65 gilt die am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung, d. h. am 12. April 
2011, in Kraft getretene Durchführungsverordnung Nr. 282/2011 ab dem 1. Juli 2011.


Österreichisches Recht


18      § 19 Abs. 1 des Umsatzsteuergesetzes 1994 (BGBl. Nr. 663/1994) (im Folgenden: UStG) in der bis 
zum 31. Dezember 2009 geltenden Fassung bestimmte:


„Steuerschuldner ist in den Fällen des § 1 Abs. 1 Z 1 und 2 der Unternehmer, in den Fällen des § 11 
Abs. 14 der Aussteller der Rechnung.


Bei sonstigen Leistungen (ausgenommen die entgeltliche Duldung der Benützung von Bundesstraßen) 
und bei Werklieferungen wird die Steuer vom Empfänger der Leistung geschuldet, wenn


–        der leistende Unternehmer im Inland weder einen Wohnsitz (Sitz) noch seinen gewöhnlichen 
Aufenthalt oder eine Betriebsstätte hat und


–        der Leistungsempfänger Unternehmer oder eine juristische Person des öffentlichen Rechts ist.


Der leistende Unternehmer haftet für diese Steuer.“


19      § 19 Abs. 1 UStG in der ab dem 1. Januar 2010 geltenden Fassung lautet:


„Steuerschuldner ist in den Fällen des § 1 Abs. 1 Z 1 und 2 der Unternehmer, in den Fällen des § 11 
Abs. 14 der Aussteller der Rechnung.


Bei sonstigen Leistungen (ausgenommen die entgeltliche Duldung der Benützung von Bundesstraßen) 
und bei Werklieferungen wird die Steuer vom Empfänger der Leistung geschuldet, wenn


–        der leistende Unternehmer im Inland weder einen Wohnsitz (Sitz) noch seinen gewöhnlichen 
Aufenthalt oder eine an der Leistungserbringung beteiligte Betriebsstätte hat und


–        der Leistungsempfänger Unternehmer im Sinne des § 3a Abs. 5 Z 1 und 2 ist oder eine juristische 
Person des öffentlichen Rechts ist, die Nichtunternehmer im Sinne des § 3a Abs. 5 Z 3 ist.


Der leistende Unternehmer haftet für diese Steuer.“


Ausgangsrechtsstreit und Vorlagefrage


20      Titanium ist eine Gesellschaft mit Sitz und Geschäftsleitung auf Jersey, deren Geschäftsgegenstand im 
Bereich Realitätenwesen, Vermögensverwaltung sowie Wohnungs- und Siedlungswesen liegt.


21      In den Steuerjahren 2009 und 2010 vermietete sie eine ihr gehörende Immobilie in Wien (Österreich) 
umsatzsteuerpflichtig an zwei österreichische Unternehmer.


22      Für die Zwecke dieser Umsätze, bei denen es sich um ihre einzigen in Österreich handelte, beauftragte 
Titanium ein österreichisches Hausverwaltungsunternehmen, das Dienstleister und Lieferanten 
vermitteln, die Mieten und Betriebskosten abrechnen, die Geschäftsaufzeichnungen führen und die 
Umsatzsteuer-Meldedaten vorbereiten sollte. Diese Leistungen wurden von dem beauftragten 
Unternehmen in anderen Räumlichkeiten als denjenigen der Titanium gehörenden Immobilie erbracht.
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23      Titanium behielt jedoch die Entscheidungsgewalt über die Begründung und Auflösung von 
Mietverhältnissen sowie über deren wirtschaftliche und rechtliche Konditionen, über die Durchführung 
von Investitionen und Reparaturmaßnahmen sowie deren Finanzierung, über die Auswahl von Dritten 
zur Erbringung anderer Vorleistungen und schließlich die Auswahl, Beauftragung und Überwachung 
der Hausverwaltung selbst.


24      Während Titanium der Ansicht war, dass sie für ihre Vermietungstätigkeit im Zusammenhang mit der 
Immobilie in Ermangelung einer festen Niederlassung in Österreich keine Umsatzsteuer schulde, war 
das Finanzamt der Auffassung, dass eine vermietete Immobilie eine solche feste Niederlassung 
darstelle, und setzte daher für die Steuerjahre 2009 und 2010 Umsatzsteuer zu Lasten dieser 
Gesellschaft fest.


25      Titanium legte gegen die Bescheide des Finanzamts Beschwerde beim Bundesfinanzgericht 
(Österreich) ein und machte geltend, dass die von ihr vermietete Immobilie mangels personeller 
Ausstattung nicht als feste Niederlassung angesehen werden könne.


26      Das Finanzamt wies seinerseits darauf hin, dass nach den Umsatzsteuerrichtlinien 2000 ein 
Unternehmer, der in Österreich ein Grundstück besitze, das er umsatzsteuerpflichtig vermiete, als 
inländischer Unternehmer zu behandeln sei und dass der Leistungsempfänger nicht die Steuer für 
diesen Umsatz schulde. Somit liege im Fall der Vermietung einer Immobilie stets eine feste 
Niederlassung vor.


27      Das vorlegende Gericht führt dazu aus, dass die nationale Bestimmung, die es anzuwenden habe, § 19 
Abs. 1 UStG sei, wonach es zum Übergang der Steuerschuld auf den Leistungsempfänger komme, 
wenn der Unternehmer im Inland weder sein Unternehmen betreibe noch eine Betriebsstätte habe. Mit 
dieser Bestimmung sei nicht nur Art. 196 der Richtlinie 2006/112, sondern auch deren Art. 194 
umgesetzt worden.


28      Es stellt ferner fest, aus den Urteilen vom 17. Juli 1997, ARO Lease (C-190/95, EU:C:1997:374), und 
vom 7. Mai 1998, Lease Plan (C-390/96, EU:C:1998:206), ergebe sich, dass der Begriff „feste 
Niederlassung“ im Konkreten eigenes Personal des Dienstleisters voraussetze, und dass der Rückgriff 
auf das Personal eines anderen, beauftragten Unternehmens nicht für die Subsumtion unter diesen 
Begriff ausreiche.


29      In diesem Zusammenhang weist das vorlegende Gericht darauf hin, dass mehrere deutsche 
Finanzgerichte befunden hätten, dass ein Windpark auch ohne personelle Ausstattung als Betriebsstätte 
und feste Niederlassung angesehen werden könne, wenn er einen erheblichen Wert habe und einen 
höchstmöglichen Grad an Beständigkeit aufweise. Eine Entscheidung des Bundesfinanzhofs 
(Deutschland) sei hierzu jedoch noch nicht ergangen.


30      Das vorlegende Gericht sieht sich daher vor die Frage nach dem Begriff der festen Niederlassung bei 
einer Tätigkeit gestellt, die wie die im Ausgangsverfahren in Rede stehende ohne den Einsatz jeglicher 
technischen und personellen Ausstattung ausgeführt wird.


31      Vor diesem Hintergrund hat es beschlossen, das Verfahren auszusetzen und dem Gerichtshof folgende 
Frage zur Vorabentscheidung vorzulegen:


Ist dem Begriff der festen Niederlassung das Verständnis beizulegen, dass stets das Vorliegen einer 
personellen und technischen Ausstattung gegeben sein muss und daher an der Niederlassung unbedingt 
eigenes Personal des Dienstleistungserbringers vorhanden zu sein hat, oder kann im konkreten Fall der 
steuerpflichtigen Vermietung einer im Inland belegenen Liegenschaft, die sich bloß als passive 
Duldungsleistung darstellt, diese auch ohne personelle Ausstattung als „feste Niederlassung“ anzusehen 
sein?


Zur Vorlagefrage


Zur Zulässigkeit der Frage
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32      Die österreichische Regierung macht geltend, nicht Art. 43 der Richtlinie 2006/112 und Art. 44 der 
Richtlinie 2006/112 in ihrer geänderten Fassung gelangten im Ausgangsverfahren zur Anwendung, 
sondern Art. 45 der Richtlinie 2006/112 und Art. 47 der Richtlinie 2006/112 in ihrer geänderten 
Fassung, wonach als Ort einer Dienstleistung im Zusammenhang mit einem Grundstück der Ort gelte, 
an dem das Grundstück gelegen sei.


33      Sie leitet daraus ab, dass Art. 194 der Richtlinie 2006/112 und Art. 194 der Richtlinie 2006/112 in ihrer 
geänderten Fassung auf das Ausgangsverfahren Anwendung fänden und nicht, wie vom vorlegenden 
Gericht zugrunde gelegt, Art. 196 der Richtlinie 2006/112 und Art. 196 der Richtlinie 2006/112 in ihrer 
geänderten Fassung.


34      Art. 194 der Richtlinie 2006/112 und Art. 194 der Richtlinie 2006/112 in ihrer geänderten Fassung 
sähen für die Mitgliedstaaten ein Wahlrecht vor und übertrügen es ihnen, die Bedingungen für die 
Anwendung dieser Bestimmungen festzulegen, indem sie entschieden, ob die Steuerschuld auf den 
Leistungsempfänger übergehe oder nicht, so dass die vom österreichischen Gesetzgeber getroffene 
Wahl die vom vorlegenden Gericht gestellte Frage gegenstandslos mache.


35      Die österreichische Regierung schließt daraus, dass der Begriff „feste Niederlassung“ in keinem 
Zusammenhang mit dem Ausgangsverfahren stehe, was es rechtfertige, das 
Vorabentscheidungsersuchen für unzulässig zu erklären.


36      Insoweit ist darauf hinzuweisen, dass es nach ständiger Rechtsprechung des Gerichtshofs im Rahmen 
der durch Art. 267 AEUV geschaffenen Zusammenarbeit zwischen ihm und den nationalen Gerichten 
allein Sache des mit dem Rechtsstreit befassten nationalen Gerichts ist, in dessen 
Verantwortungsbereich die zu erlassende gerichtliche Entscheidung fällt, im Hinblick auf die 
Besonderheiten der Rechtssache sowohl die Erforderlichkeit einer Vorabentscheidung zum Erlass 
seines Urteils als auch die Erheblichkeit der dem Gerichtshof von ihm vorgelegten Fragen zu 
beurteilen. Daher ist der Gerichtshof grundsätzlich gehalten, über ihm vorgelegte Fragen zu befinden, 
wenn diese die Auslegung des Unionsrechts betreffen (Urteil vom 29. April 2021, Ubezpieczeniowy 
Fundusz Gwarancyjny, C-383/19, EU:C:2021:337, Rn. 29 und die dort angeführte Rechtsprechung).


37      Hieraus folgt, dass eine Vermutung für die Entscheidungserheblichkeit der Vorlagefragen eines 
nationalen Gerichts spricht, die es zur Auslegung des Unionsrechts in dem rechtlichen und sachlichen 
Rahmen stellt, den es in eigener Verantwortung festlegt und dessen Richtigkeit der Gerichtshof nicht zu 
prüfen hat. Die Zurückweisung des Ersuchens eines nationalen Gerichts ist dem Gerichtshof nur 
möglich, wenn die erbetene Auslegung des Unionsrechts offensichtlich in keinem Zusammenhang mit 
den Gegebenheiten oder dem Gegenstand des Ausgangsrechtsstreits steht, wenn das Problem 
hypothetischer Natur ist oder wenn der Gerichtshof nicht über die tatsächlichen und rechtlichen 
Angaben verfügt, die für eine zweckdienliche Beantwortung der ihm vorgelegten Fragen erforderlich 
sind (Urteil vom 1. Oktober 2020, Úrad speciálnej prokuratúry, C-603/19, EU:C:2020:774, Rn. 28 und 
die dort angeführte Rechtsprechung).


38      Das vorlegende Gericht hat hier in einem dem Gerichtshof übermittelten Dokument vom 19. August 
2020 angegeben, dass sich die dem Gerichtshof vorgelegte Frage allgemein auf die Auslegung des 
Begriffs „feste Niederlassung“ in der Richtlinie 2006/112 und der Durchführungsverordnung 
Nr. 282/2011 beziehe und in der Vorlagefrage kein konkreter Bezug zu Art. 194 oder Art. 196 dieser 
Richtlinie hergestellt werde. Es hat betont, dass sich die Frage, ob das Ausgangsverfahren unter den 
einen oder den anderen dieser Artikel falle, im Ergebnis als nebensächlich erweise, da beide Artikel die 
Frage aufwürfen, in welchem Staat der Steuerpflichtige ansässig sei, was bedeute, dass in beiden Fällen 
zu entscheiden sei, ob eine feste Niederlassung bestehe oder nicht.


39      Folglich handelt es sich bei der Rechtsauffassung der Republik Österreich nicht um die einzige 
vertretbare Auslegungsmöglichkeit, so dass sich daraus nicht die Unzulässigkeit der Vorlagefrage 
ergeben kann.


Zur Frage


40      Mit seiner Frage möchte das vorlegende Gericht im Wesentlichen wissen, ob eine in einem 
Mitgliedstaat vermietete Immobilie eine feste Niederlassung im Sinne des Art. 43 der Richtlinie 
2006/112 sowie der Art. 44 und 45 der Richtlinie 2006/112 in ihrer geänderten Fassung darstellt, wenn 
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der Eigentümer der Immobilie nicht über eigenes Personal für die Leistungsbewirkung im 
Zusammenhang mit der Vermietung verfügt.


41      Vorab ist darauf hinzuweisen, dass das vorlegende Gericht nicht klarstellt, ob es ihm darum geht, ob 
die Immobilie als feste Niederlassung eines Steuerpflichtigen angesehen werden kann, der 
Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Vermietung der Immobilie empfängt, oder aber darum, ob 
sie als feste Niederlassung eines Steuerpflichtigen angesehen werden kann, der Dienstleistungen im 
Zusammenhang mit dieser Immobilienvermietung erbringt. Die Vorlagefrage kann jedoch unter 
Berücksichtigung beider Fälle beantwortet werden.


42      Der Begriff „feste Niederlassung“ verlangt nach ständiger Rechtsprechung des Gerichtshofs einen 
durch das ständige Zusammenwirken der für die Erbringung bestimmter Dienstleistungen 
erforderlichen Personal- und Sachmittel gebildeten Mindestbestand. Daher setzt er einen hinreichenden 
Grad an Beständigkeit sowie eine Struktur voraus, die von der personellen und technischen Ausstattung 
her eine autonome Erbringung der betreffenden Dienstleistungen ermöglicht (Urteil vom 28. Juni 2007, 
Planzer Luxembourg, C-73/06, EU:C:2007:397, Rn. 54 und die dort angeführte Rechtsprechung). 
Insbesondere ist bei einer Struktur, bei der es an eigenem Personal fehlt, keine Subsumtion unter den 
Begriff „feste Niederlassung“ möglich (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 17. Juli 1997, ARO Lease, 
C-190/95, EU:C:1997:374, Rn. 19).


43      Bestätigung findet diese Rechtsprechung in Art. 11 der Durchführungsverordnung Nr. 282/2011, 
wonach eine feste Niederlassung u. a. eine „von der personellen und technischen Ausstattung her“ 
geeignete Struktur aufweist. Zwar gilt diese Durchführungsverordnung nach ihrem Art. 65 erst ab dem 
1. Juli 2011 und ist daher zeitlich auf das Ausgangsverfahren nicht anwendbar, doch sollen mit ihr nach 
ihrem 14. Erwägungsgrund bestimmte Begriffe, darunter derjenige der festen Niederlassung, unter 
Berücksichtigung der Rechtsprechung des Gerichtshofs klargestellt werden.


44      Im vorliegenden Fall geht aus der dem Gerichtshof vorliegenden Akte hervor, dass die 
Beschwerdeführerin des Ausgangsverfahrens in Österreich über kein eigenes Personal verfügt und dass 
die mit bestimmten Verwaltungsaufgaben betrauten Personen von ihr vertraglich beauftragt wurden, 
wobei sie sich alle wichtigen Entscheidungen betreffend die Vermietung der in Rede stehenden 
Immobilie vorbehalten hat.


45      Eine Immobilie, bei der keinerlei personelle Ausstattung vorhanden ist, die zu autonomem Handeln 
befähigt, erfüllt jedoch offensichtlich nicht die von der Rechtsprechung aufgestellten Kriterien für die 
Einstufung als feste Niederlassung im Sinne sowohl der Richtlinie 2006/112 als auch der Richtlinie 
2006/112 in ihrer geänderten Fassung.


46      Nach alledem ist auf die Vorlagefrage zu antworten, dass eine in einem Mitgliedstaat vermietete 
Immobilie keine feste Niederlassung im Sinne des Art. 43 der Richtlinie 2006/112 sowie der Art. 44 
und 45 der Richtlinie 2006/112 in ihrer geänderten Fassung darstellt, wenn der Eigentümer der 
Immobilie nicht über eigenes Personal für die Leistungsbewirkung im Zusammenhang mit der 
Vermietung verfügt.


Kosten


47      Für die Parteien des Ausgangsverfahrens ist das Verfahren ein Zwischenstreit in dem beim 
vorlegenden Gericht anhängigen Rechtsstreit; die Kostenentscheidung ist daher Sache dieses Gerichts. 
Die Auslagen anderer Beteiligter für die Abgabe von Erklärungen vor dem Gerichtshof sind nicht 
erstattungsfähig.


Aus diesen Gründen hat der Gerichtshof (Zehnte Kammer) für Recht erkannt:


Eine in einem Mitgliedstaat vermietete Immobilie stellt keine feste Niederlassung im Sinne des 
Art. 43 der Richtlinie 2006/112/EG des Rates vom 28. November 2006 über das gemeinsame 
Mehrwertsteuersystem sowie der Art. 44 und 45 der Richtlinie 2006/112 in der durch die 
Richtlinie 2008/8/EG des Rates vom 12. Februar 2008 geänderten Fassung dar, wenn der 
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Eigentümer der Immobilie nicht über eigenes Personal für die Leistungsbewirkung im 
Zusammenhang mit der Vermietung verfügt.


Ilešič Juhász Lycourgos


Verkündet in öffentlicher Sitzung in Luxemburg am 3 Juni 2021.


Der Kanzler
Der Präsident der Zehnten 


Kammer


A. Calot Escobar M. Ilešič


*      Verfahrenssprache: Deutsch.
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Urteil vom 19. Mai 2021, X R 33/19 
Ermittlung der Höhe des Betrags einer etwaigen doppelten Besteuerung von Altersvorsorgeaufwendungen und 
Altersbezügen


ECLI:DE:BFH:2021:U.190521.XR33.19.0


BFH X. Senat


EStG § 22 Nr 1 S 3 Buchst a DBuchst aa , GG Art 3 Abs 1 , EStG § 10 Abs 1 Nr 3 , EStG § 9a S 1 Nr 3 , EStG § 2 , EStG § 26b , 
EStG § 32a Abs 1 , EStG § 32a Abs 5 , EStG § 10 Abs 1 Nr 2 , EStG § 10 Abs 3 , EStG VZ 2008 


vorgehend Finanzgericht Baden-Württemberg , 01. Oktober 2019, Az: 8 K 3195/16


Leitsätze


1. Der Senat hält daran fest, dass sowohl der zum 01.01.2005 eingeleitete Systemwechsel zur grundsätzlich vollen 
Einkommensteuerpflicht von Leibrenten und anderen Leistungen der Basisversorgung als auch die Grundsystematik der 
gesetzlichen Übergangsregelung verfassungsgemäß ist.


2. Einem Steuerpflichtigen, der nachweisen kann, dass es in seinem konkreten Einzelfall zu einer doppelten Besteuerung 
von Altersvorsorgeaufwendungen und Altersbezügen kommt, kann allerdings aus verfassungsrechtlichen Gründen ein 
Anspruch auf eine Milderung des Steuerzugriffs in der Rentenbezugsphase zustehen. Eine solche doppelte Besteuerung ist 
nicht gegeben, wenn die Summe der voraussichtlichen steuerfrei bleibenden Rentenzuflüsse mindestens ebenso hoch ist 
wie die Summe der aus versteuertem Einkommen aufgebrachten Altersvorsorgeaufwendungen. Die erforderliche 
Vergleichs- und Prognoserechnung ist auf der Grundlage des Nominalwertprinzips vorzunehmen.


3. Als steuerfrei bleibende Rentenzuflüsse sind in der Vergleichs- und Prognoserechnung die infolge der gesetzlichen 
Übergangsregelung zu beanspruchenden Rentenfreibeträge (§ 22 Nr. 1 Satz 3 Buchst. a Doppelbuchst. aa Satz 4 EStG) für 
die Rente des Steuerpflichtigen sowie für eine etwaige Hinterbliebenenrente seines statistisch voraussichtlich länger 
lebenden Ehegatten anzusetzen. Weitere Beträge, die im Rahmen der Ermittlung des zu versteuernden Einkommens des 
Rentners abziehbar sind oder steuerfrei gestellt werden, sind nicht einzubeziehen (z.B. Grundfreibetrag, 
Sonderausgabenabzug für die Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung, Beitragsanteile des 
Rentenversicherungsträgers zur Krankenversicherung der Rentner, Werbungskosten-Pauschbetrag, Sonderausgaben-
Pauschbetrag).


4. Für die Ermittlung der in Veranlagungszeiträumen bis 2004 aus versteuertem Einkommen geleisteten Teile der 
Altersvorsorgeaufwendungen sind die Beiträge zu den verschiedenen Sparten der gesetzlichen Sozialversicherung 
(einschließlich der ihnen gleichgestellten Teile der Vorsorgeaufwendungen nicht gesetzlich Versicherter) gleichrangig zu 
berücksichtigen. Alle anderen nach damaliger Rechtslage dem Grunde nach abziehbaren Vorsorgeaufwendungen werden 
im Rahmen der retrospektiv vorzunehmenden Prüfung, in welchem Umfang Altersvorsorgeaufwendungen in früheren 
Veranlagungszeiträumen als aus versteuertem Einkommen geleistet gelten, lediglich nachrangig berücksichtigt. In Fällen 
der Zusammenveranlagung von Eheleuten, die jeweils eigene Vorsorgeaufwendungen getragen haben, werden die 
gemeinsamen Sonderausgaben-Höchstbeträge im Verhältnis der vorrangig zu berücksichtigenden Vorsorgeaufwendungen 
beider Eheleute aufgeteilt. Eine Kürzung um Beitragsanteile, die nach der Finanzierungs- und Ausgabenstruktur der Träger 
der gesetzlichen Rentenversicherung kalkulatorisch nicht auf die Leistung von Alters- oder Hinterbliebenenrenten 
entfallen, ist nicht vorzunehmen.


Tenor


Die Revision der Kläger gegen das Urteil des Finanzgerichts Baden-Württemberg vom 01.10.2019 - 8 K 3195/16 wird als 
unbegründet zurückgewiesen.
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Die Kosten des Revisionsverfahrens haben die Kläger zu tragen.


Tatbestand


I.


1 Die Kläger und Revisionskläger (Kläger) sind Eheleute, die im Streitjahr 2008 zur Einkommensteuer 
zusammenveranlagt wurden. Der im Jahr 1942 geborene Kläger entrichtete in den Jahren 1962 bis 1964 aus einem 
Ausbildungsverhältnis sowie in den Jahren 1970 bis 1977 als Angestellter Pflichtbeiträge zur gesetzlichen 
Rentenversicherung. Seit 1977 war er freiberuflich tätig, blieb aber auf Antrag in der gesetzlichen Rentenversicherung 
versicherungspflichtig (§ 2 Abs. 1 Nr. 11 des Angestelltenversicherungsgesetzes; heute § 4 Abs. 2 des Sechsten Buches 
Sozialgesetzbuch --SGB VI--). Seit 1984 waren die von ihm entrichteten Beiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung 
weitestgehend mit den jeweiligen Höchstbeiträgen identisch. Der Kläger blieb auch nach Aufnahme seiner 
freiberuflichen Tätigkeit freiwillig in der gesetzlichen Krankenversicherung versichert. Darüber hinaus unterhielt er 
eine private Zusatz-Krankenversicherung.


2 Die Kläger sind seit 1969 verheiratet und seitdem in sämtlichen Veranlagungszeiträumen zusammenveranlagt 
worden. Die Klägerin war als Angestellte tätig und unterlag den Vorschriften über die gesetzliche Sozialversicherung. 
Von 1973 bis 1983 hat sie aufgrund der Erziehung der gemeinsamen Kinder keine Einkünfte erzielt.


3 Seit Dezember 2007 bezieht der Kläger eine Altersrente aus der gesetzlichen Rentenversicherung. Im angefochtenen 
Einkommensteuerbescheid 2008 vom 24.08.2010 ermittelte der Beklagte und Revisionsbeklagte (das Finanzamt 
--FA--) die Einkünfte aus dieser Altersrente wie folgt:


-        Jahresbetrag der Rente 19.839 €


-        steuerfreier Teil der Rente (46 % von 19.839 €)        ./. 9.126 €


-        Werbungskosten-Pauschbetrag ./. 102 €


-        Einkünfte aus der Leibrente 10.611 €


4 Die Kläger brachten hiergegen vor, angesichts des hohen aus versteuertem Einkommen aufgebrachten Teils der 
Altersvorsorgeaufwendungen führe der Ansatz eines steuerpflichtigen Anteils von 54 % der Rente zu einer 
verfassungsrechtlich unzulässigen doppelten Besteuerung.


5 Ebenso wie der Einspruch blieb auch die Klage im ersten Rechtsgang ohne Erfolg. Diese Entscheidung hat der 
erkennende Senat mit Urteil vom 21.06.2016 - X R 44/14 (BFHE 254, 545) aufgehoben und die Sache an das 
Finanzgericht (FG) zurückverwiesen. Er führte im Wesentlichen aus, da die Kläger eine doppelte Besteuerung 
substantiiert vorgetragen hätten, müsse das FG dem nachgehen. Die entsprechenden Feststellungen habe das FG 
nachzuholen.


6 Im zweiten Rechtsgang wies das FG die Klage erneut ab (Entscheidungen der Finanzgerichte --EFG-- 2020, 116). Es 
komme nicht zu einer doppelten Besteuerung, da dem Kläger voraussichtlich Rentenbeträge in Höhe von 157.149 € 
steuerfrei zufließen würden, während er nur Altersvorsorgeaufwendungen in Höhe von 133.276 € aus versteuertem 
Einkommen geleistet habe.


7
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Mit ihrer Revision rügen die Kläger in erster Linie, das FG habe seiner Berechnung zu Unrecht das Nominalwertprinzip 
zugrunde gelegt. Dieses sei auf die Überschusseinkünfte aber nicht anwendbar. Leitbild der Rentenbesteuerung sei 
vielmehr die Ertragsanteilsbesteuerung für solche Teile der Rente, die auf Beiträgen beruhten, die aus versteuertem 
Einkommen aufgebracht worden seien. Zudem verstoße es gegen das aus Art. 3 Abs. 1 des Grundgesetzes (GG) 
folgende Differenzierungsgebot, auf frühere Selbständige und frühere Arbeitnehmer denselben Besteuerungsanteil 
anzuwenden. Die im Vergleich zur bis 2004 geltenden Rechtslage deutlich höhere Besteuerung der Renten ab 2005 
verletze den Anspruch der Steuerpflichtigen auf Vertrauensschutz.


8 Im Rahmen der Ermittlung der aus versteuertem Einkommen geleisteten Teilbeträge der früheren 
Altersvorsorgeaufwendungen seien alle Vorsorgeaufwendungen als gleichrangig anzusehen. Im Übrigen sei der 
Berechnungsmethodik des FG zuzustimmen.


9 Die Kläger beantragen,
das angefochtene Urteil und die Einspruchsentscheidung vom 11.01.2011 aufzuheben und den 
Einkommensteuerbescheid 2008 vom 24.08.2010 dahingehend zu ändern, dass die Renteneinnahmen des Klägers nur 
mit einem Anteil von 18 % angesetzt werden.


10 Das FA beantragt,
die Revision zurückzuweisen.


11 Das Bundesministerium der Finanzen (BMF) ist dem Revisionsverfahren beigetreten, hat aber keinen Antrag gestellt. 
Es ist der Auffassung, zahlreiche der von den Klägern aufgeworfenen Rechtsfragen seien bereits durch die 
Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts (BVerfG) und des Bundesfinanzhofs (BFH) geklärt.


12 In die Ermittlung des steuerfreien Teils der Altersbezüge seien auch der anteilige Grundfreibetrag, der 
Werbungskosten-Pauschbetrag, der Sonderausgabenabzug für Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung, die 
steuerfreien Zuschüsse bzw. Beitragsanteile der gesetzlichen Rentenversicherung zur Kranken- und 
Pflegeversicherung sowie die einer eventuellen Hinterbliebenen voraussichtlich zufließenden steuerfreien 
Rententeilbeträge einzubeziehen.


13 Der Betrag der aus versteuertem Einkommen aufgebrachten Altersvorsorgeaufwendungen sei um diejenigen Teile 
der Beiträge zu kürzen, die von den Trägern der gesetzlichen Rentenversicherung in den jeweiligen Beitragsjahren 
kalkulatorisch nicht zur Finanzierung von Altersrenten eingesetzt worden seien.


Entscheidungsgründe


II.


14 Die Revision ist unbegründet und nach § 126 Abs. 2 der Finanzgerichtsordnung (FGO) zurückzuweisen.


15 Die grundlegenden Fragen der Verfassungsmäßigkeit der durch das Alterseinkünftegesetz (AltEinkG) vom 05.07.2004 
(BGBl I 2004, 1427) vorgenommenen Systemumstellung der Rentenbesteuerung und der entsprechenden 
Übergangsregelung sind durch die Rechtsprechung des BVerfG und des erkennenden Senats bereits geklärt (dazu 
unten 1.). Die nochmaligen Einwendungen der Kläger gegen die gesetzlichen Regelungen und die höchstrichterliche 
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Rechtsprechung, die die Verfassungsmäßigkeit dieser Regelungen im Grundsatz bestätigt hat, führen zu keinem 
anderen Ergebnis (unten 2.). Der Ansatz der Altersrente im angefochtenen Einkommensteuerbescheid verstößt nicht 
gegen das verfassungsrechtliche Gebot, eine doppelte Besteuerung von Altersbezügen und 
Altersvorsorgeaufwendungen zu vermeiden, da die Rententeilbeträge, die dem Kläger und seiner eventuell 
Hinterbliebenen voraussichtlich steuerfrei zufließen werden (jedenfalls mehr als 157.149 €; unten 3.), höher sind als 
die von ihm aus versteuertem Einkommen aufgebrachten Altersvorsorgeaufwendungen (133.276 €; unten 4.). Der 
von den Klägern erstmals im Revisionsverfahren gestellte Beweisantrag ist unzulässig (unten 5.).


16 1. Grundlegende Fragen der Verfassungsmäßigkeit der Neuregelung der Rentenbesteuerung durch das AltEinkG sind 
durch die höchstrichterliche Rechtsprechung bereits geklärt.


17 a) Wie der Senat schon in seiner Entscheidung im ersten Rechtsgang ausgeführt hat (Urteil in BFHE 254, 545, Rz 22), 
hat er in seiner bisherigen Rechtsprechung zu dem mit dem AltEinkG vollzogenen Systemwechsel zum einen die 
nunmehrige grundsätzlich volle Einkommensteuerpflicht von Leibrenten und anderen Leistungen aus der 
Basisversorgung --auch im Vergleich zu anderen, weiterhin nicht voll steuerpflichtigen Bezügen wie etwa 
Auszahlungen aus Verträgen über Lebens- oder private Rentenversicherungen-- als verfassungsgemäß angesehen. 
Darüber hinaus hält der Senat auch die Grundsystematik der gesetzlichen Übergangsregelungen --insbesondere das 
Fehlen einer Differenzierung zwischen früheren Arbeitnehmern und früheren Selbständigen bei der Festlegung der 
Höhe des Besteuerungsanteils-- für verfassungsgemäß (grundlegend Senatsentscheidungen vom 01.02.2006 - 
X B 166/05, BFHE 212, 242, BStBl II 2006, 420; vom 26.11.2008 - X R 15/07, BFHE 223, 445, BStBl II 2009, 710, und 
vom 19.01.2010 - X R 53/08, BFHE 228, 223, BStBl II 2011, 567; zu der für die Beitragsseite geltenden 
Übergangsregelung vgl. Senatsurteil vom 18.11.2009 - X R 34/07, BFHE 227, 99, BStBl II 2010, 414). Dabei hat der 
Senat in Bezug auf die allgemeine Ausgestaltung der Übergangsregelungen ausdrücklich auch gröbere Typisierungen 
und Generalisierungen als zulässig angesehen, da eine auf die individuellen Verhältnisse jedes einzelnen 
Steuerpflichtigen abstellende Übergangsregelung nicht vollziehbar gewesen wäre (Urteil in BFHE 228, 223, BStBl II 
2011, 567, Rz 29, 32).


18 Diese Rechtsprechung ist zwischenzeitlich durch das BVerfG bestätigt worden (zur erhöhten Besteuerung der 
Altersrenten vgl. z.B. BVerfG-Beschlüsse vom 29.09.2015 - 2 BvR 2683/11, BStBl II 2016, 310, und vom 30.09.2015 - 
2 BvR 1066/10, Höchstrichterliche Finanzrechtsprechung --HFR-- 2016, 72; zu der für die Beitragsseite geltenden 
Übergangsregelung BVerfG-Beschluss vom 14.06.2016 - 2 BvR 290/10, BStBl II 2016, 801).


19 b) Nicht vollständig geklärt ist in der bisherigen höchstrichterlichen Rechtsprechung allerdings die Frage, nach 
welchen Kriterien eine eventuelle doppelte Besteuerung von Altersvorsorgeaufwendungen und Altersbezügen 
festzustellen wäre und welche Folgen sich an eine festgestellte doppelte Besteuerung knüpfen würden.


20 Das BVerfG hat hierzu ausgeführt, die Besteuerung von Vorsorgeaufwendungen für die Alterssicherung und die 
Besteuerung von Bezügen aus dem Ergebnis der Vorsorgeaufwendungen sei "in jedem Fall" so aufeinander 
abzustimmen, dass eine doppelte Besteuerung vermieden werde (Urteil vom 06.03.2002 - 2 BvL 17/99, BVerfGE 105, 
73, unter D.II.). "Im Übrigen" sei für die Abwägung zwischen den Erfordernissen folgerichtiger Ausrichtung der 
Einkommensbesteuerung an der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der Steuerpflichtigen und den Notwendigkeiten 
einfacher, praktikabler und gesamtwirtschaftlich tragfähiger Lösungen ein weiter gesetzgeberischer 
Entscheidungsraum eröffnet.


21 Auf dieser Grundlage hat der Senat seiner bisherigen Rechtsprechung die Wertung zugrunde gelegt, dass 
Ungleichbehandlungen, die mit der Anwendung der mit dem AltEinkG geschaffenen Übergangsregelungen 
verbunden sind, angesichts der Komplexität der zu regelnden Materie und der außerordentlich hohen Zahl der 
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betroffenen Steuerpflichtigen grundsätzlich solange hinzunehmen sind, als keine der Vergleichsgruppen einer 
unzulässigen doppelten Besteuerung unterworfen wird, sich also die regelungsimmanenten Ungleichbehandlungen 
vollständig im Bereich einer --wenn auch in sehr unterschiedlichem Ausmaß gewährten-- Milderung des theoretisch 
durchaus auch in größerem Umfang möglichen Steuerzugriffs bewegen. Kann der jeweilige Steuerpflichtige aber 
nachweisen, dass es in seinem konkreten Einzelfall zu einer solchen doppelten Besteuerung kommt, ändert dies --auf 
der abstrakten Ebene-- zwar nichts daran, dass er etwaige Abzugsbeschränkungen während der Beitragsphase 
hinnehmen muss. Ihm kann aber aufgrund der besonderen Umstände seines konkreten Einzelfalls aus 
verfassungsrechtlichen Gründen (aus Art. 3 Abs. 1 GG abzuleitende Gebote der Besteuerung nach der wirtschaftlichen 
Leistungsfähigkeit und der folgerichtigen Ausgestaltung der Besteuerung, Verbot einer Übermaßbesteuerung) ein 
Anspruch auf eine Milderung des Steuerzugriffs in der Rentenbezugsphase zukommen (Senatsurteil in BFHE 254, 
545, Rz 23 f., m.w.N.).


22 Im Hinblick auf das von Verfassungs wegen bestehende Verbot einer doppelten Besteuerung ist bislang geklärt, dass 
eine solche nicht gegeben ist, wenn die Summe der voraussichtlichen steuerfrei bleibenden Rentenzuflüsse 
mindestens ebenso hoch ist wie die Summe der aus versteuertem Einkommen aufgebrachten 
Altersvorsorgeaufwendungen (Senatsurteile in BFHE 228, 223, BStBl II 2011, 567, Rz 69, und in BFHE 254, 545, 
Rz 46), eine mögliche doppelte Besteuerung zwar noch nicht in der Beitragsphase, wohl aber bereits ab dem Beginn 
des Rentenbezugs geltend gemacht werden kann (Senatsurteil in BFHE 254, 545, Rz 34 ff., m.w.N.), und die 
erforderliche Vergleichs- und Prognoserechnung auf der Grundlage des Nominalwertprinzips vorzunehmen ist 
(BVerfG-Beschluss in BStBl II 2016, 310, Rz 51 ff.; Senatsurteil in BFHE 254, 545, Rz 48, m.w.N.). Die Feststellungslast 
für das Vorliegen einer etwaigen verfassungswidrigen doppelten Besteuerung im Einzelfall liegt beim 
Steuerpflichtigen, wobei allerdings gewisse Darlegungserleichterungen gelten können und auch ergänzende 
Schätzungen nicht ausgeschlossen sind (ausführlich Senatsurteil in BFHE 254, 545, Rz 52 ff.; so auch BVerfG-
Beschluss in HFR 2016, 72, Rz 58 f.).


23 2. Die von den Klägern nochmals vorgetragenen Einwendungen gegen die für wesentliche Teilbereiche bereits 
gefundenen Ergebnisse dieser höchstrichterlichen Rechtsprechung greifen nicht durch.


24 a) Dies gilt zunächst für die Angriffe gegen die Anwendung des Nominalwertprinzips.


25 aa) Soweit die Kläger behaupten, das Nominalwertprinzip gelte lediglich für die Ermittlung der Gewinneinkünfte, 
nicht aber für die Ermittlung der Überschusseinkünfte, bleiben sie jeden Beleg hierfür schuldig. Schon die 
Grundnorm für die Ermittlung der Überschusseinkünfte als Überschuss der Einnahmen über die Werbungskosten (§ 2 
Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 des Einkommensteuergesetzes --EStG--) sowie § 23 Abs. 3 EStG (Ermittlung des Ergebnisses aus 
privaten Veräußerungsgeschäften) zeigen, dass der Gesetzgeber das Nominalwertprinzip auch für die 
Überschusseinkünfte zugrunde legt. Ebenso bleiben für die Bemessung der Absetzungen für Abnutzung auch im 
Bereich der Überschusseinkünfte die Nominalbeträge der historischen Anschaffungs- oder Herstellungskosten 
maßgeblich; eine Indexierung wird nicht vorgenommen.


26 Auch das BVerfG hat die Einkommensbesteuerung unter Anwendung des Nominalwertprinzips gerade in Bezug auf 
die Überschusseinkünfte als verfassungsrechtlich zulässig erachtet (vgl. für die Besteuerung von Zinserträgen nach 
§ 20 EStG auch in Zeiten einer recht hohen Geldentwertung BVerfG-Beschluss vom 19.12.1978 - 1 BvR 335, 427, 
811/76, BVerfGE 50, 57). Ebenso hat es im vorliegenden Zusammenhang des Ausschlusses einer doppelten 
Besteuerung infolge der Neuregelung der Besteuerung der Alterseinkünfte bereits entschieden, dass das 
Nominalwertprinzip, das ein tragendes Ordnungsprinzip der geltenden Währungsordnung und Wirtschaftspolitik 
darstellt, der Vergleichs- und Prognoserechnung zugrunde gelegt werden darf (ausführlich Beschluss in BStBl II 
2016, 310, Rz 51 ff.; ferner Beschluss in HFR 2016, 72, Rz 60, jeweils m.w.N.).
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27 bb) Auch gibt es keinen Beleg für die Richtigkeit der These der Kläger (gestützt auf G. Siepe, Deutsches Steuerrecht 
--DStR-- 2019, 2568; G. Siepe, Die Wirtschaftsprüfung 2019, 1012; G. Siepe, DStR 2020, 423; zu Recht kritisch hierzu 
Dommermuth, Finanz-Rundschau --FR-- 2020, 439, 450), Leitbild der Rentenbesteuerung sei die 
Ertragsanteilsbesteuerung von Renten, die auf versteuerten Beiträgen beruhten, und die Vollversteuerung von 
Renten, die auf nicht versteuerten Beiträgen beruhten.


28 Die Kläger übersehen, dass der Gesetzgeber das System der Rentenbesteuerung zum 01.01.2005 --in grundsätzlich 
verfassungskonformer Weise (vgl. oben 1.a)-- grundlegend umgestellt hat. Selbst wenn zuvor die 
Ertragsanteilsbesteuerung als "Leitbild" gedient haben mag, war dies nach der durch das BVerfG-Urteil in BVerfGE 
105, 73 ausgesprochenen Beanstandung nicht mehr aufrechtzuerhalten. Daher ist das neue gesetzliche "Leitbild" die 
nachgelagerte Besteuerung der Altersbezüge und Altersvorsorgeaufwendungen. Im Übergangszeitraum wird eine 
doppelte Besteuerung typisierend --in vielen Fällen sogar in einem Umfang, der verfassungsrechtlich nicht 
erforderlich wäre; in anderen Einzelfällen aber möglicherweise nur unvollkommen-- durch einen festen steuerfreien 
Betrag beseitigt, nicht aber durch eine Fortführung der vom BVerfG als gleichheitswidrig erkannten 
Ertragsanteilsbesteuerung. Dementsprechend formuliert auch das BVerfG ausdrücklich, der Gesetzgeber habe sich 
zum 01.01.2005 von dem früheren steuersystematischen Ansatz der Ertragsanteilsbesteuerung in 
verfassungsrechtlich zulässiger Weise gelöst (BVerfG-Beschluss in HFR 2016, 72, Rz 56).


29 cc) Soweit die Kläger anführen, ein in der gesetzlichen Rentenversicherung Versicherter erwerbe durch seine 
Beitragszahlungen nach der Systematik des SGB VI keinen Anspruch auf einen bestimmten Rentenbetrag, sondern 
lediglich auf die Zuteilung bestimmter Entgeltpunkte, deren Wert von der wirtschaftlichen Entwicklung bestimmt 
werde, ist dies zwar zutreffend. Es ist aber nicht ersichtlich, weshalb dies --wie die Kläger meinen-- zu einer 
verfassungsrechtlichen Verpflichtung des Steuergesetzgebers führen sollte, im Rahmen der Prüfung, ob es zu einer 
doppelten Besteuerung von Altersbezügen und Altersvorsorgeaufwendungen kommt, vom Nominalwertprinzip 
abzuweichen. Im Übrigen hat sich das BVerfG (Beschluss in BStBl II 2016, 310, Rz 52 f.) mit einem vergleichbaren 
Einwand bereits befasst und gleichwohl die Anwendung des Nominalwertprinzips als verfassungsrechtlich zulässig 
angesehen. Auch ein verfassungsrechtliches Verbot, "Wertsteigerungen aus nicht begünstigter Substanz" 
einkommensteuerrechtlich zu erfassen (so Ermel, Neue Wirtschaftsbriefe 2020, 35; ähnlich Ermel, DStR 2020, 2171, 
2177; wohl auch Wernsmann/Neudenberger in Kirchhof/Söhn/Mellinghoff --KSM--, EStG, § 22 Rz B 227), ist nicht 
ersichtlich (ebenso FG Münster, Beschluss vom 26.09.2019 - 9 V 1985/19 E, Deutsches 
Steuerrecht/Entscheidungsdienst 2020, 730; Heß/Golombek in Lademann, EStG, § 22 EStG Rz 170, und Karrenbrock, 
DStR 2018, 844, 846: inflationsbedingte Mehrzahlungen seien steuerpflichtig; ausführlich Dommermuth, FR 2020, 
385, 389 ff.; im Ergebnis auch Senatsurteil in BFHE 228, 223, BStBl II 2011, 567, Rz 77).


30 b) In der höchstrichterlichen Rechtsprechung ist ebenfalls bereits geklärt, dass die Entscheidung des Gesetzgebers, 
die Höhe des steuerfreien Teils der Rente nicht davon abhängig zu machen, ob Teile der früheren Beiträge nach § 3 
Nr. 62 EStG steuerfrei waren, in der Übergangsphase verfassungsrechtlich hinzunehmen ist (BVerfG-Beschlüsse in 
BStBl II 2016, 310, Rz 36 ff., und in HFR 2016, 72, Rz 39; Senatsurteile in BFHE 223, 445, BStBl II 2009, 710, unter 
II.2.b aa, und in BFHE 228, 223, BStBl II 2011, 567, unter B.II.1.). Die Kläger rügen zwar nochmals eine unzulässige 
Gleichbehandlung früherer Selbständiger und früherer Arbeitnehmer, bringen hierfür aber keine Argumente vor, die 
das BVerfG und der erkennende Senat nicht schon in ihrer bisherigen Rechtsprechung erwogen hätten.


31 c) Darüber hinaus greifen die Kläger ohne Erfolg --nochmals-- die unterschiedliche Behandlung von Renten der 
Basisversorgung und Rentenzahlungen aus privaten Lebensversicherungsverträgen an. Der Senat hat bereits 
mehrfach entschieden, dass dies Art. 3 Abs. 1 GG nicht verletzt (Urteile in BFHE 223, 445, BStBl II 2009, 710, unter 
II.2.b cc, und vom 23.08.2017 - X R 33/15, BFHE 259, 311, BStBl II 2018, 62, Rz 26). Das BVerfG hat die 
Senatsrechtsprechung bestätigt (vgl. die ausführlichen Darlegungen im BVerfG-Beschluss in HFR 2016, 72, Rz 44 ff.; 
ferner BVerfG-Beschluss vom 30.09.2015 - 2 BvR 1961/10, HFR 2016, 77, Rz 37 ff.).
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32 d) Ebenso verstößt die erhöhte Besteuerung von Renten, die aufgrund der zum 01.01.2005 vorgenommenen 
Rechtsänderungen eingetreten ist, nicht gegen das Rückwirkungsverbot oder den Grundsatz des Vertrauensschutzes. 
Dies ist selbst in Bezug auf Steuerpflichtige, die an dem genannten Stichtag schon Rentenleistungen bezogen haben, 
bereits höchstrichterlich geklärt (BVerfG-Beschluss in BStBl II 2016, 310, Rz 55 ff.; Senatsurteil in BFHE 228, 223, 
BStBl II 2011, 567, unter B.II.2.). Erst recht gilt dies für Steuerpflichtige, die im Veranlagungszeitraum 2005 (vgl. 
BVerfG-Beschluss in HFR 2016, 72, Rz 61 ff.) oder --wie der Kläger-- sogar erst einige Jahre nach dem Systemwechsel 
in den Rentenbezug eingetreten sind. Neue Argumente gegen diese Beurteilung haben die Kläger nicht vorgetragen.


33 3. Dem Kläger werden aufgrund des Rentenfreibetrags voraussichtlich Rententeilbeträge in Höhe von 157.149 € 
steuerfrei zufließen (dazu unten a). Hinzu kommt ein steuerfreier Betrag, der der Klägerin bei Zugrundelegung des 
statistisch zu erwartenden Verlaufs aufgrund des Rentenfreibetrags zu ihrer Hinterbliebenenrente zufließen wird, 
dessen Höhe auf der Grundlage der Feststellungen des FG aber nicht ermittelbar ist (unten b). Der Werbungskosten-
Pauschbetrag (unten c), der Grundfreibetrag (unten d), der Sonderausgabenabzug für die Beiträge der Rentner zur 
Kranken- und Pflegeversicherung (unten e), die steuerfreien bzw. nicht steuerbaren Beitragsanteile des 
Rentenversicherungsträgers zur Krankenversicherung der Rentner (unten f) und der Sonderausgaben-Pauschbetrag 
(unten g) sind hingegen nicht geeignet, zusätzlich zu ihrem eigentlichen Normzweck auch zur Vermeidung einer 
doppelten Besteuerung von Altersbezügen und Altersvorsorgeaufwendungen herangezogen zu werden. Damit 
beläuft sich der für Zwecke der vorzunehmenden Vergleichsrechnung maßgebliche voraussichtliche steuerfreie 
Rentenbezug insgesamt jedenfalls auf mindestens 157.149 €.


34 a) Der für den Kläger selbst ermittelte Betrag von 157.149 € ergibt sich, wenn der jährliche steuerfreie Teilbetrag der 
Rente (§ 22 Nr. 1 Satz 3 Buchst. a Doppelbuchst. aa Satz 4 EStG), der sich im Streitfall auf 9.126 € beläuft, mit der im 
Zeitpunkt des Renteneintritts zu erwartenden durchschnittlichen statistischen weiteren Lebenserwartung des 
Klägers (17,22 Jahre) multipliziert wird.


35 aa) Die zu erwartende durchschnittliche statistische Lebenserwartung ist zugunsten der Steuerpflichtigen der vom 
Statistischen Bundesamt herausgegebenen Sterbetafel zu entnehmen. Die --regelmäßig höhere Lebenserwartungen 
ausweisenden-- "Richttafeln Heubeck" (hierfür Dommermuth, FR 2020, 385, 396; Mues in Littmann/Bitz/Pust, Das 
Einkommensteuerrecht, Kommentar, § 22 Rz 162) erscheinen u.a. deswegen als nicht geeignet, da sie auch 
prognostische Elemente enthalten, die nicht mit dem einkommensteuerrechtlichen Stichtagsprinzip im Einklang 
stehen.


36 Dabei ist die Vorinstanz in rechtlicher Hinsicht zutreffend davon ausgegangen, dass die im Zeitpunkt des jeweiligen 
Renteneintritts (hier: 01.12.2007) letztverfügbare Sterbetafel maßgebend ist (vgl. Kulosa in 
Herrmann/Heuer/Raupach --HHR--, § 10 EStG Rz 344; Mues in Littmann/Bitz/Pust, a.a.O., § 22 Rz 162; Dommermuth, 
FR 2020, 385, 394; ebenso für die --insoweit vergleichbare-- Frage der Vornahme der Überschussprognose bei 
privaten Rentenversicherungsverträgen Senatsurteil vom 17.04.2013 - X R 18/11, BFHE 241, 27, BStBl II 2014, 15, 
Rz 61).


37 bb) In tatsächlicher Hinsicht hat die Vorinstanz angenommen, die am 01.12.2007 letztverfügbare Sterbetafel sei die 
Sterbetafel 2007/2009 gewesen, die mit BMF-Schreiben vom 17.01.2011 (BStBl I 2011, 80) veröffentlicht worden ist 
und aus der sich für einen Mann im Zeitpunkt der Vollendung seines 65. Lebensjahrs eine durchschnittliche 
statistische weitere Lebenserwartung von 17,22 Jahren ergibt. Tatsächlich dürfte zu diesem Zeitpunkt allerdings die 
vom Statistischen Bundesamt am 27.08.2007 veröffentlichte Sterbetafel 2004/2006 die letztverfügbare gewesen 
sein (zum Veröffentlichungszeitpunkt vgl. BMF-Schreiben vom 17.03.2009, BStBl I 2009, 474). Aus dieser ergibt sich 
aber lediglich eine durchschnittliche statistische weitere Lebenserwartung von 16,77 Jahren. Da die Beteiligten sich 
jedoch über den Wert von 17,22 Jahren vor dem FG tatsächlich verständigt haben, kann diese Frage für das 
Revisionsverfahren auf sich beruhen.
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38 b) Anders als das FG und die Kläger meinen, ist zusätzlich der Rentenfreibetrag der Klägerin einzubeziehen, den 
diese in Bezug auf eine künftige Hinterbliebenenrente zu erwarten hat, auf die sie im Fall des Vorversterbens des 
Klägers --dessen statistische Lebenserwartung geringer ist als die der Klägerin-- Anspruch hätte.


39 aa) Die --aus Sicht des Tages des Rentenbeginns vorzunehmende-- Prognose der künftig zu erwartenden steuerfreien 
Renteneinnahmen beruht im Wesentlichen auf Wahrscheinlichkeitserwägungen. Im Streitfall werden unter 
Zugrundelegung der statistischen Annahmen voraussichtlich auch Einnahmen aus einer Hinterbliebenenrente 
fließen, die dann ebenfalls teilweise steuerfrei gestellt sein werden. Diese künftige Hinterbliebenenrente der 
Klägerin hat ihre Grundlage gleichermaßen in dem zwischen dem Kläger und der Deutschen Rentenversicherung 
(DRV) Bund bestehenden Versicherungsverhältnis; die Anwartschaft wurde durch die vom Kläger geleisteten Beiträge 
mit erworben. Steuerlicher Ausdruck dieser Verbindung ist § 22 Nr. 1 Satz 3 Buchst. a Doppelbuchst. aa Satz 8 EStG, 
wonach der für die Ermittlung des steuerfreien Teils der Rente maßgebende Prozentsatz dem für die ursprüngliche 
Rente geltenden Prozentsatz entspricht.


40 Die Ermittlung des steuerfrei bleibenden Teilbetrags der Rente wäre daher unvollständig, würde dieser Aspekt außer 
Betracht bleiben. Dies gilt insbesondere, weil auf der Beitragsseite auch diejenigen Altersvorsorgeaufwendungen als 
Sonderausgaben berücksichtigt wurden und werden, die kalkulatorisch auf den Aufbau einer Anwartschaft zugunsten 
einer möglichen Hinterbliebenen entfallen (vgl. dazu noch unten 4.c).


41 Dementsprechend hat der BFH die Hinterbliebenenrente bereits zur Prognose der Einkunftserzielungsabsicht vor 
allem bei sehr langfristig wirkenden Rechtsverhältnissen (zum Bezug einer Sofort-Rente Senatsurteil vom 
16.09.2004 - X R 29/02, BFHE 208, 129, BStBl II 2006, 234, unter II.2.; zur ausnahmsweise erforderlich werdenden 
Beurteilung der Einkunftserzielungsabsicht eines Beamten vgl. BFH-Urteil vom 28.08.2008 - VI R 50/06, BFHE 223, 7, 
BStBl II 2009, 243, unter II.2.c) oder bei einer in besonderer Weise auf Nachhaltigkeit angelegten Art der 
Einkunftserzielung (vgl. zur Forstwirtschaft BFH-Urteil vom 09.03.2017 - VI R 86/14, BFHE 257, 561, BStBl II 2017, 
981, Rz 12, m.w.N.) einbezogen.


42 Dies stellt keine Verletzung des Grundsatzes der Individualbesteuerung dar (so auch Hütte in BeckOK EStG, § 22 
Rz 277; Giesl in EStG eKommentar, § 22 Rz 57.1; a.A. Schuster, Betriebliche Altersversorgung --BetrAV-- 2016, 475, 
477; Schuster, juris - Die Monatszeitschrift --jM-- 2017, 119, 121; Schuster, DStR 2018, 2106, 2109; HHR/Kulosa, 
§ 10 EStG Rz 347; Kulosa, DStR 2018, 1413, 1417; Heß/Golombek in Lademann, a.a.O., § 22 EStG Rz 171d; 
Karrenbrock, DStR 2018, 844, 847; Rügamer, FR 2020, 399, 405; offen Musil, DStR 2020, 1881, 1890). Denn 
vorliegend geht es nicht um die konkrete Besteuerung einer vom Kläger zu unterscheidenden dritten Person (hier: 
der Klägerin), sondern um die Prüfung, ob beim Kläger selbst eine doppelte Besteuerung eintritt. Im Rahmen der 
hierfür erforderlichen, aus Sicht des Tages des Renteneintritts vorzunehmenden Prognoserechnung dürfen aber --wie 
dargelegt-- auch Wahrscheinlichkeitserwägungen herangezogen werden.


43 Der Senat verkennt nicht, dass ein Außerachtlassen der Hinterbliebenenrente zu einer erheblichen Vereinfachung der 
--künftig ggf. in zahlreichen Fällen vorzunehmenden-- Prognoserechnung führen würde (vgl. 
Wernsmann/Neudenberger in KSM, EStG, § 22 Rz B 228). Indes reicht das Vereinfachungsbedürfnis nicht so weit, 
dass es zum vollständigen Wegfall eines erforderlichen und wesentlichen Berechnungsparameters führen kann.


44 bb) Der Senat stimmt dem BMF damit im Ergebnis zu, dass die Auswirkungen einer etwaigen Hinterbliebenenrente 
an einer Stelle in die Vergleichs- und Prognoserechnung einzubeziehen sind. Entgegen der Auffassung des BMF ist 
der gebotene Standort dieser Einbeziehung in die Berechnungsabfolge jedoch nicht die Ermittlung des aus 
versteuertem Einkommen erbrachten Teils der Altersvorsorgeaufwendungen (z.B. im Wege eines pauschalen 
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Abschlags von den geleisteten Beiträgen), sondern --wie dargestellt-- die Erhöhung des steuerfreien Rentenbezugs 
um die Rentenfreibeträge der Hinterbliebenen.


45 Vor dem Hintergrund, dass das BVerfG mit seiner bereits zitierten Formulierung ("in jedem Fall") in Verfahren, in 
denen eine doppelte Besteuerung im Raume steht, Einzelfallgerechtigkeit fordert, ist ein Abstellen auf die konkreten 
Verhältnisse des einzelnen Steuerpflichtigen besser geeignet als ein für alle Steuerpflichtigen identischer pauschaler 
Abschlag. Bei Rentnern, die keine Hinterbliebenen hinterlassen, die rentenberechtigt sind (Witwe/Witwer, Waise), 
wird kein Rentenfreibetrag aus einer etwaigen Hinterbliebenenrente angesetzt. Sie gelangen daher bereits früher in 
den Bereich einer rechnerischen doppelten Besteuerung als solche Rentner, bei denen nach dem statistisch zu 
erwartenden Verlauf voraussichtlich eine Rente an Hinterbliebene gezahlt werden wird. Diese rechnerische Wirkung 
ist sachgerecht, da in beiden Fällen dieselben Rentenversicherungsbeiträge gezahlt wurden, aus einem 
Versicherungsverhältnis mit zu versorgenden Hinterbliebenen aber insgesamt voraussichtlich höhere 
Rentenleistungen zu erwarten sind als bei einem --sonst gleichen-- Versicherungsverhältnis ohne Hinterbliebene.


46 Hinzu kommt, dass es dem Senat selbst bei Vornahme grober Pauschalierungen nicht möglich erscheint, eine 
individuelle Zuordnung zwischen den vielgestaltigen und in ihren Schwerpunkten im Zeitablauf wechselnden 
Ausgaben der gesetzlichen Rentenversicherung einerseits und den Beiträgen bzw. den darauf beruhenden 
Rentenbezügen des einzelnen Beitragszahlers (Steuerpflichtigen) andererseits herzustellen (dazu ausführlich noch 
unten 4.c).


47 cc) Für die Prognose der Höhe einer künftigen Hinterbliebenenrente --hier nur beispielhaft in Gestalt einer Witwen- 
oder Witwerrente-- und des daraus resultierenden Rentenfreibetrags sind insbesondere die folgenden Parameter 
maßgebend:


48 (1) Dem Grunde nach besteht unter den Voraussetzungen des § 46 Abs. 1 SGB VI Anspruch auf eine kleine Witwen- 
oder Witwerrente und unter den Voraussetzungen des § 46 Abs. 2 SGB VI Anspruch auf eine große Witwen- oder 
Witwerrente.


49 (2) Ausgangspunkt für die Höhe der Hinterbliebenenrente ist für Zwecke der Prognoserechnung der nominale 
Rentenbetrag, der sich für den Versicherten im Zeitpunkt seines Renteneintritts ergibt. Spätere Erhöhungen des 
aktuellen Rentenwerts (§ 64 Nr. 3, § 65, § 68 f. SGB VI) bleiben aufgrund des Nominalwertprinzips außer Betracht.


50 (3) Der Rentenartfaktor beträgt in den ersten drei Monaten des Bezugs sowohl bei kleinen als auch bei großen 
Witwen- oder Witwerrenten 1,0 (§ 67 Nr. 5, 6 SGB VI) und in der knappschaftlichen Rentenversicherung 1,3333 (§ 82 
Nr. 6, 7 SGB VI). In dieser Übergangsphase entspricht die Höhe der Witwen- oder Witwerrente daher grundsätzlich 
der Höhe der Rente des Verstorbenen.


51 Anschließend beträgt der Rentenartfaktor bei kleinen Witwen- oder Witwerrenten 0,25 (§ 67 Nr. 5 SGB VI) und bei 
großen Witwen- oder Witwerrenten 0,55 (§ 67 Nr. 6 SGB VI); im Anwendungsbereich der --gegenwärtig noch in den 
weitaus meisten Fällen einschlägigen-- Übergangsregelung des § 255 Abs. 1 SGB VI jedoch 0,6. In der 
knappschaftlichen Rentenversicherung gelten Rentenartfaktoren von 0,3333 bzw. 0,7333 (§ 82 Nr. 6, 7 SGB VI), in 
den Übergangsfällen 0,8 (§ 265 Abs. 7 SGB VI).


52 (4) Nach Ablauf der ersten drei Monate des Bezugs der Witwen- oder Witwerrente (§ 97 Abs. 1 Satz 2 SGB VI) ist das 
Einkommen des Berechtigten nach Maßgabe der §§ 18a ff. des Vierten Buches Sozialgesetzbuch (SGB IV) auf die 
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Witwen- oder Witwerrente anzurechnen (§ 97 Abs. 1 Satz 1 SGB VI). In Übergangsfällen gelten die --für die 
Hinterbliebenen günstigeren-- Einkommensanrechnungsregelungen des § 114 SGB IV.


53 Im Rahmen der vorzunehmenden Prognose ist für die Einkommensanrechnung von demjenigen Einkommen 
auszugehen, das nach den Verhältnissen, die im Zeitpunkt des Renteneintritts des Versicherten absehbar sind, für 
den Zeitpunkt des voraussichtlichen Beginns der Hinterbliebenenrente unter Beachtung des Nominalwertprinzips zu 
erwarten ist. Da eine Einkommensanrechnung die Höhe der Hinterbliebenenrente und damit des steuerfreien 
Rentenbezugs mindert, das Risiko für den Eintritt einer verfassungsrechtlich unzulässigen doppelten Besteuerung 
also erhöht, trägt der Steuerpflichtige die Darlegungs- und Feststellungslast für eine etwa vorzunehmende 
Einkommensanrechnung.


54 (5) Das Risiko, dass ein Anspruch auf Hinterbliebenenrente wegen einer zwischenzeitlichen Scheidung der Eheleute 
nicht entstehen oder wegen einer Wiederheirat des Hinterbliebenen entfallen könnte, ist nicht zu berücksichtigen. 
Der bereits vorliegenden Rechtsprechung des beschließenden Senats lässt sich entnehmen, dass --schon aus 
Gründen der Vereinfachung und Vorhersehbarkeit-- bei der Prüfung des Vorliegens einer doppelten Besteuerung 
stets auf die durchschnittliche statistische Lebenserwartung abzustellen ist und individuelle Besonderheiten hier 
außer Betracht bleiben (vgl. Beschluss vom 05.02.2018 - X B 114/17, BFH/NV 2018, 614, Rz 28, m.w.N.).


55 (6) Für die voraussichtliche Dauer des Rentenbezugs von Hinterbliebenen ist die im Zeitpunkt des Renteneintritts des 
Steuerpflichtigen letztverfügbare Sterbetafel des Statistischen Bundesamts maßgeblich.


56 dd) Es ist dem erkennenden Senat auf der Grundlage der vom FG getroffenen tatsächlichen Feststellungen nicht 
möglich, die dargestellte Prognoserechnung vorzunehmen. Die vom FG eingeholte Auskunft der DRV Bund 
berücksichtigt --was die DRV Bund nicht wissen konnte-- in mehrfacher Weise das im Rahmen der Prognoserechnung 
zu beachtende Nominalwertprinzip nicht.


57 So wird in der Auskunft für die Höhe des Anspruchs auf Witwenrente nicht der im Zeitpunkt des Renteneintritts des 
Klägers (01.12.2007) geltende aktuelle Rentenwert, sondern der im Zeitpunkt der Erteilung der Auskunft (Juli 2019) 
geltende aktuelle Rentenwert zugrunde gelegt. Darüber hinaus hat die DRV Bund auch die Höhe der eigenen 
Altersrente der Klägerin, die auf ihre Witwenrente anzurechnen wäre, nach den Verhältnissen von Juli bzw. August 
2019 ermittelt.


58 Zutreffenderweise wäre für die Prognose der Höhe der eigenen Altersrente der Klägerin von den Verhältnissen 
auszugehen gewesen, die im Zeitpunkt des Renteneintritts des Klägers (01.12.2007) absehbar waren. Dies gilt 
insbesondere für die Frage, ob die --seinerzeit 63 Jahre alte-- Klägerin bis zum Beginn ihrer eigenen Altersrente 
voraussichtlich weitere Entgeltpunkte erwerben würde. Hierzu kann der Auskunft der DRV Bund und den sonstigen 
Feststellungen des FG nichts entnommen werden.


59 Diese Umstände zwingen allerdings nicht zu einer Zurückverweisung der Sache an das FG, da eine doppelte 
Besteuerung im Streitfall bereits dann zu verneinen ist, wenn als steuerfreier Rentenbezug lediglich der auf die 
eigene Altersrente des Klägers entfallende Rentenfreibetrag berücksichtigt wird (vgl. dazu unten 4. vor a).


60 ee) Ergänzend weist der Senat darauf hin, dass die Einbeziehung des steuerfreien Teils einer etwaig künftig 
gezahlten Hinterbliebenenrente in die für den ursprünglichen Rentenbezieher vorzunehmende Vergleichsrechnung 
zur Folge hat, dass im Rahmen der Vergleichsrechnung zur Überprüfung, ob es in Bezug auf eine 
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Hinterbliebenenrente zu einer doppelten Besteuerung kommt, dem Hinterbliebenen auch die steuerfreien 
Rententeilbeträge und die aus versteuertem Einkommen geleisteten Beitragszahlungen des ursprünglichen 
Rentenbeziehers zuzurechnen sind.


61 c) Der für sämtliche Einnahmen i.S. des § 22 Nr. 1, 1a und 5 EStG geltende gemeinsame Werbungskosten-
Pauschbetrag von 102 € (§ 9a Satz 1 Nr. 3 EStG) ist im Rahmen der rechnerischen Ermittlung, ob es zu einer 
doppelten Besteuerung von Altersbezügen und Altersvorsorgeaufwendungen kommt, nicht als weiterer steuerfrei 
gestellter Rententeilbetrag anzusehen (so auch Schuster, BetrAV 2016, 475, 477; Wernsmann/Neudenberger in KSM, 
EStG, § 22 Rz B 225; Giesl in EStG eKommentar, § 22 Rz 57.1; Lindberg, in Frotscher/Geurts, EStG, § 10 Rz 55a1; 
Heß/Golombek in Lademann, a.a.O., § 22 EStG Rz 171d; Hey, Deutsche Rentenversicherung --DRV-- 2004, 1, 7; a.A. 
Brall/Bruno-Latocha/Lohmann, DRV 2003, 673, 680; Musil, DStR 2020, 1881, 1890; ohne Begründung auch 
Abschlussbericht der Sachverständigenkommission zur Neuordnung der steuerrechtlichen Behandlung von 
Altersvorsorgeaufwendungen und Altersbezügen, BMF-Schriftenreihe Bd. 74 --Abschlussbericht der 
Sachverständigenkommission--, S. 52 oben).


62 aa) Der Abzug von Werbungskosten dient der Verwirklichung des objektiven Nettoprinzips. Soweit einem Rentner 
Werbungskosten zur Erwerbung, Sicherung oder Erhaltung (§ 9 Abs. 1 Satz 1 EStG) seiner Renteneinnahmen 
entstehen, ist seine --für die einkommensteuerrechtliche Bemessungsgrundlage grundsätzlich maßgebende-- 
wirtschaftliche Leistungsfähigkeit gemindert. Dieser bereits durch das objektive Nettoprinzip gebotene 
Werbungskostenabzug kann dann nicht zugleich der verfassungsrechtlich erforderlichen Vermeidung einer doppelten 
Besteuerung von Altersbezügen und Altersvorsorgeaufwendungen dienen.


63 bb) Dieselben Erwägungen müssen für einen Werbungskosten-Pauschbetrag gelten, dessen Zweck die pauschale 
Abgeltung solcher Werbungskosten ist, deren Summe den Pauschbetrag nicht übersteigt. Auch ein derartiger 
Pauschbetrag dient der Verwirklichung des objektiven Nettoprinzips im Hinblick auf tatsächlich anfallende 
Werbungskosten und gilt damit --wenn auch in pauschaler Form-- Aufwendungen ab, die die wirtschaftliche 
Leistungsfähigkeit des Steuerpflichtigen mindern. Er kann damit nicht nochmals zur Vermeidung einer rechnerischen 
doppelten Besteuerung von Altersbezügen und Altersvorsorgeaufwendungen herangezogen werden.


64 Etwas anderes würde zwar gelten, wenn die Höhe des Pauschbetrags die Höhe der tatsächlich anfallenden 
Werbungskosten im typischen Fall deutlich überstiege, so dass der Pauschbetrag als verdeckte Steuersubvention 
zugunsten der Rentner anzusehen wäre. Diese Auffassung hat zwar das BMF in seiner Stellungnahme vertreten; 
hierfür liegen aber keine durchgreifenden rechtstatsächlichen Anhaltspunkte vor und sind auch vom BMF nicht 
vorgebracht worden. Die absolute Höhe des Werbungskosten-Pauschbetrags ist eher gering. Er gilt insbesondere 
solche Kleinbetrags-Aufwendungen ab, deren Höhe und insbesondere deren konkrete Veranlassung durch den 
Rentenbezug vom Rentner im Einzelfall nur schwer nachgewiesen werden könnte (z.B. Porto-, Telefon-, Internet- und 
Fahrtkosten). Zudem hat das FG festgestellt, dass sich bei Beauftragung eines Steuerberaters allein die --als 
Werbungskosten abziehbare-- Gebühr für die Überschussermittlung bei sonstigen Einkünften (Renteneinnahmen) in 
Höhe des vom Kläger bezogenen Betrags (19.839 €) auf 278,46 € belaufen würde.


65 cc) Von mindestens gleichrangiger Bedeutung sind hier die bereits vom FG zutreffend angeführten 
Vereinfachungsgesichtspunkte (hierzu auch Stützel, DStR 2010, 1545, 1548). Da im Rahmen der Vergleichsrechnung 
zumindest die tatsächlich entstandenen Werbungskosten abgezogen werden müssten (für eine Begrenzung auf 
diesen Betrag im Rahmen der Vergleichsrechnung daher Schuster, jM 2017, 119, 121; Schuster, DStR 2018, 2106, 
2109; Dommermuth, FR 2020, 385, 398 f.; HHR/Kulosa, § 10 EStG Rz 344), die absolute Höhe des Werbungskosten-
Pauschbetrags aber gering ist, würden für eine im Rahmen der Vergleichsrechnung untergeordnete Position 
umfangreiche Einzelfallermittlungen erforderlich (zutreffend Karrenbrock, DStR 2018, 844, 848; Mues in 
Littmann/Bitz/Pust, a.a.O., § 22 Rz 167; wohl auch Rügamer, FR 2020, 399, 405). Hinzu kommt, dass der 
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Werbungskosten-Pauschbetrag auch die Werbungskosten aus etwaigen weiteren Renten sowie aus Einkünften nach 
§ 22 Nr. 1a und 5 EStG einbezieht. Dies könnte im Einzelfall komplizierte Aufteilungsrechnungen erforderlich 
machen.


66 d) Ebenso hat das FG den Grundfreibetrag zu Recht nicht in die Ermittlung des steuerfrei bleibenden Teils der Renten 
einbezogen.


67 aa) Der Grundfreibetrag dient der steuerlichen Verschonung des Existenzminimums (BVerfG-Beschluss vom 
25.09.1992 - 2 BvL 5, 8, 14/91, BVerfGE 87, 153, unter C.I.3.; Regierungsentwurf des Familienentlastungsgesetzes 
vom 04.10.2018, BTDrucks 19/4723, 19). Anders als das BMF in seiner Stellungnahme ausführt, bewirkt der 
Grundfreibetrag nicht etwa eine Erhöhung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit. Gerade im Gegenteil dient er 
dazu, solche Minderungen der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit, die sich aus der Bestreitung des unbedingt 
notwendigen Minimums an privaten Ausgaben zwingend ergeben, einkommensteuerrechtlich abzubilden.


68 Angesichts dieses Normzwecks kann der Grundfreibetrag nicht --nochmals-- herangezogen werden, um die 
steuerliche Belastung einer speziellen Einkunftsart zu reduzieren oder als Puffer zur Abfederung verfassungsrechtlich 
unzulässiger doppelter Steuerzugriffe im Bereich der Einkunftserzielung zu dienen (ebenso Abschlussbericht der 
Sachverständigenkommission, S. 51; Ruland, in Festschrift für Peter Selmer zum 70. Geburtstag, 2004, S. 889, 901 f.; 
Brall/Bruno-Latocha/Lohmann, DRV 2003, 673, 680; Brall/Bruno-Latocha/Lohmann, DRV 2004, 409, 430; Hey, DRV 
2004, 1, 8; Intemann/Cöster, DStR 2005, 1921, 1925; Stützel, DStR 2010, 1545, 1548; Karrenbrock, DStR 2018, 844, 
848; Dommermuth, FR 2020, 385, 398; Rügamer, FR 2020, 399, 404; Musil, DStR 2020, 1881, 1889 f.; 
Wernsmann/Neudenberger in KSM, EStG, § 22 Rz B 222; Mues in Littmann/Bitz/Pust, a.a.O., § 22 Rz 166; HHR/Kulosa, 
§ 10 EStG Rz 344; Giesl in EStG eKommentar, § 22 Rz 57.1; Lindberg, in Frotscher/Geurts, a.a.O., § 10 Rz 55a1; wohl 
auch Förster, DStR 2009, 141, 146; a.A. Fraktionsentwurf zum AltEinkG vom 09.12.2003, BTDrucks 15/2150, 23; 
Schuster, BetrAV 2016, 475, 477; Schuster, DStR 2018, 2106, 2109; Heß/Golombek in Lademann, a.a.O., § 22 EStG 
Rz 171d).


69 Für die umgekehrte Konstellation --die Anrechnung sonstiger Steuerfreistellungen auf die verfassungsrechtlich 
notwendige Mindesthöhe des Grundfreibetrags-- hat das BVerfG bereits entschieden, dass eine solche Anrechnung 
nur zulässig ist, wenn beide Freistellungen den(selben) existenzsichernden Aufwand erfassen und die Entlastung 
allgemein gewährt wird; demgegenüber kommt eine Anrechnung von Freibeträgen, die anderen Zwecken dienen, 
nicht in Betracht (ausführlich BVerfG-Beschluss in BVerfGE 87, 153, unter C.II.3.). Ebenso hat das BVerfG in seiner 
Entscheidung zur Verfassungswidrigkeit der früheren Beschränkungen der Höhe des Abzugs von 
Krankenversicherungsbeiträgen betont, dass für die verfassungsrechtliche Betrachtung insoweit nur der Umfang der 
Möglichkeit des Sonderausgabenabzugs dieser Beiträge maßgebend ist und es in diesem Zusammenhang keine Rolle 
spielt, inwieweit dem Gesetzgeber neben diesem Abzug von der Bemessungsgrundlage noch andere 
steuersystematische Lösungen zur Freistellung des Existenzminimums zur Verfügung gestanden hätten; den 
Grundfreibetrag hat es nicht in die Betrachtung einbezogen (BVerfG-Beschluss vom 13.02.2008 - 2 BvL 1/06, BVerfGE 
120, 125, unter D.III.1.).


70 Daher reicht --entgegen der Auffassung des BMF-- allein der Umstand, dass ein steuerlicher Abzugstatbestand 
faktisch eine entlastende Wirkung (auch) auf die Besteuerung von Renteneinnahmen hat, nicht aus, um einen 
solchen Abzugstatbestand in die Vergleichs- und Prognoserechnung zur Ermittlung einer etwaigen doppelten 
Besteuerung von Altersvorsorgeaufwendungen und Altersbezügen einzubeziehen.


71 bb) Gegenteiliges folgt nicht aus dem in der Entscheidung zur Rentenbesteuerung enthaltenen Hinweis des BVerfG 
auf den Multiplikatoreffekt des Grundfreibetrags (Urteil in BVerfGE 105, 73, unter C.VI.). Dieser Hinweis bezog sich 
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ausschließlich auf die frühere Ertragsanteilsbesteuerung der Renten aus der Basisversorgung. So hätte z.B. bei dem 
von den Klägern erstrebten Ertragsanteil von 18 % jede Anhebung des Grundfreibetrags um einen bestimmten 
Betrag zur Folge, dass Rentenbezüge im Umfang des 5,56-fachen dieses Anhebungsbetrags zusätzlich steuerfrei 
gestellt würden. Ein solches Ergebnis ist steuersystematisch ersichtlich fragwürdig, worauf das BVerfG zu Recht 
hingewiesen hat. Bei dem seit 2005 geltenden, betragsmäßig festgeschriebenen Rentenfreibetrag ist ein derartiger 
Multiplikatoreffekt hingegen ausgeschlossen.


72 Dementsprechend kann auch aus dem Hinweis des BMF auf den Umstand, dass in einer der Tabellen im Tatbestand 
des BVerfG-Urteils in BVerfGE 105, 73 der Grundfreibetrag erwähnt wird, für die vorliegend zu entscheidende Frage 
nichts abgeleitet werden. Das BVerfG hat dort --für die im Veranlagungszeitraum 1996 geltende Rechtslage-- 
Steuerbelastungsvergleiche zwischen Rentnern und Pensionären vorgenommen. Für diesen 
Steuerbelastungsvergleich war die Darstellung der Wirkungen des Grundfreibetrags selbstverständlich erforderlich, 
gerade um den damaligen Multiplikatoreffekt aufzuzeigen. Für die --ganz anders gelagerte-- Frage, ob der 
Grundfreibetrag ungeachtet seines verfassungsrechtlich festgelegten Zwecks der Steuerfreistellung des 
Existenzminimums nochmals herangezogen werden darf, um eine möglicherweise verfassungswidrige doppelte 
Besteuerung von Renteneinnahmen zu kompensieren, folgt daraus aber nichts.


73 cc) Da nach dem Vorstehenden der Grundfreibetrag schon aus verfassungsrechtlichen und systematischen Gründen 
nicht als steuerfreier Rentenbezug in die Vergleichs- und Prognoserechnung eingehen darf, kommt es auf den 
Vorschlag des BMF, eine Aufteilung des Grundfreibetrags nach dem Verhältnis, mit dem die Renteneinkünfte im 
Gesamtbetrag der Einkünfte enthalten seien, nicht mehr an.


74 Der Senat weist aber darauf hin, dass eine solche Aufteilung kaum praktikabel sein dürfte. Gerade bei 
Steuerpflichtigen, die --wie der Kläger-- während des Rentenbezugs Teile ihrer Erwerbstätigkeit noch fortsetzen, 
wäre nicht prognostizierbar, wie sich der Anteil der Renteneinkünfte am Gesamtbetrag der Einkünfte während der 
--ggf. jahrzehntelangen-- Rentenbezugsdauer entwickeln könnte. Zudem würden im Rahmen der Vergleichs- und 
Prognoserechnung Wirkungen eintreten, die der Senat nicht für sachgerecht hielte. So wäre bei Steuerpflichtigen, die 
ausschließlich Renteneinkünfte bezögen, der gesamte Grundfreibetrag in die Vergleichs- und Prognoserechnung 
einzubeziehen. Bei diesen Steuerpflichtigen könnte sich dann schon theoretisch kaum jemals eine doppelte 
Besteuerung ergeben. Demgegenüber käme es bei Steuerpflichtigen, die über sehr hohe anderweitige Einkünfte 
verfügen rechnerisch wesentlich schneller zu einer doppelten Besteuerung.


75 e) Die gemäß § 10 Abs. 1 Nr. 3 EStG als Sonderausgaben abziehbaren Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge der 
Rentner sind im Rahmen der Vergleichsrechnung ebenfalls nicht in die Ermittlung der Höhe des steuerfrei 
bleibenden Teils der Rente einzubeziehen. Auch diese Abzugsmöglichkeit dient nicht etwa der Verwirklichung des 
objektiven Nettoprinzips oder der Abfederung eines doppelten Steuerzugriffs, sondern der verfassungsrechtlich 
gebotenen einkommensteuerrechtlichen Verschonung des Existenzminimums (vgl. BVerfG-Beschluss in BVerfGE 120, 
125, unter D.II.1.) und muss daher im vorliegenden Zusammenhang außer Betracht bleiben (ebenso Ruland, in 
Festschrift für Peter Selmer zum 70. Geburtstag, 2004, S. 889, 902 f.; Brall/Bruno-Latocha/Lohmann, DRV 2003, 465, 
479 f.; Brall/Bruno-Latocha/Lohmann, DRV 2004, 409, 432; Hey, DRV 2004, 1, 10 f.; Intemann/Cöster, DStR 2005, 
1921, 1925; Karrenbrock, DStR 2018, 844, 848; Rügamer, FR 2020, 399, 404; Mues in Littmann/Bitz/Pust, a.a.O., § 22 
Rz 164; Wernsmann/Neudenberger in KSM, EStG, § 22 Rz B 224; HHR/Kulosa, § 10 EStG Rz 344; Giesl in EStG 
eKommentar, § 22 Rz 57.1; Lindberg, in Frotscher/Geurts, a.a.O., § 10 Rz 55a1; nur im Ergebnis auch Ermel, DStR 
2020, 2171, 2178: mittelbare Ungleichbehandlung zu anderen Steuerpflichtigen; a.A. Schuster, BetrAV 2016, 475, 
477; Schuster, jM 2017, 119, 122; Dommermuth, FR 2020, 385, 397; Dommermuth, FR 2020, 439, 451; Musil, DStR 
2020, 1881, 1890; Heß/Golombek in Lademann, a.a.O., § 22 EStG Rz 171d; für die Einbeziehung --ohne Begründung-- 
auch Abschlussbericht der Sachverständigenkommission, S. 52 oben).
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76 Diejenigen Rentenzahlbeträge, die sogleich für die Leistung von Beiträgen zur Kranken- und Pflegeversicherung 
verwendet werden müssen, stehen dem Steuerpflichtigen letztlich nicht zur Verfügung. Ihre Steuerfreistellung 
beruht daher auf einer Minderung der Leistungsfähigkeit des Rentners; mit der --von Verfassungs wegen 
erforderlichen-- Berücksichtigung dieses Umstands erschöpft sich der Zweck der Steuerbefreiung. Der 
Sonderausgabenabzug kann daher nicht --nochmals-- zur Kompensation des aus versteuertem Einkommen 
geleisteten Teils der früheren Altersvorsorgeaufwendungen berücksichtigt werden. Die vom BMF gesehene 
"Erhöhung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit" durch den Sonderausgabenabzug kann der Senat auch an dieser 
Stelle nicht erkennen. Dies wird bereits daraus deutlich, dass andernfalls eine Erhöhung der Kranken- und 
Pflegeversicherungsbeiträge --bei gleichbleibender Rentenhöhe-- zu einer Verringerung der rechnerischen doppelten 
Besteuerung führen würde, obwohl die Leistungsfähigkeit der Rentner durch die Beitragserhöhung nicht etwa 
erhöht, sondern gemindert würde (so zutreffend Brall/Bruno-Latocha/Lohmann, DRV 2003, 465, 480; Stützel, DStR 
2010, 1545, 1548; HHR/Kulosa, § 10 EStG Rz 344); ein solches Ergebnis wäre evident unsystematisch.


77 Eine differenzierte Behandlung der Beiträge zur Krankenversicherung im Hinblick darauf, dass mit ihnen ein 
Anspruch auf Krankengeld erworben werden könnte (vgl. für die Rechtslage ab 2010 § 10 Abs. 1 Nr. 3 Satz 1 
Buchst. a Satz 4 EStG), ist schon deshalb nicht vorzunehmen, weil Rentner keinen Krankengeldanspruch haben (§ 50 
Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch --SGB V--).


78 f) Aus denselben Gründen sind auch die Beitragsanteile des Rentenversicherungsträgers zur Krankenversicherung 
nicht in die Vergleichsrechnung zur Ermittlung einer eventuellen doppelten Besteuerung von 
Altersvorsorgeaufwendungen und Altersbezügen einzubeziehen.


79 aa) Das FG hat sich zwar nicht dazu geäußert, ob der Träger der gesetzlichen Rentenversicherung im Jahr 2008 den 
hälftigen Anteil am Krankenversicherungsbeitrag übernommen hat. Weil die --vom FG für andere Zwecke in Bezug 
genommenen-- Rentenbescheide aber zeigen, dass der Kläger ab 2008 lediglich die Hälfte der Beiträge zur 
Krankenversicherung der Rentner selbst getragen hat (im Rentenbescheid ausdrücklich als "Beitragsanteil" 
bezeichnet), geht der Senat davon aus, dass die andere Hälfte des Beitrags gemäß § 249a Satz 1 SGB V vom 
Rentenversicherungsträger getragen worden ist und unter § 3 Nr. 14 Halbsatz 2 EStG fällt.


80 bb) Da die Steuerfreiheit der vom Rentenversicherungsträger übernommenen Beitragsanteile zur 
Krankenversicherung auf denselben (verfassungs-)rechtlichen Erwägungen beruht wie der Sonderausgabenabzug der 
vom Steuerpflichtigen getragenen Beitragsteile, können diese steuerfreien Vorteile nicht (nochmals) herangezogen 
werden, um eine verfassungsrechtlich unzulässige doppelte Besteuerung von Altersvorsorgeaufwendungen und 
Altersbezügen rechnerisch zu vermeiden bzw. den Umfang einer solchen doppelten Besteuerung zu verringern 
(Wernsmann/Neudenberger in KSM, EStG, § 22 Rz B 224; Mues in Littmann/Bitz/Pust, a.a.O., § 22 Rz 165; 
HHR/Kulosa, § 10 EStG Rz 344; Giesl in EStG eKommentar, § 22 Rz 57.1; Lindberg, in Frotscher/Geurts, a.a.O., § 10 
Rz 55a1; a.A. Dommermuth, FR 2020, 385, 397). Auch diese Beträge müssten --wenn sie steuerpflichtig wären-- 
sogleich nach § 10 Abs. 1 Nr. 3 EStG als Sonderausgaben abgezogen werden (zutreffend Karrenbrock, DStR 2018, 
844, 848). Zur näheren Begründung verweist der Senat auf die Ausführungen unter e.


81 Im Übrigen sieht eine bedeutsame Literaturauffassung die Beitragsanteile als nicht steuerbar (so HHR/Bergkemper, 
§ 3 Nr. 14 EStG Rz 1; v. Beckerath in KSM, EStG, § 3 Nr. 14 Rz B 14/12) und die Steuerbefreiung daher als lediglich 
deklaratorisch an (L. Fischer in Bordewin/Brandt, § 3 Nr. 14 EStG Rz 5; Schmidt/Levedag, EStG, 39. Aufl., § 3 Rz 61).


82 g) Der Sonderausgaben-Pauschbetrag ist ebenfalls nicht als "steuerfreier Rententeilbetrag" anzusehen (ebenso 
Wernsmann/Neudenberger in KSM, EStG, § 22 Rz B 226; Mues in Littmann/Bitz/Pust, a.a.O., § 22 Rz 168; HHR/Kulosa, 
§ 10 EStG Rz 344; Dommermuth, FR 2020, 385, 399; Hey, DRV 2004, 1, 7; a.A. Abschlussbericht der 
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Sachverständigenkommission, S. 52 oben). Er dient der pauschalen Abgeltung bestimmter Sonderausgaben, aber 
nicht der Vermeidung einer doppelten Besteuerung von Altersbezügen und Altersvorsorgeaufwendungen.


83 Im Übrigen ist die praktische Bedeutung dieser Frage äußerst gering, weil die Höhe des Sonderausgaben-
Pauschbetrags sich auf lediglich 36 € (bei zusammenveranlagten Eheleuten 72 €) beläuft und dieser Betrag in den 
weitaus meisten Fällen --so auch im Streitfall-- bereits durch den Abzug der Kirchensteuer und von Zuwendungen 
überschritten wird.


84 4. Auch die Höhe der vom Kläger aus versteuertem Einkommen aufgebrachten Altersvorsorgeaufwendungen hat das 
FG weitestgehend zutreffend ermittelt. Dies gilt sowohl für die Zuordnung der bis 2004 (dazu unten a) als auch ab 
2005 (unten b) geleisteten Altersvorsorgeaufwendungen. Die Beträge sind weder im Hinblick auf die kalkulatorische 
Ausgabenstruktur der gesetzlichen Rentenversicherung zu kürzen (unten c) noch ist danach zu differenzieren, ob die 
Einkommensteuer im jeweiligen Veranlagungszeitraum 0 DM/€ betragen hat (unten d).


85 Der danach vom FG ermittelte Betrag der aus versteuertem Einkommen aufgebrachten Altersvorsorgeaufwendungen 
(133.276 €) ist --deutlich-- geringer als die Höhe der dem Kläger voraussichtlich steuerfrei zufließenden 
Rententeilbeträge (mehr als 157.149 €), so dass es im Streitfall nicht zu einer doppelten Besteuerung von 
Altersvorsorgeaufwendungen und Altersbezügen kommt.


86 a) Für die Ermittlung der Höhe der in Veranlagungszeiträumen bis 2004 aus versteuertem Einkommen geleisteten 
Teile der Altersvorsorgeaufwendungen sind wertende Zuordnungsentscheidungen erforderlich, da nach damaliger 
Rechtslage gemeinsame Höchstbeträge für sämtliche Arten von --einkommensteuerrechtlich dem Grunde nach 
abziehbaren-- Vorsorgeaufwendungen vorgesehen waren.


87 Hierzu hat das FG zutreffend entschieden, dass die Beiträge zu den verschiedenen Sparten der gesetzlichen 
Sozialversicherung (einschließlich der ihnen gleichgestellten Teile der Vorsorgeaufwendungen nicht gesetzlich 
Versicherter) im Rahmen der retrospektiv vorzunehmenden Prüfung, in welchem Umfang 
Altersvorsorgeaufwendungen in früheren Veranlagungszeiträumen als aus versteuertem Einkommen geleistet gelten, 
gleichrangig zu berücksichtigen sind (dazu unten aa). Gleichfalls zu Recht hat das FG alle anderen dem Grunde nach 
abziehbaren Vorsorgeaufwendungen im Rahmen der Zuordnungsentscheidung, die für Zwecke der Prüfung einer 
doppelten Besteuerung vorzunehmen ist, lediglich nachrangig berücksichtigt (unten bb). Hinsichtlich der 
höchstrichterlich bisher nicht geklärten Frage, wie die --gemeinsamen-- Höchstbeträge bei der 
Zusammenveranlagung von Eheleuten, die jeweils eigene Vorsorgeaufwendungen getragen haben, zuzuordnen sind, 
folgt der Senat der Auffassung des FG, den gesamten, den Eheleuten gemeinsam zustehenden Abzugs-Höchstbetrag 
im Verhältnis der vorrangig zu berücksichtigenden Vorsorgeaufwendungen beider Eheleute aufzuteilen (unten cc).


88 Diese Zuordnungsentscheidungen bedeuten nicht, dass der in den Altjahren bis 2004 bereits gewährte 
Sonderausgabenabzug teilweise rückgängig gemacht wird (so aber Karrenbrock, DStR 2018, 844, 849; ähnlich auch 
Wernsmann/Neudenberger in KSM, EStG, § 22 Rz B 217). Vielmehr geht es allein um die Prüfung, ob die im aktuellen 
Veranlagungszeitraum (hier: 2008) bezogene Rente in ausreichendem Umfang steuerfrei gestellt wird - nämlich 
zumindest in dem Umfang, in dem die früheren Altersvorsorgeaufwendungen aus versteuertem Einkommen geleistet 
worden sind.


89 aa) Der Senat hat bereits entschieden, dass die Beiträge zu den verschiedenen Sparten der gesetzlichen 
Sozialversicherung gleichrangig in die Berechnung des abziehbaren Teils der Vorsorgeaufwendungen einzustellen 
sind (Urteil in BFHE 254, 545, Rz 51, m.w.N.; zustimmend Dommermuth, FR 2020, 385, 395). Das BVerfG hat hierzu 
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jedenfalls ausgeführt, dass eine solche Zuordnung "die größere Plausibilität beanspruchen kann" (zum Abzug von 
Krankenversicherungsbeiträgen BVerfG-Beschluss in BVerfGE 120, 125, unter C.II.1.b bb).


90 (1) Ein Nachrang der Beiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung folgt nicht aus der von den Klägern --im 
Anschluss an eine entsprechende Literaturauffassung (Ruland, in Festschrift für Peter Selmer zum 70. Geburtstag, 
2004, S. 889, 904 f.; Brall/Bruno-Latocha/Lohmann, DRV 2003, 465, 481; Brall/Bruno-Latocha/Lohmann, DRV 2004, 
409, 431; Karrenbrock, DStR 2018, 844, 849; dagegen wiederum Musil, DStR 2020, 1881, 1891; HHR/Kulosa, § 10 
EStG Rz 342; Heß/Golombek in Lademann, a.a.O., § 22 EStG Rz 171e)-- aufgezeigten unterschiedlichen Situation von 
Beamten auf der einen Seite und sozialversicherungspflichtigen Arbeitnehmern (bzw. selbst für ihre Altersvorsorge 
verantwortlichen Selbständigen) auf der anderen Seite nach der für den Sonderausgabenabzug von 
Vorsorgeaufwendungen bis 2004 geltenden Rechtslage. Da Beamte keine Beiträge zur Renten- und 
Arbeitslosenversicherung leisten müssen, standen ihnen die --seinerzeit einheitlichen-- Höchstbeträge für ihre 
weiteren Vorsorgeaufwendungen ungeschmälert zur Verfügung. Ab 2005 ist diese Problematik durch die Einführung 
gesonderter Höchstbeträge für Altersvorsorgeaufwendungen einerseits und sonstige Vorsorgeaufwendungen --in der 
Praxis zumeist nur Beiträge zu Kranken- und Pflegeversicherungen-- andererseits entschärft worden.


91 Diese Situation ist bis einschließlich des Veranlagungszeitraums 2004 hinzunehmen. Beamte waren seinerzeit beim 
Sonderausgabenabzug --jedenfalls faktisch-- besser gestellt, bei der Besteuerung der späteren Altersbezüge aber 
schlechter gestellt als sozialversicherungspflichtige Arbeitnehmer oder privat vorsorgende Selbständige. Diese 
Ungleichbehandlungen hat das BVerfG aber nur in der Weise beanstandet, dass es den Gesetzgeber mit Wirkung ab 
dem Veranlagungszeitraum 2005 zu einer Neuregelung verpflichtet hat. Auch im Rahmen der --retrospektiv 
vorzunehmenden-- Vergleichsrechnung zur Ermittlung einer etwaigen doppelten Besteuerung besteht keine 
Verpflichtung, die unterschiedlichen Besteuerungssysteme schon für Zeiträume vor 2005 einander anzugleichen. 
Nach der Rechtsprechung des BVerfG (Urteil in BVerfGE 105, 73, unter D.II.) ist dem Gesetzgeber für die 
Ausgestaltung der Übergangsregelung ein weiter Entscheidungsraum eröffnet; dieser ist lediglich dadurch begrenzt, 
dass es "im Einzelfall" nicht zu einer doppelten Besteuerung kommen darf. Es gibt aber keine verfassungsrechtliche 
Verpflichtung, im Rahmen der Vergleichsrechnungen, die für diese Einzelfallprüfung vorzunehmen sind, auch die 
Auswirkungen solcher unterschiedlicher Besteuerungssystematiken zu korrigieren, die das BVerfG für die damaligen 
Veranlagungszeiträume als noch hinnehmbar angesehen hat.


92 (2) Den Beiträgen zur gesetzlichen Sozialversicherung sind solche Vorsorgeaufwendungen gleichgestellt, die bei 
nicht gesetzlich Versicherten an die Stelle der Sozialversicherungsbeiträge treten. Maßgebende Gesichtspunkte für 
die Gleichstellung dieser Vorsorgeaufwendungen sind das Bestehen einer gesetzlichen Verpflichtung zur Leistung 
entsprechender Beiträge, eine verfassungsrechtliche Verpflichtung zur einkommensteuerrechtlichen 
Berücksichtigung der Beiträge oder eine über die Besteuerung lediglich der --ggf. typisierten-- Erträge 
hinausgehende Einkommensteuerpflicht späterer Versicherungsleistungen.


93 Nach diesen Grundsätzen sind den Beiträgen zur gesetzlichen Sozialversicherung im Bereich der 
Altersvorsorgeaufwendungen beispielsweise Beiträge zur landwirtschaftlichen Alterskasse und zu berufsständischen 
Versorgungseinrichtungen gleichgestellt. Auch Beiträge zu privaten Pflege-Pflichtversicherungen sind gleichrangig 
mit den entsprechenden Sozialversicherungsbeiträgen abziehbar.


94 Im Bereich der Krankheitsvorsorgeaufwendungen sind Beiträge zu privaten Krankenversicherungen den Beiträgen 
zur gesetzlichen Sozialversicherung insoweit gleichgestellt --und daher im Rahmen der Vergleichsrechnung 
gleichrangig zu berücksichtigen--, als sie zur Erlangung eines sozialhilfegleichen Versorgungsniveaus erforderlich 
sind (vgl. auch BVerfG-Beschluss in BVerfGE 120, 125, unter D.II.3.). Da diese Beitragsanteile nach der bis 2004 
geltenden Rechtslage noch nicht gesondert auszuweisen waren, ist ihre Höhe im Einzelfall ggf. sachgerecht zu 
schätzen. Anders als die Kläger meinen, ist nicht etwa das beihilfegleiche Versorgungsniveau maßgeblich. Denn in 
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Bezug auf den zusätzlichen Versicherungsschutz, der das sozialhilfegleiche Versorgungsniveau auf das 
beihilfegleiche Versorgungsniveau anheben soll, gibt es weder eine gesetzliche Verpflichtung zur Leistung 
entsprechender Beiträge noch eine verfassungsrechtliche Pflicht zu deren einkommensteuerrechtlichen 
Berücksichtigung noch eine Einkommensteuerpflicht von Versicherungsleistungen. Die vom --gesetzlich 
krankenversicherten-- Kläger geleisteten Beiträge zu einer privaten Zusatz-Krankenversicherung sind daher im 
Rahmen der Vergleichsrechnung nicht gleichrangig mit den Beiträgen zur gesetzlichen Sozialversicherung abziehbar.


95 (3) Das FG hat beim Kläger auch nach Einführung der Pflege-Pflichtversicherung (1995) keine Beiträge zur 
Pflegeversicherung in die Vergleichsrechnung eingestellt. Angesichts des erheblichen Unterschieds zwischen den 
voraussichtlichen steuerfreien Rententeilbeträgen (jedenfalls mehr als 157.149 €) und den aus versteuertem 
Einkommen geleisteten Altersvorsorgeaufwendungen (133.276 €) kann diese Ungenauigkeit aber keinen Einfluss auf 
das Ergebnis des vorliegenden Verfahrens haben. Im Übrigen geht der Senat davon aus, dass die Beiträge zur Pflege-
Pflichtversicherung in den vom FG berücksichtigten Beiträgen zur gesetzlichen Krankenversicherung enthalten sind. 
Im Rahmen der hier vorzunehmenden Vergleichsrechnung sind die Beiträge zu diesen beiden Sparten der 
gesetzlichen Sozialversicherung ohnehin gleich zu behandeln.


96 Darüber hinaus hat das FG die --allerdings nur in den Jahren 1970 bis 1973 angefallenen und relativ geringfügigen-- 
Beiträge der Klägerin zur Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder (VBL) als gleichrangig mit den Beiträgen zur 
gesetzlichen Rentenversicherung angesehen, obwohl die VBL nicht zur Basis-Altersversorgung gehört und die 
hieraus später fließenden Altersbezüge bei der Klägerin lediglich der Ertragsanteilsbesteuerung unterliegen. Der 
Senat kann offenlassen, ob er sich dieser Würdigung des FG anschließen könnte, da sie sich zugunsten der Kläger 
ausgewirkt hat, die Schwelle einer rechnerischen doppelten Besteuerung im Streitfall aber ohnehin nicht 
überschritten wird.


97 bb) Alle anderen Vorsorgeaufwendungen sind im Rahmen der Zuordnungsentscheidung nur nachrangig zu 
berücksichtigen.


98 (1) Für Beiträge zu kapitalbildenden Lebensversicherungen hat der Senat dies bereits entschieden (Urteil in BFHE 
259, 311, BStBl II 2018, 62, Rz 29 ff.; zustimmend Musil, DStR 2020, 1881, 1891; Dommermuth, FR 2020, 385, 395; 
a.A. Wernsmann/Neudenberger in KSM, EStG, § 22 Rz B 217). Zu Recht hat das FG ausgeführt, dass dieser Nachrang 
auch dann gilt, wenn Zweck eines kapitalbildenden Lebensversicherungsvertrags --wie im Fall der Kläger-- die 
Verwendung der Ablaufleistung zur Ablösung von Finanzierungsdarlehen für vermietete oder selbstgenutzte 
Immobilien ist. Denn auch in diesem Fall wird mittels des Lebensversicherungsvertrags Vermögen gebildet, das 
keiner gesetzlichen Bindung für Zwecke der Altersvorsorge unterliegt.


99 Es kommt auch nicht darauf an, ob bzw. in welchem Umfang in den Beiträgen zu Lebensversicherungen ein 
Risikoanteil enthalten ist. Denn es besteht weder eine gesetzliche Pflicht zur Absicherung dieses Risikos noch eine 
verfassungsrechtliche Pflicht zur einkommensteuermindernden Berücksichtigung von Beiträgen zu Risiko-
Lebensversicherungen noch eine Einkommensteuerpflicht entsprechender Versicherungsleistungen.


100 (2) Aus denselben Gründen sind auch Beiträge zu Unfall- und Haftpflichtversicherungen im Rahmen der 
Zuordnungsentscheidung nur nachrangig abziehbar (so auch Förster, DStR 2009, 141, 145; Schuster, BetrAV 2016, 
475, 478; Schuster, jM 2017, 119, 121; Dommermuth, FR 2020, 439, 440; Heß/Golombek in Lademann, a.a.O., § 22 
EStG Rz 171e; a.A. Hey, DRV 2004, 1, 11 f.; Karrenbrock, DStR 2018, 844, 849; Rügamer, FR 2020, 399, 406; Musil, 
DStR 2020, 1881, 1891; Wernsmann/Neudenberger in KSM, EStG, § 22 Rz B 216). Insbesondere besteht keine 
verfassungsrechtliche Verpflichtung zur einkommensteuermindernden Berücksichtigung dieser 
Vorsorgeaufwendungen (Senatsurteile vom 18.11.2009 - X R 6/08, BFHE 227, 137, BStBl II 2010, 282, Rz 113, und 
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vom 09.09.2015 - X R 5/13, BFHE 251, 18, BStBl II 2015, 1043, Rz 26, 34; vgl. auch BVerfG-Beschluss vom 
13.02.2008 - 2 BvR 1220/04, 410/05, BVerfGE 120, 169, unter B.III.).


101 (3) Für dieses Ergebnis sprechen zusätzlich auch Vereinfachungsgründe. Denn die Betrachtung kann bei 
Außerachtlassung der sonstigen Vorsorgeaufwendungen regelmäßig auf die Sozialversicherungsbeiträge begrenzt 
werden, die auch für die entfernte Vergangenheit zumeist mit vertretbarem Aufwand feststellbar sein werden (vgl. 
bereits Senatsurteil in BFHE 254, 545, Rz 56).


102 cc) Im Fall der Zusammenveranlagung von Eheleuten, die beide jeweils Vorsorgeaufwendungen getragen haben, ist 
der gemeinsame Höchstbetrag --wie vom FG entschieden-- im Verhältnis der vorrangig berücksichtigungsfähigen 
Vorsorgeaufwendungen beider Eheleute auf diese Vorsorgeaufwendungen aufzuteilen (ebenso Rügamer, FR 2020, 
399, 407; Dommermuth, FR 2020, 439, 440; Heß/Golombek in Lademann, a.a.O., § 22 EStG Rz 171e).


103 Zutreffend hat das FG sich gegen die vom überwiegenden Teil der Literatur (so Schuster, BetrAV 2016, 475, 478; 
Schuster, jM 2017, 119, 121; Schuster, DStR 2018, 2106, 2108; Karrenbrock, DStR 2018, 844, 850; 
Wernsmann/Neudenberger in KSM, EStG, § 22 Rz B 218; HHR/Kulosa, § 10 EStG Rz 342) vorgeschlagene hälftige 
Aufteilung des gemeinsamen Höchstbetrags entschieden. Hierfür hat es den Wortlaut des § 26b EStG angeführt, 
wonach die Eheleute u.a. im Bereich des Sonderausgabenabzugs "gemeinsam als Steuerpflichtiger" behandelt 
werden. Auch nach der höchstrichterlichen Rechtsprechung, die zu § 10 Abs. 3 EStG in der bis 2004 geltenden 
Fassung ergangen ist, stand der Höchstbetrag beiden Eheleuten gemeinsam zu. Daraus folgt --wie sich gerade im 
Fall der Kläger zeigt--, dass der Arbeitslohn desjenigen Ehegatten, für den der Vorwegabzug zu kürzen war, auch 
den Teil des Vorwegabzugs schmälert, der rechnerisch auf denjenigen Ehegatten entfällt, der --wie der Kläger nach 
Ende seiner Arbeitnehmertätigkeit-- für sich genommen Anspruch auf einen ungekürzten Vorwegabzug gehabt 
hätte (BFH-Urteile vom 21.06.1989 - X R 19/85, BFH/NV 1990, 223, und vom 11.12.2002 - XI R 17/00, BFHE 201, 
437, BStBl II 2003, 650, unter II.3.). Diese gemeinsame Betrachtung muss folgerichtig auch für die Aufteilung des 
gemeinsamen Höchstbetrags für Zwecke der Vergleichsrechnung zur Feststellung einer doppelten Besteuerung 
gelten. Dieser Aufteilungsmaßstab ermöglicht es zudem, in Fällen, in denen auch der andere Ehegatte eine 
doppelte Besteuerung seiner Altersbezüge und Altersvorsorgeaufwendungen geltend machen möchte, eine beiden 
Eheleuten gerecht werdende Zuordnung der früheren Höchstbeträge vorzunehmen.


104 b) Für die in Veranlagungszeiträumen ab 2005 geleisteten Altersvorsorgeaufwendungen hat der Senat bereits 
entschieden, dass diejenigen Teile der Altersvorsorgeaufwendungen aus versteuertem Einkommen erbracht 
wurden, die den --seitdem ausschließlich für Altersvorsorgeaufwendungen geltenden-- Höchstbetrag nach § 10 
Abs. 3 EStG in den ab 2005 geltenden Fassungen überschritten haben (Senatsurteil vom 06.04.2016 - X R 2/15, 
BFHE 253, 370, BStBl II 2016, 733, Rz 55). Das FG hat diese Beträge zutreffend ermittelt.


105 Ohne dass dies im Streitfall entscheidungserheblich wäre, merkt der Senat an, dass in Fällen, in denen die 
geleisteten und um den Übergangsfaktor gekürzten Altersvorsorgeaufwendungen die Höchstbeträge nach § 10 
Abs. 3 EStG in den ab 2005 geltenden Fassungen überschreiten, bei zusammenveranlagten Eheleuten die 
vorstehend unter a cc dargelegten Grundsätze entsprechend gelten. Danach ist der gemeinsame Höchstbetrag im 
Verhältnis der von beiden Eheleuten selbst getragenen Altersvorsorgeaufwendungen aufzuteilen.


106 c) Die solchermaßen vorgenommene Berechnung ist nicht um diejenigen Anteile der in den jeweiligen 
Veranlagungszeiträumen (sowohl bis 2004 als auch ab 2005) vom Kläger geleisteten Beiträge zur gesetzlichen 
Rentenversicherung zu modifizieren, die nach der Finanzierungs- und Ausgabenstruktur der Träger der gesetzlichen 
Rentenversicherung kalkulatorisch nicht auf die Leistung von Alters- oder Hinterbliebenenrenten entfallen (ebenso 
Mues in Littmann/Bitz/Pust, a.a.O., § 22 Rz 155; HHR/Kulosa, § 10 EStG Rz 347; Kulosa, DStR 2018, 1413, 1417; 
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wohl auch Musil, DStR 2020, 1881, 1891; a.A. Karrenbrock, DStR 2018, 844, 850; Schuster, DStR 2018, 2106, 2108; 
Rügamer, FR 2020, 399, 407; Heß/Golombek in Lademann, a.a.O., § 22 EStG Rz 171 f.; insbesondere für eine 
Ausklammerung derjenigen Beitragsanteile, mit denen die Zuschüsse zur Krankenversicherung der Rentner 
finanziert werden, Schuster, BetrAV 2016, 475, 477, und Schuster, jM 2017, 119, 122; für eine Herausrechnung der 
auf Hinterbliebenen- und Erwerbsunfähigkeitsrenten entfallenden Risikoanteile Dommermuth, FR 2020, 385, 392).


107 Der Senat vermag --selbst im Wege einer groben Pauschalierung-- nicht, aus den vorliegenden statistischen Daten 
eine individuelle Zuordnung zwischen den Ausgaben der gesetzlichen Rentenversicherung und den Beiträgen bzw. 
den darauf beruhenden Rentenbezügen des Klägers herzustellen. Auf die entsprechende Anfrage des FG hat die 
DRV Bund im Klageverfahren ausgeführt, es sei nicht möglich, den Anteil der Beitragsleistungen, der nicht in die 
Finanzierung der Altersrenten fließe, eindeutig anzugeben. Zwar liegen auch heute noch für jedes einzelne Jahr des 
hier maßgeblichen Zeitraums Daten zur Einnahmen- und Ausgabenstruktur der Träger der gesetzlichen 
Rentenversicherung vor. Allerdings erhalten diese Träger nicht nur Beitragseinnahmen, sondern in erheblichem 
--und im Zeitablauf sehr unterschiedlichem-- Umfang auch Bundeszuschüsse, ferner in geringerem Umfang noch 
sonstige Einnahmen. Die Zuordnung insbesondere der pauschal bemessenen Bundeszuschüsse zu den einzelnen 
Ausgabenpositionen erscheint dem Senat aber nicht mit hinreichender Eindeutigkeit möglich.


108 Hinzu kommen die Gesichtspunkte, die das FG in überzeugender Weise aus dem Charakter der gesetzlichen 
Rentenversicherung als umlagefinanziertem System abgeleitet hat. Danach kann von derjenigen Mittelverwendung, 
die für den Zeitpunkt der jeweiligen Beitragsleistung noch feststellbar sein mag, kein Zurechnungszusammenhang 
zu den --erst viel später anfallenden-- Altersbezügen des einzelnen Rentners hergestellt werden. Welche Anteile 
der Beiträge und sonstigen Einnahmen der Träger der gesetzlichen Rentenversicherung jeweils für welche 
Leistungen verwendet wurden bzw. werden, ist --wie bereits das FG ausgeführt hat-- entscheidend von den sich im 
Zeitablauf ändernden Vorgaben des Gesetzgebers sowie den demografischen und gesellschaftlichen Entwicklungen 
abhängig.


109 Nicht zuletzt sprechen für die Nichteinbeziehung der kalkulatorischen Anteile praktische Erwägungen und 
Vereinfachungsgesichtspunkte.


110 d) Ebenfalls zu Recht hat das FG nicht danach differenziert, ob die Einkommensteuer im jeweiligen 
Veranlagungszeitraum 0 DM/€ betragen hat (gl.A. Karrenbrock, DStR 2018, 844, 850; Dommermuth, FR 2020, 439, 
440; Rügamer, FR 2020, 399, 405; Musil, DStR 2020, 1881, 1891; Wernsmann/Neudenberger in KSM, EStG, § 22 
Rz B 227; HHR/Kulosa, § 10 EStG Rz 342; Giesl in EStG eKommentar, § 22 Rz 57.1; a.A. Schuster, jM 2017, 119, 121; 
Schuster, DStR 2018, 2106, 2108; Heß/Golombek in Lademann, a.a.O., § 22 EStG Rz 171 f.).


111 Hierfür spricht zunächst, dass der Senat im Rahmen der vorzunehmenden Vergleichsrechnung niemals auf den 
durch den Sonderausgabenabzug vermiedenen Einkommensteuerbetrag, sondern stets nur auf die 
Bemessungsgrundlage der Einkommensteuer abgestellt hat (vgl. insbesondere Senatsbeschluss vom 04.12.2012 - 
X B 152/11, BFH/NV 2013, 375, Rz 15). Darüber hinaus würde eine derartige Betrachtung diejenigen 
Steuerpflichtigen, die zur Vornahme der Vergleichsrechnung alle ihre Einkommensteuerbescheide vorlegen, 
gegenüber denjenigen Steuerpflichtigen benachteiligen, die diese Unterlagen nicht vorlegen, so dass 
--entsprechend den Ausführungen des Senats im Urteil in BFHE 254, 545 (Rz 56)-- auf eine schätzweise Ableitung 
aus den Rentenversicherungsverläufen ausgewichen werden müsste. Ferner verhindert der Verzicht auf diese 
Differenzierung eine weitere Verkomplizierung der Vergleichsrechnung.


112 5. Der von den Klägern erstmals im Revisionsverfahren gestellte Beweisantrag auf Vorlage eines dem BMF 
angeblich vorliegenden "Brandbriefs" des Herrn Rürup aus dem Jahr 2007 ist unzulässig. Da das Revisionsgericht 
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gemäß § 118 Abs. 2 FGO an die Tatsachenfeststellungen des FG gebunden ist, findet eine Beweiserhebung im 
Revisionsverfahren --von hier nicht einschlägigen Ausnahmen abgesehen-- grundsätzlich nicht statt. 
Verfahrensrügen haben die Kläger nicht erhoben.


113 6. Die Kostenentscheidung beruht auf § 135 Abs. 2 FGO.
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Urteil vom 19. Mai 2021, X R 20/19 
Doppelte Besteuerung der gesetzlichen und privaten Altersversorgung


ECLI:DE:BFH:2021:U.190521.XR20.19.0


BFH X. Senat


EStG § 22 Nr 1 S 3 Buchst a DBuchst aa S 1 , EStG § 22 Nr 1 S 3 Buchst a DBuchst aa S 4 , EStG § 22 Nr 1 S 3 Buchst a 
DBuchst aa S 5 , EStG § 22 Nr 1 S 3 Buchst a DBuchst aa S 7 , EStG § 22 Nr 1 S 3 Buchst a DBuchst bb S 1 , EStG § 22 Nr 1 
S 3 Buchst a DBuchst bb S 2 , EStG § 22 Nr 1 S 3 Buchst a DBuchst bb S 4 , SGB 6 § 269 Abs 1 , SGB 6 § 42 Abs 1 , SGB 6 § 
67 Nr 6 , SGB 6 § 97 , SGB 6 § 255 Abs 1 , VVG § 153 Abs 1 , FGO § 96 Abs 1 S 2 , FGO § 121 S 1 , EStG § 9a S 1 Nr 3 , EStG 
§ 32a Abs 1 , EStG § 32a Abs 5 , EStG § 10 Abs 1 S 1 Nr 2 Buchst a , EStG § 10 Abs 3 , EStG § 10c , GG Art 3 Abs 1 , EStG VZ 
2009 


vorgehend Hessisches Finanzgericht , 28. Mai 2018, Az: 7 K 2456/14


Leitsätze


1. Steigerungsbeträge aus der Höherversicherung der gesetzlichen Rentenversicherung nach § 269 Abs. 1 SGB VI sind als 
akzessorische Zusatzleistungen einer gesetzlichen Altersrente der Basisversorgung ("erste Schicht") anzusehen und 
unterliegen daher der nachgelagerten Besteuerung gemäß § 22 Nr. 1 Satz 3 Buchst. a Doppelbuchst. aa EStG.


2. Die Öffnungsklausel für eine zumindest teilweise Ertragsanteilsbesteuerung von Basisversorgungsrenten ist nach dem 
eindeutigen Wortlaut des § 22 Nr. 1 Satz 3 Buchst. a Doppelbuchst. bb Satz 2 Halbsatz 1 EStG nur auf Antrag des 
Steuerpflichtigen und nicht von Amts wegen anzuwenden.


3. Regelmäßige Rentenanpassungen sind nach der verfassungsrechtlich nicht zu beanstandenden gesetzlichen Anordnung 
in § 22 Nr. 1 Satz 3 Buchst. a Doppelbuchst. aa Satz 7 EStG auch in der für Renteneintrittsjahrgänge bis einschließlich 
2039 geltenden Übergangsphase nicht nur mit dem individuellen Besteuerungsanteil, sondern in voller Höhe zu besteuern 
(Anschluss an Senatsurteil vom 26.11.2008 - X R 15/07, BFHE 223, 445, BStBl II 2009, 710).


4. Bei den gemäß § 22 Nr. 1 Satz 3 Buchst. a Doppelbuchst. bb EStG nur mit dem Ertragsanteil zu besteuernden Renten aus 
privaten Versicherungsverträgen außerhalb der Basisversorgung kann gegen das Verbot der doppelten Besteuerung von 
Altersvorsorgeaufwendungen und späteren Alterseinkünften bereits aus systematischen Erwägungen nicht verstoßen 
werden.


5. Die Überschussbeteiligung aus einer privaten Leibrentenversicherung gemäß § 153 VVG ist einheitlich mit der 
garantierten Rente nach § 22 Nr. 1 Satz 3 Buchst. a Doppelbuchst. bb EStG mit dem gesetzlichen Ertragsanteil zu 
besteuern.


Tenor


Die Revision der Kläger gegen das Urteil des Hessischen Finanzgerichts vom 28.05.2018 - 7 K 2456/14 wird als 
unbegründet zurückgewiesen.


Die Kosten des Revisionsverfahrens haben die Kläger zu tragen.


Tatbestand
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I.


1 Die Kläger und Revisionskläger (Kläger) sind Ehegatten, die für das Streitjahr 2009 zur Einkommensteuer 
zusammenveranlagt wurden.


2 Der am XX.XX.1946 geborene Kläger war zu Beginn seiner zunächst nichtselbständigen Erwerbstätigkeit als Arzt in 
der gesetzlichen Rentenversicherung pflichtversichert. Seit Mitte des Jahres 19XX und während seiner sich kurze Zeit 
später anschließenden selbständigen Tätigkeit war er Pflichtmitglied einer berufsständischen Versorgungseinrichtung 
(Versorgungswerk), blieb allerdings auch freiwilliges Mitglied der gesetzlichen Rentenversicherung. Dort zahlte er 
freiwillig Beiträge in eine Höherversicherung ein.


3 Nach den Feststellungen des Finanzgerichts (FG) leistete der Kläger Beiträge von insgesamt ... € an die gesetzliche 
Rentenversicherung. Ferner entrichtete er Beiträge an das Versorgungswerk von ... €.


4 Die Deutsche Rentenversicherung (DRV) Bund teilte im Dezember 2012 mit, der Kläger habe für acht Jahre Beiträge 
oberhalb des Höchstbeitrags zur gesetzlichen Rentenversicherung eingezahlt. Sollte --ggf. unter Berücksichtigung von 
Beiträgen an andere Versorgungsträger-- der Höchstbeitrag bis zum 31.12.2004 mindestens zehn Jahre überschritten 
worden sein, könne die Öffnungsklausel (§ 22 Nr. 1 Satz 3 Buchst. a Doppelbuchst. bb Satz 2 des 
Einkommensteuergesetzes --EStG--) mit einem Verhältniswert von 48,17 % zur Anwendung kommen.


5 Der Kläger bezog von der DRV Bund ab September 2009 eine vorzeitige 2/3-Teilaltersrente gemäß § 42 Abs. 1 des 
Sechsten Buches Sozialgesetzbuch (SGB VI) nebst Steigerungsbeträgen aus der Höherversicherung (§ 269 Abs. 1 
SGB VI) von insgesamt monatlich ... €. Ferner erhielt er im Streitjahr laufende Leistungen aus zahlreichen privaten 
Leibrentenversicherungen, die er jeweils gegen Zahlung eines Einmalbeitrags abgeschlossen hatte. Drei dieser 
Rentenversicherungen dienten der Basisversorgung ("Rürup"-Rente gemäß § 10 Abs. 1 Nr. 2 Buchst. b EStG). Für den 
Erwerb der Anwartschaft der am 01.02.2007 begonnenen "Rürup"-Rente bei der A-AG entrichtete der Kläger einen 
Einmalbeitrag von ... €, wobei das FG nicht feststellen konnte, ob die Zahlung bereits Ende des Jahres 2006 oder erst 
Anfang des Jahres 2007 erbracht worden war.


6 In ihrer Einkommensteuererklärung für das Streitjahr 2009 erklärten die Kläger für die Zuflüsse aus der gesetzlichen 
Altersrente des Klägers (monatlich ... €) einen nach § 22 Nr. 1 Satz 3 Buchst. a Doppelbuchst. aa EStG maßgeblichen 
Besteuerungsanteil von 58 %. Die Anwendung der Öffnungsklausel beantragten sie nicht. Die Steigerungsbeträge aus 
der Höherversicherung von monatlich ... € sahen sie als gegenüber der Altersrente separate Rente an und erklärten 
insoweit einen steuerbaren Ertragsanteil von 20 % (§ 22 Nr. 1 Satz 3 Buchst. a Doppelbuchst. bb EStG). Der Beklagte 
und Revisionsbeklagte (das Finanzamt --FA--) folgte im ursprünglichen Einkommensteuerbescheid dieser Sichtweise.


7 Von den Einnahmen aus der "Rürup"-Rente bei der A-AG von insgesamt ... € setzte das FA einen steuerbaren Anteil 
von ... € an. Hierbei zog es vom ursprünglichen Jahresbetrag (... €) den nach Maßgabe von § 22 Nr. 1 Satz 3 Buchst. a 
Doppelbuchst. aa Sätze 4 und 5 EStG für das Jahr 2008 ermittelten steuerfreien Teil der Rente (... €/46 %) ab, sodass 
die Rentenanpassung des Streitjahres von ... € steuerlich voll erfasst wurde.


8 Die Zuflüsse aus den übrigen privaten Leibrentenverträgen besteuerte das FA unter Einbeziehung von Zahlungen aus 
Bewertungsreserven (Überschussbeteiligungen) mit dem jeweils geltenden Ertragsanteil gemäß § 22 Nr. 1 Satz 3 
Buchst. a Doppelbuchst. bb Satz 4 EStG.
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9 Im Einspruchsverfahren beanstandete der Kläger u.a. unter Bezugnahme auf die Entscheidung des 
Bundesverfassungsgerichts (BVerfG) vom 06.03.2002 - 2 BvL 17/99 (BVerfGE 105, 73) eine verfassungswidrige 
doppelte Besteuerung diverser Renten und machte für die Überschussbeteiligungen einen Ertragsanteil von Null 
geltend. Das FA zog die Klägerin zum Einspruchsverfahren hinzu und verböserte die Steuerfestsetzung insoweit, als es 
neben der gesetzlichen Altersrente auch die Steigerungsbeträge der Höherversicherung mit dem Besteuerungsanteil 
von 58 % in Ansatz brachte. Es vertrat die Ansicht, dass die Steigerungsbeträge nicht einem separaten Stammrecht 
zuzuordnen, sondern bloße Zusatzleistungen seien. Die weiteren Einwendungen des Klägers teilte das FA nicht. In der 
Folgezeit änderte es die Steuerfestsetzung zugunsten der Kläger wegen einer irrtümlich doppelten Erfassung von zwei 
Renten aus privaten Versicherungen.


10 Während des Klageverfahrens erließ das FA einen weiteren zugunsten der Kläger geänderten 
Einkommensteuerbescheid, in dem es nunmehr die gesetzliche Altersrente unter Anwendung der Öffnungsklausel 
des § 22 Nr. 1 Satz 3 Buchst. a Doppelbuchst. bb Satz 2 EStG teilweise mit dem Ertragsanteil ansetzte. Insofern ging 
es unter Bezugnahme auf die Bescheinigungen der DRV Bund aus dem Jahr 2012 und des Versorgungswerks aus dem 
Jahr 2014 davon aus, dass die Voraussetzungen der Öffnungsklausel vorlägen und daher 48,17 % des Rentenbezugs 
mit dem Ertragsanteil von 20 % und nur im Übrigen --wie zuvor auch-- mit dem Besteuerungsanteil von 58 % zu 
berücksichtigen seien. Dies führte zu einer Herabsetzung der steuerpflichtigen Alterseinkünfte des Streitjahres 
um ... €.


11 Die Kläger hielten und halten die Steuerfestsetzung zum einen insoweit für rechtswidrig, als sie keinen Antrag auf 
Anwendung der Öffnungsklausel gestellt hätten. Die gesamten Steigerungsbeträge aus der Höherversicherung seien 
mit dem Ertragsanteil zu besteuern, da diese eine Privatversicherung in öffentlich-rechtlicher Einkleidung darstelle 
und ein Rentenstammrecht eigener Art begründe. Zum anderen sei die Vorgabe des BVerfG, "in jedem Fall" 
sicherzustellen, dass Renteneinkünfte nicht doppelt besteuert würden, bei der gesetzlichen Altersrente, der 
"Rürup"-Rente der A-AG und diversen weiteren Leibrenten aus privaten Versicherungen im Streitjahr nicht 
eingehalten worden. Ferner sei der Anpassungsbetrag zur "Rürup"-Rente der A-AG nicht in voller Höhe, sondern nur 
mit dem Besteuerungsanteil zu erfassen. Schließlich seien Überschussbeteiligungen aus privaten 
Rentenversicherungsverträgen nicht in die Besteuerung einzubeziehen.


12 Das FG wies die Klage mit in Entscheidungen der Finanzgerichte (EFG) 2020, 191 veröffentlichtem Urteil ab. Die 
Öffnungsklausel sei anwendbar, da der ursprüngliche Antrag der Kläger in der Klageschrift, die Steigerungsbeträge 
aus der Höherversicherung mit dem Ertragsanteil zu bemessen, als Antrag i.S. von § 22 Nr. 1 Satz 3 Buchst. a 
Doppelbuchst. bb Satz 2 Halbsatz 1 EStG zu werten sei. Die Ertragsanteilsbesteuerung könne sich allerdings nicht auf 
die gesamten Steigerungsbeträge der Höherversicherung erstrecken. Steuerrechtlich betrachtet beruhten diese auf 
einem einheitlichen Rentenstammrecht mit der gesetzlichen Altersrente. Eine doppelte Besteuerung der 
Steigerungsbeträge sei von den Klägern --bei isolierter Betrachtung-- nicht dargelegt worden, zumal eine solche in 
pauschalierender und typisierender Form durch Anwendung der Öffnungsklausel gerade vermieden werde. Eine 
doppelte Besteuerung der gesetzlichen Altersrente einschließlich der Steigerungsbeträge aus der Höherversicherung 
unter Berücksichtigung der Öffnungsklausel hätten die Kläger nicht ordnungsgemäß dargelegt.


13 Die Erträge aus der seit Februar 2007 bezogenen "Rürup"-Rente der A-AG seien zutreffend besteuert worden. Der 
Rentenanpassungsbetrag sei in voller Höhe zu erfassen. Die gerügte doppelte Besteuerung dieser Rente sei 
--unabhängig davon, ob der Beitrag hierfür im Jahr 2006 oder 2007 erbracht worden sei-- nicht feststellbar. Der 
steuerfreie Teil der aktuellen und künftigen Renten übersteige die aus versteuertem Einkommen geleisteten 
Beiträge.


14 Die beanstandete doppelte Besteuerung von Zuflüssen aus diversen privaten Leibrenten sei für vier Renten bereits 
gar nicht feststellbar, da jeweils der steuerunbelastete Rententeilbetrag höher sei als die hierfür aus versteuertem 
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Einkommen erbrachten Beiträge. Soweit dagegen bei neun weiteren privaten Renten eine doppelte Besteuerung 
rechnerisch zu ermitteln sei, falle diese im Streitjahr mit insgesamt ... € derart gering aus, dass sie von den Klägern 
hinzunehmen sei. Zudem seien die Überschussbeteiligungen zu Recht mit dem Ertragsanteil besteuert worden.


15 Mit ihrer Revision halten die Kläger an ihrem bisherigen rechtlichen Vorbringen fest. Sie werten die aus der 
Höherversicherung zufließenden Steigerungsbeträge als eigenständiges Rentenrecht; es handele sich um eine 
freiwillige Zusatzversorgung mit Kapitalanlagecharakter. Die Öffnungsklausel sei ausweislich § 22 Nr. 1 Satz 3 
Buchst. a Doppelbuchst. bb Satz 2 Halbsatz 1 EStG nur auf Antrag anwendbar; dieser sei von ihnen jedoch nicht 
gestellt worden. Das FG habe seine Sachaufklärungspflicht verletzt, indem es wegen der Anwendung der 
Öffnungsklausel auf die Bezüge aus der gesetzlichen Rentenversicherung eine doppelte Besteuerung ausgeschlossen 
habe. Diese sei --um den Vorgaben des BVerfG gerecht zu werden-- in jedem konkreten Einzelfall zu prüfen. Zu einer 
doppelten Besteuerung sei es im Streitfall gekommen, da die Kläger den höchstmöglichen Sonderausgabenabzug in 
der Einzahlungsphase bereits durch die vorrangig zu berücksichtigenden Pflichtbeiträge an das berufsständische 
Versorgungswerk ausgeschöpft hätten. Ferner sei die "Rürup"-Rente der A-AG doppelt besteuert worden. Auch eine 
lediglich geringfügige doppelte Besteuerung müsse vom Steuerpflichtigen nicht hingenommen werden.


16 Die Kläger beantragen,
das angefochtene Urteil aufzuheben und den Einkommensteuerbescheid 2009 vom 06.01.2015 dahingehend zu 
ändern, dass das zu versteuernde Einkommen um ... € verringert wird.


17 Das FA beantragt,
die Revision zurückzuweisen.


18 Bei keiner der im Streitjahr zugeflossenen Renten sei eine doppelte Besteuerung festzustellen. Die jeweils steuerfrei 
zu vereinnahmenden Rentenbeträge --bei der gesetzlichen Altersrente einschließlich einer möglichen 
Hinterbliebenenversorgung der Klägerin-- fielen höher aus als die aus versteuertem Einkommen erbrachten Beiträge 
in das jeweilige Versorgungssystem. Soweit die Renten aus privaten Versicherungen mit dem Ertragsanteil zu 
besteuern seien, könne sich --anders als das FG meine-- bereits systematisch keine doppelte Besteuerung ergeben.


19 Das Bundesministerium der Finanzen (BMF) ist dem Revisionsverfahren beigetreten. Es hat keinen Antrag gestellt, 
unterstützt in der Sache aber das Vorbringen des FA.


Entscheidungsgründe


II.


20 Die unbegründete Revision ist nach § 126 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 i.V.m. § 126 Abs. 4 der Finanzgerichtsordnung (FGO) 
zurückzuweisen.


21 Das FG hat die Klage im Ergebnis zu Recht abgewiesen. Die Kläger sind durch den zuletzt am 06.01.2015 
ergangenen Einkommensteuerbescheid für das Streitjahr 2009, auch soweit dieser rechtswidrig ist, jedenfalls nicht 
nach § 100 Abs. 1 Satz 1 FGO in ihren Rechten verletzt worden.


22


Seite 4 von 22







Die Steigerungsbeträge, die der Kläger aus der Höherversicherung gemäß § 269 Abs. 1 SGB VI als Zusatzleistungen 
zu seiner gesetzlichen Altersrente bezieht, unterliegen ebenso wie die Altersrente selbst der nachgelagerten 
Besteuerung gemäß § 22 Nr. 1 Satz 3 Buchst. a Doppelbuchst. aa EStG (dazu unten 1.). Diese Bezüge sind im 
Streitjahr auch nicht teilweise der Ertragsanteilsbesteuerung zu unterwerfen, da der Kläger den hierfür 
erforderlichen Antrag auf Anwendung der Öffnungsklausel i.S. von § 22 Nr. 1 Satz 3 Buchst. a Doppelbuchst. bb 
Satz 2 EStG nicht gestellt hat (unten 2.). Aus diesem Grund ergibt sich zwar rechnerisch eine doppelte Besteuerung 
der Rentenbezüge für das Streitjahr von 42 €. Hieraus können die Kläger aber keine Rechtsverletzung geltend 
machen, weil dieser Betrag geringer ausfällt als der vom FA aufgrund der rechtswidrigen Anwendung der 
Öffnungsklausel berücksichtigte Jahresbetrag (unten 3.). Eine doppelte Besteuerung der der privaten Basisversorgung 
dienenden "Rürup"-Rente der A-AG ist nicht feststellbar (unten 4.). Deren regelmäßige Rentenanpassungsbeträge 
sind nicht nur mit dem sog. Besteuerungsanteil, sondern vollumfänglich zu besteuern (unten 5.). Bei den Renten aus 
privaten Versicherungsverträgen außerhalb der Basisversorgung scheidet --abweichend von der Entscheidung der 
Vorinstanz-- eine doppelte Besteuerung von Beiträgen und Erträgen bereits systematisch aus (unten 6.). Zuflüsse aus 
der Überschussbeteiligung im Rahmen dieser privaten Rentenverträge sind in die Bemessungsgrundlage für die 
Ertragsanteilsbesteuerung einzubeziehen (unten 7.). Die von den Klägern erhobenen Verfahrensrügen greifen nicht 
durch (unten 8.).


23 1. Das FG ist im Ergebnis zutreffend davon ausgegangen, dass die Steigerungsbeträge aus der Höherversicherung 
(§ 269 Abs. 1 SGB VI) zusammen mit den Bezügen aus der regulären Altersrente der DRV Bund der nachgelagerten 
Besteuerung gemäß § 22 Nr. 1 Satz 3 Buchst. a Doppelbuchst. aa EStG unterliegen. Für das Begehren der Kläger, jene 
Beträge ausschließlich und isoliert mit dem Ertragsanteil nach Doppelbuchst. bb der Vorschrift zu besteuern, besteht 
keine Rechtsgrundlage.


24 a) § 22 Nr. 1 Satz 3 Buchst. a Doppelbuchst. aa Satz 1 EStG bestimmt, dass Leibrenten und andere Leistungen, die 
u.a. aus den gesetzlichen Rentenversicherungen erbracht werden, nach näherer Maßgabe der Sätze 2 bis 8 der 
Vorschrift grundsätzlich mit dem Besteuerungsanteil zu erfassen sind. Nur für nicht unter Doppelbuchst. aa fallende 
Leibrenten und andere Leistungen, bei denen in den einzelnen Bezügen Einkünfte aus Erträgen des Rentenrechts 
enthalten sind, gilt dagegen die Ertragsanteilsbesteuerung (§ 22 Nr. 1 Satz 3 Buchst. a Doppelbuchst. bb Sätze 1 
sowie 3 f. EStG).


25 Das wesentliche Charakteristikum der Einkünfte des § 22 Nr. 1 Satz 3 Buchst. a Doppelbuchst. aa EStG ist, dass sie 
die sog. erste Schicht des von der Sachverständigenkommission zur Neuordnung der steuerrechtlichen Behandlung 
von Altersvorsorgeaufwendungen und Altersbezügen (Abschlussbericht der Sachverständigenkommission zur 
Neuordnung der steuerrechtlichen Behandlung von Altersvorsorgeaufwendungen und Altersbezügen, BMF-
Schriftenreihe, Bd. 74 --Abschlussbericht der Sachverständigenkommission--) der Neuregelung zugrunde gelegten 
"Drei-Schichten-Modells" bilden und der Basisversorgung dienen. Zu dieser ersten Schicht der Basisversorgung 
gehören Leibrenten und andere Leistungen, die auf einem durch Beiträge erworbenen Anspruch gegen einen 
gesetzlichen oder privaten Versorgungsträger auf lebenslängliche Versorgung beruhen, frühestens ab dem 
60. Lebensjahr oder bei Erwerbsunfähigkeit gezahlt werden und bei denen die Anwartschaften nicht vererblich, nicht 
übertragbar, nicht beleihbar, nicht veräußerbar und nicht kapitalisierbar sein dürfen (vgl. hierzu Urteile des 
Bundesfinanzhofs --BFH-- vom 14.07.2010 - X R 37/08, BFHE 230, 361, BStBl II 2011, 628, Rz 25; vom 23.10.2013 - 
X R 3/12, BFHE 243, 287, BStBl II 2014, 58, Rz 27; vom 26.11.2014 - VIII R 38/10, BFHE 249, 22, BStBl II 2016, 657, 
Rz 30; vom 12.12.2017 - X R 39/15, BFHE 261, 203, BStBl II 2018, 579, Rz 17). Weitere Merkmale einer gesetzlichen 
Rentenversicherung sind, dass die Beitragszahlungen auf einer gesetzlichen Anordnung beruhen, die Versicherung 
für den betroffenen Personenkreis obligatorisch ist und die Leistungen als solche öffentlich-rechtlicher Art zu 
erbringen sind (Senatsurteile in BFHE 230, 361, BStBl II 2011, 628, Rz 28, sowie vom 23.10.2013 - X R 33/10, BFHE 
243, 332, BStBl II 2014, 103, Rz 18).


26
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b) Nach diesen Maßstäben stellen die Steigerungsbeträge aus der Höherversicherung zur gesetzlichen Altersrente 
des Klägers steuerbare Einkünfte nach § 22 Nr. 1 Satz 3 Buchst. a Doppelbuchst. aa EStG dar, wobei der Senat 
offenlassen kann, ob es sich dabei isoliert betrachtet --wofür die rentenförmige Auszahlung der Beträge sprechen 
könnte-- um eine Leibrente oder um andere Leistungen im Sinne der Vorschrift handelt.


27 aa) Steigerungsbeträge aus der --inzwischen geschlossenen-- Höherversicherung zur gesetzlichen 
Rentenversicherung werden nach § 269 Abs. 1 Satz 1 SGB VI zusätzlich zum Monatsbetrag einer Rente geleistet. Sie 
beruhen bei sozialversicherungsrechtlicher Betrachtung nicht auf einem eigenständigen Rentenanspruch und sind 
auch nicht Bestandteil einer Sozialversicherungsrente (Gürtner in Kasseler Kommentar Sozialversicherungsrecht, 
§ 269 SGB VI Rz 2). Vielmehr handelt es sich --wie bereits die systematische Stellung von § 269 SGB VI im Gesetz 
belegt-- um Zusatzleistungen zu einer bestehenden Sozialversicherungsrente. Sie sind akzessorisch ausgestaltet und 
in Entstehung und Bestand von einer Sozialversicherungsrente abhängig (hierzu Urteil des Bundessozialgerichts 
--BSG-- vom 14.05.2003 - B 4 RA 55/02 R, SozR 4-2600 § 269 Nr. 1, unter 2.b; von Koch in Kreikebohm, SGB VI, 
5. Aufl., § 269 Rz 6). Sind Steigerungsbeträge mangels bestehenden Rentenanspruchs nicht zu zahlen, können sie 
lediglich nach § 210 Abs. 3 SGB VI erstattet werden (Gürtner in Kasseler Kommentar Sozialversicherungsrecht, § 269 
SGB VI Rz 4); eine Kapitalabfindung ist nach der geltenden Rechtslage ausgeschlossen (Dankelmann in 
Schlegel/Voelzke, jurisPK-SGB VI, § 269 Rz 31).


28 bb) Aus alledem ergibt sich, dass die Steigerungsbeträge aus der Höherversicherung bei steuerrechtlicher 
Beurteilung der Basisversorgung zuzuordnen sind und als Teil der Rente geleistet werden.


29 (1) Der Zahlungsanspruch eines Höherversicherten der gesetzlichen Rentenversicherung richtet sich gegen einen 
gesetzlichen Versorgungsträger (hier die DRV Bund) und setzt gerade wegen der in § 269 Abs. 1 Satz 1 SGB VI 
angeführten Akzessorietät zu einem Anspruch auf eine Sozialversicherungsrente voraus, dass der Versicherte eine 
bestimmte Altersgrenze erreicht hat bzw. erwerbsunfähig ist. Die Steigerungsbeträge sind als lebenslängliche 
Versorgung ausgestaltet. Gesetzliche Regelungen, die es erlaubten, die Anwartschaften aus der Höherversicherung 
zu vererben, zu übertragen, zu beleihen, zu veräußern oder zu kapitalisieren, existieren nicht.


30 (2) Die Freiwilligkeit der Höherversicherung steht einer Zuordnung der hieraus resultierenden Steigerungsbeträge 
zur Basisversorgung ebenso wenig entgegen wie deren Charakterisierung als Privatversicherung in öffentlich-
rechtlicher Einkleidung (hierzu BSG-Urteil vom 29.04.1976 - 4 RJ 165/75, SozR 2200, § 1262 Nr. 8; BVerfG-Beschluss 
vom 23.02.2007 - 1 BvR 836/01, SozR 4-2600 § 269 Nr. 2, unter I.1.; Gürtner in Kasseler Kommentar 
Sozialversicherungsrecht, § 269 SGB VI Rz 7).


31 Gerade weil die Höherversicherung keinen isolierten Rentenanspruch begründet, sondern lediglich unselbständige 
Zusatzleistungen zu einer Rente der gesetzlichen Rentenversicherung vermittelt, die untrennbar mit deren Existenz 
verbunden sind, wäre es verfehlt, die Steigerungsbeträge zu separieren und außerhalb der Basisversorgung 
einzuordnen. Dies entspricht darüber hinaus der bisherigen Rechtsprechung des Senats, wonach 
Finanzierungselemente für ein Altersversorgungssystem, bei dem die späteren Leistungsansprüche auch an freiwillig 
gezahlte Beiträge des Versicherten anknüpfen und somit über die obligatorische Versorgung hinausgehen, dessen 
grundsätzliche Zuordnung zur Basisversorgung unberührt lassen (vgl. Urteil in BFHE 243, 332, BStBl II 2014, 103, 
Rz 34 für überobligatorische Leistungen aus einer schweizerischen Pensionskasse mit ausdrücklichem Vergleich zu 
einer freiwilligen Höherversicherung der gesetzlichen Rentenversicherung sowie der berufsständischen 
Versorgungswerke; ebenso BSG-Urteil vom 21.07.2009 - B 7/7a AL 36/07 R, juris, dort Rz 15).


32 (3) Unerheblich ist im vorliegenden Zusammenhang zudem, dass die Zusatzleistungen aus der Höherversicherung 
nach versicherungsmathematischen Grundsätzen ausgestaltet sind und ausschließlich aus Beiträgen der Versicherten 
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finanziert werden (hierzu u.a. Kamprad in Hauck/Noftz, SGB VI, 10/05, § 269 Rz 3). § 22 Nr. 1 Satz 3 Buchst. a 
Doppelbuchst. aa EStG erfasst nach der Rechtsprechung des Senats (Urteil in BFHE 230, 361, BStBl II 2011, 628, 
Rz 29) sowohl Versorgungssysteme, die auf dem Umlageverfahren beruhen (z.B. die gesetzliche Rentenversicherung) 
als auch --ganz oder teilweise-- kapitalgedeckte Systeme (z.B. die berufsständischen Versorgungswerke). Aus diesem 
Grund ändert auch der Umstand, dass die Steigerungsbeträge aus der Höherversicherung nach § 269 Abs. 1 Satz 2 
SGB VI von vornherein feststehen und nicht der Anpassung gemäß § 63 Abs. 7 SGB VI unterliegen, an der Zuordnung 
zur Basisversorgung nichts.


33 (4) Soweit die Kläger einwenden, die höchstrichterliche Sozialrechtsprechung belege, dass Steigerungsbeträge aus 
der Höherversicherung auch unabhängig von einer gesetzlichen Altersrente gezahlt würden und daher nicht 
akzessorisch seien, betrifft dies nicht die im vorliegenden Streitfall maßgebliche Rechtslage. Die von ihnen hierfür 
angeführte Entscheidung des BSG in SozR 2200 § 1262 Nr. 8 erging zu Ansprüchen aus der Höherversicherung auf 
der Grundlage des § 1234 der Reichsversicherungsordnung, wonach bis einschließlich des Jahres 1972 Leistungen 
aus der Höherversicherung auch unabhängig von einem Rentenanspruch "aus Grundbeiträgen" erbracht werden 
konnten (vgl. insoweit auch BSG-Urteil vom 22.03.2001 - B 12 RA 6/00 R, BSGE 88, 43, unter 1.b).


34 (5) Die Kläger führen zudem an, die Leistungen aus der Höherversicherung seien weder von der 
Sachverständigenkommission noch vom Steuergesetzgeber berücksichtigt worden. Dieser Einwand trifft indes nur 
insoweit zu, als jene Leistungen im Abschlussbericht der Sachverständigenkommission keine ausdrückliche 
Erwähnung finden. Steuerrechtlich sind sie dennoch --wie dargelegt-- unter die in § 22 Nr. 1 Satz 3 Buchst. a 
Doppelbuchst. aa EStG genannten Einkünfte zu subsumieren.


35 (6) Unerheblich ist auch das Argument der Kläger, die Trennbarkeit der Steigerungsbeträge aus der 
Höherversicherung ergebe sich daraus, dass jene Beträge nicht als Teilrente ausgezahlt werden könnten und bei 
einer Hinterbliebenenversorgung unabhängig von der Höhe des Einkommens des Rechtsnachfolgers anrechnungsfrei 
zur Auszahlung kämen. Beide Aspekte sind sozialversicherungsrechtlicher Natur und schlagen nicht auf die 
steuerrechtliche Qualifizierung der Leistungen durch.


36 (7) Aus diesem Grund führt schließlich die --nicht belegte-- rechtliche Behauptung der Kläger, die 
Steigerungsbeträge aus der Höherversicherung würden nicht beim Bezug einer Rente wegen voller oder teilweiser 
Erwerbsminderung (§ 43 SGB VI) gezahlt, zu keinem anderen Ergebnis. Zudem setzen Leistungen der 
Basisversorgung nicht zwingend voraus, dass neben der Altersversorgung zusätzlich auch ein 
Erwerbsunfähigkeitsschutz abgedeckt wird (vgl. z.B. § 10 Abs. 1 Nr. 2 Buchst. b Doppelbuchst. aa Satz 1 EStG).


37 2. Die Bezüge aus der gesetzlichen Altersrente des Klägers einschließlich der Steigerungsbeträge aus der 
Höherversicherung unterlagen im Streitjahr der Besteuerung gemäß § 22 Nr. 1 Satz 3 Buchst. a Doppelbuchst. aa 
EStG. Das FG hat zu Unrecht entschieden, dass das FA die Öffnungsklausel des § 22 Nr. 1 Satz 3 Buchst. a 
Doppelbuchst. bb Satz 2 EStG anwenden konnte, da es an dem hierfür erforderlichen Antrag für das Streitjahr fehlt. 
Er ist weder ausdrücklich noch konkludent gestellt worden (unten a). Das FA hat daher die Einkommensteuer für das 
Streitjahr insoweit rechtswidrig zu niedrig festgesetzt (unten b).


38 a) Nach § 22 Nr. 1 Satz 3 Buchst. a Doppelbuchst. bb Satz 2 EStG gilt die Ertragsanteilsbesteuerung auch für unter 
Doppelbuchst. aa der Vorschrift fallende Leibrenten und andere Leistungen, soweit diese auf bis zum 31.12.2004 
geleisteten Beiträgen beruhen, die oberhalb des Betrags des Höchstbeitrags zur gesetzlichen Rentenversicherung 
gezahlt wurden und der Steuerpflichtige nachweist, dass der Betrag des Höchstbeitrags mindestens zehn Jahre 
überschritten wurde. Mit dieser Regelung begegnete der Gesetzgeber im Zuge der Neuausrichtung der Besteuerung 
der Alterseinkünfte durch das Alterseinkünftegesetz (AltEinkG) vom 05.07.2004 (BGBl I 2004, 1427) der im 
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parlamentarischen Verfahren geäußerten Befürchtung, in besonderen Ausnahmefällen drohe eine verfassungswidrige 
doppelte Besteuerung von Altersvorsorgeaufwendungen und -einkünften (vgl. BTDrucks 15/2563, 8 und 15/3004, 
20). Liegen die materiell-rechtlichen Voraussetzungen der Öffnungsklausel vor, wird nach der Senatsrechtsprechung 
von einer doppelten Besteuerung ausgegangen, soweit die Alterseinkünfte auf Beiträgen beruhen, die oberhalb der 
jeweiligen Beitragsbemessungsgrenze lagen (Urteile vom 04.02.2010 - X R 58/08, BFHE 228, 326, BStBl II 2011, 579, 
Rz 92, sowie vom 18.05.2010 - X R 29/09, BFHE 229, 309, BStBl II 2011, 591, Rz 30, 32). Die hierdurch 
ausnahmsweise auslösbare Ertragsanteilsbesteuerung hebt die doppelte Besteuerung im Rahmen des gesetzlichen 
Anwendungsbereichs in zulässiger pauschalierender Form auf (Senatsurteil in BFHE 229, 309, BStBl II 2011, 591, 
Rz 31).


39 aa) Bereits aufgrund des Wortlauts des § 22 Nr. 1 Satz 3 Buchst. a Doppelbuchst. bb Satz 2 Halbsatz 1 EStG steht 
eindeutig fest, dass die Öffnungsklausel nur auf Antrag des Steuerpflichtigen zu gewähren ist. Eine Anwendung von 
Amts wegen ist ausgeschlossen (ebenso BMF-Schreiben vom 19.08.2013, BStBl I 2013, 1087, Rz 239). Zwar sind an 
einen Antrag keine hohen Anforderungen zu stellen. Finanzverwaltung und Schrifttum gehen deshalb zu Recht 
davon aus, dass die Öffnungsklausel auch formlos beantragt werden kann (BMF-Schreiben in BStBl I 2013, 1087, 
Rz 239; Wernsmann/Neudenberger in Kirchhof/Söhn/Mellinghoff, EStG, § 22 Rz B 265; Killat in 
Herrmann/Heuer/Raupach, § 22 EStG Rz 312). Weder muss der Antrag bereits mit Abgabe der 
Einkommensteuererklärung gestellt werden noch muss er ausdrücklich auf Anwendung der Öffnungsklausel lauten; 
ein konkludenter Antrag genügt.


40 bb) Im Streitfall hat der Kläger allerdings weder ausdrücklich noch konkludent die Anwendung der Öffnungsklausel 
beantragt.


41 (1) Die Annahme eines ausdrücklichen Antrags scheitert bereits daran, dass sich die Kläger stets nachdrücklich gegen 
die Anwendung der Öffnungsklausel im geänderten Einkommensteuerbescheid vom 06.01.2015 ausgesprochen und 
beanstandet hatten, das FA habe die Klausel entgegen dem Gesetzeswortlaut und den Vorgaben des BMF von Amts 
wegen angewandt. Auch gibt es weder Feststellungen des FG noch Hinweise in den Akten, dass der Kläger für das 
Streitjahr vorgerichtlich einen ausdrücklichen Antrag nach § 22 Nr. 1 Satz 3 Buchst. a Doppelbuchst. bb Satz 2 
Halbsatz 1 EStG gestellt hat.


42 (2) Ebenso wenig ist davon auszugehen, dass der Kläger die Anwendung der Öffnungsklausel konkludent beantragt 
hat.


43 Das FG hat seine gegenteilige Auffassung auf Ziff. 2 der schriftlichen Klageanträge vom 11.12.2014 gestützt, wonach 
die Kläger begehrten, die Steigerungsbeträge aus der Höherversicherung lediglich mit einem Ertragsanteil von 20 % 
zu versteuern. Diese Wertung, die den Senat nicht nach § 118 Abs. 2 FGO bindet, weil er prozessuale Erklärungen 
selbst auslegen darf (BFH-Urteil vom 26.04.2012 - V R 2/11, BFHE 237, 286, BStBl II 2012, 634, Rz 26), ist bereits 
deshalb unzutreffend, da der Klageantrag sich lediglich auf die Steigerungsbeträge bezog und auf dem --wie oben 
dargelegt-- rechtlich unzutreffenden Verständnis der Kläger beruhte, jene Beträge vermittelten ein steuerrechtlich 
isoliert zu beurteilendes Rentenrecht. Gerade deshalb kann diesem Klageantrag nicht die Erklärung beigemessen 
werden, die Summe der Bezüge aus der gesetzlichen Altersrente und den Steigerungsbeträgen müsse --soweit im 
Rahmen der Öffnungsklausel zulässig-- mit dem Ertragsanteil besteuert werden.


44 Auch das Klage- und Revisionsvorbringen der Kläger rechtfertigt nicht die Annahme, sie hätten die Anwendung der 
Öffnungsklausel beantragt. Zwar ist dem FA und dem BMF zuzugeben, dass die Kläger eine doppelte Besteuerung 
der Alterseinkünfte des Klägers behaupten und damit einen Sachverhalt vortragen, der --wie oben ausgeführt-- in 
pauschalierender Form durch die Öffnungsklausel vermieden werden soll. Ungeachtet dessen haben sie aber 
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wiederholt und unmissverständlich darauf hingewiesen, die Öffnungsklausel dürfe jedenfalls für das Streitjahr 
mangels Antrags keine Geltung beanspruchen. Aufgrund des eindeutigen Wortlauts des § 22 Nr. 1 Satz 3 Buchst. a 
Doppelbuchst. bb Satz 2 Halbsatz 1 EStG ist diesem Einwand der Vorrang einzuräumen. Demzufolge ist die im 
Regelfall steuerlich günstigere (teilweise) Ertragsanteilsbesteuerung von Leibrenten und anderen Leistungen i.S. von 
§ 22 Nr. 1 Satz 3 Buchst. a Doppelbuchst. bb EStG auch dann ausgeschlossen, wenn zwar --was in der Praxis äußerst 
selten sein dürfte-- die materiell-rechtlichen Voraussetzungen der Öffnungsklausel vorliegen, der Steuerpflichtige 
deren Anwendung für den jeweiligen Veranlagungszeitraum aber nicht beantragt.


45 b) Stellt der Steuerpflichtige --wie im Streitfall-- somit keinen Antrag auf Anwendung der Öffnungsklausel, wendet 
die Finanzbehörde diese aber von Amts wegen dennoch an, verstößt sie gegen § 22 Nr. 1 Satz 3 Buchst. a 
Doppelbuchst. bb Satz 2 Halbsatz 1 EStG. Die Steuerfestsetzung ist rechtswidrig. Im Streitfall wirkt sich diese 
Rechtswidrigkeit allerdings zugunsten der Kläger aus, da durch die teilweise Besteuerung der Bezüge aus der 
gesetzlichen Altersrente und der Steigerungsbeträge mit dem Ertragsanteil die einkommensteuerliche 
Bemessungsgrundlage für das Streitjahr um ... € herabgesetzt wurde.


46 3. Die --mangels Antrags nach § 22 Nr. 1 Satz 3 Buchst. a Doppelbuchst. bb Satz 2 Halbsatz 1 EStG einfachgesetzlich 
zwingende-- nachgelagerte Besteuerung der gesetzlichen Altersrente einschließlich der Steigerungsbeträge aus der 
Höherversicherung abzüglich des individuellen Rentenfreibetrags nach Maßgabe der vom Senat vertretenen 
Berechnungsgrundsätze und -parameter hat zwar eine doppelte Besteuerung von Altersvorsorgeaufwendungen und 
Alterseinkünften zur Folge, sodass jene Rente für das Streitjahr rechnerisch in Höhe von 42 € doppelt besteuert 
worden wäre (unten a). Diese verfassungsrechtlich grundsätzlich unzulässige doppelte Besteuerung liegt aber 
unterhalb der Steuerentlastung der Kläger in Höhe von ... € wegen der dem Kläger vom FA rechtswidrig 
aufgedrängten Anwendung der Öffnungsklausel. Aufgrund der Saldierungspflicht des Senats ist eine 
Rechtsverletzung der Kläger daher ausgeschlossen (unten b).


47 a) Die gebotene Nichtanwendung der Öffnungsklausel des § 22 Nr. 1 Satz 3 Buchst. a Doppelbuchst. bb Satz 2 EStG 
hätte im Streitfall zur Folge, dass die gesetzliche Altersrente des Klägers nebst Steigerungsbeträgen aus der 
Höherversicherung im Streitjahr in Höhe eines Betrags von 42 € doppelt besteuert worden wäre. Dies stünde im 
Widerspruch zur Vorgabe des BVerfG, die Besteuerung von Vorsorgeaufwendungen für die Alterssicherung und die 
Besteuerung von Bezügen aus dem Ergebnis der Vorsorgeaufwendungen "in jedem Fall" so aufeinander 
abzustimmen, dass eine doppelte Besteuerung vermieden wird (BVerfG-Urteil in BVerfGE 105, 73, unter D.II.).


48 aa) Im Hinblick auf das von Verfassungs wegen zu beachtende Verbot einer doppelten Besteuerung ist durch den 
Senat bereits geklärt und durch das BVerfG bestätigt, dass eine solche nicht gegeben ist, wenn die Summe der 
voraussichtlichen steuerfrei bleibenden Rentenzuflüsse mindestens ebenso hoch ist wie die Summe der aus 
versteuertem Einkommen aufgebrachten Altersvorsorgeaufwendungen (vgl. u.a. Senatsurteile vom 19.01.2010 - 
X R 53/08, BFHE 228, 223, BStBl II 2011, 567, Rz 69, und vom 21.06.2016 - X R 44/14, BFHE 254, 545, Rz 46; 
BVerfG-Beschlüsse vom 29.09.2015 - 2 BvR 2683/11, BStBl II 2016, 310, Rz 49 ff.; vom 30.09.2015 - 2 BvR 1066/10, 
Höchstrichterliche Finanzrechtsprechung --HFR-- 2016, 72, Rz 58 ff., sowie vom 30.09.2015 - 2 BvR 1961/10, HFR 
2016, 77, Rz 41 ff.). Der Einwand einer doppelten Besteuerung kann zwar noch nicht in der Beitragsphase, wohl aber 
bereits ab dem Beginn des Rentenbezugs geltend gemacht werden (Senatsurteil in BFHE 254, 545, Rz 34 ff., m.w.N.). 
Geklärt und von den Klägern auch nicht in Abrede gestellt ist, dass die erforderliche Vergleichs- und 
Prognoserechnung auf der Grundlage des Nominalwertprinzips vorzunehmen ist (vgl. Senatsurteile vom 06.04.2016 - 
X R 2/15, BFHE 253, 370, BStBl II 2016, 733, Rz 53, m.w.N., sowie in BFHE 254, 545, Rz 48; ebenso Senatsurteil vom 
heutigen Tag - X R 33/19, unter II.1.b und 2.a).


49 bb) Das FG hat nicht geprüft, ob im Streitfall die gesetzliche Altersrente des Klägers einschließlich der 
Steigerungsbeträge aus der Höherversicherung im Vergleich zu den hierfür geleisteten Vorsorgeaufwendungen im 
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vorgenannten Sinne doppelt besteuert wurde. Hierzu hat es zum einen angeführt, infolge der Anwendung der 
Öffnungsklausel seien "keine Anzeichen für eine Doppelbesteuerung erkennbar" (Bl. 17 der Urteilsausfertigung 
[unten]). Zum anderen hat es beanstandet, die Kläger seien ihrer Darlegungslast hinsichtlich der Geltendmachung 
einer doppelten Besteuerung nicht nachgekommen, da sie trotz gerichtlicher Aufforderung keine Berechnung zu 
einer etwaigen doppelten Besteuerung der Altersrente unter Berücksichtigung der Öffnungsklausel eingereicht 
hätten (Bl. 18 der Urteilsausfertigung [dort unter c]). Beide Erwägungen der Vorinstanz sind rechtsfehlerhaft.


50 (1) Die aus der Öffnungsklausel abgeleitete Vermutung, die gesetzliche Altersrente sei nicht doppelt besteuert 
worden, kann im Streitfall bereits deshalb keine Geltung beanspruchen, da es aus den oben dargelegten Gründen an 
einem für die Anwendung der Klausel erforderlichen Antrag des Klägers fehlt. Unabhängig hiervon hat der Senat 
--abweichend von der Auffassung des FG-- bereits entschieden, es müsse auch losgelöst vom Vorliegen der 
Voraussetzungen der Öffnungsklausel im konkreten Einzelfall das Verbot der doppelten Besteuerung beachtet 
werden (Urteil in BFHE 228, 326, BStBl II 2011, 579, Rz 92). Weiterhin hat er klargestellt, dass eine möglicherweise 
eintretende doppelte Besteuerung von Altersrenten, die auf Beiträgen bis zur Beitragsbemessungsgrenze beruhen, 
durch die Öffnungsklausel gerade nicht verhindert werde und daher unabhängig davon geprüft werden müsse (Urteil 
in BFHE 229, 309, BStBl II 2011, 591, Rz 32). Deshalb wird bei Anwendung der Öffnungsklausel eine doppelte 
Besteuerung auch nur insoweit pauschaliert vermieden, als die Altersrente auf Beiträgen oberhalb der 
Beitragsbemessungsgrenze beruht.


51 (2) Darüber hinaus geht das FG fehl in der Annahme, die Kläger seien ihrer Darlegungslast für das Vorliegen einer 
etwaigen doppelten Besteuerung nicht ausreichend nachgekommen. Zwar trifft diese Last den Steuerpflichtigen, 
denn er will hieraus eine ihm günstige Rechtsfolge --Milderung der Besteuerung seiner Altersbezüge-- ableiten. Aus 
diesem Grund ist der Steuerpflichtige insbesondere gehalten, dem FG seine Erwerbsbiographie und seinen 
Rentenversicherungslauf zu unterbreiten. Zudem trägt er die Feststellungslast für die frühere 
einkommensteuerrechtliche Behandlung der Altersvorsorgeaufwendungen durch Vorlage der 
Einkommensteuerbescheide oder der Rentenversicherungsverläufe in seinem konkreten Einzelfall. Ausnahmsweise 
ist bei einer fehlenden Möglichkeit oder bei Unzumutbarkeit der Darlegung einzelfallbezogener Angaben der Anteil 
der aus versteuertem Einkommen geleisteten Altersvorsorgeaufwendungen nach sachgerechten Maßstäben zu 
schätzen (vgl. Senatsurteil in BFHE 254, 545, Rz 52 ff.).


52 Diese Erfordernisse haben die Kläger in breitem Maß erfüllt. Die vom FG geforderte Berechnung einer möglichen 
doppelten Besteuerung, die sich aus den von ihnen vorgebrachten Tatsachen hätte ableiten lassen, ist nicht von den 
Darlegungserfordernissen umfasst, sondern ist gerade Bestandteil der dem Gericht obliegenden Rechtsanwendung.


53 (3) Diese Rechtsfehler rechtfertigen allerdings keine Zurückverweisung der Sache an die Vorinstanz. Vielmehr ist der 
erkennende Senat infolge der vom FG festgestellten und unstreitigen Tatsachen selbst in der Lage, abschließend zu 
beurteilen, inwiefern für das Streitjahr von einer doppelten Besteuerung der Altersrente auszugehen ist.


54 cc) In die hierfür anzustellende Vergleichsrechnung ist in einem ersten Schritt der steuerfreie Teil der 
--voraussichtlichen-- Rentenbezüge einzustellen. Dieser Teil ist mit der durchschnittlichen statistischen 
Lebenserwartung des Steuerpflichtigen nach der im Zeitpunkt des Renteneintritts letztverfügbaren Sterbetafel zu 
multiplizieren (vgl. hierzu Senatsurteile in BFHE 254, 545, Rz 39, 42, sowie vom 23.08.2017 - X R 33/15, BFHE 259, 
311, BStBl II 2018, 62, Rz 35; Kulosa, Deutsches Steuerrecht --DStR-- 2018, 1413, 1416).


55 Der Senat geht insofern von einer Gesamtsteuerfreistellung der Bezüge von ... € aus. Für die Berechnung sind 
folgende Grundsätze maßgebend:
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56 (1) Der Kläger bezog im Zeitraum von September 2009 bis einschließlich August 2013, d.h. für vier Jahre (hier als 
"Phase 1" bezeichnet), von der DRV Bund eine vorgezogene Teilaltersrente von 2/3 der Vollrente (§ 42 Abs. 1 SGB VI). 
Im Streitjahr betrugen die monatlichen Bezüge --ohne Zuschüsse zur Krankenversicherung-- ... €. Einschließlich der 
Steigerungsbeträge aus der Höherversicherung von ... € belief sich der Monatsbetrag auf ... € und der Jahresbetrag 
auf ... €. Dieser Jahresbetrag ist ohne jährliche Rentenanpassungen zu bestimmen, da im Prognosezeitpunkt, d.h. mit 
Rentenbeginn (01.09.2009), noch keine Erkenntnisse über eine Rentenerhöhung zum 01.07.2010 vorlagen. Bei einem 
Besteuerungsanteil der Rente von 58 % (§ 22 Nr. 1 Satz 3 Buchst. a Doppelbuchst. aa Satz 3 EStG) flossen somit 42 % 
der Rentenbezüge als steuerfreier Teil der Rente gemäß Satz 4 der Vorschrift steuerunbelastet zu, d.h.


... € x 42 % x 4 Jahre = ... €.


57 (2) Für den Zeitraum ab September 2013 ("Phase 2") ist zu berücksichtigen, dass der Kläger mit Vollendung seines 
67. Lebensjahres --wie von ihm in der ersten mündlichen Verhandlung vor dem FG am 27.02.2017 bestätigt-- die 
volle gesetzliche Altersrente bezieht.


58 (a) Dieser Umstand ist abweichend von der Rechtsauffassung der Kläger bei der Berechnung des steuerfreien Teils 
der Rente prognostisch bereits für das Streitjahr einzubeziehen. Grund hierfür ist, dass die bis zum vorgenannten 
Zeitpunkt vom Kläger bezogene Teilaltersrente i.S. von § 42 Abs. 1 SGB VI weder sozialversicherungs- noch 
steuerrechtlich eine von der späteren Vollrente gesondert zu beurteilende Rente ist. Vielmehr handelt es sich um 
eine hinsichtlich der Rentenhöhe ins Ermessen des Berechtigten gestellte anteilige Altersrente in Gestalt einer 
"quotierten Vollrente" (vgl. hierzu Urteil des Bundesarbeitsgerichts vom 22.09.2016 - 6 AZR 397/15, Neue Zeitschrift 
für Arbeitsrecht 2017, 398, Rz 20), die sich dann als sinnvoll erweisen kann, wenn der Berechtigte für Zeiten vor 
Beginn der Regelaltersgrenze Hinzuverdienstgrenzen ausschöpfen möchte (u.a. Gürtner in Kasseler Kommentar zum 
Sozialversicherungsrecht, § 42 SGB VI Rz 6). Demzufolge ist --auf Grundlage der Rentenwertverhältnisse des 
Streitjahres-- ab September 2013 ein monatlicher Rentenbetrag von ... € zu berücksichtigen.


59 (b) Abweichend von der Berechnung des FA und im Einklang mit dem Vorbringen der Kläger geht der Senat davon 
aus, dass die Steigerungsbeträge aus der Höherversicherung bereits von Beginn an in vollem Umfang ausgezahlt 
wurden. Es handelt sich --wie oben dargelegt-- um Zusatzleistungen zur gesetzlichen Altersrente, die lediglich 
voraussetzen, dass ein Rentenanspruch besteht. Gesetzliche Regelungen, dass ein die Grenze des § 34 SGB VI 
überschreitender Hinzuverdienst des Rentenberechtigten vor Erreichen der Regelaltersgrenze zu einer Minderung 
der nach § 269 Abs. 1 Satz 2 SGB VI statisch feststehenden Steigerungsbeträge aus der Höherversicherung führen 
würden, existieren nicht.


60 (c) Nach Maßgabe dieser Grundsätze beträgt der monatliche Rentengesamtbetrag ab September 2013  ... €, der 
Jahresbetrag folglich ... €. Der jährlich steuerfrei zufließende Teil der Rente ist gemäß § 22 Nr. 1 Satz 3 Buchst. a 
Doppelbuchst. aa Satz 6 EStG neu zu berechnen (zutreffend Myßen/Emser, Neue Wirtschafts-Briefe 2015, 2383, 
2384 f.). Er beläuft sich auf jährlich ... € (42 %).


61 (d) Zum Zeitpunkt des Renteneintritts des am XX.XX.1946 geborenen Klägers am 01.09.2009 war die jüngste 
veröffentlichte Sterbetafel des Statistischen Bundesamts diejenige für den Betrachtungszeitraum 2005 bis 2007 
(Veröffentlichung am 15.12.2008 in BStBl I 2008, 989). Hiernach betrug für den bei Rentenbeginn 63 Jahre alten 
Kläger die durchschnittliche statistische weitere Lebenserwartung 18,43 Jahre. Bei sowohl taggenauer als auch unter 
Berücksichtigung der nach § 118 Abs. 1 SGB VI monatlichen Zahlweise der Renten zu erfolgender Bestimmung der 
Rentenlaufzeit wird der Kläger --durchschnittlich statistisch betrachtet-- insgesamt 221 Zahlungen für den Zeitraum 
von September 2009 bis einschließlich Januar 2028 beziehen, d.h. für 18 Jahre und fünf Monate.
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62 Nach Abzug des Zeitraums der "Phase 1" (vier Jahre) wird der Kläger somit voraussichtlich weitere ... € an steuerfrei 


verbleibenden Rentenzahlungen vereinnahmen (jährlicher steuerfreier Teil der Rente von ... € x 14 5/12 Jahre).


63 (3) Die auf den Kläger entfallende --statistisch voraussichtliche-- Gesamtsteuerfreistellung der Bezüge aus der 
gesetzlichen Altersrente nebst Steigerungsbeträgen aus der Höherversicherung beträgt somit ... €.


64 (4) Der Senat hat mit Urteil vom heutigen Tag im Verfahren X R 33/19 entschieden, dass bei der Beurteilung, ob 
Altersrenten einer verfassungsrechtlich unzulässigen doppelten Besteuerung unterliegen, steuerfreie Teile einer bei 
statistischer Wahrscheinlichkeit zu zahlenden Hinterbliebenenrente einzubeziehen sind. Hierzu hat er im 
Wesentlichen angeführt, dass auch eine künftige Hinterbliebenenrente ihre Grundlage in dem zwischen dem 
Rentenberechtigten und der DRV Bund bestehenden Versicherungsverhältnis hat und die Anwartschaft hierauf durch 
die vom Rentenberechtigten geleisteten Beträge miterworben ist. Zur Vermeidung von Wiederholungen wird auf die 
Ausführungen unter II.3.b der Entscheidungsgründe im Verfahren X R 33/19 verwiesen.


65 (a) Bei statistischer Betrachtung wird die am XX.XX.1950 geborene Klägerin den Kläger überleben. Die im Zeitpunkt 
des Renteneintritts des Klägers letztverfügbare Sterbetafel des Statistischen Bundesamts für den 
Betrachtungszeitraum 2005 bis 2007 weist für die zu jenem Zeitpunkt 59 Jahre alte Klägerin eine durchschnittliche 
statistische weitere Lebenserwartung von 25,49 Jahren aus. Unter Berücksichtigung der durchschnittlichen 
statistischen Lebenserwartung des Klägers stünden der Klägerin dem Grunde nach 
Hinterbliebenenversorgungsansprüche für den Zeitraum von Februar 2028 bis November 2034 zu ("Phase 3").


66 (b) Der Senat hat bei seinen nachfolgenden Berechnungen zugunsten der Kläger deren --indes nicht substantiierten-- 
Einwand berücksichtigt, dass die Klägerin jedenfalls außerhalb des sog. Sterbevierteljahres (§ 67 Nr. 6 SGB VI) wegen 
einer Einkommensanrechnung nach § 97 SGB VI keine Zahlungen aus einer großen Witwenrente gemäß § 46 Abs. 2 
SGB VI werde beanspruchen können. Dies gilt allerdings nicht für die Steigerungsbeträge aus der Höherversicherung 
gemäß § 269 Abs. 1 SGB VI. Diese wären --auch nach dem Vorbringen der Kläger-- selbst dann durch die DRV Bund 
zu zahlen, wenn ein Zahlungsanspruch auf die große Witwenrente wegen einer Einkommensanrechnung nach § 97 
SGB VI auf Null herabgesetzt wäre (vgl. von Koch in Kreikebohm, SGB VI, 5. Aufl., § 269 Rz 6; Kuszynski in BeckOK 
Sozialrecht, 60. Edition, § 269 SGB VI Rz 1; Dankelmann in Schlegel/Voelzke, jurisPK-SGB VI, § 269 Rz 20; Gürtner in 
Kasseler Kommentar Sozialversicherungsrecht, § 269 SGB VI Rz 3).


67 (c) Demzufolge wird die Klägerin bei statistischer Betrachtung steuerfrei bleibende Leistungen aus einer 
Hinterbliebenenversorgung der DRV Bund von insgesamt ... € vereinnahmen können. Im Einzelnen:


(aa) Zeitraum Februar bis April 2028 ("Sterbevierteljahr"; § 67 Nr. 6 SGB VI)


Altersrente


(Rentenartfaktor 1,0) ... €


Steigerungsbeträge Höherversicherung    ... €


(Rentenartfaktor 1,0)


Monatsbetrag ... €


x drei Monate ... €


steuerfreier Teil der Rentenbeträge (42 %)


(§ 22 Nr. 1 Satz 3 Buchst. a Doppelbuchst. aa Satz 8 EStG) ... €
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(bb) Zeitraum Mai 2028 bis November 2034


Steigerungsbeträge Höherversicherung


(Rentenartfaktor 0,6; § 269 Abs. 1 Satz 2 Halbsatz 2 i.V.m. § 255 Abs. 1 SGB VI)       ... €


x 79 Monate ... €


steuerfreier Teil der Rentenbeträge (42 %) ... €


68 (5) In die Ermittlung des steuerfrei zufließenden Teils der gesetzlichen Altersrente nebst Steigerungsbeträgen aus 
der Höherversicherung sind weder der Werbungskosten-Pauschbetrag (§ 9a Satz 1 Nr. 3 EStG) noch der 
Grundfreibetrag (§ 32a Abs. 1 und 5 EStG) und ebenso wenig der Sonderausgabenabzug für die Beiträge zur Kranken- 
und Pflegeversicherung sowie der Sonderausgaben-Pauschbetrag (§ 10c EStG) einzubeziehen. Zur Vermeidung von 
Wiederholungen wird insoweit auf die Ausführungen des Senats im Urteil vom heutigen Tag im Verfahren X R 33/19 
Bezug genommen (dort unter II.3.c, d, e und g).


69 dd) Der voraussichtlichen steuerlichen Gesamtfreistellung der Alterseinkünfte aus der gesetzlichen 
Rentenversicherung in Höhe von ... € sind die entsprechenden steuerbelasteten Vorsorgeaufwendungen, die der 
Kläger an die gesetzliche Rentenversicherung geleistet hat, gegenüberzustellen.


70 Nach Maßgabe der insoweit nicht mit Verfahrensrügen angegriffenen Feststellungen des FG geht der Senat davon 
aus, dass der Kläger Vorsorgeaufwendungen von insgesamt ... € an die gesetzliche Rentenversicherung geleistet hat. 
Hierfür konnte er einen Sonderausgabenabzug von kumuliert mindestens ... € in Anspruch nehmen, sodass von den 
gesamten Aufwendungen maximal ... € aus versteuertem Einkommen erbracht worden sind.


71 (1) Das FG hat durch die Bezugnahme auf die von den Klägern mit Schreiben vom 21.02.2017 eingereichte 
Aufstellung über die in den Jahren 1966 bis 2009 geleisteten und als Sonderausgaben abzugsfähigen 
Altersvorsorgeaufwendungen festgestellt, dass der Kläger unter Einbeziehung der Beiträge zur Höherversicherung 
für den vorgenannten Zeitraum ... € an die gesetzliche Rentenversicherung gezahlt hatte und hiervon ... € als 
Sonderausgabe abzugsfähig und somit steuerwirksam gewesen waren (Bl. 12 der Urteilsausfertigung sowie Bl. 105 
der FG-Akte Bd. I).


72 (2) Sofern die Kläger nunmehr geltend machen, bereits die verpflichtenden Beiträge des Klägers an das 
Versorgungswerk von insgesamt ... € hätten den höchstmöglichen Sonderausgabenabzug für 
Altersvorsorgeaufwendungen ausgeschöpft, sodass sämtliche Beiträge an die gesetzliche Rentenversicherung aus 
versteuertem Einkommen erbracht worden seien, überzeugt dieses Vorbringen nicht. Zum einen ist es nicht mit den 
von den Klägern selbst erklärten Zahlen in Einklang zu bringen, zum anderen ist der Senat --wie das FG-- der 
Auffassung, dass die an die gesetzliche Rentenversicherung gezahlten Beiträge gleich- und nicht etwa nachrangig zu 
den vom Kläger an das Versorgungswerk erbrachten Altersvorsorgeaufwendungen als Sonderausgaben zu 
berücksichtigen waren.


73 (a) § 10 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 Buchst. a EStG in der seit dem AltEinkG geltenden Fassung gewährt einen 
Sonderausgabenabzug u.a. für Beiträge zu den gesetzlichen Rentenversicherungen und zu berufsständischen 
Versorgungseinrichtungen, die den gesetzlichen Rentenversicherungen vergleichbare Leistungen erbringen; eine 
Begrenzung des Abzugs findet nach Maßgabe des § 10 Abs. 3 EStG statt. Im Gegenzug werden die aus diesen 
Beiträgen herrührenden Leibrenten und sonstigen Leistungen in der Auszahlungsphase gemäß § 22 Nr. 1 Satz 3 
Buchst. a Doppelbuchst. aa EStG voll besteuert. Der Wortlaut des Gesetzes differenziert weder in der Einzahlungs- 
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noch in der Auszahlungsphase zwischen Beiträgen zu den gesetzlichen Rentenversicherungen und solchen zu 
berufsständischen Versorgungseinrichtungen. Ebenso wenig finden sich Differenzierungen, ob die Beiträge gesetzlich 
verpflichtend oder freiwillig erbracht wurden.


74 (b) Auch in systematischer Hinsicht begründet sich kein Vorrang des Abzugs verpflichtender Beiträge zu einer 
berufsständischen Versorgungseinrichtung gegenüber freiwilligen Beitragsleistungen an eine gesetzliche 
Rentenversicherung. Die Leistungen aus beiden Altersvorsorgesystemen gehören nach Maßgabe des oben 
dargelegten "Drei-Schichten-Modells" zur ersten Schicht und damit zur Basisversorgung. Dies verbietet eine 
grundsätzlich unterschiedliche steuerrechtliche Behandlung, wenn --wie im Streitfall-- ein Steuerpflichtiger Beiträge 
in beide Systeme geleistet hat.


75 (c) Entgegen der Ansicht der Kläger kann Gegenteiliges auch nicht aus § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 SGB VI hergeleitet 
werden. Dort wird lediglich geregelt, dass sich Beschäftigte und selbständig Tätige für eine Beschäftigung oder 
selbständige Tätigkeit, wegen der sie aufgrund einer durch Gesetz angeordneten oder auf Gesetz beruhenden 
Verpflichtung Mitglied einer öffentlich-rechtlichen Versicherungseinrichtung oder Versorgungseinrichtung ihrer 
Berufsgruppe (berufsständische Versorgungseinrichtung) und zugleich kraft gesetzlicher Verpflichtung Mitglied einer 
berufsständischen Kammer sind, unter bestimmten weiteren Voraussetzungen von einer --gesetzlich bestehenden-- 
Rentenversicherungspflicht befreien lassen können. Diese Befreiung wirkt nur sozialversicherungsrechtlich und 
bedeutet nicht, dass Pflichtmitglieder einer berufsständischen Versorgungseinrichtung, die darüber hinaus freiwillige 
Beiträge in ein gesetzliches Rentenversicherungssystem zahlen (vgl. § 7 Abs. 1 Satz 1 SGB VI), diese steuerrechtlich 
nachrangig aus versteuertem Einkommen zu erbringen hätten. Freiwilligkeit bedeutet nicht Nachrangigkeit.


76 (d) Für dieses Ergebnis sprechen auch die bisherigen höchstrichterlichen Rechtsprechungsgrundsätze zur Gleich- 
bzw. Nachrangigkeit von Vorsorgeaufwendungen.


77 So hat der Senat bereits mehrfach entschieden, dass mit Blick auf den noch bis zum Veranlagungszeitraum 2004 
geltenden einheitlichen Höchstbetrag für alle in § 10 Abs. 3 EStG a.F. genannten Vorsorgeaufwendungen die 
Beiträge zu den verschiedenen Sparten der gesetzlichen Sozialversicherung gleichrangig in die Berechnung des 
abziehbaren Teils der Altersvorsorgeaufwendungen einzustellen sind (Urteile vom 26.11.2008 - X R 15/07, BFHE 
223, 445, BStBl II 2009, 710, unter II.2.c cc; in BFHE 228, 223, BStBl II 2011, 567, Rz 37; in BFHE 254, 545, Rz 51).


78 Lediglich nachrangig zu den Beiträgen der gesetzlichen Sozialversicherung sind im zeitlichen Anwendungsbereich 
der bis zum Veranlagungszeitraum 2004 geltenden Rechtslage dagegen Beiträge zu kapitalbildenden 
Lebensversicherungen abzuziehen. Der Senat hat dies damit begründet, eine gleichrangige Betrachtung einer 
solchen Kapitalanlage mit den Aufwendungen für die Basisversorgung führe dazu, dass für Letztere ein geringeres 
Sonderausgaben-Abzugsvolumen übrigbliebe, d.h. ein höherer Anteil aus versteuertem Einkommen geleistet würde 
und somit ungerechtfertigterweise die Schwelle zur unzulässigen doppelten Besteuerung früher überschritten wäre 
(Urteil in BFHE 259, 311, BStBl II 2018, 62, Rz 30). Gleiches gilt für Beiträge zu privaten Rentenversicherungen, weil 
die Leistungen hieraus auch für Veranlagungszeiträume ab 2005 steuerlich begünstigt --nämlich nur mit dem 
Ertragsanteil (§ 22 Nr. 1 Satz 3 Buchst. a Doppelbuchst. bb EStG)-- zu berücksichtigen sind (s.a. Kulosa, DStR 2018, 
1413, 1417; Schuster, DStR 2018, 2106, 2108).


79 Gerade Letzteres zwingt nach Ansicht des Senats zum Rückschluss, dass Altersvorsorgeaufwendungen, die vom 
Steuerpflichtigen in verschiedene Vorsorgesysteme eingezahlt werden, im Rahmen des Sonderausgabenabzugs 
gleichrangig zu behandeln sind, wenn die späteren Leistungen hieraus nach der Systematik des Gesetzes gleich zu 
besteuern sind. Hiermit setzt sich der Senat auch nicht in Widerspruch zu seinem Urteil vom 17.11.2015 - X R 40/13 
(BFH/NV 2016, 388, Rz 22 ff.). Der dort befürwortete Vorrang der Beiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung 
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gegenüber denjenigen an eine berufsständische Versorgungseinrichtung bezog sich nur auf den sachlichen 
Anwendungsbereich der Öffnungsklausel i.S. von § 22 Nr. 1 Satz 3 Buchst. a Doppelbuchst. bb Satz 2 EStG, nicht aber 
auf das Rangverhältnis der jeweiligen Beiträge für den Sonderausgabenabzug.


80 ee) Aus alledem folgt, dass sich bei der für das Streitjahr gebotenen Nichtanwendung der Öffnungsklausel eine auf 
die statistisch wahrscheinliche Gesamtlaufzeit der Altersrente erstreckende doppelte Besteuerung von 
rechnerisch ... € ergibt.


81 Dieser Betrag ist nach Auffassung des Senats nicht linear auf den Zeitraum von 2009 bis 2034, sondern nach 
Maßgabe des jeweiligen Verhältnisses von der jährlichen zur gesamten Steuerfreistellung zu verteilen. So ist zu 
berücksichtigen, dass in Anbetracht der nur viermonatigen Laufzeit der Rente im Streitjahr der steuerfrei 
vereinnahmte Teil von ... € (... € x vier Monate x 42 %) lediglich 1,4 % der voraussichtlichen Gesamtsteuerfreistellung 
(... €) ausmacht. Daher beträgt die doppelte Besteuerung im Streitjahr rechnerisch 42 €.


82 b) Der Senat braucht nicht zu beurteilen, ob die Kläger jene Doppelbelastung als Bagatellbetrag hinzunehmen hätten 
oder ob im Hinblick auf die Vorgabe des BVerfG, eine doppelte Besteuerung von Altersvorsorgeaufwendungen und 
-einkünften "in jedem Fall" zu vermeiden (BVerfG-Urteil in BVerfGE 105, 73, unter D.II.), die Geltung jeglicher 
Bagatellgrenzen ausgeschlossen ist (offengelassen im Senatsurteil in BFHE 254, 545, Rz 46; vgl. aber auch Schuster, 
juris - Die Monatszeitschrift 2017, 119, 122). Denn der vorgenannte Betrag liegt unterhalb der Begünstigung der 
Kläger in Höhe von ... €, die diese durch die rechtswidrige Anwendung der Öffnungsklausel und der hiermit 
verbundenen Herabsetzung der Renteneinkünfte des Klägers durch den Einkommensteuerbescheid vom 06.01.2015 
erfahren haben.


83 aa) Streitgegenstand im finanzgerichtlichen Verfahren gegen eine Steuerfestsetzung ist nicht das einzelne 
Besteuerungsmerkmal, sondern die Rechtmäßigkeit des die Steuer festsetzenden Steuerbescheides. Zwar ist das 
Gericht gemäß § 96 Abs. 1 Satz 2 FGO an einer Schlechterstellung des Klägers gehindert (Verböserungsverbot). Es ist 
aber nicht nur berechtigt, sondern verpflichtet, einen den Kläger begünstigenden Fehler des FA oder des FG im 
Rahmen der Klageanträge zu seinen Lasten zu berücksichtigen, sog. Saldierungsgebot (BFH-Entscheidungen vom 
26.11.1987 - IV R 171/85, BFHE 152, 95, BStBl II 1988, 490, unter 5.; vom 19.04.2005 - III B 19/04, juris, unter 1.; 
vom 26.09.2005 - XI B 57/04, BFH/NV 2006, 517, unter 2.a, sowie vom 16.07.2008 - X B 25/08, BFH/NV 2008, 1673, 
unter 3.; vgl. auch Lange in Hübschmann/Hepp/Spitaler, § 96 FGO Rz 198, m.w.N.).


84 bb) Das Saldierungsgebot, das über § 121 Satz 1 FGO auch im Revisionsverfahren gilt (Senatsurteil in BFHE 259, 311, 
BStBl II 2018, 62, Rz 44, m.w.N.), verpflichtet den Senat somit, die rechtswidrige doppelte Besteuerung der 
gesetzlichen Altersrente des Klägers von 42 € mit der ebenfalls rechtswidrigen, sich aber gegenläufig betragsmäßig 
höher zugunsten der Kläger auswirkenden Minderung der Renteneinkünfte von ... € zu verrechnen. Eine aus der 
doppelten Besteuerung herrührende Rechtsverletzung der Kläger ist daher ausgeschlossen.


85 cc) Fehlt es vorliegend bereits an einer Rechtsverletzung der Kläger, bedarf die weitere Frage, ob ein 
Steuerpflichtiger, der auf die antragsabhängige Öffnungsklausel und damit auf ein gesetzliches Instrument zur 
Vermeidung einer doppelten Besteuerung bewusst verzichtet, insoweit überhaupt einer verfassungswidrigen 
Besteuerung ausgesetzt ist, keiner Entscheidung des Senats.


86 dd) Mit ihrem Einwand, die doppelte Besteuerung der Altersrente müsse auch ohne Anwendung der Öffnungsklausel 
zu einer abweichenden Steuerfestsetzung aus Billigkeitsgründen gemäß § 163 Abs. 1 Satz 1 der Abgabenordnung 
führen, können die Kläger nicht gehört werden. Billigkeitsmaßnahmen nach dieser Vorschrift sind Gegenstand eines 
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gesonderten Verwaltungsverfahrens und werden von der vorliegenden --allein die Steuerfestsetzung betreffenden-- 
Revision nicht erfasst (vgl. hierzu Senatsurteil vom 01.10.2015 - X R 32/13, BFHE 251, 298, BStBl II 2016, 139, 
Rz 18).


87 4. Das FG hat rechtsfehlerfrei entschieden, dass die vom Kläger bezogene "Rürup"-Rente der A-AG im Streitjahr 
keiner doppelten Besteuerung ausgesetzt war. Der von den Klägern insofern ermittelte Betrag von zuletzt 56 € (vgl. 
Bl. 217 f. BFH-Akte) ist den vom FG getroffenen Feststellungen nicht zu entnehmen.


88 a) Der voraussichtlich steuerfrei zu vereinnahmende Teil aus dieser, der Basisversorgung gemäß § 22 Nr. 1 Satz 3 
Buchst. a Doppelbuchst. aa Satz 1 i.V.m. § 10 Abs. 1 Nr. 2 Buchst. b EStG zuzuordnenden Rente beläuft sich auf ... €.


89 Für den Kläger bestand unter Beachtung der am 19.10.2006 veröffentlichten Sterbetafel des Statistischen 
Bundesamts für den Betrachtungszeitraum 2003 bis 2005 am Tag des Rentenbeginns (01.02.2007) eine 
durchschnittlich weitere voraussichtliche Lebenserwartung von 19 Jahren und ... Tagen (XX.XX.2006: Vollendung des 
60. Lebensjahres = 20,27 = interpolierend fortentwickelt auf den 01.02.2007 = 19 Jahre und ... Tage [19,..]).


90 Der vom FG festgestellte steuerfreie Teil der Rente gemäß § 22 Nr. 1 Satz 3 Buchst. a Doppelbuchst. aa Sätze 4 und 5 
EStG beträgt jährlich ... €. Legt man eine jährliche Zahlungsweise zugrunde, wird der Kläger bei Erreichen seiner 
statistischen Lebenserwartung zumindest 19 Rentenzahlungen vereinnahmen und somit einen steuerfrei gestellten 
Betrag von insgesamt ... €.


91 b) Der steuerfrei bleibende Rententeil liegt nach den den Senat gemäß § 118 Abs. 2 FGO bindenden Feststellungen 
des FG betragsmäßig höher als der aus versteuertem Einkommen geleistete Beitrag, einerlei ob dieser im Jahr 2006 
oder erst im Jahr 2007 erbracht wurde.


92 aa) Geht man davon aus, dass der Einmalbeitrag von ... € --wie von den Klägern vorgetragen-- bereits im Jahr 2006 
gezahlt wurde (Vertragsschluss vom 29.12.2006), führt dies nach Maßgabe der von den Klägern im erstinstanzlichen 
Verfahren erklärten und vom FG so auch festgestellten Zahlen (vgl. Bl. 20 der Urteilsausfertigung; Bl. 105 der FG-
Akte) zu einer Quote des Sonderausgabenabzugs für sämtliche Altersvorsorgeaufwendungen der Basisversorgung 
jenes Jahres von 50,03 % (... €). Folglich wäre ein Teilbetrag von ... € aus versteuertem Einkommen erbracht worden, 
der unterhalb des voraussichtlich steuerfrei zu vereinnahmenden Rententeils von ... € läge.


93 bb) Nichts anderes ergäbe sich, würde man --wie vom FG zutreffend dargelegt-- unterstellen, der Kläger hätte den 
Beitrag erst zu Beginn des Jahres 2007 verausgabt. In diesem Fall beliefe sich die Sonderausgabenabzugsquote nach 
den eigenen Berechnungen der Kläger auf 54,09 % (... €); der aus versteuertem Einkommen erbrachte Beitrag betrüge 
nur ... €.


94 c) Soweit die Kläger die doppelte Besteuerung der "Rürup"-Rente der A-AG darauf zurückführen, dass die den 
Maximalabzugsbetrag für Altersvorsorgeaufwendungen im Jahr 2006 von 40.000 € übersteigenden ... € zwingend aus 
versteuertem Einkommen geleistet worden seien, unterstellen sie zu Unrecht, dass jener Betrag ausschließlich auf 
den Erwerb des Bezugsrechts jener Rente entfällt. Diese Annahme beachtet allerdings nicht den oben dargelegten 
Grundsatz, dass alle diejenigen Altersvorsorgeaufwendungen, die zum Aufbau von Versorgungsansprüchen der ersten 
Schicht dienen, gleichrangig als Sonderausgaben zu berücksichtigen sind.
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95 5. Das weitere Vorbringen der Kläger, das FG habe zu Unrecht entschieden, regelmäßige Anpassungen der 
"Rürup"-Rente/n des Klägers seien in voller Höhe bei den Alterseinkünften des Klägers zu erfassen, greift nicht 
durch.


96 a) § 22 Nr. 1 Satz 3 Buchst. a Doppelbuchst. aa Sätze 4 und 5 EStG sehen vor, dass der steuerfreie Teil einer Rente 
der Basisversorgung in einem lebenslang geltenden grundsätzlich gleichbleibenden Freibetrag festgeschrieben wird. 
Regelmäßige Rentenanpassungen führen nicht zu einer Erhöhung des steuerfreien Teils der Rente (§ 22 Nr. 1 Satz 3 
Buchst. a Doppelbuchst. aa Satz 7 EStG). Konsequenterweise ist durch das Gesetz angelegt, dass spätere reguläre 
Rentenerhöhungen uneingeschränkt der Besteuerung unterworfen werden. Hintergrund dessen ist die vom 
Gesetzgeber gesehene Notwendigkeit, der ansonsten in der Übergangsphase eintretenden erneuten Vergrößerung 
der Besteuerungsunterschiede zwischen Sozialversicherungsrenten und Beamtenpensionen entgegenzuwirken 
(BTDrucks 15/2150, 41). Der Senat hat bereits entschieden, dass die mit der Festschreibung des steuerfreien Teils der 
Rente einhergehende Vollversteuerung regelmäßiger Rentenanpassungen verfassungsrechtlich nicht zu beanstanden 
ist (Urteil in BFHE 223, 445, BStBl II 2009, 710, unter II.3.b aa; vgl. auch Senatsentscheidungen vom 06.03.2013 - 
X B 113/11, BFH/NV 2013, 929, Rz 9, sowie vom 03.12.2019 - X R 12/18, BFHE 266, 319, BStBl II 2020, 386, Rz 22 ff. 
zur Verfassungsmäßigkeit der Anpassung des aktuellen Rentenwertes (Ost)).


97 b) Das hiergegen gerichtete Vorbringen der Kläger hat keinen Erfolg, wobei der Senat offenlassen kann, ob die 
gerügte Vollbesteuerung der Anpassung der "Rürup"-Rente der A-AG von ... € die Höhe der 
Einkommensteuerfestsetzung des Streitjahres überhaupt zu Lasten der Kläger beeinflusst hat.


98 aa) Bereits unzutreffend ist die Behauptung der Kläger, das FG habe sich ihrer Ausführungen nicht angenommen. 
Bl. 19 der Urteilsausfertigung (dort unter bb) belegt das Gegenteil. Das FG hat sich in seiner Entscheidung der 
Rechtsprechung, derzufolge Rentenanpassungen in vollem Umfang zu besteuern seien, ausdrücklich angeschlossen.


99 bb) Die verfassungsrechtlichen Erwägungen der Kläger greifen nicht durch. Wenn sie meinen, die Vollbesteuerung 
der Rentenanpassungen führe zu einer verfassungswidrigen doppelten Besteuerung von 
Altersvorsorgeaufwendungen und -einkünften, verkennen sie die Systematik dieser Berechnung. Denn die 
Vollbesteuerung der Anpassungsbeträge hat bei der Prüfung einer doppelten Besteuerung keine unmittelbare 
Bedeutung. Verglichen werden --wie oben dargelegt (vgl. 3.a aa)-- nur die aus versteuertem Einkommen erbrachten 
Beiträge mit den voraussichtlich steuerfrei zufließenden Rentenbezügen. Regelmäßige Rentenanpassungen sind 
dagegen den (voll) steuerbelasteten Bezügen zuzuordnen und werden daher nicht als Vergleichsparameter 
herangezogen. Der Umstand, dass die Anpassungen durch den gesetzlichen Besteuerungsanteil nicht zumindest 
teilweise steuerfrei belassen werden, kann somit nur mittelbar Grund dafür sein, dass im jeweiligen Einzelfall die 
Grenze einer unzulässigen doppelten Besteuerung betragsmäßig eher erreicht wird.


100 cc) Der Einwand eines Verstoßes gegen das Leistungsfähigkeitsprinzip liegt neben der Sache. Grundsätzlich darf 
und muss jeder Zuwachs an wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit --voll-- besteuert werden, somit auch eine 
Rentenanpassung. Der Hinweis auf eine faktische Rentenkürzung durch eine Vollbesteuerung der 
Rentenanpassungen bei gleichzeitig steigender Inflation ist --anders als die Kläger meinen-- kein 
verfassungsrechtliches Problem in Gestalt des Eigentumsschutzes (Art. 14 des Grundgesetzes --GG--), sondern 
vorrangig eine Aufgabe, der sich der Gesetzgeber anzunehmen hat. Zudem trifft dieses Problem nicht nur 
Sozialversicherungsrentner, sondern auch die Bezieher von Beamtenpensionen und ebenso aktiv Beschäftigte, 
sofern eine Einkommenserhöhung geringer ist als die Geldentwertung.


101 dd) Der Gesetzgeber hat auch nicht --wie die Kläger schlicht behaupten-- gegen das Folgerichtigkeitsgebot 
verstoßen, sondern es vielmehr beachtet. Die Vollbesteuerung von regelmäßigen Rentenanpassungen entspricht 
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exakt dem Prinzip der nachgelagerten Besteuerung von Alterseinkünften aus der Basisversorgung. Dies gilt auch in 
der Übergangsphase. Steuerlichen Bestandsschutz mit einem geringeren Besteuerungsanteil kann es nur für die 
Rentenbeträge in der zum 31.12.2004 vorliegenden Höhe geben. Wertzuwächse in der Zeit vom 01.01.2005 bis 
31.12.2039 genießen keinen besonderen Besteuerungsschutz; dies wäre gegenüber der Vollversteuerung von 
zwischenzeitlichen Erhöhungen der Beamtenpensionen und anderen Erwerbseinkommen nicht zu rechtfertigen.


102 ee) Aus vorgenannten Erwägungen vermag der Senat auch nicht die von den Klägern beanstandete Verletzung der 
Gesetzessystematik zu erkennen. Ihr Hinweis auf die Gesetzesbegründung zum Steuerneuordnungsgesetz 1954 
(BTDrucks 2/481, 86 f.) hilft nicht weiter. Dort wurde ausführlich dargelegt, weshalb private Leibrenten (nur) mit 
dem Ertragsanteil zu versteuern seien. Darum geht es im Streitfall im Hinblick auf die "Rürup"-Rente gerade nicht.


103 ff) Für den von ihnen angeführten Verstoß gegen den allgemeinen Gleichheitssatz (Art. 3 Abs. 1 GG) bilden die 
Kläger unzutreffende Vergleichsgruppen. Der Vergleich zwischen "Rentnern der 'ersten Schicht'" und "Rentnern der 
'dritten Schicht'" ist untauglich, da beide Gruppen hinsichtlich der Besteuerung unterschiedlichen Systemen 
unterworfen sind (nachgelagerte versus vorgelagerte Besteuerung). Der verfassungsrechtlich maßgebliche 
Vergleich kann nur zu Pensionären gezogen werden, die ihre Altersbezüge nach § 19 EStG voll zu besteuern haben; 
dies war auch der Maßstab der Entscheidung des BVerfG in dessen Entscheidung 2 BvL 17/99 (BVerfGE 105, 73, 
unter C.).


104 6. Die vom FG ermittelte doppelte Besteuerung von neun der vom Kläger im Streitjahr bezogenen Leibrenten aus 
privaten Kapitalanlageprodukten außerhalb der Basisversorgung erweist sich bereits vom systematischen Ansatz 
her als unzutreffend. Das FA hat jene Renten dem Grunde und der Höhe nach zutreffend mit dem Ertragsanteil 
gemäß § 22 Nr. 1 Satz 3 Buchst. a Doppelbuchst. bb Satz 4 EStG besteuert (unten a). Der Rechtsfehler der 
Vorinstanz ist allerdings nicht entscheidungserheblich (unten b).


105 a) Das FG hat die dem Kläger im Streitjahr zugeflossenen Renten aus privaten Versicherungen zu Unrecht der 
Prüfung einer doppelten Besteuerung nach Maßgabe der für nachgelagert zu besteuernde Renten der 
Basisversorgung geltenden Methode unterzogen.


106 aa) Die Leibrenten aus privaten Versicherungen außerhalb der Basisversorgung unterliegen --dies ist zwischen den 
Beteiligten unstreitig-- der vorgelagerten Besteuerung gemäß § 22 Nr. 1 Satz 3 Buchst. a Doppelbuchst. bb EStG, 
und zwar unter Berücksichtigung der in Satz 4 der Vorschrift ausgewiesenen Ertragsanteile. Dies gilt unabhängig 
davon, ob die jeweiligen Rentenrechte per Einmalbeitrag erworben wurden und neben einer garantierten 
Mindestrente auch nicht garantierte Überschussbeteiligungen gezahlt werden (hierzu Senatsurteil vom 
17.04.2013 - X R 18/11, BFHE 241, 27, BStBl II 2014, 15, Rz 54 ff.; noch offengelassen im Senatsurteil vom 
20.06.2006 - X R 3/06, BFHE 214, 185, BStBl II 2006, 870, unter II.3.d).


107 bb) Als der in § 22 Nr. 1 Satz 3 Buchst. a Doppelbuchst. bb Satz 4 EStG benannte "Ertrag des Rentenrechts 
(Ertragsanteil)" gilt nach Satz 3 der Vorschrift der Unterschiedsbetrag zwischen dem Jahresbetrag der Rente und 
dem Betrag, der sich bei gleichmäßiger Verteilung des Kapitalwerts der Rente auf ihre voraussichtliche Laufzeit 
ergibt, wobei der Kapitalwert nach dieser Laufzeit zu berechnen ist. Besteuert wird somit --nur-- der gleichmäßig 
auf die nach biometrischen Durchschnittswerten bemessene Dauer des Rentenbezugs verteilte Zinsanteil einer 
Kapitalrückzahlung (Senatsurteile vom 08.03.1989 - X R 16/85, BFHE 156, 432, BStBl II 1989, 551, unter 2.a, sowie 
in BFHE 223, 445, BStBl II 2009, 710, unter II.1.b bb). Hierdurch soll sichergestellt werden, dass bei jeder 
Rentenzahlung, die anteilig einen Betrag enthält, der wirtschaftlich den Gegenwert der eingezahlten Beträge 
darstellt, keine Vermögensumschichtung, sondern nur die Verzinsung dieses Vermögens in Gestalt des 
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Ertragsanteils als gesetzlich pauschalierter Zinsanteil besteuert wird (s. Senatsurteil in BFHE 223, 445, BStBl II 
2009, 710, unter II.1.b aa).


108 cc) Der Gesetzgeber hat im Rahmen des AltEinkG bei Neuausrichtung der Besteuerung der Alterseinkünfte an der 
Ertragsanteilsbesteuerung von Renten aus privaten Kapitalanlageprodukten festgehalten. Erwägung hierfür war, 
dass solche Rentenversicherungen zu unterschiedlichen Zwecken abgeschlossen würden und sich die Beiträge in 
einem von Fall zu Fall unterschiedlichen Maß --oftmals gar nicht-- als Sonderausgaben ausgewirkt hätten. 
Demzufolge sei es sachgerechter und praktikabler, die hieraus herrührenden Leibrenten weiterhin pauschal mit 
dem Ertragsanteil zu besteuern (BTDrucks 15/2150, 41 f.). Hierbei erwog der Gesetzgeber ausdrücklich, dass es sich 
um Renten handeln könne, die durch den Einsatz von ausschließlich versteuertem Einkommen erworben worden 
seien (BTDrucks 15/2150, 25, dort unter 6.). Diesen Umstand führte er zudem u.a. dafür an, den Rechnungszins, der 
der Ermittlung der gesetzlichen Ertragsanteile zugrunde liegt, mit Wirkung zum Veranlagungszeitraum 2005 von 
5,5 % auf 3 % abzusenken (BTDrucks 15/2150, 25 f.).


109 dd) Die Prämissen der Ertragsanteilsbesteuerung einerseits und der für Basisversorgungsrenten geltenden 
nachgelagerten Besteuerung andererseits unterscheiden sich grundlegend.


110 Die nachgelagerte Besteuerung der Basisversorgung verlangt nach Maßgabe des Prinzips der intertemporalen 
Korrespondenz, dass die Beiträge in der Erwerbsphase aus steuerunbelastetem Vermögen zu erbringen sind. Dies 
rechtfertigt den vollen Steuerzugriff in der Auszahlungsphase. Gleichzeitig ist damit der Ausschluss einer doppelten 
Besteuerung von Altersvorsorgeaufwendungen und -bezügen gewährleistet. Allerdings bedarf es in der derzeitigen 
gesetzlichen Übergangsphase bis zur vollständigen Freistellung der Aufwendungen der Einzelfallprüfung, da durch 
die unterschiedliche steuerliche Entlastung der Beiträge in der Ansparphase gesetzessystematisch nicht ohne 
Weiteres sichergestellt ist, dass der allein vom Renteneintrittsjahr abhängige Besteuerungsanteil der Rente eine 
doppelte Besteuerung zuverlässig vermeidet.


111 Ein solcher Vergleich von Steuerbelastung in der Erwerbsphase und Steuerentlastung in der Auszahlungsphase 
verbietet sich für ertragsanteilsbesteuerte Renten bereits vom systematischen Ansatz (vgl. Senatsurteil vom 
05.04.2017 - X R 50/14, BFHE 257, 393, BStBl II 2017, 1184, Rz 35). Grund hierfür ist, dass die Besteuerung mit dem 
Ertragsanteil gerade auf dem Leitbild beruht, der Rentenanspruch sei durch aus versteuertem Einkommen 
gezahlten Beiträgen erworben worden (vgl. Senatsurteil vom 05.06.2002 - X R 1/00, BFH/NV 2002, 1438, unter 
II.1.c). Besteuert wird damit lediglich der erst in der Auszahlungsphase entstehende Zinsertrag, der gesetzlich 
typisiert wird.


112 ee) Den Klägern ist zwar zuzugeben, dass in der Vergangenheit im Einzelfall auch bei der Ertragsanteilsbesteuerung 
von Leibrenten eine unzulässige "Überbesteuerung" erwogen wurde. Diese Frage nahm allerdings --systematisch 
konsequent-- nicht in den Blick, ob und in welcher Höhe Beiträge für den Erwerb des Rentenrechts steuerfrei 
gestellt wurden. Vielmehr wurde sie für solche Konstellationen erörtert, in denen bei privaten 
Leibrentenversicherungen neben einer garantierten Grundrente eine nicht garantierte Überschussbeteiligung 
gezahlt wurde. Im Fall einer unterhalb des Rechnungszinsfußes des gesetzlichen Ertragsanteils liegenden 
Verzinsung der Grundrente sowie einer --seinerzeit rechtlich noch ungeklärten-- abspaltenden Zuordnung der 
Überschussbeteiligung zu den sonstigen wiederkehrenden Bezügen i.S. von § 22 Nr. 1 Satz 1 EStG hätte eine 
Vollversteuerung des Überschussanteils überbesteuernde Wirkung haben können, d.h. es wäre unzulässigerweise 
auch ein Teil der Kapitalrückzahlung besteuert worden (vgl. Senatsurteil in BFHE 214, 185, BStBl II 2006, 870, 
unter II.3.b; BMF-Schreiben vom 26.11.1998, BStBl I 1998, 1508; s.a. Kulosa, HFR 2005, 316, 319). Dies ist 
allerdings nicht der Fall der Kläger, die die von ihnen behauptete "doppelte Besteuerung" darauf stützen, dass die 
auf Grundlage der grob pauschalierenden Ertragsanteil-Vomhundertsätze ermittelte Steuerfreistellung im Einzelfall 
geringer ausfällt als die Höhe des jeweils geleisteten Beitrags.
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113 ff) Der Senat sieht auch sonst keinen Anlass, die Vereinbarkeit der Ertragsanteilsbesteuerung mit höherrangigem 
Recht in Zweifel zu ziehen. Obwohl sich der Ertrags- und Tilgungsanteil einer Leibrente jährlich mit dem 
steigenden Lebensalter des Berechtigten ändert, hat sich der Gesetzgeber aus Vereinfachungsgründen für die 
Fiktion entschieden, dass Ertrags- und Tilgungsanteil während der gesamten Laufzeit der Rente unverändert 
bleiben; der Ertragsanteil knüpft an das Lebensalter des Berechtigten bei Rentenbeginn an. Ein solches 
Besteuerungssystem ist von der Typisierungsbefugnis des Gesetzgebers gedeckt (Senatsurteil vom 04.02.2010 - X R 
52/08, BFH/NV 2010, 1253, Rz 41 ff.). Ebenso wenig rechtfertigen es die individuellen Verhältnisse des 
Rentenberechtigten bzw. das Vorhandensein anderen und neueren statistischen Materials, von den verbindlich 
festgelegten gesetzlichen --grob pauschalierenden-- Ertragsanteils-Vomhundertsätzen abzuweichen (Senatsurteil in 
BFHE 223, 445, BStBl II 2009, 710, unter II.1.b bb mit Hinweis auf BVerfG-Beschluss vom 23.10.1987 - 
1 BvR 573/86, HFR 1988, 649). Entgegen der --allerdings nicht belegten-- Ansicht der Kläger bestehen für den 
Senat auch keine Anhaltspunkte dafür, dass die Höhe der gesetzlich festgelegten Ertragsanteile, die an den Beginn 
einer Rente anknüpfen, im Streitjahr 2009 nicht realitätsgerecht ausgestaltet gewesen sein sollten.


114 gg) Kann sich im Streitfall somit bereits dem Grunde nach keine doppelte Besteuerung der Renten aus den privaten 
Versicherungen des Klägers ergeben, bedarf die weitere streitige Frage, anhand welcher Sterbetafel des 
Statistischen Bundesamts die Berechnung des voraussichtlich steuerfrei zufließenden Rententeils vorzunehmen ist, 
keiner Beantwortung.


115 b) Der Rechtsfehler der Vorinstanz, eine doppelte Besteuerung von neun dieser Renten festzustellen, war nicht 
entscheidungserheblich. Das FG hielt den von ihm ermittelten Betrag von insgesamt ... € für geringfügig und damit 
nicht berücksichtigungsfähig.


116 7. Das FG ist dagegen rechtsfehlerfrei davon ausgegangen, dass auch die Überschussbeteiligungen des Klägers aus 
mehreren privaten Leibrentenversicherungen neben den garantierten Renten mit den jeweiligen gesetzlichen 
Ertragsanteilen gemäß § 22 Nr. 1 Satz 3 Buchst. a Doppelbuchst. bb Satz 4 EStG zu besteuern sind.


117 a) § 153 Abs. 1 des Versicherungsvertragsgesetzes (VVG) legt fest, dass der Versicherungsnehmer bei Lebens- bzw. 
Rentenversicherungen grundsätzlich Anspruch sowohl auf den von dem Versicherungsunternehmen 
erwirtschafteten Überschuss als auch auf die sog. Bewertungsreserven hat (Überschussbeteiligung); anderes gilt bei 
einem ausdrücklich vereinbarten Ausschluss der Überschussbeteiligung. Der Kläger hat im Streitjahr aus acht seiner 
19 privaten Leibrentenversicherungen im Streitjahr Überschussbeteiligungen von insgesamt ... € bezogen.


118 b) Überschussbeteiligungen sind Bestandteil der Leibrente und mit dem nach § 22 Nr. 1 Satz 3 Buchst. a 
Doppelbuchst. bb Satz 4 EStG maßgeblichen Ertragsanteil in Ansatz zu bringen. Unerheblich ist, dass die 
Überschussbeteiligungen --anders als der garantierte Teil der Leibrente-- nicht mit hinreichender Gewissheit 
prognostizierbar sind.


119 Der Senat hat in BFHE 241, 27, BStBl II 2014, 15 bereits entschieden, dass die garantierte Mindestrente und die 
nicht garantierte Überschussbeteiligung (i.S. von § 153 Abs. 1 VVG) auf einem einheitlichen Rentenrecht beruhen 
und steuerrechtlich als Einheit anzusehen sind (so auch bereits Senatsurteil in BFHE 214, 185, BStBl II 2006, 870, 
unter II.3.c für eine nicht garantierte "Bonusrente aus der Überschussbeteiligung"). Die Überschussbeteiligungen 
sind im Verhältnis zur garantierten Rente kein aliud, sondern rechtlich und wirtschaftlich untrennbarer 
konzeptioneller Bestandteil des Vertragstypus (Senatsurteil in BFHE 241, 27, BStBl II 2014, 15, Rz 52 ff.).


120
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Der Einwand der Kläger, die Überschussbeteiligungen seien zwar tatsächlicher, aber mit dem gesetzlichen 
Ertragsanteil abgegoltener Ertrag, kann deshalb nicht überzeugen. Die garantierte Rente und die 
Überschussbeteiligungen sind  insgesamt mit dem Ertragsanteil zu besteuern. Weshalb es --so das rechtliche 
Vorbringen der Kläger-- dem Willen des Gesetzgebers entsprochen haben soll, die Überschussbeteiligungen als mit 
dem Ertragsanteil für die garantierte Rentenzahlung abgegolten anzusehen, erschließt sich dem Senat nicht und 
wird von den Klägern auch nicht weiter belegt.


121 c) Von diesen Grundsätzen ist im Ergebnis auch das FG ausgegangen. Zwar enthält das angefochtene Urteil keine 
konkreten Feststellungen, für welche Leibrente welche Überschussbeteiligung zugeflossen ist. Ebenso wenig findet 
sich in den Gründen eine tiefergehende Auseinandersetzung mit dem gegenteiligen Vorbringen der Kläger. 
Allerdings wird noch hinreichend deutlich, dass das FG den Zufluss der Überschussbeteiligungen als steuerbar 
ansieht. Denn bei der Berechnung einer doppelten Besteuerung für sieben von acht privaten Leibrenten, bei denen 
der Kläger Überschussbeteiligungen bezogen hat, hat es diese mit dem Ertragsanteil in die Besteuerung 
einbezogen (Bl. 25 der Urteilsausfertigung [unter aa], Bl. 26 [bb], Bl. 26 [cc], Bl. 26 f. [dd], Bl. 28 [hh], Bl. 28 [ii], 
Bl. 29 [jj]).


122 8. Die Verfahrensrügen der Kläger greifen nicht durch. Die geltend gemachten Mängel liegen entweder nicht vor 
oder sind nicht entscheidungserheblich.


123 a) Soweit die Kläger anführen, das FG habe die von ihnen beanstandete doppelte Besteuerung der gesetzlichen 
Altersrente nicht geprüft, liegt kein entscheidungserheblicher Sachaufklärungsmangel i.S. von § 76 Abs. 1 Satz 1 
FGO, sondern ein materieller Mangel vor. Der Senat hat diesen Mangel beseitigt, indem er die Prüfung der 
doppelten Besteuerung im Einzelfall vorgenommen hat.


124 b) Gleiches gilt für den geltend gemachten Verfahrensmangel, das FG habe sich nicht mit dem rechtlichen 
Vorbringen der Kläger auseinandergesetzt, der Sonderausgabenabzug für Altersvorsorgeaufwendungen sei bereits 
durch die verpflichtend zu erbringenden Beiträge an das Versorgungswerk ausgeschöpft, sodass sämtliche Beiträge 
an die gesetzliche Rentenversicherung aus versteuertem Einkommen hätten erbracht werden müssen.


125 c) Unzutreffend ist die Behauptung der Kläger, das FG habe verfahrensfehlerhaft nicht deren Argumente zur 
teilweisen steuerlichen Freistellung der regelmäßigen Rentenanpassungen zur Kenntnis genommen. Das Gegenteil 
ist --wie oben ausgeführt (vgl. unter 5.b aa)-- der Fall.


126 d) Die Kläger rügen ferner, das FG habe sich nicht mit ihrem Begehren auseinandergesetzt, die 
Überschussbeteiligungen bei diversen privaten Leibrentenversicherungen nicht gesondert mit dem Ertragsanteil zu 
besteuern. Der hiermit geltend gemachte Begründungmangel i.S. von § 119 Nr. 6 FGO liegt nicht vor, da der 
Entscheidung --wie unter 7.c dargelegt-- noch hinreichend sicher entnommen werden kann, dass das FG von einer 
mit dem Ertragsanteil zu bewertenden Steuerbarkeit der Überschussbeteiligungen ausgegangen ist.


127 e) Der weitere Einwand, das FG sei in der angefochtenen Entscheidung nicht auf alle Klageanträge eingegangen, 
geht ins Leere. Das FG hat über den in der mündlichen Verhandlung vom 28.05.2018 zu Protokoll gegebenen 
Anfechtungsantrag umfassend befunden. Die zahlreichen weiteren, im schriftlichen Verfahren angeführten Anträge 
haben die Kläger in der mündlichen Verhandlung, in der sie fachkundig vertreten waren, nicht mehr aufgegriffen, 
sondern sich auf den --prozessual einzig zulässigen-- Anfechtungsantrag beschränkt.
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128 f) Wenn die Kläger schließlich beanstanden, das FG habe bei einer der den privaten Kapitalanlageprodukten 
zuzuordnenden Leibrente ("Rente Nr. 23") die Anzahl der voraussichtlich zu erwartenden Rentenzahlungen 
unzutreffend ermittelt, fehlt diesem Einwand die Entscheidungserheblichkeit. Eine doppelte Besteuerung jener 
Rente kann sich --wie oben dargelegt (s. 6.)-- nicht stellen, sodass die prognostische Gesamthöhe der zu 
vereinnahmenden Rente rechtlich belanglos ist.


129 9. Die Kostenentscheidung beruht auf § 135 Abs. 2 FGO.
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Vorlagebeschluss vom 17. November 2020, VIII R 11/18 
Verfassungsmäßigkeit der Verlustverrechnungsbeschränkung für Aktienveräußerungsverluste nach § 20 Abs. 6 Satz 5 EStG 
(jetzt § 20 Abs. 6 Satz 4 EStG)


ECLI:DE:BFH:2020:VV.171120.VIIIR11.18.0


BFH VIII. Senat


EStG § 20 Abs 6 S 5 , GG Art 3 Abs 1 , EStG § 20 Abs 6 S 4 , EStG VZ 2012 , GG Art 14 Abs 1 


vorgehend Schleswig-Holsteinisches Finanzgericht , 28. Februar 2018, Az: 5 K 69/15


Leitsätze


Es wird eine Entscheidung des BVerfG darüber eingeholt, ob § 20 Abs. 6 Satz 5 EStG i.d.F. des UntStRefG 2008 vom 
14.08.2007 (BGBl I 2007, 1912) insoweit mit Art. 3 Abs. 1 GG vereinbar ist, als Verluste aus der Veräußerung von Aktien nur 
mit Gewinnen aus der Veräußerung von Aktien verrechnet werden dürfen.


Tenor


Das Verfahren wird ausgesetzt.


Es wird eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts darüber eingeholt, ob § 20 Abs. 6 Satz 5 des 
Einkommensteuergesetzes i.d.F. des Unternehmensteuerreformgesetzes 2008 vom 14.08.2007 (BGBl I 2007, 1912) 
insoweit mit Art. 3 Abs. 1 des Grundgesetzes vereinbar ist, als Verluste aus der Veräußerung von Aktien nur mit Gewinnen 
aus der Veräußerung von Aktien verrechnet werden dürfen.


Tatbestand


A.


1 Streitig ist, ob Verluste aus der Veräußerung von Aktien mit Einkünften aus Kapitalvermögen ausgeglichen werden 
können, die nicht aus Aktienveräußerungen resultieren.


2 Die Kläger und Revisionskläger (Kläger) sind Eheleute und werden für das Streitjahr 2012 zusammen zur 
Einkommensteuer veranlagt. Der Kläger erzielte neben freiberuflichen Einkünften aus einer Tätigkeit als ... 
Kapitalerträge in Höhe von 2.092 € sowie Verluste aus der Veräußerung von Aktien in Höhe von 4.819 €, über die ihm 
die depotführende Bank eine Verlustbescheinigung gemäß § 43a Abs. 3 Satz 4 des Einkommensteuergesetzes in der 
für das Streitjahr geltenden Fassung (EStG) ausstellte. Die Klägerin erzielte ebenfalls Kapitalerträge in Höhe von 
1.289 €. Unter den Kapitalerträgen der Kläger befanden sich keine Aktienveräußerungsgewinne. Sämtliche 
Kapitalerträge hatten dem Kapitalertragsteuerabzug unterlegen.


3 Im Einkommensteuerbescheid für das Streitjahr vom 04.10.2013 legte der Beklagte und Revisionsbeklagte (das 
Finanzamt --FA--) aufgrund des Antrags der Kläger zur Überprüfung des Steuereinbehalts gemäß § 32d Abs. 4 EStG im 
Rahmen der Veranlagung der Kapitaleinkünfte zum gesonderten Tarif gemäß § 32d Abs. 1, Abs. 4 i.V.m. Abs. 3 Satz 2 
EStG nach Abzug des Sparer-Pauschbetrags Einkünfte aus Kapitalvermögen des Klägers in Höhe von 1.291 € und der 
Klägerin in Höhe von 488 € zugrunde. Die Verluste aus der Veräußerung von Aktien behandelte das FA gemäß § 20 
Abs. 6 Satz 5 EStG als nicht ausgleichsfähig. Die auf die Kapitaleinkünfte der Kläger entfallende Steuer i.S. des § 2 
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Abs. 6 Satz 1 i.V.m. § 32d Abs. 3 und Abs. 4 EStG betrug 445 €. Mit Bescheid vom 04.10.2013 stellte das FA den 
verbleibenden Verlustvortrag zur Einkommensteuer für die Einkünfte aus Kapitalvermögen (Veräußerung von Aktien) 
zum 31.12.2012 auf 4.819 € fest.


4 Im Rahmen ihres Einspruchs beantragten die Kläger, die von ihnen erzielten Kapitalerträge mit den Verlusten aus der 
Veräußerung von Aktien des Klägers zu verrechnen. Der Einspruch wurde mit Einspruchsentscheidung vom 24.03.2015 
gegenüber dem Kläger als unbegründet zurückgewiesen.


5 Die hiergegen gerichtete Klage der Kläger beurteilte das Schleswig-Holsteinische Finanzgericht (FG) mit in 
Entscheidungen der Finanzgerichte 2018, 948 veröffentlichtem Urteil vom 28.02.2018 - 5 K 69/15 als für beide Kläger 
zulässig erhoben, wies sie jedoch als unbegründet ab. Das FG vertrat die Auffassung, § 20 Abs. 6 Satz 5 EStG sei 
verfassungsrechtlich nicht zu beanstanden. Der Gesetzgeber habe seinen Gestaltungsspielraum nicht überschritten, 
weil er sich bei der Regelung des Verlustverrechnungsverbots auf den Zweck der Verhinderung von 
spekulationsbedingten, abstrakt drohenden qualifizierten Haushaltsrisiken als rechtfertigenden Grund i.S. des Art. 3 
Abs. 1 des Grundgesetzes (GG) habe berufen können.


6 Dagegen wenden sich die Kläger mit ihrer Revision, die sie auf die Verletzung materiellen Rechts stützen. Sie sehen 
sich in ihrem Recht auf Gleichbehandlung aus Art. 3 Abs. 1 GG verletzt, weil der Gesetzgeber mit der Beschränkung der 
Verlustverrechnung in § 20 Abs. 6 Satz 5 EStG ohne hinreichenden sachlichen Grund vom Grundsatz der Besteuerung 
nach der persönlichen Leistungsfähigkeit abgewichen sei. Die Vermeidung qualifizierter Haushaltsrisiken stelle keine 
hinreichende Rechtfertigung für eine Benachteiligung der Veräußerungsverluste von Aktien gegenüber solchen aus 
anderen Kapitalanlagen wie Investmentfondsanteilen, Optionsscheinen, Zertifikaten oder Termingeschäften dar. Es sei 
in steuersystematischer Hinsicht nicht zu rechtfertigen, dass auch Dividenden nicht mit Veräußerungsverlusten 
verrechnet werden könnten.


7 Die Kläger beantragen sinngemäß,
das angefochtene Urteil des FG aufzuheben und den Einkommensteuerbescheid für 2012 in der Gestalt der 
Einspruchsentscheidung vom 24.03.2015 dahingehend abzuändern, dass die positiven Kapitalerträge des Klägers in 
Höhe von 2.092 € mit seinen Aktienveräußerungsverlusten verrechnet und in Höhe von 0 € angesetzt werden.


8 Das FA beantragt,
die Revision als unbegründet zurückzuweisen.


9 Das Bundesministerium der Finanzen (BMF) ist dem Verfahren gemäß § 122 Abs. 2 der Finanzgerichtsordnung (FGO) 
beigetreten. Es hat sich in der Sache, ohne einen Antrag zu stellen, dem FA angeschlossen.


Entscheidungsgründe


B.


10 Infolge der vom Senat angenommenen Verfassungswidrigkeit des § 20 Abs. 6 Satz 5 EStG war das Revisionsverfahren 
gemäß Art. 100 Abs. 1 Satz 1 GG i.V.m. § 80 Abs. 1 des Gesetzes über das Bundesverfassungsgericht (BVerfGG) 
auszusetzen und eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts (BVerfG) einzuholen. Nach Überzeugung des 
Senats verstößt § 20 Abs. 6 Satz 5 EStG insoweit gegen Art. 3 Abs. 1 GG, als Verluste aus der Veräußerung von Aktien 
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nur mit Gewinnen aus der Veräußerung von Aktien und nicht mit anderen Kapitaleinkünften verrechnet werden 
dürfen.


11 I. Rechtsentwicklung der im Streitfall maßgeblichen Vorschriften


12 1. Rechtslage bis 2008


13 Nach der bis zum Jahr 2008 geltenden Rechtslage gehörten Gewinne aus der Veräußerung von Aktien zu den 
Einkünften aus privaten Veräußerungsgeschäften gemäß § 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 Satz 1 des 
Einkommensteuergesetzes in der bis zum 31.12.2008 anzuwendenden Fassung (EStG 2008), wenn der Zeitraum 
zwischen Anschaffung und Veräußerung nicht mehr als ein Jahr betrug. Verluste aus privaten 
Veräußerungsgeschäften durften gemäß § 23 Abs. 3 Satz 8 EStG 2008 nur bis zur Höhe des Gewinns, den der 
Steuerpflichtige im gleichen Kalenderjahr aus privaten Veräußerungsgeschäften erzielt hatte, ausgeglichen werden, 
nicht aber nach § 10d EStG abgezogen werden. Sie minderten lediglich nach Maßgabe des § 10d EStG die Einkünfte, 
die der Steuerpflichtige in dem unmittelbar vorangegangenen Veranlagungszeitraum oder in den folgenden 
Veranlagungszeiträumen aus privaten Veräußerungsgeschäften nach § 23 Abs. 1 EStG 2008 erzielt hatte (§ 23 Abs. 3 
Satz 9 EStG 2008). Ein vertikaler Verlustausgleich zwischen Verlusten aus privaten Veräußerungsgeschäften und 
positiven Einkünften aus anderen Einkunftsarten war somit ausgeschlossen.


14 Nach der Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs (BFH) war die Regelung des § 23 Abs. 3 Sätze 8 und 9 EStG 2008 
verfassungsrechtlich nicht zu beanstanden (BFH-Urteil vom 18.10.2006 - IX R 28/05, BFHE 215, 202, BStBl II 2007, 
259; vgl. auch BFH-Urteil vom 01.06.2004 - IX R 35/01, BFHE 206, 273, BStBl II 2005, 26). Private 
Veräußerungsgeschäfte i.S. des § 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 EStG 2008 wiesen die Besonderheit auf, dass daraus erzielte 
Gewinne und Verluste nicht uneingeschränkt der Einkommensbesteuerung unterlägen, sondern --anders als bei 
anderen Einkunftsarten-- nur, soweit sie durch Veräußerungsgeschäfte innerhalb einer bestimmten Frist nach Erwerb 
der Veräußerungsgegenstände entstanden seien. Die Vorschrift räume dem Steuerpflichtigen damit die Möglichkeit 
ein, durch die Wahl des Veräußerungszeitpunkts über den Eintritt des Steuertatbestandes zu entscheiden. Diese 
Dispositionsmöglichkeit rechtfertige es, die streitigen Einkünfte i.S. des § 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 EStG 2008 von dem 
vertikalen Verlustausgleich nach Maßgabe des § 10d EStG auszuschließen und den Verlustausgleich nur durch 
Verrechnung mit positiven Einkünften aus privaten Veräußerungsgeschäften in früheren oder späteren 
Veranlagungszeiträumen zuzulassen. Ohne den Ausschluss des vertikalen Verlustausgleichs habe es der 
Steuerpflichtige in der Hand, einerseits Verluste steuermindernd geltend zu machen und andererseits Gewinne durch 
entsprechende Disposition über den Zeitpunkt der Veräußerung steuerfrei vereinnahmen zu können. Damit werde 
der Steuerpflichtige mit seinen Einkünften aus privaten Veräußerungsgeschäften gegenüber Steuerpflichtigen mit 
(ausschließlichen) Einkünften aus anderen Einkunftsarten im Hinblick auf den Grundsatz der Besteuerung nach der 
Leistungsfähigkeit ohne hinreichenden sachlichen Grund begünstigt (BFH-Urteil in BFHE 215, 202, BStBl II 2007, 
259, unter II.2.b bb bbb [Rz 21 ff.]).


15 2. Rechtslage ab 2009


16 Mit dem Unternehmensteuerreformgesetz (UntStRefG) 2008 vom 14.08.2007 (BGBl I 2007, 1912) hat der Gesetzgeber 
die Besteuerung von Kapitalanlagen u.a. für unbeschränkt steuerpflichtige natürliche Personen, deren 
Kapitalanlagen --wie bei den Klägern-- dem steuerlichen Privatvermögen zuzurechnen sind, zum 01.01.2009 
grundlegend neu gestaltet. Durch die Zuordnung von Gewinnen aus der Veräußerung von Kapitalanlagen (u.a. 
Aktien) zu den Einkünften aus Kapitalvermögen in § 20 Abs. 2 Sätze 1 und 2 EStG unterliegen die dabei realisierten 
Wertveränderungen (Gewinne und Verluste) nunmehr in vollem Umfang und unabhängig von einer Haltefrist der 
Besteuerung, wenn es sich um nach dem 31.12.2008 erworbene Kapitalanlagen handelt (vgl. BFH-Urteile vom 
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24.10.2017 - VIII R 13/15, BFHE 259, 535, BStBl II 2020, 831; vom 20.11.2018 - VIII R 37/15, BFHE 263, 169, BStBl II 
2019, 507, und vom 03.12.2019 - VIII R 34/16, BFHE 267, 232, BStBl II 2020, 836). Aktienveräußerungsgewinne und 
-verluste gemäß § 20 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1, Abs. 4 EStG gehören zu den unter den gesonderten Tarif (§ 32d Abs. 1 EStG) 
fallenden Kapitalerträgen, wenn die Aktien dem Privatvermögen zuzuordnen sind und der Veräußerer am Kapital der 
Gesellschaft nicht innerhalb der letzten fünf Jahre unmittelbar oder mittelbar zu mindestens 1 % beteiligt war (§ 17 
Abs. 1 Satz 1 i.V.m. § 20 Abs. 8 Satz 1 EStG).


17 Da für Aktienveräußerungsgewinne und -verluste und die übrigen Einkünfte aus Kapitalvermögen gemäß § 32d 
Abs. 1 EStG ein vom allgemeinen progressiven Einkommensteuertarif abweichender proportionaler Steuersatz von 
25 % gilt und der Kapitalertragsteuerabzug grundsätzlich abgeltende Wirkung entfaltet (§ 43 Abs. 5 Satz 1 EStG), hat 
der Gesetzgeber in § 20 Abs. 6 Satz 2 EStG vorgesehen, dass Verluste aus Kapitalvermögen nicht mit positiven 
Einkünften aus anderen Einkunftsarten ausgeglichen und von diesen auch nicht nach § 10d EStG abgezogen werden 
dürfen (BTDrucks 16/4841, S. 58). Verluste aus Kapitalvermögen mindern innerhalb der zum gesonderten Tarif 
gemäß § 32d Abs. 1 EStG zu besteuernden Kapitaleinkünfte jedoch diejenigen Einkünfte aus Kapitalvermögen, die 
der Steuerpflichtige im Verlustentstehungsjahr und in den folgenden Veranlagungszeiträumen aus Kapitalvermögen 
erzielt. Ein Verlustrücktrag ist ausgeschlossen (§ 20 Abs. 6 Sätze 2 bis 4 EStG).


18 Von der gemäß § 20 Abs. 6 Satz 2 EStG grundsätzlich bestehenden Möglichkeit des Verlustausgleichs und 
Verlustvortrags für die schedulär zu besteuernden Kapitaleinkünfte enthält § 20 Abs. 6 Satz 5 Halbsatz 1 EStG eine 
Ausnahme. Nach dieser Vorschrift, die auf Empfehlung des Finanzausschusses eingefügt wurde, dürfen Verluste aus 
Kapitalvermögen im Sinne des Absatzes 2 Satz 1 Nr. 1 Satz 1, die aus der Veräußerung von Aktien entstehen 
(Aktienveräußerungsverluste), nicht mit anderen positiven Einkünften aus Kapitalvermögen gemäß § 20 Abs. 1 EStG 
oder Gewinnen aus Kapitalvermögen gemäß § 20 Abs. 2 EStG, sondern nur mit (gleichartigen) Gewinnen, die aus der 
Veräußerung von Aktien (Aktienveräußerungsgewinne) entstehen, ausgeglichen werden. Nur 
Aktienveräußerungsverluste unterliegen damit innerhalb der Schedule "Einkünfte aus Kapitalvermögen" einer 
gesonderten Verlustverrechnungsbeschränkung (vgl. Buge in Herrmann/Heuer/Raupach --HHR--, § 20 EStG Rz 620; 
BMF-Schreiben vom 18.01.2016 - IV C 1-S 2252/08/10004:017, BStBl I 2016, 85, Rz 118). Sinn und Zweck des § 20 
Abs. 6 Satz 5 EStG ist nach der Gesetzesbegründung die Verhinderung von durch Spekulationsgeschäfte bedingten, 
abstrakt drohenden qualifizierten Haushaltsrisiken (BTDrucks 16/5491, S. 19). Die Verrechnung von Verlusten aus 
Aktienveräußerungen mit anderen positiven Kapitaleinkünften berge bei erheblichen Kursstürzen die Gefahr 
erheblicher Steuermindereinnahmen. Aufgrund seiner Verantwortung für verfassungsgemäße öffentliche Haushalte 
sei der Gesetzgeber daher befugt, den mit den Aktienmärkten verbundenen spekulationsbedingten Risiken für die 
öffentlichen Haushalte durch die Einführung einer speziellen Verlustverrechnungsbeschränkung vorzubeugen 
(BTDrucks 16/5491, S. 19).


19 Aktienveräußerungsverluste können auch im Rahmen des bei unbeschränkt Steuerpflichtigen mit Kapitalanlagen im 
Privatvermögen als grundsätzlich abgeltend konzipierten Kapitalertragsteuerabzugs, der eine Veranlagung 
entbehrlich machen soll (vgl. § 25 Abs. 1 EStG), nur mit Aktienveräußerungsgewinnen verrechnet werden, da 
negative Kapitalerträge gemäß § 43a Abs. 3 Satz 2 Halbsatz 1 EStG nur unter Beachtung der 
Verlustverrechnungsbeschränkung in § 20 Abs. 6 Satz 5 EStG ausgleichsfähig und auf die folgenden 
Veranlagungszeiträume zu übertragen sind. Für die Ermittlung der kapitalertragsteuerlichen Bemessungsgrundlage, 
die von den Entrichtungspflichtigen unter Beachtung der Rechtsauffassung der Finanzverwaltung durchzuführen ist 
(vgl. BFH-Urteil vom 12.12.2012 - I R 27/12, BFHE 241, 151, BStBl II 2013, 682, Rz 10; nunmehr § 44 Abs. 1 Satz 3 
EStG), sind für Aktienveräußerungsverluste und sonstige Verluste aus Kapitalvermögen personenbezogen gesonderte 
Verlustverrechnungstöpfe zu bilden und fortzuführen (vgl. BMF-Schreiben in BStBl I 2016, 85, Rz 225, 228, 233; zur 
Praxis bei Gemeinschaftskonten s. Rz 220, und zu Ehegatten, die einen gemeinsamen Freistellungsauftrag erteilen, s. 
Rz 212). Bei Erteilung einer gemäß § 43a Abs. 3 Satz 4 EStG zu beantragenden Verlustbescheinigung sind danach der 
Aktienverlustverrechnungstopf und der sonstige Verlustverrechnungstopf --je nach Antrag-- beide oder einzeln zu 
schließen und im Rahmen des Steuerabzugs nicht mehr fortzuführen. Sie sind dann unter Ausübung des 
Veranlagungswahlrechts gemäß § 32d Abs. 4 EStG im Rahmen der Veranlagung geltend zu machen und werden, 
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soweit dort eine Verrechnung nicht möglich ist, gemäß § 10d i.V.m. § 20 Abs. 6 Sätze 3 bis 5 EStG als 
Aktienveräußerungsverluste oder sonstige Kapitalvermögensverluste gesondert festgestellt.


20 Ausnahmen vom Verbot der Verrechnung von Aktienveräußerungsverlusten mit anderen Gewinnen aus 
Kapitalvermögen sind --anders als bei anderen Kapitaleinkünften aus dem Katalog des § 20 Abs. 1 und Abs. 2 EStG 
(vgl. § 32d Abs. 2 Nr. 1 Satz 2, Nr. 2 Satz 2 und Nr. 3 Satz 2 EStG)-- weder gesetzlich noch auf Antrag vorgesehen. Der 
besondere Verrechnungskreis für diese Verluste ist stets zu beachten und kann auch nicht im Wege der 
Günstigerprüfung gemäß § 32d Abs. 6 EStG, bei der entweder nur positive Kapitalerträge den tariflich zu 
besteuernden Einkünften hinzugerechnet oder negative tarifliche Einkünfte anderer Einkunftsarten mit positiven 
Kapitalerträgen verrechnet werden können (BFH-Urteil vom 30.11.2016 - VIII R 11/14, BFHE 256, 455, BStBl II 2017, 
443), durchbrochen werden (Blümich/Ratschow, § 20 EStG Rz 465c).


21 II. Entscheidungserheblichkeit


22 Die Revision ist unbegründet, wenn § 20 Abs. 6 Satz 5 EStG verfassungsgemäß ist. Sie hat dagegen Erfolg, wenn die 
Regelung gegen den allgemeinen Gleichheitssatz des Art. 3 Abs. 1 GG verstößt.


23 1. Der Senat teilt die Würdigung des FG, dass sowohl die Klage des Klägers als auch die Klage der Klägerin zulässig 
erhoben wurden und hierüber einheitlich durch Sachurteil zu entscheiden war.


24 2. Der Antrag der Kläger war in der oben wiedergegebenen Weise rechtsschutzgewährend auszulegen.


25 Die Kapitaleinkünfte der Kläger wurden jeweils unter Abzug des Sparer-Pauschbetrags gemäß § 32d Abs. 4 i.V.m. 
Abs. 3 Satz 2 EStG zum gesonderten Tarif (§ 32d Abs. 1 EStG) veranlagt. Auf den Kläger entfallen Kapitaleinkünfte in 
Höhe von 1.291 € und auf die Klägerin Einkünfte in Höhe von 488 € (insgesamt 1.779 €). Die gemäß § 2 Abs. 6 Satz 1 
EStG bei der Steuerfestsetzung zu berücksichtigende Steuer nach § 32d Abs. 3 und Abs. 4 EStG beträgt 445 €. Den 
Klägern geht es ausweislich des selbst formulierten und vor dem FG sowie im Revisionsverfahren gestellten Antrags 
(Verrechnung von Kapitaleinkünften in Höhe von 1.779 € mit Aktienveräußerungsverlusten des Klägers und 
Minderung der Steuer gemäß § 32d Abs. 3 und Abs. 4 EStG um 445 €) darum, die veranlagten Einkünfte aus 
Kapitalvermögen vollständig mit den Aktienveräußerungsverlusten des Klägers zu verrechnen, sodass im Rahmen 
der Einkommensteuerfestsetzung statt des bisherigen Betrags (445 €) keine Steuer gemäß § 2 Abs. 6 Satz 1 i.V.m. 
§ 32d Abs. 3 und Abs. 4 EStG mehr zu berücksichtigen ist.


26 Das so formulierte Begehren kann jedoch selbst im Falle einer Verfassungswidrigkeit des § 20 Abs. 6 Satz 5 EStG und 
einer daraus folgenden Verrechenbarkeit mit anderen positiven Kapitalerträgen als Aktienveräußerungsgewinnen 
keinen Erfolg haben. Es ist auf eine ehegattenübergreifende Verlustverrechnung der Kapitaleinkünfte der Kläger mit 
den Aktienveräußerungsverlusten des Klägers gerichtet, für die es im Rahmen der Veranlagung an einer 
Rechtsgrundlage fehlt. Außerdem gehen die Kläger im Rahmen ihrer Antragstellung zu Unrecht davon aus, dass ein 
Abzug der Aktienveräußerungsverluste erst von den um den Sparer-Pauschbetrag geminderten Einkünften aus 
Kapitalvermögen vorzunehmen wäre. Der Sparer-Pauschbetrag kann gemäß § 20 Abs. 9 Satz 4 EStG aber erst von 
positiven Kapitalerträgen abgezogen werden, die nach einer Verlustverrechnung gemäß § 20 Abs. 6 EStG verbleiben 
(s.a. BMF-Schreiben in BStBl I 2016, 85, Rz 119b).


27 Eine Minderung der auf die Kapitaleinkünfte der Klägerin entfallenden Steuer gemäß § 32d Abs. 3 und Abs. 4 EStG 
(488 € * 0,25 = 122 €) ist danach von vornherein ausgeschlossen. Der Antrag der Kläger ist jedoch bei 
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rechtsschutzgewährender Auslegung im Sinne des oben sinngemäß formulierten Antrags dahin zu verstehen, dass 
nur eine Minderung der laufenden Kapitalerträge des Klägers vor Abzug des Sparer-Pauschbetrags (2.092 €) um 
seine Aktienveräußerungsverluste des Streitjahres bis auf Null € begehrt wird.


28 Die vorbeschriebene rechtsschutzgewährende Auslegung scheitert nicht daran, dass eine Klageänderung im 
Revisionsverfahren gemäß § 67 i.V.m. § 123 Abs. 1 Satz 1 FGO unzulässig ist und eine solche Erweiterung des 
Antrags auch darin liegen kann, dass der Kläger im Revisionsverfahren die Festsetzung der Steuer auf einen 
niedrigeren Betrag als vor dem FG begehrt (BFH-Urteil vom 01.06.2016 - X R 43/14, BFHE 254, 536, BStBl II 2017, 
55, Rz 14). Eine solche Klageänderung wird im Rahmen des sinngemäßen Antrags nicht geltend gemacht. Zwar 
übersteigt der im sinngemäßen Antrag genannte abzuziehende Betrag der Aktienveräußerungsverluste des Klägers 
(2.092 €) den im bisherigen Antrag genannten Betrag (1.779 €). Die nach dem sinngemäßen Antrag begehrte 
Minderung der Steuer gemäß § 32d Abs. 3 und Abs. 4 (445 € ./. 122 € = 323 €) ist jedoch geringer als die im selbst 
formulierten Antrag der Kläger begehrte Steuerminderung (445 €).


29 3. Legt man die Vorschrift des § 20 Abs. 6 Satz 5 EStG als verfassungsgemäß zugrunde, hat das FG im angefochtenen 
Urteil die Einkünfte der Kläger aus Kapitalvermögen und die zu berücksichtigende Steuer gemäß § 2 Abs. 6 Satz 1 
i.V.m. § 32d Abs. 3 und Abs. 4 EStG im Rahmen der angefochtenen Einkommensteuerfestsetzung für das Streitjahr 
der Höhe nach zutreffend ermittelt. Insbesondere hat das FG die beantragte Verrechnung der aus der Veräußerung 
von Aktien erzielten Verluste mit den laufenden Kapitalerträgen des Klägers zu Recht abgelehnt, weil es sich bei den 
laufenden Kapitalerträgen nicht um Aktienveräußerungsgewinne i.S. des § 20 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 Satz 1 EStG handelt. 
Die Revision wäre daher als unbegründet zurückzuweisen (§ 126 Abs. 2 FGO). Das FA hätte --im nicht angefochtenen 
Verlustfeststellungsbescheid-- die Aktienveräußerungsverluste zutreffend gemäß § 20 Abs. 6 Satz 5 i.V.m. Sätze 3 
und 4 und § 10d Abs. 4 EStG in voller Höhe gesondert festgestellt.


30 4. Sollte sich hingegen § 20 Abs. 6 Satz 5 EStG als verfassungswidrig erweisen und für nichtig erklärt werden, käme 
eine vollständige Verrechnung der Aktienveräußerungsverluste des Klägers mit seinen positiven laufenden 
Kapitalerträgen nach § 20 Abs. 6 Satz 2 EStG in Betracht. Der Revision und Klage wäre auf der Grundlage des 
sinngemäß gestellten Antrags stattzugeben (§ 126 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 FGO).


31 5. Der Entscheidungserheblichkeit der Frage nach der Verfassungsmäßigkeit des § 20 Abs. 6 Satz 5 EStG steht ferner 
nicht entgegen, dass das BVerfG bei einer Unvereinbarkeitserklärung die weitere Anwendung des bisherigen Rechts 
nach § 35 BVerfGG anordnen kann, obwohl der Rechtsstreit dann nicht anders zu entscheiden wäre als bei 
Feststellung der Verfassungsmäßigkeit der Regelung. Maßgebend für die Entscheidungserheblichkeit ist allein, dass 
die Verfassungswidrigerklärung der Norm den Klägern die Möglichkeit offen hält, eine für sie günstige Regelung 
durch den Gesetzgeber zu erreichen (BVerfG-Beschlüsse vom 25.09.1992 - 2 BvL 5/91, 2 BvL 8/91, 2 BvL 14/91, 
BVerfGE 87, 153, Rz 96, und vom 17.04.2008 - 2 BvL 4/05, BVerfGE 121, 108, Rz 31).


32 III. Verfassungsrechtliche Beurteilung


33 Nach Überzeugung des vorlegenden Senats verstößt § 20 Abs. 6 Satz 5 EStG insoweit gegen den allgemeinen 
Gleichheitssatz des Art. 3 Abs. 1 GG, als im Rahmen einer Steuerfestsetzung gemäß § 32d Abs. 4 i.V.m. Abs. 3 Satz 2 
EStG Verluste aus der Veräußerung von Aktien nur mit Gewinnen aus der Veräußerung von Aktien und nicht mit 
anderen positiven Kapitaleinkünften verrechnet werden dürfen.


34 1. Der allgemeine Gleichheitssatz des Art. 3 Abs. 1 GG gebietet dem Gesetzgeber, wesentlich Gleiches gleich und 
wesentlich Ungleiches ungleich zu behandeln. Er gilt für ungleiche Belastungen ebenso wie für ungleiche 


Seite 6 von 16







Begünstigungen. Dabei ist es grundsätzlich Sache des Gesetzgebers, diejenigen Sachverhalte auszuwählen, die er mit 
gleichen Rechtsfolgen belegt und damit als "wesentlich gleich" qualifiziert. Diese Auswahl muss jedoch sachgerecht 
in Bezug auf die jeweils betroffenen unterschiedlichen Sach- und Regelungsbereiche erfolgen (vgl. z.B. BVerfG-
Beschlüsse vom 12.03.2003 - 2 BvL 3/00, BVerfGE 107, 218, und vom 23.05.2006 - 1 BvR 1484/99, BVerfGE 115, 
381). Je nach Regelungsgegenstand und Differenzierungsmerkmalen ergeben sich aus dem allgemeinen 
Gleichheitssatz unterschiedliche Grenzen für den Gesetzgeber, die vom bloßen Willkürverbot bis zu einer strengen 
Bindung an Verhältnismäßigkeitserfordernisse reichen. Differenzierungen bedürfen stets der Rechtfertigung durch 
Sachgründe, die dem Differenzierungsziel und dem Ausmaß der Ungleichbehandlung angemessen sind (ständige 
Rechtsprechung, vgl. z.B. BVerfG-Beschlüsse vom 29.03.2017 - 2 BvL 6/11, BVerfGE 145, 106, und vom 19.11.2019 - 
2 BvL 22/14, 2 BvL 23/14, 2 BvL 24/14, 2 BvL 25/14, 2 BvL 26/14, 2 BvL 27/14, BVerfGE 152, 274, m.w.N.).


35 2. Art. 3 Abs. 1 GG bindet den Steuergesetzgeber an den Grundsatz der Steuergerechtigkeit, der es erfordert, die 
Besteuerung an der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit auszurichten. Das gilt insbesondere im 
Einkommensteuerrecht, das auf die Leistungsfähigkeit des jeweiligen Steuerpflichtigen hin angelegt ist. Im Interesse 
verfassungsrechtlich gebotener steuerlicher Lastengleichheit muss darauf abgezielt werden, Steuerpflichtige bei 
gleicher Leistungsfähigkeit auch gleich hoch zu besteuern (horizontale Steuergerechtigkeit), während (in vertikaler 
Richtung) die Besteuerung höherer Einkommen im Vergleich mit der Steuerbelastung niedriger Einkommen dem 
Gerechtigkeitsgebot genügen muss (vgl. z.B. BVerfG-Urteil vom 09.12.2008 - 2 BvL 1/07, 2 BvL 2/07, 2 BvL 1/08, 
2 BvL 2/08, BVerfGE 122, 210; BVerfG-Beschluss vom 15.12.2015 - 2 BvL 1/12, BVerfGE 141, 1). Abweichungen vom 
Grundsatz der Besteuerung nach der Leistungsfähigkeit im Einkommensteuerrecht bedürfen nach Art. 3 Abs. 1 GG der 
Rechtfertigung (BVerfG-Beschluss in BVerfGE 145, 106, Rz 100).


36 a) Art. 3 Abs. 1 GG ist jedenfalls dann verletzt, wenn sich ein vernünftiger, sich aus der Natur der Sache ergebender 
oder sonst wie sachlich einleuchtender Grund für eine gesetzliche Differenzierung oder Gleichbehandlung nicht 
finden lässt (vgl. z.B. BVerfG-Beschlüsse vom 05.10.1993 - 1 BvL 34/81, BVerfGE 89, 132, und vom 18.07.2005 - 
2 BvF 2/01, BVerfGE 113, 167, Rz 126). Willkür des Gesetzgebers liegt zwar nicht schon dann vor, wenn er unter 
mehreren Lösungen nicht die zweckmäßigste, vernünftigste oder gerechteste gewählt hat. Es genügt aber Willkür im 
objektiven Sinn, das heißt die tatsächliche und eindeutige Unangemessenheit der Regelung in Bezug auf den zu 
ordnenden Gesetzgebungsgegenstand. Der Spielraum des Gesetzgebers endet dort, wo die ungleiche Behandlung der 
geregelten Sachverhalte nicht mehr mit einer am Gerechtigkeitsgedanken orientierten Betrachtungsweise vereinbar 
ist, wo also ein einleuchtender Grund für die gesetzliche Differenzierung fehlt (vgl. z.B. BVerfG-Beschlüsse in BVerfGE 
89, 132, Rz 39; in BVerfGE 145, 106, Rz 101, m.w.N.).


37 b) Bei der Auswahl des Steuergegenstandes belässt der Gleichheitssatz dem Gesetzgeber ebenso wie bei der 
Bestimmung des Steuersatzes einen weitreichenden Entscheidungsspielraum. Unter dem Gebot möglichst 
gleichmäßiger Belastung der betroffenen Steuerpflichtigen muss die Ausgestaltung des steuerrechtlichen 
Ausgangstatbestandes folgerichtig im Sinne von belastungsgleich erfolgen (BVerfG-Beschlüsse vom 11.11.1998 - 
2 BvL 10/95, BVerfGE 99, 280; in BVerfGE 152, 274, Rz 100). Ausnahmen von einer belastungsgleichen Ausgestaltung 
der mit der Wahl des Steuergegenstandes getroffenen gesetzgeberischen Entscheidung (folgerichtigen Umsetzung 
des steuerrechtlichen Ausgangstatbestandes) bedürfen eines besonderen sachlichen Grundes, der die 
Ungleichbehandlung nach Art und Ausmaß zu rechtfertigen vermag. Als besondere sachliche Gründe kommen neben 
außerfiskalischen Förderungs- und Lenkungszwecken auch die Bekämpfung missbräuchlicher Gestaltungen sowie 
Typisierungs- und Vereinfachungserfordernisse in Betracht (BVerfG-Beschlüsse vom 06.07.2010 - 2 BvL 13/09, 
BVerfGE 126, 268, und vom 22.07.1970 - 1 BvR 285/66, 1 BvR 445/67, 1 BvR 192/69, BVerfGE 29, 104). Der rein 
fiskalische Zweck staatlicher Einnahmenerhöhung ist nicht als besonderer sachlicher Grund in diesem Sinne 
anzuerkennen (BVerfG-Beschluss in BVerfGE 145, 106, Rz 150, m.w.N.).


38 c) Der Gesetzgeber darf allerdings bei der Ausgestaltung der mit der Wahl des Steuergegenstandes getroffenen 
Belastungsentscheidung generalisierende, typisierende und pauschalierende Regelungen treffen, ohne allein schon 
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wegen der damit unvermeidlich verbundenen Härten gegen den allgemeinen Gleichheitssatz zu verstoßen (BVerfG-
Beschlüsse in BVerfGE 126, 268, und vom 07.05.2013 - 2 BvR 909/06, 2 BvR 1981/06, 2 BvR 288/07, BVerfGE 133, 
377). Er darf sich grundsätzlich am Regelfall orientieren und ist nicht gehalten, allen Besonderheiten jeweils durch 
Sonderregelungen Rechnung zu tragen. Die gesetzlichen Verallgemeinerungen müssen allerdings von einer 
möglichst breiten, alle betroffenen Gruppen und Regelungsgegenstände einschließenden Beobachtung ausgehen. 
Insbesondere darf der Gesetzgeber keinen atypischen Fall als Leitbild wählen, sondern muss realitätsgerecht den 
typischen Fall als Maßstab zugrunde legen. Die Vorteile der Typisierung müssen im rechten Verhältnis zu der mit ihr 
notwendig verbundenen Ungleichheit der steuerlichen Belastung stehen (BVerfG-Beschlüsse in BVerfGE 145, 106, 
Rz 108; in BVerfGE 152, 274, Rz 102, jeweils m.w.N.).


39 d) Die Anforderungen an Rechtfertigungsgründe für gesetzliche Differenzierungen steigen bis hin zu einer strengen 
Verhältnismäßigkeitsprüfung, insbesondere wenn und soweit sich die Ungleichbehandlung von Personen oder 
Sachverhalten auf die Ausübung grundrechtlich geschützter Freiheiten auswirken kann. Zudem verschärfen sich die 
verfassungsrechtlichen Anforderungen, je weniger die Merkmale, an die die gesetzliche Differenzierung anknüpft, für 
den Einzelnen verfügbar sind oder je mehr sie sich denen des Art. 3 Abs. 3 GG annähern (vgl. z.B. BVerfG-Urteile vom 
08.04.1997 - 1 BvR 48/94, BVerfGE 95, 267, und vom 10.04.2018 - 1 BvL 11/14, 1 BvL 12/14, 1 BvL 1/15, 
1 BvR 639/11, 1 BvR 889/12, BVerfGE 148, 147, Rz 95, m.w.N.).


40 3. Nach diesen Maßstäben ist § 20 Abs. 6 Satz 5 EStG mit Art. 3 Abs. 1 GG unvereinbar (gleicher Ansicht HHR/Buge, 
§ 20 EStG Rz 8; Dinkelbach, Der Betrieb --DB-- 2009, 870 (873); Englisch, Steuer und Wirtschaft --StuW-- 2007, 221 
(237 f.); von Glasenapp, Betriebs-Berater 2008, 360 (366); Geurts in Bordewin/Brandt, § 20 EStG Rz 773; Hey in 
Tipke/Lang, Steuerrecht, 24. Aufl., Kap. 8 Rz 506; Jachmann, Deutsche Steuerjuristische Gesellschaft --DStJG-- Bd. 34, 
251 (264); dieselbe, StuW 2018, 9 (27); dieselbe, DB 2018, 2777 (2779 f.); Jochum in Kirchhof/Söhn/Mellinghoff 
--KSM--, EStG, § 20 Rz H 77; dieselbe, Deutsche Steuer-Zeitung --DStZ-- 2010, 309 (313 f.); Klotz, Die 
Abgeltungsteuer, 158 ff.; Loos, DStZ 2010, 78 (82 f.); Mertz, Kapitalerträge aus börsennotierten Aktien: Systematik 
und Besteuerung, 184 f.; Moritz/Strohm in Frotscher/Geurts, EStG, § 20 n.F. Rz 51 f.; Oho/Hagen/Lenz, DB 2007, 1322 
(1324); Recnik, Die Besteuerung privater Kapitaleinkünfte durch die Abgeltungsteuer, 143 ff.; Rockoff, Beeinflussung 
der Investitionsentscheidung durch die Abgeltungsteuer, 222; BeckOK EStG/Schmidt, 9. Ed. [01.01.2021], § 20 
Rz 274 ff.; Schönfeld in Schaumburg/Rödder, Unternehmensteuerreform 2008, 640; Wernsmann, Deutsches 
Steuerrecht --DStR-- 2009, Beihefter zu Heft 34, 101 (104); Worgulla, Die Bruttobesteuerung in der Schedule der 
Einkünfte aus Kapitalvermögen, 266 f.; kritisch auch: Barth, Unternehmensteuerreform 2008, 202 f.; Bleschick in 
Kirchhof, EStG, 19. Aufl., § 20 Rz 177; anderer Ansicht Birk, DStJG Bd. 34, 11 (22 f.)).


41 Die Vorschrift behandelt Steuerpflichtige bei der Bestimmung ihrer steuerpflichtigen Einkünfte unterschiedlich, je 
nachdem, ob sie Verluste aus der Veräußerung von Aktien oder aus der Veräußerung anderer Kapitalanlagen erzielt 
haben (unter a). Für diese Ungleichbehandlung fehlt es selbst bei einer Prüfung anhand des Willkürmaßstabs an 
einem hinreichenden rechtfertigenden Grund (unter b).


42 a) Steuerpflichtige, die Verluste aus der Veräußerung von Aktien erzielt haben, werden durch § 20 Abs. 6 Satz 5 EStG 
gegenüber Steuerpflichtigen mit Verlusten aus der Veräußerung anderer Kapitalanlagen i.S. des § 20 Abs. 2 Satz 1 
EStG insoweit ungleich behandelt, als die Aktienveräußerungsverluste nur mit Aktienveräußerungsgewinnen und 
nicht mit anderen positiven Einkünften aus Kapitalvermögen verrechnet werden können, obwohl zwischen beiden 
Gruppen keine Unterschiede in deren wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit bestehen. Dies gilt insbesondere, soweit 
Steuerpflichtige, die Verluste aus der Veräußerung von Aktien erzielt haben, gegenüber Steuerpflichtigen mit 
Verlusten aus der Veräußerung aktienbasierter Kapitalanlagen, die keine Aktien sind, schlechter gestellt werden.


43 aa) Neben Verlusten, die durch die börsliche und außerbörsliche Veräußerung von Aktien gemäß § 20 Abs. 2 Satz 1 
Nr. 1 EStG realisiert werden und Leitbild der gesetzgeberischen Vorstellung waren (BTDrucks 16/5491, S. 19), fallen 
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unter die Verlustverrechnungsbeschränkung auch Verluste, die durch einen gemäß § 20 Abs. 2 Satz 2 EStG 
gleichgestellten veräußerungsähnlichen Vorgang mit Aktien erzielt werden. In analoger Anwendung des 
Veräußerungstatbestandes gehören zu den steuerbaren Aktienveräußerungsverlusten auch solche, die aufgrund einer 
Einziehung/eines Squeeze-Out (vgl. BFH-Urteil in BFHE 267, 232, BStBl II 2020, 836; BMF-Schreiben in BStBl I 2016, 
85, Rz 69, 70) oder eines Entzugs von Aktien im Rahmen eines Insolvenzplans mittels einer Kapitalherabsetzung auf 
Null mit Bezugsrechtsausschluss für die anschließende Kapitalerhöhung entstehen (BFH-Urteil in BFHE 267, 232, 
BStBl II 2020, 836) sowie Verluste, die entstehen, weil eine inländische AG im Rahmen eines Insolvenzverfahrens 
abgewickelt und im Register gelöscht oder die Aktie infolge der Insolvenz aus dem Depot ausgebucht wird (BFH-
Urteil vom 17.11.2020 - VIII R 20/18, zur amtlichen Veröffentlichung bestimmt). § 20 Abs. 6 Satz 5 EStG erfasst 
darüber hinaus auch Veräußerungsverluste, die im Zusammenhang mit ausländischen Aktien entstehen (BFH-Urteile 
vom 12.05.2015 - IX R 57/13, BFH/NV 2015, 1364; vom 29.09.2020 - VIII R 9/17, zur amtlichen Veröffentlichung 
bestimmt).


44 bb) Das in § 20 Abs. 6 Satz 5 EStG verwendete Merkmal der "Aktie" ist unter Anknüpfung an das Gesellschaftsrecht 
(vgl. §§ 8, 10, 11 des Aktiengesetzes) auszulegen und erfasst auch vergleichbare ausländische Mitgliedschaftsrechte. 
Nach Ansicht der Finanzverwaltung fallen unter die Regelung auch Verluste aus der Veräußerung von American 
Depositary Receipts (ADRs) und anderen Hinterlegungsscheinen für Aktien (BMF-Schreiben in BStBl I 2016, 85, Rz 68, 
123, 228). Verluste aus Veräußerungen von Teilrechten und von Bezugsrechten auf Aktien sind hingegen aus Sicht 
der Finanzverwaltung ohne Einschränkung mit anderen positiven Kapitaleinkünften verrechenbar (BMF-Schreiben in 
BStBl I 2016, 85, Rz 228). Ob dieser Auffassung zuzustimmen ist, bedarf im vorliegenden Verfahren allerdings keiner 
Entscheidung.


45 Maßgebend ist, dass Verluste aus der Veräußerung von Aktien im Sinne der zivilrechtlichen Definition und 
vergleichbarer ausländischer Mitgliedschaftsrechte nur eingeschränkt, d.h. nur mit gleichartigen Gewinnen 
verrechnet werden dürfen, während Verluste aus der Veräußerung anderer Kapitalanlagen i.S. des § 20 Abs. 2 EStG, 
insbesondere solcher, die die Wertentwicklung von Aktien ab- bzw. nachbilden und deshalb im wirtschaftlichen 
Ergebnis auf eine mittelbare Investition in Aktien gerichtet sind (z.B. Aktienfondsanteile, Aktienzertifikate, 
Aktienoptionen u.ä.), ohne die Beschränkung des § 20 Abs. 6 Satz 5 EStG innerhalb der Schedule verrechenbar sind. 
Der Gesetzgeber hat solche Kapitalanlagen ausdrücklich nicht in den Anwendungsbereich des § 20 Abs. 6 Satz 5 
EStG einbezogen, weil von ihnen, anders als von Aktien, kein qualifiziertes Haushaltsrisiko ausgehe (BTDrucks 
16/5491, S. 19). Nicht von § 20 Abs. 6 Satz 5 EStG erfasst sind nach Auffassung im Schrifttum beispielsweise 
Veräußerungsverluste aus Zertifikaten (Index-, Basket-, Discount-, Bonus-, Express-, Sprint-, Faktor-Zertifikate etc.), 
Optionsscheinen (Call-, Put-, Discount-, Knock-out-, Inline-Optionsscheine etc.), Aktienanleihen, Termingeschäften, 
eigenkapitalähnlichen Genussrechten, Teilrechten und Bezugsrechten auf Aktien (vgl. Bleschick in Kirchhof, a.a.O., 
§ 20 Rz 177; Kempf in Kanzler/Kraft/Bäuml/Marx/Hechtner, EStG, 5. Aufl., § 20 Rz 410; vgl. auch BMF-Schreiben in 
BStBl I 2016, 85, Rz 228).


46 cc) Die Verlustverrechnungsbeschränkung für Aktienveräußerungsverluste bewirkt bei vorhandenen positiven 
Kapitalerträgen (§ 20 Abs. 1 und Abs. 2 EStG), die keine Aktienveräußerungsgewinne sind, dass sich die Steuerlast für 
den Veranlagungszeitraum der Veräußerung (Verlustentstehungszeitraum) im Rahmen des Kapitalertragsteuerabzugs 
und der Veranlagung erhöht und ein Liquiditäts- und Zinsnachteil verursacht wird, da der Gesetzgeber anders als bei 
der Mindestbesteuerung nach § 10d EStG nicht einen Höchstbetrag zum Abzug im jeweiligen Veranlagungszeitraum 
zulässt, sondern diesen auf einen ungewissen zukünftigen Zeitpunkt, zu dem Aktienveräußerungsgewinne in der zum 
Verlustausgleich erforderlichen Höhe vorliegen, verschiebt.


47 Anders als bei einer einkünfteübergreifenden Verlustverrechnung (vgl. BVerfG-Beschluss vom 22.07.1991 - 
1 BvR 313/88, Höchstrichterliche Finanzrechtsprechung --HFR-- 1992, 423, Rz 7) kann nicht im Wege typisierender 
Betrachtung davon ausgegangen werden, dass Aktienveräußerungsverluste in der Totalperiode vollständig 
ausgeglichen werden können, sodass dem Steuerpflichtigen über einen Liquiditäts- und Zinsnachteil hinaus die 
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ganze oder teilweise Nichtberücksichtigung des Verlusts und damit seiner Anschaffungskosten droht. Bereits zu 
Lebzeiten besteht die typische Gefahr einer weitgehenden Nichtverrechenbarkeit, wenn nach der Realisation eines 
Aktienveräußerungsverlusts keine gleichartigen Gewinne nachfolgen. Aktienveräußerungsgewinne werden im 
Veranlagungszeitraum, in dem sie erzielt werden, uneingeschränkt besteuert, können aber auch im Rahmen des 
Steuerabzugs (vgl. BMF-Schreiben in BStBl I 2016, 85, Rz 229) und in der Veranlagung mit sonstigen negativen 
Kapitalerträgen ausgeglichen werden. So stehen Aktienveräußerungsgewinne typischerweise nicht mehr als 
Verlustverrechnungspotential für zukünftig entstehende Aktienveräußerungsverluste zur Verfügung. Sie sind bereits 
mit sonstigen negativen Kapitalerträgen gemäß § 20 Abs. 6 Satz 2 EStG ausgeglichen oder besteuert worden und 
auch ein Verlustrücktrag ist nicht möglich. Es müssen daher erst wieder neue Aktienveräußerungsgewinne erzielt 
werden, um eine Verrechnung mit entstandenen Aktienveräußerungsverlusten zu erreichen.


48 Zudem besteht die Gefahr eines endgültigen Verlustuntergangs bei Versterben des Steuerpflichtigen. Im Rahmen des 
Kapitalertragsteuerabzugs (vgl. BMF-Schreiben in BStBl I 2016, 85, Rz 237) ist von der auszahlenden Stelle ein 
verbleibender Aktienverlustverrechnungstopf zu schließen, sobald sie vom Tod des Steuerpflichtigen Kenntnis 
erlangt, weil der Antrag auf Ausstellung einer Verlustbescheinigung gemäß § 43a Abs. 3 Satz 4 EStG nach den 
Vorgaben des genannten BMF-Schreibens als gestellt anzusehen ist. Hierdurch kommt es zu einer Verlagerung der 
Aktienveräußerungsverluste in die letzte Erblasserveranlagung. Fehlt es an Aktienveräußerungsgewinnen in diesem 
Veranlagungszeitraum, verfallen die Aktienveräußerungsverluste. Denn in der Erblasserveranlagung der 
Kapitaleinkünfte gemäß § 32d Abs. 4 i.V.m. Abs. 3 Satz 2 EStG gewährt das Gesetz keine besondere 
"Schlussbesteuerung" in der Form, dass verbliebene Aktienveräußerungsverluste mit anderen positiven 
Kapitaleinkünften verrechnet werden können. Ebenso wenig sieht das Gesetz in diesem Fall eine 
Verlustverrechnungsmöglichkeit in Gestalt eines (ausnahmsweise zulässigen) Verlustrücktrags vor. Vom Erblasser 
nicht genutzte Verlustvorträge gemäß § 20 Abs. 6 Satz 5 EStG, die gemäß § 10d Abs. 4 EStG in der Vergangenheit 
festgestellt wurden, können auch vom Rechtsnachfolger nicht im Rahmen seiner eigenen Veranlagung zur 
Einkommensteuer geltend gemacht werden (vgl. Beschluss des Großen Senats des BFH vom 17.12.2007 - GrS 2/04, 
BFHE 220, 129, BStBl II 2008, 608). Aus Gründen effektiven Rechtsschutzes wäre es deshalb aus Sicht des Senats 
nicht angemessen, wenn die Verfassungswidrigkeit des § 20 Abs. 6 Satz 5 EStG erst mit dem Eintritt des endgültigen 
Verlustwegfalls in der Erblasserveranlagung geltend gemacht werden könnte.


49 b) Für diese Ungleichbehandlung fehlt es an einem rechtfertigenden Grund.


50 aa) Aus Sicht des Senats liegen hinreichende Gründe für eine strengere, am Verhältnismäßigkeitsgrundsatz 
orientierte Prüfung der gesetzgeberischen Differenzierung vor.


51 aaa) Dem Erfordernis einer strengeren, am Verhältnismäßigkeitsgrundsatz orientierten Prüfung widerspricht nicht, 
dass das BVerfG in seinem Urteil vom 27.06.1992 - 2 BvR 1493/89 (BVerfGE 84, 239, Rz 144) entschieden hat, dass 
der Gesetzgeber von Verfassungs wegen nicht gehindert ist, die Besteuerung der Kapitaleinkünfte auf die 
gesamtwirtschaftlichen Anforderungen an das Kapitalvermögen und die Kapitalerträge auszurichten und 
entsprechend --zu den anderen Einkunftsarten-- zu differenzieren. Die Berücksichtigung der Erfordernisse des 
gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts ist danach ein Gemeinwohlanliegen, das der Gesetzgeber im Rahmen seines 
Entscheidungsspielraums verfolgen und im Vergleich zu anderen Zielen gewichten darf. Die Gestaltungsfreiheit des 
Gesetzgebers, die Besteuerung der Kapitaleinkünfte anderen Regelungen zu unterwerfen als bei den anderen 
Einkunftsarten, um hierdurch den Erfordernissen des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts Rechnung tragen zu 
können, entbindet ihn nach Auffassung des Senats jedoch nicht von der Verpflichtung, die Besteuerung innerhalb der 
Schedule der Kapitaleinkünfte folgerichtig, d.h. gleichheitsgerecht, auszugestalten. Dieser Verpflichtung hat der 
Gesetzgeber bei der Schaffung der speziellen Verlustausgleichsbeschränkung in § 20 Abs. 6 Satz 5 EStG nicht 
hinreichend entsprochen. Er ist von seiner eigenen Grundentscheidung, innerhalb der Schedule der Kapitaleinkünfte 
eine Verrechnung von Verlusten mit positiven Einkünften aus Kapitalvermögen zuzulassen (§ 20 Abs. 6 Satz 2 EStG), 
abgewichen, indem er vorhergehende Veräußerungsgewinne aus Aktien uneingeschränkt besteuert und 
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Veräußerungsverluste aus Aktien abweichend von der allgemeinen Regelung einer zusätzlichen 
Verlustverrechnungsbeschränkung unterwirft. Auch wenn man die allgemeine Verlustverrechnungsbeschränkung in 
§ 20 Abs. 6 Satz 2 EStG für negative Kapitaleinkünfte mit den positiven Einkünften tariflich besteuerter 
Einkunftsarten mit Blick auf den proportionalen Sondertarif des § 32d Abs. 1 EStG als gerechtfertigt ansieht, weil die 
Verrechnung proportional niedrig besteuerter Verluste aus Kapitalvermögen mit progressiv hoch besteuerten 
Gewinnen aus anderen Einkunftsarten nicht folgerichtig wäre, bedarf es einer gesonderten verfassungsrechtlichen 
Rechtfertigung dafür, dass innerhalb der schedulär besteuerten Kapitaleinkünfte Aktienveräußerungsverluste 
wiederum anders als die übrigen negativen Einkünfte aus Kapitalvermögen behandelt werden (vgl. HHR/Buge, § 20 
EStG Rz 8; Wernsmann, DStR 2009, Beihefter zu Heft 34, 101 (104); BVerfG-Beschluss in BVerfGE 145, 106, Rz 105; 
vgl. auch BVerfG-Beschluss vom 08.03.1978 - 1 BvR 117/78, HFR 1978, 293).


52 bbb) Für eine strengere, am Verhältnismäßigkeitsgrundsatz orientierte Prüfung spricht auch, dass sich § 20 Abs. 6 
Satz 5 EStG auf die Ausübung grundrechtlich geschützter Freiheiten auswirken kann (vgl. oben unter B.III.2.d). Denn 
die vom Grundrecht der wirtschaftlichen Betätigungsfreiheit aus Art. 2 Abs. 1 GG geschützte Entscheidung, zwischen 
verschiedenen Kapitalanlageobjekten und -formen auszuwählen, wird dadurch beeinträchtigt, dass der 
Steuerpflichtige, wenn er aufgrund erzielter Verluste nicht mehr in Aktien investieren kann oder will, die endgültige 
Nichtberücksichtigung der erlittenen Verluste hinnehmen muss. Er wird von der durch § 20 Abs. 6 Satz 5 EStG 
bewirkten Verluststreckung deshalb dazu angehalten, seine Investition in die Verlustaktien auch dann nicht zu 
beenden, wenn die eingetretene Verlustsituation ihn ansonsten zum Ausstieg aus diesem Anlagesegment motivieren 
würde (vgl. Jochum in KSM, EStG, § 20 Rz H 65).


53 bb) § 20 Abs. 6 Satz 5 EStG hält jedoch bereits einer Prüfung am Maßstab des Willkürverbots nicht stand. Die 
Regelung genügt daher erst recht nicht den sich aus dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz ergebenden Anforderungen 
(vgl. oben unter aa). Es fehlt ein sachlich einleuchtender Grund für die gesetzliche Differenzierung. Er ergibt sich 
weder aus der Gefahr der Entstehung erheblicher Steuermindereinnahmen aufgrund qualifizierter Haushaltsrisiken 
(aaa) noch aus dem Gesichtspunkt der Verhinderung missbräuchlicher Gestaltungen (bbb) oder aus anderen 
außerfiskalischen Förderungs- und Lenkungszielen (ccc). Der rein fiskalische Zweck staatlicher Einnahmenerhöhung 
kommt als Rechtfertigungsgrund ebenfalls nicht in Betracht (ddd). Der Steuerpflichtige kann der 
Ungleichbehandlung auch nicht durch ein zumutbares Verhalten ausweichen (eee).


54 aaa) Die Verlustverrechnungsbeschränkung des § 20 Abs. 6 Satz 5 EStG ist nicht aufgrund der Notwendigkeit zur 
Verhinderung von durch Spekulation mit Aktien bedingten, abstrakt drohenden qualifizierten Haushaltsrisiken 
verfassungsrechtlich gerechtfertigt.


55 (1) Der Gesetzgeber hat die Einführung der Verlustverrechnungsbeschränkung des § 20 Abs. 6 Satz 5 EStG 
maßgeblich mit den von Spekulationsgeschäften mit Aktien ausgehenden erheblichen Risiken für die öffentlichen 
Haushalte begründet. Die Erfahrung der Vergangenheit habe gezeigt, dass Kursstürze an den Aktienmärkten zu 
einem erheblichen Verlustpotential bei den Einkünften aus privaten Veräußerungsgeschäften führen könnten, wie 
insbesondere die Börsenbaisse der Jahre 2000 bis 2002 gezeigt habe, im Rahmen derer aus Veräußerungsgeschäften 
mit Aktien innerhalb der Jahresfrist Verluste in Höhe von insgesamt 11,2 Mrd. € angefallen seien. Für das gesamte 
Steueraufkommen hätten diese Verluste keine relevante Bedeutung gehabt, da Verluste aus privaten 
Veräußerungsgeschäften lediglich mit Gewinnen aus privaten Veräußerungsgeschäften, also insbesondere nicht mit 
Zins- und Dividendeneinkünften, hätten verrechnet werden können. Ließe man mit der Überführung der Besteuerung 
von Einkünften aus der Veräußerung von Aktien von § 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 EStG 2008 nach § 20 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 
EStG eine Verrechnung von Verlusten aus der Spekulation mit Aktien mit positiven Einkünften aus (anderem) 
Kapitalvermögen zu, bestünde die Gefahr, dass bei vergleichbaren Kursstürzen innerhalb kürzester Zeit 
Steuermindereinnahmen in Milliardenhöhe drohten. Zur Verhinderung der von Veräußerungsgeschäften mit Aktien 
danach ausgehenden erheblichen Risiken für die öffentlichen Haushalte sei es daher geboten, die Verrechnung von 
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Verlusten aus Spekulationsgeschäften mit Aktien auf ebensolche Gewinne zu beschränken (vgl. BTDrucks 16/5491, 
S. 19; vgl. auch Moritz/Strohm in Frotscher/Geurts, EStG, § 20 n.F. Rz 51 f.).


56 (2) Der Gesetzgeber hat der Verlustverrechnungsbeschränkung des § 20 Abs. 6 Satz 5 EStG damit eine ausschließlich 
fiskalischen Interessen geschuldete Rechtfertigung gegeben, die zwar nicht in erster Linie in dem Zweck der 
Erzielung von Steuermehreinnahmen besteht, aber auf die Sicherung des Steueraufkommens durch die Vermeidung 
von abstrakt drohenden erheblichen Steuermindereinnahmen aufgrund von Spekulationsgeschäften mit Aktien 
gerichtet ist. Das BVerfG hat zwar entschieden, dass die Berücksichtigung der Erfordernisse des 
gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts ein Gemeinwohlanliegen ist, das der Gesetzgeber im Rahmen seines 
Entscheidungsspielraums verfolgen und im Vergleich zu anderen Zielen gewichten darf (oben unter B.III.3.b aa aaa; 
vgl. auch BFH-Urteil vom 22.08.2012 - I R 9/11, BFHE 238, 419, BStBl II 2013, 512, Rz 23, zur Verstetigung des 
Steueraufkommens als "qualifizierter Fiskalzweck"). Aus Sicht des Senats sind die vom Gesetzgeber zur Einführung 
der Verlustausgleichsbeschränkung in § 20 Abs. 6 Satz 5 EStG angeführten Gründe jedoch nicht geeignet, die 
vorliegende Durchbrechung des Grundsatzes der Besteuerung nach der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit zu 
rechtfertigen. Denn auch wenn man annimmt, dass einzelne Steuerpflichtige jedenfalls dann, wenn sie durch ihr 
Verhalten besondere Risiken für die öffentlichen Haushalte verursachen, zu Sonderlasten herangezogen werden 
dürfen, muss die gesetzgeberische Rechtfertigung, die typisierend an die mit Aktiengeschäften verbundenen 
Verlustrisiken anknüpft, realitätsgerecht ausgestaltet sein. Die gesetzliche Typisierung darf keinen atypischen Fall als 
Leitbild wählen, sondern muss den typischen Fall als Maßstab zugrunde legen. Dies ist hier zur Überzeugung des 
Senats nicht der Fall.


57 (a) Der Gesetzgeber überschreitet die Grenzen zulässiger Typisierung (oben unter B.III.2.c), wenn er davon ausgeht, 
dass die aufgrund eines Börsencrashs zu erwartenden Verluste aus der Veräußerung von Aktien ohne die 
Verlustverrechnungsbeschränkung des § 20 Abs. 6 Satz 5 EStG in vollem Umfang steuermindernd geltend gemacht 
werden und gravierende Auswirkungen auf das Steueraufkommen haben können.


58 Unter Geltung der früheren Rechtslage bis zum 31.12.2008 (vgl. oben unter B.I.1.) war eine Verrechnung von 
Aktienveräußerungsverlusten mit Gewinnen aus allen anderen privaten Veräußerungsgeschäften, also auch mit 
Gewinnen aus der Veräußerung anderer Wertpapierformen oder von Grundstücken möglich (vgl. Schmidt/Weber-
Grellet, EStG, 26. Aufl., § 23 Rz 16 ff.). Die Wahrscheinlichkeit, Verluste aus Veräußerungsgeschäften mit Aktien 
bereits im jeweiligen Veranlagungszeitraum ausgleichen zu können, war folglich deutlich größer (vgl. Jochum in 
KSM, EStG, § 20 Rz H 65). Zudem bestand aufgrund der Haltefristen gemäß § 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 Satz 1 EStG 2008 
der Zwang, die Verluste vor deren Ablauf zu realisieren, um sie steuerlich geltend machen zu können.


59 Anders ist dies unter der geltenden Rechtslage, in der der Steuerpflichtige die Aktien in Verlustphasen halten kann, 
ohne die Nichtsteuerbarkeit eines späteren Aktienveräußerungsverlusts befürchten zu müssen. Selbst wenn man 
aber von dem nicht realitätsgerechten Fall ausginge, dass die zunächst rein buchmäßig bestehenden Verluste durch 
Veräußerung sämtlicher betroffenen privat gehaltenen Aktien steuerbar realisiert würden, wäre angesichts der 
Regelung in § 20 Abs. 6 Satz 2 EStG eine Verrechnung der Aktienverluste mit tariflich zu besteuernden positiven 
Einkünften anderer Einkunftsarten ausgeschlossen. Verrechnungspotential bestünde ohne die Regelung in § 20 
Abs. 6 Satz 5 EStG nur innerhalb der zum gesonderten Tarif (§ 32d Abs. 1 EStG) zu besteuernden Kapitaleinkünfte, 
soweit neben den realisierten Aktienveräußerungsverlusten ausreichend positive Kapitalerträge nach § 20 Abs. 1 und 
Abs. 2 EStG erzielt würden; ansonsten bliebe es beim Vortrag nicht genutzter Aktienveräußerungsverluste.


60 Die Annahme des Gesetzgebers, auch bei Eintritt eines Börsencrashs würden trotz erheblicher Veräußerungsverluste 
andere positive Kapitalerträge (z.B. Zins- und Dividendenerträge und Veräußerungsgewinne gemäß § 20 Abs. 2 EStG) 
in einem Maße erzielt, dass die dadurch ermöglichte Verlustverrechnung innerhalb der Schedule ein strukturelles 
Haushaltsrisiko für den Fiskus aufgrund massiver Steuerausfälle mit sich bringen würde, ist jedoch nicht ohne 
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weiteres realitätsgerecht. Anders als noch die Beschränkung der Verlustverrechnung bei privaten 
Veräußerungsgeschäften nach § 23 Abs. 3 Satz 8 EStG 2008 isoliert § 20 Abs. 6 Satz 5 EStG die Verluste aus der 
Veräußerung von Aktien in einer eigenen Schedule innerhalb der Schedule des § 20 Abs. 6 Satz 2 EStG. Dass von 
Veräußerungsgeschäften mit Aktien auch unter Geltung der neuen Rechtslage qualifizierte Haushaltsrisiken für das 
staatliche Steueraufkommen ausgehen, ist vom Gesetzgeber daher nicht plausibel dargetan.


61 (b) Auch soweit der Gesetzgeber zwar Verluste aus der Veräußerung von Aktien, nicht aber solche aus der 
Veräußerung indirekter Aktienanlagen (z.B. von Aktienfondsanteilen, Aktienzertifikaten oder Aktienoptionen) der 
besonderen Verlustverrechnungsbeschränkung des § 20 Abs. 6 Satz 5 EStG unterwirft, geht er von einer 
unzutreffenden Typisierung der Haushaltsrisiken aus.


62 Es ist nicht realitätsgerecht, wenn der Gesetzgeber bei der Veräußerung von Aktienfondsanteilen in einem 
Börsencrash typisierend ein geringeres Haushaltsrisiko annimmt. Aktienfonds mindern zwar im Vergleich zu 
Einzelaktien durch ihre Streuung die Gefahr sehr hoher Verluste aufgrund von Unternehmensrisiken, sind aber von 
gesamtwirtschaftlichen Marktrisiken, die der Gesetzgeber als maßgeblichen Grund für die Schaffung des § 20 Abs. 6 
Satz 5 EStG angesehen hat, in gleicher Weise betroffen. Von in Zusammenhang mit einem Börsencrash auftretenden 
Kursstürzen wären sie ebenfalls erfasst, und eine hierdurch ausgelöste Veräußerung einer großen Zahl von 
Aktienfondsanteilen würde ebenso wie die Veräußerung von Einzelaktien zu einer Minderung des Steueraufkommens 
beitragen. Die Gesetzesbegründung verkennt ferner, dass auch Optionsscheine und Zertifikate zum Teil weit höhere 
Verlustrisiken als Aktien bergen (vgl. Jochum in KSM, EStG, § 20 Rz H 57).


63 Nichts anderes gilt, soweit der Gesetzgeber bei der Einschätzung des Haushaltsrisikos auf den tatsächlichen 
Verbreitungsgrad der einzelnen Anlageform (z.B. bei Aktienzertifikaten) abstellt. Dies erscheint angesichts des 
Umstandes, dass das Anlagerisiko in seiner Höhe nicht (nur) von der Zahl der gehandelten Kapitalanlagen, sondern 
auch von dem zugrunde liegenden Investitionsvolumen und dem Risikopotential der jeweiligen Kapitalanlage 
abhängt, ebenfalls nicht realitätsgerecht. Abgesehen davon knüpft der Gesetzgeber mit dem Verbreitungsgrad einer 
Kapitalanlage an ein Kriterium an, auf das der einzelne Steuerpflichtige bei seiner Anlageentscheidung keinen 
Einfluss nehmen kann, so dass hier ungeachtet gesetzgeberischer Einschätzungs- und Prognosespielräume 
verschärfte Anforderungen an die Typisierung zu stellen sind. Diese Anforderungen sind nach Auffassung des Senats 
nicht mehr gewahrt, wenn die Ungleichbehandlung darauf gestützt wird, dass der Steuerpflichtige einer größeren 
Anlegergruppe angehört, auch wenn sich ein Haushaltsrisiko regelmäßig erst aus einer Addition einer Vielzahl von 
Einzelrisiken ergeben kann.


64 Vor diesem Hintergrund hätte eine gleichheitsgerechte Ausgestaltung erfordert, dass auch solche Kapitalanlagen, die 
mit weit höheren Verlustrisiken als Aktien verbunden sind und ein im Vergleich zum Verbreitungsgrad deutlich 
größeres Investitionsvolumen aufweisen, in die Verlustverrechnungsbeschränkung einbezogen werden 
(Moritz/Strohm in Frotscher/Geurts, EStG, § 20 n.F. Rz 51 f.; Jochum in KSM, EStG, § 20 Rz H 59).


65 (c) Der Gesetzgeber überschreitet seine Typisierungsbefugnis schließlich auch insoweit, als er abstrakt drohende 
Haushaltsrisiken aufgrund eines Börsencrashs als Rechtfertigungsgrund für eine Verlustverrechnungsbeschränkung 
heranzieht, die ihre Wirkung unabhängig vom Eintritt eines Börsencrashs entfaltet. § 20 Abs. 6 Satz 5 EStG gilt 
nämlich nicht nur für Aktienveräußerungsverluste, die aus der Veräußerung infolge massiver Kursstürze resultieren, 
sondern auch (überschießend) für solche, die in der Phase eines Börsenanstiegs erzielt werden oder entstehen, wenn 
der Steuerpflichtige die Aktien bis zur Abwicklung und Löschung der AG im Register oder einer insolvenzbedingten 
Ausbuchung aus seinem Depot hält (vgl. oben unter B.III.3.a aa). Der Gesetzgeber hat damit die abstrakte Gefahr 
eines Börsencrashs zum Anlass für eine von dieser Situation losgelöste und über diese hinausgehende generelle 
Verlustverrechnungsbeschränkung für Aktienveräußerungsverluste genommen. Der der Regelung zugrunde liegende 
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Ausnahmefall hat im Tatbestand der Norm keinen Niederschlag gefunden (vgl. BVerfG-Beschluss in BVerfGE 145, 
106, Rz 128).


66 bbb) Die Verlustverrechnungsbeschränkung des § 20 Abs. 6 Satz 5 EStG lässt sich auch nicht mit der Notwendigkeit 
zur Verhinderung missbräuchlicher Steuergestaltungen verfassungsrechtlich rechtfertigen. Insbesondere scheidet ein 
Rückgriff auf die Begründung der Verlustverrechnungsbeschränkung des § 23 Abs. 3 Sätze 8 und 9 EStG 2008 aus 
(vgl. oben unter B.I.1.). Der BFH sah in der Möglichkeit, Verluste innerhalb der Haltefrist des § 23 EStG 2008 zu 
realisieren, Gewinne dagegen erst nach Ablauf der Haltefrist und damit steuerfrei vereinnahmen zu können, eine 
Missbrauchsmöglichkeit, der der Gesetzgeber mit einer Verlustverrechnungsbeschränkung begegnen durfte, da in 
einem solchen Fall eine unmittelbare Verrechnung dieser Verluste mit positiven Einkünften aus anderen 
Einkunftsarten nicht ermöglicht werden müsse (vgl. BFH-Urteile in BFHE 215, 202, BStBl II 2007, 259; vom 
07.11.2006 - IX R 45/04, BFH/NV 2007, 1473, und vom 06.03.2007 - IX R 31/04, BFH/NV 2007, 1478). Dieser Zweck 
greift indes nicht mehr, seit § 20 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 EStG Veräußerungsgewinne und -verluste unabhängig von einer 
Haltefrist steuerlich erfasst, so dass die Steuerbarkeit von Verlusten und die Nichtsteuerbarkeit von Gewinnen vom 
Steuerpflichtigen nicht mehr planmäßig gestaltet werden kann. Im Übrigen stellt die Herbeiführung von 
Verlustverrechnungspotential keinen Missbrauch von Gestaltungsmöglichkeiten dar, weil der Steuerpflichtige, wenn 
er sich durch die Veräußerung von Verlustaktien trennt, nicht gegen eine gesetzlich vorgegebene Wertung verstößt, 
sondern im Gegenteil von der ihm in § 20 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 EStG gesetzlich eingeräumten Möglichkeit Gebrauch 
macht (BFH-Urteile vom 12.06.2018 - VIII R 32/16, BFHE 262, 74, BStBl II 2019, 221, Rz 21, und vom 29.09.2020 - 
VIII R 9/17, Rz 21). Auch aus § 20 Abs. 6 Satz 2 EStG folgt, dass der Steuerpflichtige Verluste zeitlich so realisieren 
darf, dass ein unmittelbarer Ausgleich mit positiven Einkünften aus Kapitalvermögen im jeweiligen 
Veranlagungszeitraum möglich ist, weil sich im Saldo ein realitätsgerechtes Abbild seiner wirtschaftlichen 
Leistungsfähigkeit zeigt. Dass die Veräußerung einer Aktie im Verlustzeitpunkt als solche nicht als missbräuchlich 
angesehen werden kann, zeigt sich schließlich auch daran, dass Verluste natürlicher Personen aus der Veräußerung 
von im Betriebsvermögen gehaltenen Aktien oder aus wesentlichen privaten Beteiligungen i.S. des § 17 Abs. 1 EStG 
(unter den weiteren Voraussetzungen des § 17 Abs. 2 Satz 6 EStG) weiterhin voll ausgleichsfähig sind, obwohl der 
Realisationszeitpunkt hier gleichermaßen der Disposition des Steuerpflichtigen unterliegt (vgl. Jachmann, DStJG 
Bd. 34, 251 (264); Englisch, StuW 2007, 221 (238); Worgulla, Die Bruttobesteuerung in der Schedule der Einkünfte 
aus Kapitalvermögen, 266 f.).


67 ccc) Ein sachlicher Grund für die vom Gesetzgeber vorgenommene Differenzierung ergibt sich auch nicht aus 
etwaigen mit der Regelung verfolgten außerfiskalischen Förderungs- und Lenkungszielen.


68 (1) Der Steuergesetzgeber ist grundsätzlich nicht gehindert, außerfiskalische Förderungs- und Lenkungsziele aus 
Gründen des Gemeinwohls zu verfolgen (zu den Kapitaleinkünften s. BVerfG-Urteil in BVerfGE 84, 239). Nur dann 
jedoch, wenn solche Förderungs- und Lenkungsziele von erkennbaren gesetzgeberischen Entscheidungen getragen 
werden, sind sie auch geeignet, rechtfertigende Gründe für steuerliche Belastungen oder Entlastungen zu liefern. 
Weiterhin müssen die Förderungs- und Lenkungszwecke gleichheitsgerecht ausgestaltet sein und jedenfalls ein 
Mindestmaß an zweckgerechter Ausgestaltung aufweisen (BVerfG-Beschlüsse vom 22.06.1995 - 2 BvL 37/91, 
BVerfGE 93, 121, und vom 07.11.2006 - 1 BvL 10/02, BVerfGE 117, 1; BVerfG-Urteile vom 06.03.2002 - 2 BvL 17/99, 
BVerfGE 105, 73, und in BVerfGE 122, 210, m.w.N.).


69 (2) Danach kommen Förderungs- oder Lenkungszwecke als Grundlage sachlicher Rechtfertigung der Regelung in 
§ 20 Abs. 6 Satz 5 EStG nicht in Betracht. Zwar kann der Gesetzesbegründung das Lenkungsziel entnommen werden, 
dass mit der Verlustverrechnungsbeschränkung gesamtwirtschaftlich unerwünschten Fehlanreizen zur Durchführung 
von Spekulationsgeschäften, die mit erheblichen wirtschaftlichen Risiken für die Allgemeinheit verbunden sind, 
entgegengewirkt werden sollte (BTDrucks 16/5491, S. 19). Spekulationen auf Kosten der Allgemeinheit zu 
verhindern, stellt auch grundsätzlich einen legitimen Grund für eine Durchbrechung des 
einkommensteuerrechtlichen Grundsatzes dar, wonach Verluste eines Veranlagungszeitraums mit anderen vom 


Seite 14 von 16







Steuerpflichtigen erzielten positiven Einkünften ausgeglichen werden können (vgl. BFH-Urteil vom 17.10.1990 - 
I R 182/87, BFHE 162, 307, BStBl II 1991, 136, unter II.B.III.1.b [Rz 23]; BVerfG-Beschluss vom 08.10.1975 - 
1 BvR 141/75, HFR 1975, 581). Aufgrund der generellen Einbeziehung von Gewinnen aus der Veräußerung von 
Aktien in die Steuerbarkeit unabhängig von einer Mindesthaltedauer kann nach Auffassung des Senats aber nicht 
davon ausgegangen werden, dass die Ausgestaltung der Verlustverrechnungsbeschränkung des § 20 Abs. 6 Satz 5 
EStG vom Gesetzgeber hinreichend auf diesen Zweck abgestimmt worden ist (vgl. Wernsmann, DStR 2009, Beihefter 
zu Heft 34, 101 (104); Schönfeld in Schaumburg/Rödder, Unternehmensteuerreform 2008, 640). Denn die 
Einschränkung der Verlustverrechnung betrifft sämtliche Fälle der Entstehung von Aktienveräußerungsverlusten und 
damit auch Verluste aus der Veräußerung von langfristigen (nicht-spekulativen) Aktienanlagen (vgl. oben unter 
B.III.3.a).


70 Die Regelung des § 20 Abs. 6 Satz 5 EStG ist im Hinblick auf den Lenkungszweck der Verhinderung von 
Spekulationen auf Kosten der Allgemeinheit aber auch zu eng gefasst. Nicht in die 
Verlustverrechnungsbeschränkung einbezogen sind nämlich solche Kapitalanlagen, die deutlich höhere 
Gewinnchancen und Verlustrisiken als Aktien beinhalten und sich deshalb besser für Spekulationszwecke eignen 
(Moritz/Strohm in Frotscher/Geurts, EStG, § 20 n.F. Rz 52; Jachmann-Michel, StuW 2018, 9 (27)).


71 Vor diesem Hintergrund vermag der Rechtfertigungsgrund der Vermeidung der Spekulation auf Kosten der 
Allgemeinheit die Verlustverrechnungsbeschränkung des § 20 Abs. 6 Satz 5 EStG nicht zu tragen.


72 ddd) Offen bleiben kann, ob die Einführung des § 20 Abs. 6 Satz 5 EStG auch der Gegenfinanzierung der 
Unternehmensteuerreform 2008 diente (vgl. hierzu Loos, DStZ 2010, 78 (79 ff.)). Denn der rein fiskalische Zweck der 
staatlichen Einnahmenmehrung reicht für sich genommen nicht als rechtfertigender Grund für eine Abweichung vom 
Grundsatz der Besteuerung nach der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit aus (BVerfG-Beschlüsse vom 21.06.2006 - 
2 BvL 2/99, BVerfGE 116, 164, und in BVerfGE 141, 1, Rz 96).


73 eee) Eine hinreichende verfassungsrechtliche Rechtfertigung kann schließlich nicht daraus erwachsen, dass der 
Steuerpflichtige grundsätzlich die Möglichkeit hätte, anstelle einer Direktanlage in Aktien auf andere (auch 
aktienbasierte) Kapitalanlagen auszuweichen, die nicht zu nach § 20 Abs. 6 Satz 5 EStG nur eingeschränkt 
verrechenbaren Veräußerungsverlusten führen. Ein mögliches Ausweichverhalten des Steuerpflichtigen vermag eine 
Ungleichbehandlung nur dann zu rechtfertigen, wenn es für den Steuerpflichtigen zumutbar ist und diesen 
insbesondere nicht an der Ausübung seiner grundrechtlich geschützten Freiheiten hindert (vgl. BVerfG-Beschluss 
vom 15.01.2008 - 1 BvL 2/04, BVerfGE 120, 1, Rz 135). Von einer solchen Beeinträchtigung grundrechtlich 
geschützter Freiheiten wäre aus Sicht des Senats aber auszugehen, wenn sich der Steuerpflichtige aus Gründen der 
steuerlichen Verlustnutzung auf andere Anlageformen verweisen lassen müsste, da es allein ihm obliegt, im Rahmen 
seiner Dispositionsfreiheit zwischen den verschiedenen Anlageformen zu entscheiden (vgl. oben unter 
B.III.3.b aa bbb).


74 4. Eine die Verfassungswidrigkeit vermeidende verfassungskonforme Auslegung von § 20 Abs. 6 Satz 5 EStG ist nicht 
möglich.


75 a) Die verfassungskonforme Gesetzesauslegung gebietet es, bei mehreren Möglichkeiten der Normauslegung, die 
teils zu einem verfassungswidrigen und teils zu einem verfassungsmäßigen Ergebnis führen, diejenige maßgeblich 
sein zu lassen, bei der die Regelung mit der Verfassung vereinbar ist. Im Wege der verfassungskonformen Auslegung 
darf einem nach Wortlaut und Sinn eindeutigen Gesetz jedoch nicht ein entgegengesetzter Sinn verliehen, der 
normative Gehalt der auszulegenden Vorschrift nicht grundlegend neu bestimmt und das gesetzgeberische Ziel nicht 
in einem wesentlichen Punkt verfehlt werden (vgl. BVerfG-Beschlüsse vom 02.04.2001 - 1 BvR 355/00, 1 BvR 409/00, 
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1 BvR 674/00, Neue Juristische Wochenschrift 2001, 2160, und vom 26.04.1994 - 1 BvR 1299/89, 1 BvL 6/90, 
BVerfGE 90, 263).


76 b) Danach scheidet im Streitfall eine verfassungskonforme Auslegung aus. Insbesondere kann § 20 Abs. 6 Satz 5 EStG 
nicht dahin einschränkend ausgelegt werden, dass Verluste aus Aktienveräußerungen mit anderen positiven Erträgen 
aus Aktien i.S. des § 20 Abs. 1 Nr. 1 EStG, z.B. Dividenden, verrechnet werden können, obwohl es sich insoweit um 
dieselbe Quelle wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit handelt und Aktienkursverluste --insbesondere bei zeitlicher 
Nähe der Veräußerung zum Dividendenstichtag-- auch auf zuvor erfolgten Ausschüttungen beruhen können (vgl. 
Dinkelbach, DB 2009, 870 (873)). Denn nach dem eindeutigen Wortlaut des § 20 Abs. 6 Satz 5 EStG ist ein Ausgleich 
nur mit Gewinnen aus Kapitalvermögen i.S. des § 20 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 Satz 1 EStG, die aus der Veräußerung von 
Aktien entstehen, möglich. Auch nach dem in den Gesetzesmaterialien zum Ausdruck kommenden Willen des 
Gesetzgebers (BTDrucks 16/5491, S. 19) sollte eine Verrechnung der Aktienveräußerungsverluste mit jeglichen 
anderen Einkünften aus Kapitalvermögen, insbesondere auch mit Zins- und Dividendeneinkünften, ausgeschlossen 
sein (im Ergebnis ebenso auch Recnik, Die Besteuerung privater Kapitaleinkünfte durch die Abgeltungsteuer, 151).


77 IV. Weitere Verfassungsverstöße


78 Ob und inwieweit § 20 Abs. 6 Satz 5 EStG auch unter dem Gesichtspunkt eines Verstoßes gegen Art. 14 GG 
verfassungswidrig ist, lässt der Senat offen. Die Beurteilung etwaiger weiterer Verfassungsverstöße obliegt allein 
dem BVerfG; sie gehört nicht zur Begründung des Vorlagebeschlusses (vgl. BVerfG-Beschluss in BVerfGE 141, 1, 
Rz 31; vgl. auch BeckOK BVerfGG/Geißler, 10. Ed. [01.01.2021], § 80 Rz 61, m.w.N.).
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Urteil vom 17. November 2020, I R 2/18 
Gestaltungsmissbrauch bei Verschmelzung einer "Gewinngesellschaft" auf eine "Verlustgesellschaft"


ECLI:DE:BFH:2020:U.171120.IR2.18.0


BFH I. Senat


AO § 42 , UmwStG 2006 § 2 Abs 1 , UmwStG 2006 § 4 Abs 2 S 2 , UmwStG 2006 § 12 Abs 3 Halbs 2 , KStG § 8c , KStG VZ 
2008 , AO § 42 Abs 1 S 1 , AO § 42 Abs 1 S 2 , AO § 42 Abs 1 S 3 , AO § 42 Abs 2 


vorgehend Hessisches Finanzgericht , 29. November 2017, Az: 4 K 127/15


Leitsätze


1. Einzelsteuergesetzliche Vorschriften zur Verhinderung von Steuerumgehungen, die tatbestandlich nicht einschlägig 
sind, schließen die Anwendung des § 42 AO nicht aus.


2. Bei der Prüfung des Vorliegens eines Missbrauchs i.S. des § 42 Abs. 2 AO sind diejenigen Wertungen des Gesetzgebers, 
die den von ihm geschaffenen einzelsteuergesetzlichen Vorschriften zur Verhinderung von Steuerumgehungen zugrunde 
liegen, zu berücksichtigen.


3. Wird eine "Gewinngesellschaft" auf eine "Verlustgesellschaft" verschmolzen und verrechnet diese die positiven 
Einkünfte der "Gewinngesellschaft" des Rückwirkungszeitraums mit ihren eigenen Verlusten, dann stellt dies nach der 
Rechtslage des Jahres 2008 keinen Missbrauch von rechtlichen Gestaltungsmöglichkeiten dar. Dies gilt auch dann, wenn 
die "Gewinngesellschaft" die Gewinne des Rückwirkungszeitraums bereits an ihre frühere Muttergesellschaft ausgeschüttet 
hatte.


Tenor


Die Revision des Beklagten gegen das Urteil des Hessischen Finanzgerichts vom 29.11.2017 - 4 K 127/15 wird als 
unbegründet zurückgewiesen.


Die Kosten des Revisionsverfahrens hat der Beklagte zu tragen.


Tatbestand


I.


1 Die Beteiligten streiten darüber, ob die Verschmelzung einer Gewinngesellschaft auf eine Verlustgesellschaft einen 
Gestaltungsmissbrauch i.S. des § 42 der Abgabenordnung in der im Streitjahr (2008) geltenden Fassung (AO) darstellt.


2 Die Klägerin und Revisionsbeklagte (Klägerin) ist die A GmbH, die noch bis ins Jahr 2017 als A AG firmierte, die 
wiederum durch formwechselnde Umwandlung der A GmbH im Jahr 2010 entstand. Im streiterheblichen Zeitraum 
gehörte die Klägerin zum B Konzern. Obergesellschaft der Klägerin war die B Corporation (B Corp.), die zum ...06.2009 
in Insolvenz fiel.


3 Die Klägerin befand sich Ende 2008 in Liquiditätsschwierigkeiten. Es drohte die Insolvenz. Übliche Quellen wie 
Finanzspritzen der Gesellschafter oder Kredite durch Banken kamen zur Liquiditätsverstärkung nicht in Betracht. Die C 
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bot der Klägerin zum Zwecke der Finanzierung an, eine 100-prozentige Tochtergesellschaft der C, die D GmbH, zu 
erwerben.


4 Die D GmbH erzielte in den Jahren 2008 und 2009 Gewinne aus Finanzgeschäften. Im Einzelnen:


5 Auf die D GmbH war bereits im Jahr 2007 die E GmbH (E) verschmolzen worden, deren wirtschaftliche Betätigung in 
der Ausleihung von ... € an eine ausländische Tochtergesellschaft der C bestand.


6 Die Mittel dazu stammten aus einem partiarischen Darlehen, das zwischen der E und der C vereinbart wurde. Darüber 
hinaus gehörten zum Vermögen der E --mit der C abgeschlossene-- Swaps, die als Sicherungsgeschäfte für das 
Darlehen fungierten und mit diesem bis zum 31.12.2005 eine Bewertungseinheit bildeten. Das Grundgeschäft, das mit 
den Swaps abgesichert war, endete im Juli 2007. Dennoch wurden die Sicherungsgeschäfte in unveränderter Form 
fortgeführt. Sie wurden in den handelsrechtlichen Abschlüssen als Drohverlustrückstellungen ausgewiesen. Durch die 
teilweise Auflösung der Drohverlustrückstellungen und durch laufende Zinsüberschüsse entstand für das Jahr 2008 ein 
handelsrechtlicher Gewinn von ... €. Mit Gesellschafterbeschluss vom 29.01.2009 wurde dieser an die C ausgeschüttet. 
Im Januar 2009 wurde wegen der günstigen Entwicklung der Swaps aus sämtlichen Sicherungs- und Finanzgeschäften 
ein handelsrechtlicher Gewinn von ... € realisiert, der am 17.02.2009 in Form einer Vorabausschüttung an die C 
ausgekehrt wurde.


7 Die D GmbH hielt Anfang 2009 keine Geschäftsanteile, Beteiligungen oder stille Beteiligungen an einer anderen 
juristischen Person, Personengesellschaft oder einem Joint Venture. Unternehmensverträge i.S. der §§ 291 ff. des 
Aktiengesetzes bestanden nicht. Die D GmbH beschäftigte auch keine Arbeitnehmer.


8 Das Vermögen der D GmbH bestand nach der Vorabausschüttung vom 17.02.2009 laut Bilanz vom 23.02.2009 im 
Wesentlichen aus liquiden Mitteln in Höhe von ... € in Form von Bankguthaben sowie Steuererstattungsansprüchen 
(davon entfielen wiederum ... € auf Forderungen gegen Kreditinstitute und ... € auf sonstige werthaltige Forderungen). 
Die Steuerrückstellungen beliefen sich auf etwa ... €. Das Eigenkapital belief sich auf etwa ... €.


9 Die C veräußerte mit notariellem Vertrag vom 23.02.2009 ihre gesamten Anteile an der D GmbH an die Klägerin. Der 
Kaufpreis betrug ... €. Der von der C erzielte Veräußerungsgewinn blieb nach § 8b des Körperschaftsteuergesetzes in 
der im Streitjahr geltenden Fassung (KStG) steuerfrei.


10 Mit Verschmelzungsvertrag vom 24.02.2009 wurde die D GmbH auf die Klägerin verschmolzen. Die Verschmelzung 
erfolgte rückwirkend auf den 01.07.2008 unter Zugrundelegung der auf den 30.06.2008 erstellten Schlussbilanz der 
D GmbH. Die übertragenen Wirtschaftsgüter der D GmbH wurden darin zu Buchwerten angesetzt und von der 
Klägerin entsprechend mit dem Buchwert übernommen. Wegen der Ausschüttung für 2008 und der 
Vorabausschüttung für 2009 wurde ein passiver Korrekturposten in der Bilanz berücksichtigt, so dass sich auch 
infolge des passiven Korrekturpostens aus der Verschmelzung ein Verschmelzungsverlust in Höhe von etwa ... € 
ergab, der bei der Klägerin steuerlich nicht in Ansatz gebracht wurde.


11 Die Verschmelzung führte dazu, dass der Klägerin das Einkommen und das Vermögen der D GmbH zum steuerlichen 
Übertragungsstichtag (01.07.2008) zugerechnet wurde. Das auf den Rückwirkungszeitraum entfallende --positive-- 
Einkommen der D GmbH wurde mit den Verlustvorträgen der Klägerin verrechnet. Das hatte die Auflösung der bei 
der D GmbH gebildeten Steuerrückstellungen in Höhe von ... € zur Folge. Nach Abzug des Kaufpreises von ... € (für 
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eine Gesellschaft mit einem Eigenkapital von ... €) gingen der Klägerin wegen des insoweit nicht mehr durch die 
Rückstellungen überlagerten Aktivvermögens liquide Mittel in Höhe von ... € zu.


12 Im Zuge einer Außenprüfung bei der Klägerin als der Rechtsnachfolgerin der D GmbH änderte der Beklagte und 
Revisionskläger (das Finanzamt --FA--) die --ursprünglich erklärungsgemäß ergangenen-- Bescheide betreffend 
Körperschaftsteuer und Gewerbesteuermessbetrag für das Streitjahr. Dem lag die Rechtsauffassung zugrunde, dass 
das von der D GmbH im zweiten Halbjahr 2008 sowie im Zeitraum vom 01.01.2009 bis zum 23.02.2009 erzielte 
Einkommen (Rückwirkungszeitraum) von ihr als Steuersubjekt zu versteuern sei, weil der Anteilsübertragung und der 
sich anschließenden Verschmelzung nach § 42 AO die steuerliche Anerkennung zu versagen sei.


13 Die dagegen gerichtete Klage war erfolgreich (Urteil des Hessischen Finanzgerichts --FG-- vom 29.11.2017 - 
4 K 127/15, Entscheidungen der Finanzgerichte 2018, 486).


14 Mit seiner Revision rügt das FA eine Verletzung des § 42 AO.


15 Es beantragt, das Urteil der Vorinstanz aufzuheben und die Klage abzuweisen.


16 Die Klägerin beantragt,
a) die Revision als unbegründet zurückzuweisen,
b) den Tenor des angefochtenen Urteils dahingehend zu berichtigen, dass das Datum der abzuändernden Bescheide 
der 22.12.2014 ist und die festzusetzende Körperschaftsteuer ... € beträgt.


Entscheidungsgründe


II.


17 Das FG-Urteil stellt sich im Ergebnis als richtig dar, die Revision des FA ist daher zurückzuweisen (§ 126 Abs. 4 der 
Finanzgerichtsordnung --FGO--). Das FG hat zwar die Regelungen in § 12 Abs. 3 Halbsatz 2 i.V.m. § 4 Abs. 2 Satz 2 
des Umwandlungssteuergesetzes in der im Streitjahr geltenden Fassung (UmwStG 2006) und in § 8c Satz 2 KStG zu 
Unrecht als einzelsteuergesetzliche Umgehungsverhinderungsvorschriften i.S. des § 42 Abs. 1 Satz 2 AO qualifiziert 
und diesen eine "Abschirmwirkung" gegenüber der Anwendung des § 42 AO zuerkannt. Das führt allerdings nicht 
zum Erfolg der Revision, weil der Erwerb der Anteile an der D GmbH und deren anschließende rückwirkende 
Verschmelzung auf die Klägerin keinen Missbrauch von rechtlichen Gestaltungsmöglichkeiten i.S. des § 42 Abs. 2 AO 
darstellt.


18 1. a) Nach § 42 Abs. 1 AO kann durch Missbrauch von Gestaltungsmöglichkeiten des Rechts das Steuergesetz nicht 
umgangen werden (Satz 1). Ist der Tatbestand einer Regelung in einem Einzelsteuergesetz erfüllt, die der 
Verhinderung von Steuerumgehungen dient, so bestimmen sich die Rechtsfolgen nach jener Vorschrift (Satz 2). 
Anderenfalls entsteht der Steueranspruch beim Vorliegen eines Missbrauchs i.S. des Abs. 2 so, wie er bei einer den 
wirtschaftlichen Vorgängen angemessenen rechtlichen Gestaltung entsteht (Satz 3).


19 § 42 Abs. 2 AO bestimmt, dass ein Missbrauch vorliegt, wenn eine unangemessene rechtliche Gestaltung gewählt 
wird, die beim Steuerpflichtigen oder einem Dritten im Vergleich zu einer angemessenen Gestaltung zu einem 
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gesetzlich nicht vorgesehenen Steuervorteil führt (Satz 1). Dies gilt nicht, wenn der Steuerpflichtige für die gewählte 
Gestaltung außersteuerliche Gründe nachweist, die nach dem Gesamtbild der Verhältnisse beachtlich sind (Satz 2).


20 b) Im Unterschied zu früheren Fassungen enthält § 42 AO in Abs. 1 Satz 2 und 3 nunmehr eine ausdrückliche 
Regelung zum Verhältnis einzelsteuergesetzlicher Umgehungsverhinderungsregelungen gegenüber der 
Missbrauchsklausel der AO. Der Wortlaut lässt keinen Zweifel daran, dass solche einzelsteuergesetzlichen 
Vorschriften die Anwendung des § 42 AO nur dann verdrängen, wenn sie tatbestandlich einschlägig sind. Sind sie 
tatbestandlich nicht einschlägig ("anderenfalls"), dann wird § 42 AO nicht verdrängt. Für eine gesetzestechnisch 
begründete "automatische" Abschirmwirkung der einzelsteuergesetzlichen Umgehungsverhinderungsvorschrift ist 
danach kein Raum. Auch der allgemein anerkannte Auslegungsgrundsatz "lex specialis derogat legi generali" ist für 
sich genommen nicht geeignet, eine solche Abschirmwirkung zu entfalten. Denn die Auslegungsregel dient der 
Vermeidung von Normenkollisionen, kommt also dann zur Anwendung, wenn ein Sachverhalt von zwei Vorschriften 
tatbestandlich erfasst wird und der Rechtsanwender mit unterschiedlichen Rechtsfolgeanordnungen konfrontiert ist 
(vgl. z.B. Larenz, Methodenlehre der Rechtswissenschaft, 6. Aufl., S. 266 f.). Greift eine Norm nicht ein, fehlt es an 
einem Konkurrenzverhältnis, das aufzulösen wäre. Ob der Gesetzgeber mit der im Einzelfall tatbestandlich nicht 
verwirklichten Norm eine abschließende Regelung für einen bestimmten Sachbereich hat treffen wollen, ist somit 
keine Frage der Verdrängungswirkung einer Spezialnorm, sondern der systematischen und teleologischen Auslegung 
(Larenz, a.a.O., S. 267 f.). Im Übrigen steht es dem Gesetzgeber frei, das Verhältnis konkurrierender Normen 
ausdrücklich selbst zu regeln. Dies ist mit § 42 Abs. 1 Satz 2 und 3 AO geschehen.


21 c) Obgleich § 42 Abs. 1 Satz 3 AO den Rückgriff auf § 42 AO gesetzestechnisch, wie soeben dargelegt, ausdrücklich 
zulässt, müssen allerdings bei der Prüfung des Vorliegens eines Missbrauchs i.S. des § 42 Abs. 2 AO diejenigen 
Wertungen des Gesetzgebers, die den von ihm geschaffenen einzelsteuergesetzlichen 
Umgehungsverhinderungsvorschriften zugrunde liegen, zur Vermeidung von Wertungswidersprüchen im Rahmen der 
Auslegung (vgl. Larenz, a.a.O., S. 223 ff.) berücksichtigt werden (gleicher Auffassung z.B. Spindler, Steuerberater-
Jahrbuch 2008/2009, 52; Hey, Deutsches Steuerrecht, Beihefter zu Heft 3/2014, 9; Drüen in Tipke/Kruse, 
Vorbemerkungen zur Neufassung des § 42 AO Rz 13a; Fischer in Hübschmann/Hepp/Spitaler, § 42 AO Rz 292). 
Augenfällig wird dieses Berücksichtigungsbedürfnis bei solchen einzelsteuergesetzlichen 
Umgehungsverhinderungsvorschriften, die strikte und damit Rechtssicherheit gewährleistende 
Abgrenzungsmerkmale enthalten. So dienten oder dienen nach der Senatsrechtsprechung etwa die 
Siebenjahresfristen in § 8b Abs. 4 KStG i.d.F. des Gesetzes zur Senkung der Steuersätze und zur Reform der 
Unternehmensbesteuerung (Steuersenkungsgesetz) vom 23.10.2000 (BGBl I 2000, 1433, BStBl I 2000, 1428) oder in 
§ 22 UmwStG 2006 der typisierenden Festlegung, dass bei Veräußerungen nach Ablauf der Frist keine 
Umgehungsgestaltung, sondern eine betriebswirtschaftlich sinnvolle Umstrukturierung vorliegt (vgl. z.B. Senatsurteil 
vom 15.04.2015 - I R 54/13, BFHE 254, 519, BStBl II 2017, 136; BTDrucks 16/2710, S. 46). Diese Wertung darf nicht 
dadurch unterlaufen werden, dass bei einer Veräußerung nach Fristablauf auf der Grundlage des § 42 AO doch von 
einer Umgehungsgestaltung ausgegangen wird (vgl. z.B. Drüen, ebenda).


22 2. Gemessen an diesen Maßstäben ist die Berücksichtigung des im Rückwirkungszeitraum von der D GmbH erzielten 
Einkommens bei der Körperschaftsbesteuerung der Klägerin, die auf § 2 Abs. 1 UmwStG 2006 beruht, nicht 
rechtsmissbräuchlich.


23 a) Die Beurteilung, ob der streitgegenständliche Erwerb der Anteile an der D GmbH und die sich anschließende 
Verschmelzung der D GmbH auf die Klägerin rechtsmissbräuchlich ist, richtet sich nach § 42 AO.


24 aa) Die im Streitfall zeitlich anwendbaren Regelungen des § 12 Abs. 3 Halbsatz 2 i.V.m. § 4 Abs. 2 Satz 2 UmwStG 
2006 und des § 8c Satz 2 KStG sind tatbestandlich nicht einschlägig, weil sie den Ausschluss des Übergangs von 
Verlustvorträgen mittels Verschmelzung durch Aufnahme einer Verlustgesellschaft anordnen bzw. den Erwerb von 
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Anteilen an einer solchen regeln. Vorliegend ist Gegenstand von Anteilserwerb und Verschmelzung jedoch die 
D GmbH als eine Gewinngesellschaft.


25 bb) Das FG hat rechtsfehlerhaft angenommen, dass es sich bei den genannten Bestimmungen des UmwStG 2006 und 
des KStG um einzelsteuergesetzliche Regelungen zur Verhinderung von Steuerumgehungen i.S. des § 42 Abs. 1 
Satz 2 AO handelt. Denn § 12 Abs. 3 Halbsatz 2 i.V.m. § 4 Abs. 2 Satz 2 UmwStG 2006 stellen im Unterschied zur 
Vorgängerregelung (dazu Senatsurteil vom 18.12.2013 - I R 25/12, BFH/NV 2014, 904) insbesondere keine 
Vorschriften zur Verhinderung missbrauchsverdächtiger Mantelkaufgestaltungen dar. Auch im Übrigen lassen diese 
Bestimmungen nicht erkennen, dass und welche vom Gesetzgeber als unangemessen bewertete Gestaltungen 
unterbunden werden sollen. Vielmehr treffen die Regelungen eine generelle Aussage zur Behandlung von 
Verlustvorträgen der übertragenden Körperschaft und erweisen sich formal lediglich als Teilstück in der Konzeption 
des Gesetzgebers zur Ausgestaltung der steuerlichen Rechtsnachfolge bei Verschmelzungen (vgl. Rödder in 
Rödder/Herlinghaus/van Lishaut, UmwStG, 3. Aufl., § 12 Rz 341; Dötsch/Stimpel in Dötsch/Pung/Möhlenbrock, Die 
Körperschaftsteuer, § 12 UmwStG Rz 75 f.). Die Bewertung des § 8c KStG fällt ähnlich aus (Drüen, a.a.O., § 42 AO 
Rz 79; Suchanek in Herrmann/Heuer/Raupach, § 8c KStG Rz 1 und 3; Blümich/Brandis, § 8c KStG Rz 22; Neumann in 
Rödder/Herlinghaus/Neumann, KStG, § 8c Rz 16; Eisgruber/Schaden, Die Unternehmensbesteuerung 2010, 73; wohl 
auch Gosch/Roser, KStG, 4. Aufl., § 8c Rz 2). Zwar lassen sich mit dieser Regelung auch Mantelkaufgestaltungen 
unterbinden, allerdings ist die Norm tatbestandlich darauf nicht zugeschnitten. Vielmehr führte nach § 8c KStG in 
seiner ursprünglichen Fassung, die noch keine Konzern-, Stille Reserven- und Sanierungsklausel beinhaltete, jede 
größere Änderung im Gesellschafterbestand ausnahmslos zum quotalen oder vollständigen Untergang des Verlusts, 
so dass § 8c KStG im Streitjahr als generelle Einschränkung der Anwendung des § 10d des Einkommensteuergesetzes 
(EStG) im Körperschaftsteuerrecht begriffen werden muss (vgl. BTDrucks 16/4841, S. 76).


26 cc) Die fehlerhafte Qualifizierung der genannten Regelungen durch das FG wirkt sich auf das Ergebnis der 
Entscheidung nicht aus. Denn § 42 AO kommt in dem einen --gänzliches Fehlen einer 
Umgehungsverhinderungsvorschrift in einem Einzelsteuergesetz-- wie dem anderen Fall --einzelsteuergesetzliche 
Regelung existiert, ist tatbestandlich nicht erfüllt, entfaltet aber wegen § 42 Abs. 1 Satz 3 AO keine Sperre-- ohnehin 
zur Anwendung. Gesetzgeberische Wertungen, die § 12 Abs. 3 Halbsatz 2 i.V.m. § 4 Abs. 2 Satz 2 UmwStG 2006 sowie 
§ 8c KStG zugrunde liegen, sind unabhängig von der Einordnung dieser Vorschriften als einzelsteuergesetzliche 
Umgehungsverhinderungsvorschriften bei der Bestimmung des Angemessenen i.S. des § 42 Abs. 2 AO zu 
berücksichtigen, weil der Rechtsanwender diesen Wertungen im Rahmen der systematischen und teleologischen 
Auslegung Beachtung zu schenken hat.


27 b) Im Streitfall liegt kein Rechtsmissbrauch vor. Denn die vorliegend zu beurteilende Gestaltung ist i.S. des § 42 
Abs. 2 AO nicht unangemessen.


28 aa) Der Steuerpflichtige darf seine Verhältnisse grundsätzlich so gestalten, dass keine oder möglichst geringe 
Steuern anfallen und dabei zivilrechtliche Gestaltungen, die vom Gesetz vorgesehen sind, frei verwenden. Eine 
rechtliche Gestaltung ist erst dann unangemessen, wenn der Steuerpflichtige nicht die vom Gesetzgeber 
vorausgesetzte Gestaltung zum Erreichen eines bestimmten wirtschaftlichen Ziels gebraucht, sondern dafür einen 
ungewöhnlichen Weg wählt, auf dem nach den Wertungen des Gesetzgebers das Ziel nicht erreichbar sein soll. Eine 
Gestaltung, die überhaupt keinen erkennbaren wirtschaftlichen Zweck hat, kann der Besteuerung nicht zugrunde 
gelegt werden (z.B. Urteile des Bundesfinanzhofs --BFH-- vom 19.01.2017 - IV R 10/14, BFHE 256, 507, BStBl II 2017, 
466; vom 08.03.2017 - IX R 5/16, BFHE 257, 211, BStBl II 2017, 930; vom 12.06.2018 - VIII R 32/16, BFHE 262, 74, 
BStBl II 2019, 221).


29 bb) Gestaltungen, die darauf abzielen, dem Steuerpflichtigen die Nutzung eines von ihm erwirtschafteten Verlusts zu 
ermöglichen, sind in der höchstrichterlichen Rechtsprechung in zahlreichen Entscheidungen nicht als 
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rechtsmissbräuchlich bewertet worden (z.B. Senatsurteile vom 19.08.1999 - I R 77/96, BFHE 189, 342, BStBl II 2001, 
43, zur inkongruenten Gewinnausschüttung mit nachfolgender inkongruenter Wiedereinlage; vom 17.10.2001 - 
I R 97/00, BFHE 197, 63, zur Verlagerung von Zinserträgen; BFH-Urteile vom 29.05.2008 - IX R 77/06, BFHE 221, 
231, BStBl II 2008, 789, zur Veräußerung von GmbH-Anteilen an eine beteiligungsidentische GmbH; vom 
07.12.2010 - IX R 40/09, BFHE 232, 1, BStBl II 2011, 427, zur ringweisen Anteilsveräußerung; vom 04.12.2014 - 
IV R 28/11, BFH/NV 2015, 495, zur inkongruenten Gewinnausschüttung; abgrenzend dazu BFH-Urteil vom 
18.03.2004 - III R 25/02, BFHE 205, 470, BStBl II 2004, 787, Rz 110, zur Zwischenschaltung einer mit 
Verlustvorträgen "ausgestatteten" GmbH bei Grundstücksgeschäften). Da das Herbeiführen eines Verlustausgleichs 
im Kern mit den gesetzlichen Zielsetzungen (Leistungsfähigkeitsprinzip, § 10d EStG) übereinstimmt, ist der Senat 
zudem davon ausgegangen, dass entsprechende Gestaltungen grundsätzlich nicht durch weitere außersteuerliche 
Motive gerechtfertigt werden müssen (Senatsurteile in BFHE 189, 342, BStBl II 2001, 43; in BFHE 197, 63).


30 cc) Im Streitfall diente die Gestaltung im Kern der Nutzung des Verlustvortrags, der sich bei der Klägerin infolge des 
ausbleibenden wirtschaftlichen Erfolgs aufgebaut hatte. Die Gestaltung kann daher nicht als unangemessen beurteilt 
werden.


31 aaa) Ob zur Verlustnutzung getroffene Gestaltungen einer Prüfung am Maßstab des § 42 AO standhalten, hängt 
zunächst von der Qualität der betroffenen Verluste ab. So sind die bei einer auf Einkünfteerzielung gerichteten 
Tätigkeit selbst erwirtschafteten Verluste anders zu behandeln als auf dem Markt "eingekaufte" Fremdverluste 
(Mantelkaufgestaltungen). Verluste, die auf der Inanspruchnahme steuerlicher Subventions- und Lenkungsnormen 
(z.B. Sonderabschreibungen) beruhen, haben wiederum eine andere Qualität.


32 Im Streitfall hat die Klägerin "echte" betriebswirtschaftliche Verluste erzielt, deren steuerliche Effektuierung 
grundsätzlich nicht zu beanstanden ist.


33 bbb) Die von der Steuerrechtsordnung grundsätzlich gebilligte Nutzbarmachung von Verlusten besteht darin, dass 
die Verluste mit positiven Einkünften verrechnet werden. Die dadurch bewirkte Minderung der steuerlichen 
Bemessungsgrundlage führt aus Sicht des Fiskus zu einer Mindersteuer, weil die positiven Einkünfte seinem 
Besteuerungszugriff entzogen werden. Auf Seiten des Steuerpflichtigen bewirkt die mit der Verlustnutzung 
einhergehende Mindersteuer eine Verbesserung der Liquidität.


34 Im Streitfall haben sich mit der gewählten Gestaltung diese Haupteffekte eingestellt. Bei der Klägerin bestand ein 
erhebliches Potential an Verlustvorträgen. Durch den Erwerb der Anteile an der D GmbH und deren anschließende 
Verschmelzung auf die Klägerin standen die von der D GmbH im Rückwirkungszeitraum erzielten positiven Einkünfte 
für eine Verrechnung mit den Verlusten der Klägerin zur Verfügung und die dadurch ausgelöste Mindersteuer führte 
zu einer Verbesserung der Liquidität der Klägerin.


35 ccc) Durch die Verrechnung der klägerischen Verlustvorträge mit den von der D GmbH im Rückwirkungszeitraum 
erzielten positiven Einkünften wurde das Verlustvortragspotential der Klägerin vermindert und stand in Höhe des 
Minderungsbetrags nicht mehr für eine Verrechnung künftiger Gewinne der Klägerin zur Verfügung. Mindersteuern 
im Streitjahr stehen also potentiellen Mehrsteuern in der Zukunft gegenüber.


36 dd) Die vom FA angeführten Gesichtspunkte führen nicht dazu, dass die vorliegende Verlustnutzungsgestaltung 
--ausnahmsweise-- als unangemessen qualifiziert werden muss.
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37 Soweit das FA geltend macht, dass für die Klägerin kein wirtschaftlicher Grund für den Abschluss der Geschäfte 
existiert habe, weil der Liquiditätszufluss im Ergebnis aus der Vermeidung der Besteuerung bei der D GmbH 
herrühre, verkennt es, dass nach der oben zitierten Senatsrechtsprechung bei Gestaltungen, die der Ausnutzung von 
Verlustausgleichspotentialen dienen, kein weiterer außersteuerlicher Zweck mit der Gestaltung verfolgt werden 
muss. Denn die Herbeiführung des Verlustausgleichs stimmt mit den steuergesetzlichen Zielen letztlich überein. Im 
Streitfall drohte der Klägerin nach den bindenden Feststellungen der Vorinstanz (§ 118 Abs. 2 FGO) die Insolvenz 
und damit faktisch der Wegfall des Verlustvortrages.


38 Der Hinweis des FA, dass es sich bei der D GmbH um eine wirtschaftlich inaktive Gewinngesellschaft gehandelt habe, 
deren Gewinne zu einem Großteil bereits an den bisherigen Anteilseigner ausgeschüttet worden waren, so dass im 
Wesentlichen nur noch "auf dem Papier" stehende Einkünfte auf die Klägerin "verschoben" wurden, zeigt zwar eine 
Nähe der vorliegenden Gestaltung zum Mantelkauf auf. Doch bestehen wertungsmäßig zwischen dem Erwerb einer 
inaktiven Gewinngesellschaft und einer inaktiven Verlustgesellschaft erhebliche Unterschiede. Kennzeichnend für 
den von der früheren Rechtsprechung nicht anerkannten Mantelkauf (vgl. z.B. Senatsurteil vom 15.02.1966 - 
I 112/63, BFHE 85, 217, BStBl III 1966, 289) war zum einen das Vorliegen einer "leeren 
Körperschaftshülle" (fehlender Geschäftsbetrieb, fehlendes, durch Verluste aufgezehrtes Vermögen), zum anderen die 
"Veräußerung" des mit der Körperschaftshülle verknüpften Verlustvortrags an einen Dritten, der diesen Verlust 
steuerlich sodann geltend macht, obgleich er ihn nicht selbst zu tragen hat. Die vorliegende Gestaltung ist aber 
dadurch gekennzeichnet, dass die erworbene D GmbH noch über eine gewisse wirtschaftliche Substanz verfügte und 
es der Klägerin als Erwerberin der Gesellschaft in erster Linie darauf ankam, den von ihr selbst erwirtschafteten 
Verlust steuerlich zu nutzen. Darin liegt wertungsmäßig ein erheblicher Unterschied, den auch der Gesetzgeber 
zumindest bis zum Inkrafttreten der Regelung des § 2 Abs. 4 Satz 3 UmwStG 2006 i.d.F. des Gesetzes zur Umsetzung 
der Amtshilferichtlinie sowie zur Änderung steuerlicher Vorschriften (Amtshilferichtlinie-Umsetzungsgesetz) vom 
26.06.2013 (BGBl I 2013, 1809, BStBl I 2013, 802) nachvollzogen hat, indem er nach Aufgabe der 
Mantelkaufrechtsprechung (Senatsurteil vom 29.10.1986 - I R 202/82, BFHE 148, 153, BStBl II 1987, 308) im KStG 
und im UmwStG einzelsteuergesetzliche Umgehungsverhinderungsvorschriften allein für den Handel mit 
Verlustmänteln geschaffen hat (§ 8 Abs. 4 KStG i.d.F. des Steuerreformgesetzes 1990 vom 25.07.1988 [BGBl I 1988, 
1093, BStBl I 1988, 224]; § 12 Abs. 3 UmwStG 1995 i.d.F. des Gesetzes zur Fortsetzung der 
Unternehmenssteuerreform vom 29.10.1997 [BGBl I 1997, 2590, BStBl I 1997, 928]). Erst 2013 hat er mit der bereits 
erwähnten Regelung in § 2 Abs. 4 Satz 3 UmwStG 2006 eine einzelsteuergesetzliche Vorschrift für die Verrechnung 
positiver im Rückwirkungszeitraum erzielter Einkünfte des übertragenden Rechtsträgers mit Verlustvorträgen des 
übernehmenden Rechtsträgers geschaffen.


39 Auch der Umstand, dass die für die Verlustnutzung erforderlichen positiven Einkünfte entgeltlich von einem Dritten 
erworben wurden, macht die Gestaltung nicht unangemessen. Wie oben ausgeführt, setzen die vom BFH 
grundsätzlich gebilligten Verlustnutzungsgestaltungen voraus, dass die Verlustgesellschaft positive Einkünfte 
erlangt, mit denen die Verluste verrechnet werden können. So hat es der Senat z.B. ausdrücklich akzeptiert, dass der 
Verlustgesellschaft von einer anderen Konzerngesellschaft unentgeltlich Kapital zum Zweck der verzinslichen 
Anlage zur Verfügung gestellt wurde ("Zuschieben von Zinserträgen"). Gegen die Zinserträge konnte die 
Verlustgesellschaft sodann ihre Verlustvorträge verrechnen (Senatsurteil in BFHE 197, 63). Entgegen der Auffassung 
des FA rechtfertigt der Umstand, dass der Veräußerer der Anteile der D GmbH nicht konzernangehörig war und die 
Klägerin für den Erwerb der Anteile einen Preis zu zahlen hatte, keine abweichende Angemessenheitsbeurteilung 
gegenüber der dem Senatsurteil in BFHE 197, 63 zugrundeliegenden. Zum einen ist die steuerlich zulässige 
Verlustnutzung ohne Vorhandensein positiver Einkünfte nicht darstellbar, zum anderen handelt es sich bei dem 
entgeltlichen Erwerb einer potentiellen Quelle positiver Einkünfte --im Unterschied zum Erwerb eines 
Verlustmantels-- um einen vom Steuergesetz grundsätzlich akzeptierten Vorgang der Einkünfteerzielung. Der Senat 
verkennt hierbei nicht, dass die Klägerin im Unterschied zu der Gestaltung, die seinem Urteil in BFHE 197, 63 
zugrunde lag, die ihr "zugeschobenen" Einkünfte des Rückwirkungszeitraums nicht selbst erwirtschaftet hat und die 
fraglichen Einkünfte in Folge der vorgenommenen Vorabausschüttungen wirtschaftlich im Wesentlichen der C 
zugutekamen. Die Schwelle zur Unangemessenheit und damit zum Rechtsmissbrauch wird dadurch aber noch nicht 
überschritten. Einer solchen Wertung stehen der drohende Untergang der Verluste und die damit verbundene 
Beeinträchtigung des Leistungsfähigkeitsprinzips entgegen.
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40 Soweit das FA geltend macht, als umgangenes Steuergesetz sei die Liquidationsbesteuerung der D GmbH gemäß 
§ 11 KStG anzusehen, so übersieht es, dass die Nichtbesteuerung positiver Einkünfte, sei es im Anwendungsbereich 
der laufenden Regelbesteuerung oder der Schlussbesteuerung gemäß § 11 KStG, die Kehrseite der steuerlich 
grundsätzlich zulässigen Verlustnutzung darstellt.


41 Die gewählte Gestaltung kann auch nicht deswegen als unangemessen bewertet werden, weil durch die Wahl einer 
anderen Verschmelzungsrichtung die Regelung in § 12 Abs. 3 Halbsatz 2 i.V.m. § 4 Abs. 2 Satz 2 UmwStG 2006 
umgangen worden wäre. Denn es geht vorliegend nicht um die steuerliche Nutzbarmachung eines Verlusts, den ein 
anderes Steuerrechtssubjekt erwirtschaftet und zu tragen hat, sondern um die Verwertung des von der Klägerin 
selbst erzielten Verlusts. Diesbezüglich sind --jedenfalls nach der Rechtslage im Streitjahr-- großzügigere Maßstäbe 
anzulegen.


42 3. Der Berichtigungsantrag der Klägerin ist gemäß § 107 Abs. 1 FGO begründet. Der Tenor des angegriffenen Urteils 
weist zwei offenbare Unrichtigkeiten auf, die vom Senat als dem hierfür zuständigen Gericht (Senatsurteil vom 
09.05.2012 - I R 91/10, BFH/NV 2012, 2004, m.w.N.) zu korrigieren sind. Danach ist das korrekte Datum der 
abzuändernden Bescheide für 2008 über Körperschaftsteuer und Solidaritätszuschlag sowie über den 
Gewerbesteuermessbetrag jeweils der 22.12.2014 (und nicht der 20.12.2014) und der korrekte Betrag der 
festzusetzenden Körperschaftsteuer lautet auf ... € (und nicht auf ... €).


43 4. Die Kostenentscheidung beruht auf § 135 Abs. 2 FGO.
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Gericht: Hessisches Finanzgericht 4. Senat
Entscheidungsdatum: 29.11.2017
Aktenzeichen: 4 K 127/15
ECLI: ECLI:DE:FGHE:2017:1129.4K127.15.00
Dokumenttyp: Urteil
Quelle:


Norm: § 42 AO


 


 
Verfahrensgang


nachgehend BFH, 17. Januar 2018, I R 2/18


Tenor


Unter Abänderung des Bescheides für 2008 über Körperschaftsteuer und Solidaritätszu-
schlag und unter Abänderung des Bescheides 2008 über den Gewerbesteuermessbetrag,
beide vom 20. Dezember 2014, werden (wie in den ursprünglichen Bescheiden vom 11.
August 2010) die Körperschaftsteuer auf x €, der Solidaritätszuschlag auf x € und der
Gewerbesteuermessbetrag auf x € festgesetzt.


Die Kosten des Verfahrens hat der Beklagte zu tragen.


Das Urteil ist hinsichtlich der Kosten vorläufig vollstreckbar.


Der Beklagte darf die Vollstreckung durch Sicherheitsleistung in Höhe der erstattungsfä-
higen Kosten abwenden, wenn nicht der Kläger vor der Vollstreckung Sicherheit in dieser
Höhe leistet.


Die Revision wird zugelassen.


Tatbestand


Die Beteiligten streiten im Rahmen eines unstreitigen Sachverhaltes darüber, ob die Ver-
schmelzung einer Gewinngesellschaft auf eine Verlustgesellschaft im konkreten Fall ei-
nen Gestaltungsmissbrauch im Sinne des § 42 AO darstellt.


Die Klägerin ist die A GmbH, die noch bis ins Jahr 2017 als A AG firmierte, die wieder-
um durch formwechselnde Umwandlung der A GmbH im Jahr 2010 entstand (Bl. 91, 92,
209). Gegenstand des Unternehmens ist die Herstellung und der Vertrieb von xxmitteln,
insbesondere von xxx, von Teilen, Bestandteilen und Zubehör von xxx, von xxx und ähn-
lichen xxx Vorrichtungen, von für xxx Einrichtungen, von Erzeugnissen ähnlicher Art so-
wie der Abschluss solcher Geschäfte, die in unmittelbaren oder mittelbaren Zusammen-
hang mit dem Gegenstand des Unternehmens stehen (Bl. 92). Im streiterheblichen Zeit-
raum gehörte die Klägerin zum Konzern von B (B). Obergesellschaft der Klägerin war die
B Corporate (B Corp.), die zum 1. Juni 2009 in Insolvenz fiel.
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Die Klägerin befand sich Ende 2008 in Liquiditätsschwierigkeiten. Es drohte die Insol-
venz. Übliche Quellen wie Finanzspritzen der Gesellschafter oder Kredite durch Ban-
ken kamen zur Liquiditätsverstärkung nicht in Betracht. Die C AG (C) bot der Klägerin
zum Zwecke der Finanzierung an, eine 100- prozentige Tochtergesellschaft der C, die D
GmbH (D) zu erwerben.


Die D erzielte in den Jahren 2008 und 2009 Gewinne aus Finanzgeschäften.


Im Einzelnen:


Auf die D war bereits im Jahr 2007 die E GmbH (E) verschmolzen worden, deren wirt-
schaftliche Betätigung in der Ausleihung von x Mio. € an eine ausländische Tochterge-
sellschaft der C bestand (Bl. 134).


Die Mittel dazu stammten aus einem partiarischen Darlehen, das zwischen der E und
der C vereinbart wurde. Darüber hinaus gehörten zum Vermögen der E - mit der C ab-
geschlossene - Swaps, die als Sicherungsgeschäfte für das Darlehen fungierten und mit
diesem bis zum 31. Dezember 2005 eine Bewertungseinheit bildeten. Das Grundge-
schäft, das mit den Swaps abgesichert war, endete im Juli 2007. Dennoch wurden die Si-
cherungsgeschäfte in unveränderter Form fortgeführt. Sie wurden in den handelsrecht-
lichen Abschlüssen als Drohverlustrückstellungen ausgewiesen. Durch die teilweise Auf-
lösung der Drohverlustrückstellungen und durch laufende Zinsüberschüsse entstand für
das Jahr 2008 ein handelsrechtlicher Gewinn von x Mio. €. Mit Gesellschafterbeschluss
vom 29. Januar 2009 wurde dieser an die C ausgeschüttet. Im Januar 2009 wurde wegen
der günstigen Entwicklung der Swaps aus sämtlichen Sicherungs- und Finanzgeschäften
ein handelsrechtlicher Gewinn von x Mio. € realisiert, der am 17. Februar 2009 in Form
einer Vorabausschüttung an die C ausgekehrt wurde.


Die D hielt Anfang 2009 keine Geschäftsanteile, Beteiligungen oder stille Beteiligungen
an einer anderen juristischen Person, Personengesellschaft oder einem Joint Venture.
Unternehmensverträge im Sinne des §§ 291 f. AktG bestanden nicht. Die D beschäftigte
auch keine Arbeitnehmer.


Das Vermögen der D bestand nach der Vorabausschüttung vom 17. Februar 2009 laut
Bilanz vom 23. Februar 2009 im Wesentlichen aus liquiden Mitteln in Form von Bankgut-
haben sowie Steuererstattungsansprüchen von x Mio. €, wovon x Mio. € auf Forderungen
gegen Kreditinstitute und x Mio. € auf sonstige werthaltige Forderungen entfielen. Die
Steuerrückstellungen beliefen sich auf etwa x Mio. €. Das Eigenkapital belief sich auf et-
wa x Mio. €. Wegen der Einzelheiten wird auf die Bilanz vom 23. Februar 2009 Bezug ge-
nommen (Bl. 57).


Die C veräußerte mit notariellem Vertrag vom 23. Februar 2009 ihre gesamten Anteile
an der D an die Klägerin. Der Kaufpreis betrug x Mio. €. Der von der C erzielte Veräuße-
rungsgewinn blieb nach § 8b KStG steuerfrei. Wegen der Einzelheiten wird auf den Kauf-
vertrag vom 23. Februar 2009 Bezug genommen (Bl. 58 ff.).


Mit Verschmelzungsvertrag vom 24. Februar 2009 wurde die D auf die Klägerin ver-
schmolzen. Die Verschmelzung erfolgte rückwirkend auf den 1. Juli 2008 unter Zugrun-
delegung der auf den 30. Juni 2008 erstellten Schlussbilanz der D. Die übertragenen
Wirtschaftsgüter der D wurden im Rahmen des gemäß § 11 Abs. 2 UmwStG bestehenden
Wahlrechts zu Buchwerten angesetzt und von der Klägerin entsprechend mit dem Buch-
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wert gemäß § 12 Abs. 1 UmwStG übernommen. Wegen der Ausschüttung für 2008 und
der Vorabausschüttung für 2009 wurde ein passiver Korrekturposten in der Bilanz be-
rücksichtigt, so dass sich auch infolge des passiven Korrekturpostens aus der Verschmel-
zung ein Verschmelzungsverlust i.H.v. etwa x Mio. € ergab, der bei der Klägerin steuer-
lich gemäß § 12 Abs. 2 UmwStG nicht in Ansatz gebracht wurde. Wegen der Einzelheiten
wird auf die Schlussbilanz der D auf den 30. Juni 2008 Bezug genommen. (Bl. 100).


Die Verschmelzung führte dazu, dass der Klägerin durch die aufzulösenden Steuerrück-
stellungen i.H.v. x Mio. € nach Abzug des Kaufpreises von x Mio. € (für eine Gesellschaft
mit einem Eigenkapital von x Mio. €) wegen des insoweit nicht mehr durch die Rückstel-
lung überlagerten Aktivvermögens liquide Mittel i.H.v. x Mio. € zugingen.


Die Verschmelzung wurde am 16. März 2009 in das Handelsregister der D und am 19.
März 2009 in das Handelsregister der Klägerin eingetragen.


Am 4. März 2010 erging gegenüber der Klägerin als Rechtsnachfolgerin der D eine - am
20. November 2011 erweiterte - Prüfungsanordnung des Beklagten für die Jahre 2005 bis
2009. Die Betriebsprüfung dauerte vom 19. Juli 2010 bis zum 2. April 2014. Der Betriebs-
prüfer kam in seinem Betriebsprüfungsbericht vom 15. April 2014 zu dem Ergebnis, dass
das von der D im 2. Halbjahr 2008 sowie im Zeitraum vom 1. Januar 2009 bis zum 23.
Februar 2009 erzielte Einkommen von ihr als Steuersubjekt zu versteuern sei. Zur Be-
gründung wurde darauf verwiesen, dass den steuerlichen Folgen der Anteilsübertragung
und der sich anschließenden Verschmelzung nach § 42 AO die Anerkennung zu versagen
sei. Wegen der Einzelheiten wird auf den Betriebsprüfungsbericht vom 15. April 2014 Be-
zug genommen (Bl. 129).


Der Innendienst folgte der Ansicht der Betriebsprüfung und änderte mit Bescheiden be-
treffend Körperschaftsteuer 2008 und Gewerbesteuermessbetrag 2008 vom 22. Dezem-
ber 2014 die ursprünglich erklärungsgemäß ergangenen Bescheide betreffend Körper-
schaftsteuer 2008 und Gewerbesteuermessbetrag 2008 vom 11. August 2010, die sich
laut der Steuererklärung vom 15. Juli 2010 auf das Rumpfwirtschaftsjahr vom 1. Januar
2008 bis zum 30. Juni 2008 erstreckten.


Dagegen richtet sich die beim Hessischen Finanzgericht am 19. Januar 2015 eingegan-
gene Sprungklage, zu der der Beklagte mit Schriftsatz vom 12. Februar 2015 die Zustim-
mung erklärt hat.


Die Klägerin ist der Auffassung, dass die Voraussetzungen des § 42 AO nicht erfüllt sei-
en. So sei der Erwerb sämtlicher Anteile an der D keine unangemessene rechtliche Ge-
staltung. Der Erwerb der D mit einem Eigenkapital von ca. x Mio. € sei auch nicht an-
gesichts des Kaufpreises i.H.v. x Mio. € unangemessen. Denn die Rentabilität der Höhe
des Kaufpreises ergebe sich auch aus der individuellen Situation der Gesellschaft, die
über ein entsprechendes steuerliches Verlustpotenzial verfüge. Letztlich sei es der Klä-
gerin darum gegangen, sich die dringend benötigte Liquidität zu verschaffen. Auch die
Verschmelzung der D auf die Klägerin stelle keine unangemessene Gestaltung im Sinne
des § 42 AO dar. Denn wenn der Gesetzgeber in einem Bereich, der seiner Ansicht nach
missbrauchsanfällig sei, spezielle Vorschriften erlasse, um missbräuchliche Gestaltun-
gen zu verhindern, so lege er damit die Maßstäbe zur Beurteilung der Angemessenheit
einer Gestaltung in diesem Bereich fest. Diese Wertung des Gesetzgebers dürfe nicht da-
durch unterlaufen werden, dass in den Fällen, in denen die Voraussetzungen der spezi-
ellen Missbrauchsbekämpfungsmaßnahmen nicht erfüllt seien, unter extensiver Ausle-
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gung auf § 42 AO zurückgegriffen werde. Es sei durch § 12 Abs. 3 i.V.m. § 4 Abs. 2 S. 2
UmwStG die Verschmelzung einer Verlustgesellschaft auf eine Gewinngesellschaft expli-
zit als Fall eines potentiellen Gestaltungsmissbrauchs erkannt und entsprechend gesetz-
lich geregelt worden. Hingegen existiere für die Streitjahre keine Vorschrift, aus der sich
ergebe, dass der Gesetzgeber auch die Verschmelzung einer Gewinngesellschaft auf ei-
ne Verlustgesellschaft als potentiell missbräuchliche Gestaltung betrachte. Es sei dem
Gesetzgeber unbenommen gewesen, einen entsprechenden Tatbestand zu schaffen, der
diese Verschmelzungsrichtung erfasse. An dieser Beurteilung ändere sich auch durch
die Einführung des § 2 Abs. 4 S. 3 ff. UmwStG nichts. Denn insoweit werde in der Geset-
zesbegründung darauf hingewiesen, dass eine Verrechnung der Verluste des überneh-
menden Rechtsträgers mit positiven Einkünften des übertragenden Rechtsträgers steu-
erlich nicht mehr zugelassen sei. Die Klägerin meint, der Regelung hätte es nicht mehr
bedurft, wenn diese Sachverhalte ohnehin als unangemessene Gestaltung im Sinne des
§ 42 AO anzusehen gewesen wären, zumal in der Gesetzesbegründung von Mehreinnah-
men i.H.v. x Mio. € pro Jahr durch die Versagung der Verrechnung der Gewinne des über-
tragenden Rechtsträgers mit Verlusten des übernehmenden Rechtsträgers ausgegan-
gen werde. Insbesondere das - erst nach dem Abschluss der Betriebsprüfung veröffent-
lichte - Urteil des BFH vom 18. Dezember 2013, dem die Verschmelzung einer Gewinn-
gesellschaft auf eine Verlustgesellschaft zugrunde liege und in dem der BFH das Vorlie-
gen einer unangemessenen Gestaltung im Sinne von § 42 AO abgelehnt habe, spreche
dafür, dass auch vorliegend § 42 AO nicht einschlägig sei, wobei der Umstand, dass es
sich in dem Fall des BFH-Urteils vom 18. Dezember 2013 um eine konzerninterne Ver-
schmelzung von Schwestergesellschaften handle, keinen entscheidenden Unterschied
zu dem hier behandelten Fall darstelle, abgesehen davon, dass nach den Sachverhalts-
feststellungen des Finanzgerichts Thüringen als Vorinstanz der damalige Sachverhalt im
Vergleich zum hiesigen Sachverhalt durchaus als "anrüchig" angesehen werden könne.
Die Aussagen des BFH im Urteil vom 18. Dezember 2013 bezögen sich jedenfalls umfas-
send auf alle Möglichkeiten der Verlustnutzung in sämtlichen Umwandlungsfällen und
nicht nur auf die Frage des Wegfalls von Verlustvorträgen. Das Urteil des BFH vom 28.
Oktober 2009 (I R 4/09) hingegen betreffe die Verschmelzung einer Verlustgesellschaft
auf eine Gewinngesellschaft und finde deshalb auf den vorliegenden Fall keine Anwen-
dung. Es liege auch keine Umgehung eines Steuergesetzes vor. Die steuerliche Beurtei-
lung des hier streitigen Vorgangs durch die Klägerin stehe nicht im Widerspruch zu den
Wertungen des Gesetzgebers, wie sie sich aus §§ 2 Abs. 1 S. 1, 12 Abs. 1, 3 UmwStG er-
geben würden. Es werde auch kein unberechtigter Steuervorteil erlangt, indem die von
der D - einer weder aufgelösten noch abgewickelten oder liquidierten Gesellschaft - zwi-
schen dem 1. Juli 2008 und dem 19. März 2009 erzielten Gewinne der Besteuerung mit
Ertragsteuern entzogen würden. Denn durch die rückwirkende Verschmelzung der D auf
die Klägerin zum 30. Juni 2008 werde ein fiktiver Sachverhalt an die Stelle des bis dahin
tatsächlich verwirklichten Sachverhaltes gesetzt, wonach sämtliche Einkünfte, die die D
nach dem 30. Juni 2008 erzielt habe, nunmehr als unmittelbar von der Klägerin erzielt
gelten würden. Nur aufgrund der gesetzlich vorgeschriebenen Verrechnung dieser Ein-
künfte mit den übrigen Einkünften der Klägerin sei es im Ergebnis nicht zu einem posi-
tiven zu versteuernden Einkommen der Klägerin im Jahr 2008 gekommen. Aus diesem
Grunde liege auch kein Verstoß gegen das Prinzip der Besteuerung nach der Leistungsfä-
higkeit vor. Schließlich sei die Verschmelzung auch durch den außersteuerlichen Grund
der Liquiditätsverschaffung gerechtfertigt, die nicht lediglich Folge eines ungerechtfer-
tigten Steuervorteils gewesen sei. Selbst bei Unterstellung eines Gesamtplans, der den
Erwerb der Anteile an der D und die anschließende rückwirkende Verschmelzung auf die
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Klägerin enthalte, sei dazu festzustellen, dass der Erwerb eines Unternehmens durch ein
anderes Unternehmen und die anschließende Integration des erworbenen Unternehmens
in den Käufer ein üblicher Vorgang sei.


Die Klägerin beantragt,


den Bescheid für 2008 über Körperschaftsteuer und Solidaritätszuschlag und den Be-
scheid für 2008 über den Gewerbesteuermessbetrag, beide vom 22. Dezember 2014
aufzuheben,


hilfsweise die Revision zum Bundesfinanzhof zuzulassen.


Der Beklagte beantragt,


die Klage abzuweisen.


Der Beklagte ist der Auffassung, dass die Voraussetzungen des § 42 AO erfüllt seien.
§ 42 AO verbiete die Gestaltungen, die nach der jeweiligen gesetzgeberischen Wertung
der Steuerumgehung dienen sollten, wenn also der Steuerpflichtige einen ungewöhn-
lichen Weg wähle, auf dem aus Sicht des Gesetzgebers das Ziel nicht erreichbar sein
solle. Vorliegend sei es der Klägerin darum gegangen, durch die Verlustverrechnung ei-
ne ungerechtfertigte Steuerersparnis zu erzielen. Diese ergebe sich daraus, dass die D
den Geschäftsbetrieb eingestellt habe, nur noch über Geldvermögen und Steuererstat-
tungsansprüche verfügt habe und eigentlich nur noch hätte liquidiert werden müssen,
jedoch durch die rückwirkende Verschmelzung der Liquidationsbesteuerung entzogen
worden sei. Die Liquiditätsverschaffung sei danach lediglich der Reflex der Steuerumge-
hung. Dies zeige, dass die Klägerin und die C im Ergebnis zum Nachteil der Allgemein-
heit kollusiv zusammengewirkt hätten, was sich auch aus dem Verhältnis von Eigenka-
pital der D i.H.v. etwa x Mio. € und dem Kaufpreis von x Mio. € ergebe. Letztlich verblei-
be kein Anwendungsbereich für § 42 AO, wenn der hier vorliegende Entzug von Steuer-
substrat nicht unter § 42 AO falle. Denn der Gesetzgeber habe mit den Regelungen des
UmwG und des UmwStG im Falle verbundener Unternehmen z.B. bezweckt, die Unter-
nehmensstruktur im Rahmen der Gesamtrechtnachfolge zu straffen oder Synergieeffekte
zu erzielen, ohne dass es einer förmlichen Liquidation bedürfe. Dies gelte nicht für nicht
verbundene Unternehmen. Soweit der Gesetzgeber mit Wirkung ab 2013 § 2 Abs. 4 Um-
wStG geändert habe und in der Begründung darauf hinweise, dass beim übernehmen-
den Rechtsträger eine Verrechnung seiner Verluste mit positiven Einkünften des über-
tragenden Rechtsträgers zur Vermeidung der damit verbundenen massiven Steueraus-
fälle nicht mehr zugelassen sei, sei aus dem "nicht mehr" lediglich abzuleiten, dass es
des Rückgriffs auf § 42 AO nicht mehr bedürfe, sondern dass dies nunmehr explizit ge-
regelt sei, ohne auf die unsichere Wirkungsweise der allgemeinen Regelung des § 42 AO
angewiesen zu sein. Das Urteil des BFH vom 18. Dezember 2013 (I R 25/12) könne auf
den vorliegenden Sachverhalt nicht angewendet werden. Denn es handle sich im Fall
des BFH um die Verschmelzung von Schwestergesellschaften, bei denen es sich um ver-
bundene Unternehmen gehandelt haben dürfte. Zudem habe der BFH in dem Urteil zur
Beurteilung der Voraussetzungen des § 42 AO die einzelgesetzlichen Regelungen heran-
gezogen, wonach der Gesetzgeber bewusst auf eine Regelung verzichtet habe, die gene-
rell die Nutzung der Verlustposition bei einer Verschmelzung der Gewinn- auf die Verlust-
gesellschaft verhindern solle. Die hier vorliegende modellhafte Gestaltung habe der Ge-
setzgeber jedoch im Streitjahr noch nicht erkannt, weshalb er eine Regelung auch nicht
bewusst unterlassen haben könne. Anders als in der BFH-Entscheidung, in der der Ver-
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lustvortrag durch das Finanzamt gekürzt worden sei, gehe es hier nicht darum, den vor-
handenen Verlustvortrag bzw. den vortragsfähigen Gewerbeverlust zu streichen, son-
dern lediglich um die temporäre Versagung der Nutzung der Verluste im Rückwirkungs-
zeitraum.


Dem Gericht haben die Körperschaftsteuerakte, die Gewerbesteuerakte, die Kapitaler-
tragsteuerakte, die Vertragsakte samt Handelsregisterauszügen sowie das Bilanz-Heft
der D vorgelegen. Die Akten sind zum Gegenstand des Verfahrens gemacht worden.


Entscheidungsgründe


Die Klage hat Erfolg. Sie ist zulässig und begründet.


I. Insbesondere ist die Klage rechtzeitig - nämlich innerhalb der Rechtsbehelfsfrist - erho-
ben worden. Das fehlende Rechtsbehelfsverfahren führt nicht zur Unzulässigkeit der Kla-
ge, da es sich um eine Sprungklage handelt, der der Beklagte zugestimmt hat.


II. Die Klage ist begründet, weil die angefochtenen Bescheide rechtswidrig sind und die
Klägerin in ihren Rechten verletzen.


Die D ist nicht bis zum Zeitpunkt des zivilrechtlichen Erlöschens als ein selbständiges
Steuersubjekt zu behandeln. Vielmehr ist das körperschaftsteuerlich zu versteuernde
Einkommen im Rückwirkungszeitraum der Klägerin zuzurechnen.


1. Die für die Zeit vom 1. Juli 2008 bis zum 19. März 2009 (Datum der Eintragung der
Verschmelzung und damit des Erlöschens der D) erzielten Gewinne der D sind der Kläge-
rin zuzurechnen.


§ 12 Abs. 3 UmwStG steht der Zurechnung der Gewinne der D im Rückwirkungszeitraum
nicht entgegen. Gemäß § 12 Abs. 3 UmwStG tritt die übernehmende Körperschaft in die
steuerliche Rechtsstellung der übertragenden Körperschaft ein. Dabei kann nach § 11
Abs. 2 UmwStG beantragt werden, dass die Buchwerte übernommen werden, was vorlie-
gend geschehen ist. Die gemäß § 11 Abs. 3 UmwStG i.V.m. § 3 Abs. 2 S. 2 UmwStG vor-
gesehene Frist für die Antragstellung - nämlich bis zur erstmaligen Abgabe der steuerli-
chen Schlussbilanz bei dem für die Besteuerung der übertragenden Körperschaft zustän-
digen Finanzamt - ist eingehalten worden.


Gemäß § 17 Abs. 2 S. 4 UmwG darf das Registergericht die Verschmelzung nur eintra-
gen, wenn die Bilanz auf einen höchstens acht Monate vor der Anmeldung liegenden
Stichtag aufgestellt worden ist. Diese Frist ist hier eingehalten. Denn entsprechende An-
träge wurden am 23. Februar 2009 gestellt, woraufhin die Eintragung im Handelsregister
vorgenommen worden ist.


Gemäß § 2 Abs. 1 UmwStG ist das Einkommen der übertragenden Körperschaft so-
wie des übernehmenden Rechtsträgers so zu ermitteln, als ob das Vermögen der Kör-
perschaft mit Ablauf des Stichtags der Bilanz, die dem Vermögensübergang zugrunde
liegt (steuerlicher Übertragungsstichtag), ganz oder teilweise auf den übernehmenden
Rechtsträger übergegangen wäre, was auch für die Ermittlung der Bemessungsgrund-
lage bei der Gewerbesteuer gilt. § 2 UmwStG verstärkt die handelsrechtliche Ergebnis-
zurechnung steuerlich zur Rückwirkungsfiktion (van Lishaut, Röder/Herlinghaus/van Lis-
haut, Umwandlungssteuergesetz, 2. Aufl. 2013, § 2 Rn. 4). Unter Berücksichtigung dieser
Grundsätze ist das Einkommen der D ab dem 1. Juli 2008 der Klägerin als dem überneh-
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menden Rechtsträger zuzurechnen. Denn als Verschmelzungsstichtag im Sinne des § 5
Abs. 1 Nr. 6 UmwG sieht § 1 Nr. 3 des Verschmelzungsvertrages den 1. Juli 2008 vor.


2. § 8 Buchst. c KStG enthält - unabhängig von der verfassungsrechtlichen Problematik
dieser Vorschrift - keine speziellen Regelungen zur Verhinderung eines Missbrauchs bei
der Übertragung von Anteilen an einer Kapitalgesellschaft, für die keine Verlustvorträge
oder vortragsfähigen Gewerbeverluste festgestellt sind, selbst wenn der Erwerber über
Verlustvorträge oder vortragsfähige Gewerbeverluste verfügt.


3. Die rückwirkende Berücksichtigung des Einkommens der D bei der Besteuerung der
Klägerin wird durch § 42 AO nicht verhindert. Denn ein Gestaltungsmissbrauch im Sinne
von § 42 AO liegt auf Ebene der Klägerin nicht vor.


Gemäß § 42 Abs. 1 S. 1 AO kann das Steuergesetz nicht durch einen Missbrauch von
Gestaltungsmöglichkeiten des Rechts umgangen werden. Der Steueranspruch entsteht
nach § 42 Abs. 1 S. 3 AO im Falle eines Missbrauchs so, wie er bei einer den wirtschaft-
lichen Vorgängen angemessenen rechtlichen Gestaltung entsteht. Ein Missbrauch liegt
gemäß § 42 Abs. 2 S. 1 AO vor, wenn eine unangemessene rechtliche Gestaltung ge-
wählt wird, die beim Steuerpflichtigen oder einem Dritten im Vergleich zu einer ange-
messenen Gestaltung zu einem gesetzlich nicht vorgesehenen Steuervorteil führt. Dies
gilt nach § 42 Abs. 2 S. 2 AO nicht, wenn der Steuerpflichtige für die gewählte Gestal-
tung außersteuerliche Gründe nachweist, die nach dem Gesamtbild der Verhältnisse be-
achtlich sind. Ein Gestaltungsmissbrauch, durch den der Steueranspruch so entsteht,
wie er bei einer der den wirtschaftlichen Vorgängen angemessenen rechtlichen Gestal-
tung entsteht, ist nach der Rechtsprechung nur gegeben, wenn eine rechtliche Gestal-
tung gewählt wird, die gemessen an dem erstrebten Ziel unangemessen ist, der Steu-
erminderung dienen soll und durch wirtschaftliche oder sonst beachtliche nichtsteuerli-
che Gründe nicht zu rechtfertigen ist (BFH-Urteil vom 26. März 1996 IX R 51/92, BStBl II
1996, 443; BFH-Urteil vom 7. Juli 1998 VIII R 10/96, BStBl II 1999, 729; BFH-Urteil vom 8.
Mai 2003 IV R 54/01, BStBl II 2003, 854; BFH-Urteil vom 18. Dezember 2013 I R 25/12,
BFH/NV 2014, 904). Danach setzt § 42 AO voraus, dass eine unangemessene rechtliche
Gestaltung vorliegt, die einen Steuervorteil verschafft, der nicht durch außersteuerliche
Gründe gerechtfertigt werden kann.


Eine unangemessene rechtliche Gestaltung ist darliegend im Verhältnis zur Klägerin
nicht gegeben.


Eine rechtliche Gestaltung ist unangemessen, wenn der Steuerpflichtige die vom Gesetz-
geber vorausgesetzte Gestaltung zum Erreichen eines bestimmten wirtschaftlichen Ziels
nicht gebraucht, sondern dafür einen ungewöhnlichen Weg wählt, auf dem nach den
Wertungen des Gesetzgebers das Ziel nicht erreichbar sein soll (BFH-Urteil vom 17. De-
zember 2003 IX R 56/03, BStBl II 2004, 648; BFH-Urteil vom 25. August 2009 IX R 60/07,
BStBl II 2009, 999; BFH-Urteil vom 18. Dezember 2013 I R 25/12, BFH/NV 2014, 904). Al-
lein das Motiv, Steuern zu sparen, macht eine Gestaltung nicht unangemessen (BFH-Ur-
teil vom 21. August 2012 VIII R 32/09, BStBl II 2013, 16; BFH-Urteil vom 18. Dezember
2013 I R 25/12, BFH/NV 2014, 904).


Diese zu § 42 AO a.F. ergangene Rechtsprechung gilt auch für die mit dem Jahressteuer-
gesetz 2008 (BGBl I 2007, 3150, 3171) ergänzte und gemäß Art. 97 § 7 EGAO für nach
dem 31. Dezember 2007 beginnende Kalenderjahre geltende Neufassung des § 42 AO.
Zwar ist nach der Gesetzesbegründung die Unangemessenheit als wertender Begriff zu
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verstehen, der nicht mit dem empirischen Begriff der Ungewöhnlichkeit gleichgesetzt
werden darf (BT-Drucksache 16/7036, 24). Die von der Rechtsprechung zu § 42 AO a.F.
entwickelten Indizien, wonach eine angemessene Gestaltung tendenziell eher einfach,
zweckmäßig, übersichtlich und ökonomisch, eine unangemessene Gestaltung hinge-
gen eher unwirtschaftlich, umständlich, kompliziert, schwerfällig, gekünstelt, überflüs-
sig, ineffektiv oder widersinnig erscheint, können jedoch auch weiterhin herangezogen
werden, weil sie als umschreibende Begriffe Indizfunktion haben (Schmieszek, in: Beer-
mann/Gosch, AO/FGO, 134. Lieferung, § 42 AO Rn. 16; Ratschow, in: Klein, AO, 13. Aufl.,
2016, § 42 Rn. 48; Drüen, in: Tipke/Kruse, AO/FGO, 149. Lieferung, § 42 Rn. 19; a.A. un-
ter Verweis auf die so genannte Innentheorie Fischer, in: Hübschmann/Hepp/Spitaler,
AO/FGO, 244. Lieferung, § 42 Rn. 65 und unter Verweis auf den Steuervorteil als wesent-
liches Kriterium zur Auslegung des § 42 AO Wendt, DStJG 33 (2010), 117, 128 f, 137). In
den ersten Entscheidungen zum aktuellen § 42 AO sind neue Auslegungsimpulse durch
die Rechtsprechung jedenfalls nicht erkennbar (Drüen, in: Tipke/Kruse, AO/FGO, 149. Lie-
ferung, § 42 Rn. 37a mwN).


Eingeschränkt wird die Reichweite des § 42 AO durch die Abschirmwirkung


- auch tatbestandlich nicht verwirklichter - einzelsteuergesetzlicher Missbrauchsverhin-
derungsvorschriften. Die Angemessenheit einer Gestaltung ist nämlich, weil § 42 AO a.F.
keinen normativen Maßstab für die Beurteilung


der Angemessenheit enthält, dem "umgangenen" Gesetz und den flankierenden (speziel-
len) Missbrauchsvorschriften zu entnehmen (BFH-Urteil vom


18. Dezember 2013 I R 25/12, BFH/NV 2014, 904). Hat der Gesetzgeber ein missbrauchs-
verdächtiges Feld gesichtet und durch eine Spezialvorschrift abgesteckt, legt er für die-
sen Bereich die Maßstäbe fest und sichert eine einheitliche Rechtsanwendung, die Ge-
staltungssicherheit gewährleistet (BFH-Urteil vom 18. Dezember 2013 I R 25/12, BFH/NV
2014, 904; BFH-Beschluss vom 20. November 2007 I R 85/05, BStBl II 2013, 287; Fischer,
FR 2008, 306, 310). Sind in einem konkreten Einzelfall die Voraussetzungen der spezi-
ellen Missbrauchsbestimmungen nicht erfüllt, darf die Wertung des Gesetzgebers nicht
durch eine extensive Anwendung des § 42 AO a.F. unterlaufen werden (BFH-Urteil vom
18. Dezember 2013 I R 25/12, BFH/NV 2014, 904; BFH-Urteil vom 23. Oktober 1996 I R
55/95, BStBl II 1998, 90; BFH-Urteil vom 20. März 2002 I R 63/99, BStBl II 2003, 50). Ver-
bleiben Rechtsfolgelücken, ist es allein Aufgabe des Gesetzgebers, der mittels der spezi-
ellen Missbrauchsbekämpfungsnorm die Grenzen des Missbrauchs gezogen hat, diese zu
schließen (BFH-Urteil vom 18. Dezember 2013 I R 25/12, BFH/NV 2014, 904; BFH-Urteil
vom 15. Dezember 1999 I R 29/97, BStBl II 2000, 527).


Diese Rechtsprechung, die zu § 42 AO a.F. ergangen ist, gilt gleichermaßen für die aktu-
elle Fassung des § 42 AO (Drüen, in: Tipke/Kruse, AO/FGO, 149. Lieferung, § 42 Rn. 13a;
Fischer, in: Hübschmann/Hepp/Spitaler, AO/FGO, 244. Lieferung, § 42 Rn. 25, 292; Rat-
schow, in: Klein, AO, 13. Aufl., 2016, § 42 Rn. 91 f.). Zwar hat die Verwaltung die Vor-
schrift des § 42 Abs. 1 S. 3 AO so verstanden, dass allein das Vorliegen einer einzelge-
setzlichen Regelung, die der Verhinderung von Steuerumgehungen dient, nicht die An-
wendbarkeit des § 42 Abs. 1 S. 3 i.V.m. Abs. 2 AO ausschließt (AEAO zu § 42 Rn. 1). Dies
überzeugt jedoch nicht (Drüen, in: Tipke/Kruse, AO/FGO, 149. Lieferung, § 42 Rn. 13a;
Fischer, in: Hübschmann/Hepp/Spitaler, AO/FGO, 244. Lieferung, § 42 Rn. 25, 292; Rat-
schow, in: Klein, AO, 13. Aufl., 2016, § 42 Rn. 91 f.). Wird nämlich durch spezielle Miss-
brauchsvorschriften eine Typisierung des § 42 AO vorgenommen und damit für den Ein-
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zelfall die Unangemessenheit konkretisiert, dürfen die spezialgesetzlichen Regelungen
trotz § 42 Absatz 1 S. 3 AO nicht durch den Rückgriff auf die allgemeine Missbrauchsver-
hinderungsvorschrift des § 42 AO ausgehebelt werden. Es gilt der Grundsatz, dass die
speziellere Vorschrift der allgemeinen Vorschrift vorgeht. Anderenfalls hätten die durch
den Gesetzgeber in den speziellen Missbrauchsverhinderungsvorschriften festgelegten
Wertungsstandards keine Konkretisierungswirkung. Das Gemisch aus speziellem und all-
gemeinem Missbrauchstatbestand würde zu einem beliebig handhabbaren, in sich wider-
sprüchlichen Fiskalwerkzeug führen, was der Auslegung des § 42 Abs. 1 S. 3 AO als Auf-
fangnorm entgegensteht. Vielmehr kann § 42 AO nur dann Anwendung finden, wenn ei-
ne Spezialvorschrift nicht abschließenden Charakter hat.


Für § 12 Abs. 3 UmwStG und § 8 Abs. 4 KStG a.F. - als Vorgängervorschrift des § 8
Buchst. c KStG - hat der BFH in einem ähnlich gelagerten Fall der Verschmelzung einer
Gewinn- auf eine Verlustgesellschaft entschieden, dass diese Vorschriften im Hinblick auf
§ 42 AO a.F. Abschirmwirkung entfalten, weil der Gesetzgeber durch beide Bestimmun-
gen gezeigt hat, dass er das Problem einer missbräuchlichen Nutzung von Verlusten in
Umwandlungsfällen gesehen hat (BFH-Urteil vom 18. Dezember 2013 I R 25/12, BFH/NV
2014, 904). Dass er die Verlustnutzung ausdrücklich dennoch nur in diesen beiden Fällen
ausgeschlossen hat, lässt auf seinen Willen schließen, die Annahme eines Missbrauchs
darauf auch beschränken zu wollen (BFH-Urteil vom 18. Dezember 2013 I R 25/12, BFH/
NV 2014, 904). Denn dem Gesetzgeber wäre es unbenommen gewesen, einen entspre-
chenden Tatbestand vorzuhalten und diesen auf die im Streitfall beachtliche Verschmel-
zung der Gewinn- auf die Verlustgesellschaft zu erstrecken (BFH-Urteil vom 18. Dezem-
ber 2013 I R 25/12, BFH/NV 2014, 904). Einen Verzicht darauf muss er sich anlasten las-
sen (BFH-Urteil vom 18. Dezember 2013 I R 25/12, BFH/NV 2014, 904).


Unter Berücksichtigung dieser Grundsätze liegt eine unangemessene Gestaltung auf der
Ebene der Klägerin nicht vor.


a) Eine unangemessene Gestaltung scheidet hier deshalb aus, weil ihr die Existenz von
§ 12 Abs. 3 UmwStG und § 8 Buchst. c KStG entgegenstehen. Durch beide Bestimmun-
gen hat der Gesetzgeber - ähnlich wie in dem dem BFH-Urteil vom 18. Dezember 2013
(I R 25/12, BFH/NV 2014, 904) zugrundeliegenden Fall - gezeigt, dass er das Problem
einer missbräuchlichen Nutzung von Verlusten in Umwandlungsfällen gesehen hat. Je-
denfalls kann aus den Regelungen nicht geschlossen werden, dass die sich aufdrängen-
de Verlustnutzung bei der Verschmelzung der Gewinn- auf die Verlustgesellschaft uner-
kannt geblieben ist. Mit den genannten Regelungen hat der Gesetzgeber die Grenzen
des Missbrauchs abgesteckt. Es ist weder Aufgabe der Verwaltung noch der Gerichte et-
waig verbliebene Rechtsfolgelücken mittels des § 42 AO zu schließen, nachdem der Ge-
setzgeber mittels der speziellen Missbrauchsbekämpfungsnormen die Grenzen des Miss-
brauchs gezogen hat. Denn der Steuerpflichtige genießt grundsätzliche Gestaltungsfrei-
heit, die im Rahmen der von den Spezialvorschriften abgesteckten Grenzen auch eine
Gestaltungssicherheit gewährleisten muss. Die Beschränkung des § 42 AO durch spezi-
elle Missbrauchsverhinderungsvorschriften kann auch nicht unter Berufung auf einen so
genannten Gesamtplan ausgehebelt werden.


b) Die hier vertretene Auslegung des § 42 AO steht nicht im Widerspruch zu einer am
Willen des historischen Gesetzgebers orientierten Auslegung des § 2 Abs. 4 UmwStG.
Vielmehr lässt sie die Gesetzgebung durch die vom Gesetzgeber in der Gesetzesbegrün-
dung kommentierte Ergänzung des § 2 Abs. 4 UmwStG plausibel erscheinen, die für nach
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dem 6. Juni 2013 ins Handelsregister eingetragene Umwandlungsvorgänge gilt und die
die Verrechnung von Gewinnen und Verlusten bei Verschmelzung von Gewinngesell-
schaften auf Verlustgesellschaften betrifft. Die Sichtweise des späteren Gesetzgebers
hat dabei indizielle Wirkung für den Inhalt der ursprünglichen Gesetzeslage.


Angesichts der Äußerungen des Gesetzgebers im Gesetzgebungsverfahren hat er selbst
die Grenzen der bisherigen Missbrauchsbekämpfungsvorschriften hinsichtlich der Ver-
lustnutzung bei Verschmelzungen als zu eng abgesteckt angesehen und aus diesem
Grunde die Ergänzung des § 2 Abs. 4 UmwStG vorgenommen. Denn der Gesetzgeber
geht in seiner ursprünglichen Gesetzesbegründung im Rahmen des damals vorgesehe-
nen Jahressteuergesetzes 2013 davon aus, dass bei der Verschmelzung einer Gewinn-
gesellschaft auf eine Verlustgesellschaft der Verlustvortrag der Verlustgesellschaft nicht
untergeht und dass diese Verrechnung, um die damit zusammenhängenden massiven
Steuerausfälle von 150 Mio. € pro Jahr zu vermeiden, "nicht mehr" zugelassen werden
soll (BT-Drucksache 17/13033, 47, 90). Soweit der Beklagte der Auffassung ist, dass die
Änderung lediglich zu dem Zweck erfolgte, die Gestaltungen, die die Verschmelzung ei-
ner Gewinngesellschaft auf eine Verlustgesellschaft betreffen, durch die Implementie-
rung einer ausdrücklichen Verbotsnorm künftig als von Anfang an unzulässig feststehen
zu lassen, ohne auf die unsichere


Wirkungsweise der allgemeinen Regelungen angewiesen zu sein, überzeugt dies nicht.
Denn für den Fall hätte der Gesetzgeber nicht von massiven Steuerausfällen durch die
Gestaltungen ausgehen können.


c) Soweit der Beklagte davon ausgeht, dass die Grundsätze des BFH-Urteils vom 18. De-
zember 2013 (I R 25/12, BFH/NV 2014, 904) wegen mangelnder Vergleichbarkeit des
dortigen Sachverhaltes mit dem hier zugrundeliegenden Sachverhalt nicht anwend-
bar seien, überzeugt dies nicht. Zwar geht es im BFH-Fall um die Verschmelzung von
Schwestergesellschaften. Jedoch finden sich im diesbezüglichen Urteil zu der Frage, ob
es sich im BFH-Fall um verbundene Unternehmen handelt, keine Ausführungen, was
demnach für den BFH nicht entscheidungserheblich war. Jedenfalls hat der BFH seine
Aussagen zu § 42 AO ersichtlich nicht darauf gestützt, dass es sich - möglicherweise - um
verbundene Unternehmen handelt.


Der BFH-Fall unterscheidet sich auch deshalb nicht wesentlich von dem hier zugrunde-
liegenden Sachverhalt, weil es der dortigen Klägerin mit der Anfechtung der Verlustfest-
stellungen um den Erhalt des Verlustvortrags gegangen sei, während im vorliegenden
Fall der Körperschaftsteuerbescheid und der Gewerbesteuermessbescheid für 2008 an-
gefochten sind. Denn in beiden Fällen geht es, wie die Klägerin zu Recht bemerkt hat,
um die Nutzung der Verlustvorträge des übernehmenden Rechtsträgers zur Verrechnung
mit Gewinnen des übertragenden Rechtsträgers, so dass die vom BFH getroffenen Aus-
sagen im vorliegenden Fall anzuwenden sind.


d) Es ist auch nicht überzeugend, wenn der Beklagte vorträgt, die D sei durch die Gestal-
tung der Liquidationsbesteuerung entzogen worden. Durch die gemäß § 2 UmwStG steu-
erlich rückwirkende Verschmelzung werden der übertragenden Körperschaft keine Ein-
künfte und kein Vermögen mehr ab dem Übertragungsstichtag zugerechnet. Insofern ist
die D nicht der an ihrer Leistungsfähigkeit orientierten (Liquidations-)Besteuerung entzo-
gen, sondern mit den gesetzlich vorgesehenen Folgen verschmolzen worden.
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Es ist jedoch zutreffend, dass dem Fiskus durch die Verschmelzung Steuersubstrat verlo-
ren gegangen ist. Dies ist aber darauf zurückzuführen, dass der Gesetzgeber die Verlust-
nutzung bei der Verschmelzung einer Gewinngesellschaft auf eine Verlustgesellschaft für
das Streitjahr nicht in den Missbrauchstatbestand aufgenommen hat. Dabei geht es hier
nicht um einen Missbrauchstatbestand durch den Übergang und die Nutzung von Ver-
lusten entsprechend dem Regelungsgehalt des § 12 UmwStG, sondern es liegt eine Ver-
rechnung von Gewinnen vor, so dass ausgehend von der wirtschaftlichen Auswirkung ei-
ne analoge Betrachtung vorzunehmen ist.


e) Soweit der Beklagte vorträgt, dass die Verlustnutzung lediglich temporär versagt wor-
den sei, überzeugt auch dies nicht. Die festgestellten Verlustvorträge und vortragsfähi-
gen Gewerbeverluste können zwar - wie der Beklagte zu Recht annimmt - zu einem spä-
teren Zeitpunkt noch mit von der Klägerin erwirtschafteten Gewinnen verrechnet wer-
den. Die Verrechnung mit den Gewinnen der auf die Klägerin verschmolzenen D schei-
det jedoch bei der vom Beklagten begehrten Anwendung des § 42 AO dauerhaft aus. In-
sofern entsteht der Klägerin durch die Anwendung des § 42 AO im Hinblick auf die Ver-
steuerung der Gewinne der D nicht nur ein temporärer, sondern ein dauerhaft wirken-
der finanzieller Nachteil. Dieser kann - wie bereits gezeigt - nicht durch den Rückgriff auf
§ 42 AO gerechtfertigt werden.


f) Soweit der Beklagte darauf abstellt, dass der Kaufpreis von x Mio. € angesichts des Ei-
genkapitals von etwa x Mio. € überzogen sei, ist dem entgegenzuhalten, dass in diesen
Kaufpreis auch die Vorteile eingepreist sind, die sich durch die mögliche Verlustverrech-
nung seitens der Klägerin als übernehmender Gesellschaft ergeben. Der Beklagte weist
zwar zu Recht darauf hin, dass durch diese Verlustverrechnung die Sanierung der Kläge-
rin in einem nicht unerheblichen Umfang durch den Fiskus unterstützt wird. Dies abzu-
stellen, ist aber - wie gezeigt - Aufgabe des Gesetzgebers, der er bereits durch den Er-
lass der Vorschrift des § 2 Abs. 4 S. 3 ff. Umwandlungssteuergesetz nachgekommen ist.


g) Insofern ist es auch nicht zutreffend, wenn der Beklagte davon ausgeht, dass die Li-
quiditätsbeschaffung lediglich ein Reflex der Steuerumgehung sei. Vielmehr hat die Klä-
gerin einen steuerlich zulässigen Gestaltungsweg gewählt, den sie wählte, weil sie Liqui-
dität benötigte.


h) Die Grundsätze des BFH-Urteils vom 28. Oktober 2009 (I R 4/09, BStBl II 2011, 315)
sind auf den vorliegenden Fall nicht übertragbar, weil es sich - anders als hier - um die
Verschmelzung einer Verlustgesellschaft auf eine Gewinngesellschaft handelt.


i) Gleichwohl sprechen vorliegend beachtliche Gründe für das Vorliegen einer modellhaf-
ten Gestaltung durch das bewusste Stehenlassen der Swaps trotz Erreichens des wirt-
schaftlichen Sicherungszwecks um Gewinne Vorratsgesellschaften zu verlängern. Ein in-
soweit vorliegender Gestaltungsmissbrauch bestünde jedoch auf Ebene der Bank und
wirkt sich demzufolge Korrespondierend zu dem Gewinn der D auf den Verlust bei der C
aus. Dies ist jedoch nicht Gegenstand des vorliegenden Verfahrens.


III. Die Kostenentscheidung beruht auf § 135 Abs. 1 FGO.


IV. Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit wegen der Kosten erfolgt ge-
mäß § 151 Abs. 1 und 3 FGO i.V.m. § 708 Nr. 10 und § 711 ZPO.
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V. Die Revision ist wegen der grundsätzlichen Bedeutung der Rechtssache nach Ände-
rung des § 42 AO zuzulassen.


 
 





